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Greeting 

 

Excellent implementation of Agenda 2030 on sustainable urban development in Stuttgart 

On behalf of the German Association of Cities and our partners, I would like to congratulate the State Capital 

Stuttgart on your baseline study “Stuttgart – a Livable City; The global agenda 2030 at a local level”. As a pilot 

city, you have been exemplary in implementing our joint project “SDG Indicators for Municipalities”. We started 

this project in 2017 with our partners, the two other municipal umbrella organisations, the German Institute for 

Urban Studies, the Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, the 

Service Agency Communities in One World and the Bertelsmann Foundation.  

This project comprised the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), and the 169 sub-objectives of the 

Agenda 2030 were transferred to the municipalities in Germany. The study showed whether the goals of the 

United Nations (UN) are relevant for German municipalities and to what extent the achievement of the 

objectives fall in their area of responsibility. The SDGs relevant for German municipalities, for example access 

to affordable housing or the reduction of CO2 emissions, were lodged with a total of 47 indicators. Anyone – in 

the administration or a regular citizen – can use the SDG portal for municipalities (www.sdg-portal.de) and with 

a mouse click can see the SDG data available, also in comparison to the previous years and other 

municipalities. 

However, the 47 SDG indicators are only part of what’s on offer by the project partners. Every city can and 

should decide, on the basis of the local specific framework conditions and priorities, which indicators are 

suitable for depicting the SDGs. In Stuttgart, with the baseline study at hand, this has been implemented in a 

most exemplary way. The indicators were adapted to fit the conditions in situ, others added to the list and 

existing indicators improved. Modified or additional indicators are for example in the range of noise pollution 

in road traffic or energy consumption, differentiated according to the workforce or residents in Stuttgart.  

Working together with you, we would like to play a part in making the SDG efforts made by the German cities 

visible on a worldwide basis. Without the participation of the cities climate protection simply cannot be a 

success worldwide. The SDG 13 “Measures for climate protection” calls for an implementation at a local level. 

It is therefore not enough to make “Nationally Determined Contributions” within the framework of state 

agreements. Instead it is the cities that have to bring these agreements to life – with measures for an ecological 

traffic shift, an energy-focused refurbishment of buildings, for the use of renewable energy or for urban 

development planning in line with climate protection criteria. That is why I’m delighted about the “Locally 

Determined Contributions” (LoDCs), the contributions from our SDG pilot, the State Capital Stuttgart, and I 

thank you very much for your dedicated service.  

 

 

Helmut Dedy 

Managing Director of the German Association of Cities 

 



 

 

Foreword 

 

Reinforcing the global objectives of Agenda 2030 with sustainable urban development in Stuttgart 

The State Capital Stuttgart is a cosmopolitan, social city with heart and soul – easy to like and well worth living 

in – home to people with the most various backgrounds. Stuttgart is a strong business and innovation location 

in the heart of Europe and with worldwide connections. Stuttgart is a green and culturally rich city. Yet, at the 

same time, Stuttgart as an industrial city is, in the light of environmental impacts, economic transition and 

social issues, faced with enormous challenges. 

The climate crisis is real. Weather extremes – heat and drought – are also posing us more and more problems 

here in Stuttgart. The call for action is clear if we want to meet the objectives of the climate change conference 

of Paris. No waiting until 2050, act now! The younger generation is right in demanding that of us. That is why 

I have now drawn up a programme of action for climate protection, which has aroused a great deal of interest 

throughout Germany. In the coming decades, politics, administration and urban society in general will have to 

focus on an energy and mobility turnaround, in particular questions as to participation and social solidarity. 

Cities worldwide are part of the current and future challenges, but they also play a central role in the solution. 

The global Agenda 2030 with its 17 goals (Sustainable Development Goals, SDG) is our joint Agenda for a 

better world. It gives the municipalities a guiding framework to become part of a worldwide initiative to achieve 

the goals of social, economic and ecological sustainability. We want to assume and fulfil our responsibilities at 

a local level and implement the global goals with concrete measures. 

This we declare with the approval of the municipal council on the resolution of “2030 Agenda for Sustainable 

Development: Sustainability at a Local Level” of the Association of German Cities and the German section of 

the Council of European Municipalities and Regions (CEMR). To support this resolution, a project office has 

been set up in my division, which will pick up on measures for sustainable urban development carried out so 

far, develop these further and initiate new processes. For instance, in the field of public procurement we have 

carried out a dialogue of bidders with a higher emphasis on eco-fair and social criteria.  

For an economically, socially and ecologically sustainable development we not only need ambitious objectives 

and a joint framework, but above all, we need a dialogue, strong partnerships and a shared responsibility 

between politics, administration, civil society, business and the scientific community to strengthen sustainable 

action – at a global and local level. 

Therefore, I very much appreciate the cooperation with the Bertelsmann Foundation and the German Institute 

for Urban Studies: we have seized the opportunity of being one of the first municipalities in Germany to take 

part in a pilot project and test the SDG indicators for municipalities developed by a body of experts. Future 

strategies and objectives of sustainable urban development in the State Capital Stuttgart can build on this 

current baseline study. And at the same time, we have also made a methodological contribution to the further 

development of the SDG indicators for other municipalities in Germany. 

In this cooperative spirit municipalities can help one another to work together on finding solutions to the 

worldwide challenges. 

 

 

Fritz Kuhn 

Mayor of the State Capital Stuttgart
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Introduction 

The United Nations adopted the Agenda 2030 in 2015. This was a basis for the transition to a world in which 

economic efficiency, ecological compatibility and social justice can be in accord with one another. The Agenda 

2030 addresses all states (“every country is a developing country”) at an international, national and, just as 

much, at a regional and local level. An essential component of Agenda 2030 are the 17 goals for a sustainable 

development (Sustainable Development Goals, SDGs). To achieve the goals of Agenda 2030 the focus is on 

partnerships between various actors from administration, politics, business and civil society.  

In the further development of the Sustainable Development Strategy for Germany in 2017 the Federal 

Government oriented itself systematically towards the Agenda 2030 with the 17 SDGs. Many other German 

states also developed strategies geared towards the SDGs. In Baden-Württemberg the Advisory Council of 

the State Government prepared a proposal as to how the SDGs could be integrated into the state-specific 

guidelines for sustainable development. The municipalities, having a close relationship with the residents, play 

a particular role when it comes to implementing Agenda 2030.  

To map out the status of sustainable development on a quantitative basis of SDGs and at a local level, seven 

organisations started a nationwide project in 2017 “SDG indicators for municipalities” – proposals for SDGs at 

a local level: Association of German Cities, German County Association, German Association of Towns and 

Municipalities, German Institute for Urban Studies (Difu), Federal Institute for Building, Urban Affairs and 

Spatial Research, Service Agency Communities in One World of Engagement Global and the Bertelsmann 

Foundation.  

As one of the first municipalities in Germany the State Capital Stuttgart took on the challenging task of pilot-

testing the “SDG indicators for municipalities” from June to October 2018. A second phase between July and 

September 2019 saw the update of the data. The baseline study was carried out in cooperation with the 

Bertelsmann Foundation and Difu. 

The SDG baseline study for the State Capital Stuttgart has two main objectives: first, to analyse the current 

status of the city on the basis of data in place as regards social, ecological and economic sustainability and to 

improve the possibilities of a target-oriented, strategic development of the city’s measures; second, with this 

SDG baseline study to make a methodological contribution to a target-oriented strategic, further development 

of SDG indicators for an appropriate and effective design for the SDG baseline-studies in municipalities. The 

different starting conditions make a comparison of cities neither possible nor envisaged – however, the 

municipalities will receive a toolbox so they can gauge their own development. 

A qualitative depiction of selected programmes and measures of the State Capital Stuttgart complements the 

quantitative baseline study. These descriptions give an impression of the spectrum of the measures which can 

be taken with a view to sustainability. This should also address the issue in other cities and communities. 

Stuttgart sees itself here as an impulse-giver, but also as a learner, in a national and international network of 

local actors. 

The SDGs offer a comprehensive target system for sustainability and, at the same time, they point out possible 

conflicts of interests. The implementation of strategic objectives requires continuous monitoring. The 

participative, cross-divisional process of the baseline study shows that the tried and tested SDG indicators for 

municipalities are a suitable instrument to be quantitatively supportive in realising the existing objectives and 

approaches of the State Capital Stuttgart for social, ecological and economic sustainability. It was constructive 
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to discuss the SDG indicators methodologically on a cross-sectoral basis, and to select and expand on issues 

to do justice to the distinctiveness of a municipality. This way, the cross-divisional knowledge management 

and the understanding of the correlations between the individual sustainability measures could be 

strengthened. 

All divisions and departments of the City of Stuttgart worked with enormous commitment on this report. 

Based on SDG indicators, this baseline study has for the first time developed a cross-sectoral instrument for 

a regular, all-embracing monitoring of correlations of social, economic and ecological sustainability. This forms 

an important basis for future recommendations and an effective action on the part of politics, administration 

and urban society which will help to serve the further development of municipal objectives and measures of 

implementing the SDGs in the State Capital Stuttgart. 

The present executive summary provides an overview of the methodological approach, a compilation of the 

selected indicators as well as the main results with regards to the process and further development of SDG-

indicators. 

For the complete report (in German), including the time-series and description of developments according to 

each indicator as well as more than 40 best-practice examples please view:  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/lebenswertes-stuttgart-die-

globale-agenda-2030-auf-lokaler-ebene/ 

https://www.stuttgart.de/stuttgart-international/nachhaltig [last accessed: 12 December, 2019] 

 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/lebenswertes-stuttgart-die-globale-agenda-2030-auf-lokaler-ebene/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/lebenswertes-stuttgart-die-globale-agenda-2030-auf-lokaler-ebene/
https://www.stuttgart.de/stuttgart-international/nachhaltig
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I Project Description 

1 Point of departure 

The political ambition of the State Capital Stuttgart is an ecologically reasonable, economically value-adding, 

socially just and a culturally varied use of urban spaces. Economic, social and ecological sustainability are 

systematically interlinked. Within the city administration many players are involved in various sub-divisions of 

sustainability policies, for instance in purchasing where measures are being taken to increase eco-fair and 

social public procurement, as regards environmental and climate protection, twin-town cooperation with 

projects promoting democratisation, in the social domain in the field of integration of migrants and refugees, 

or in the city districts supporting local social projects. 

With its sustainable urban development, the State Capital Stuttgart wants to strengthen the global goals of the 

United Nations (UN) Agenda 2030. In its session of May 3rd, 2018, the municipal council resolved to follow the 

declaration of the Association of German Cities “2030 Agenda for sustainable development: sustainability at a 

local level”. By signing this declaration, the State Capital Stuttgart agreed to implement the covenants of the 

Agenda 2030 on social, economic and ecological development objectives with concrete measures at a local 

level. 

To coordinate the global development objectives, in 2017 the City of Stuttgart set up a full-time job in the 

Department for International Relations for the “Coordination of municipal development policy”, which was 

extended for a further two years in 2019. The project is funded by the Federal Ministry for Economic Co-

operation and Development (BMZ) via Engagement Global and co-financed by its Service Agency 

Communities in One World (SKEW).  

The project creates conditions to strategically anchor the global goals of Agenda 2030 locally in the respective 

city administration and to implement them. For that purpose partnerships with business, civil society and the 

scientific community and national and international cooperations are expanded and intensified. In 2017 the 

cross-divisional working group “Global Development Goals” carried out a qualitative baseline study to allocate 

existing (sectoral) strategies, concepts and projects to the individual SDGs, to identify loopholes and develop 

new projects. The quantitative baseline study is built on the basis of the SDG indicators. 
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2 Methodological approach 

2.1 The nationwide project SDG indicators for municipalities 

Sustainability is a comprehensive concept of social development. Society should be so devised that the needs 

of today can be met without restricting the livelihood of future generations. The detailed definition and gauging 

of such an understanding of sustainability is an enormous challenge. Sustainability designates a general 

principle, a universal standard without highlighting specific objectives.1 

In contrast to previous United Nations agendas for ecological sustainability (Agenda 21, 1992) and 

developmental objectives (Millennium Development Goals, 2000), the general sustainability objective has 

been operationalised by the Agenda 2030, i.e. underlaid with concrete goals and development trends (169 

sub-objectives). 

In 2016 the United Nations also published proposals for indicators to quantitatively map out the status of the 

sustainable development as regards the SDGs. The United Nations indicator catalogue is to be used as a 

quantitative monitoring tool for the implementation of the SDGs at a national, regional and local level. 

The assessment of just how close we can come to these goals and how to pursue these objectives calls for a 

rating of the present situation as regards the said goals. To enable the German municipalities to carry out such 

a rating, the project “SDG indicators for municipalities” was started, with the aim of identifying indicators with 

which global sustainable goals (SDGs) could be mapped out at a municipal level and the data made available 

nationwide in Germany.2 

The project “SDG indicators for municipalities”, starting with the SDGs, identified the goals and sub-objectives 

relevant for municipalities and found concrete indicators underlaid with data at least at a district level. The 17 

SDGs with their 169 sub-objectives were subject to a relevance check, i.e. a monitoring of their significance 

for German municipalities. From a large pool of 196 in principle relevant indicators, 47 key indicators were 

selected, which covered the important core features of global sustainability goals at a municipal level. This set 

of key indicators was recommended by the Association of German Cities and the other editors as an orientation 

for sustainability goals in municipalities. The indicators proposed in the project can be seen as a modular 

system, so that a selection can be made in such a way that, with regard to the SDGs, the baseline study of a 

municipality suits the particular features of the community.3 Further or completely different indicators can be 

more suitable and / or other data may be available. 

                                                      

1  The current sustainability concept was mainly defined in the Brundtland Report of the World Commission of 
Environment and Development of the United Nations (Hauff, Volker (Edit.), 1987: Our joint future. The Brundtland 
Report of the World Commission of Environment and Development. Greven). For discussion on the concept cf. 
Grunwald, Achim and Kopfmüller, Jürgen, 2012: Nachhaltigkeit. Frankfurt/M. 

2  The United Nations Organisation, the European Union and the Federal government of Germany have all proposed 
indicators. However, in most cases these refer to a national level and are not always relevant for municipalities and 
only partly available as data. 

3  For details of the procedure see: Assmann, Dirk, Honold, Jasmin, Grabow, Busso and Roose, Jochen, 2018: SDG-
Indikatoren für Kommunen – Hrsg. Bertelsmann Stiftung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 
Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutsches Institut für 
Urbanistik, Engagement Global. Gütersloh. 

 



 

Project Description | Page 11 

 

The proposals set out in the project “SDG indicators for municipalities” for a local level in Germany form the 

starting point for the SDG baseline study of the State Capital Stuttgart in cooperation with the Bertelsmann 

Foundation and the Difu. The indicators have been adapted and supplemented, on the one hand to fully and 

appropriately meet the requirements of the City of Stuttgart and also to use additional access to data within 

the municipal administration. 

 

2.2 Selection and analysis of indicators 

The selection and analysis of indicators are complex processes which require detailed knowledge from all 

specialist departments and knowledge of cross-sectoral correlations. For the entire range of topics experts 

have to make assessment on the significance of indicators, the accessibility of data, as well as the level of 

data collection.4 The State Capital Stuttgart therefore selected a participative process to bring together this 

knowledge from the various departments, offices, staff units and the city’s in-house operated enterprises. In a 

series of cross-divisional workshops and direct decision-making processes between June and October 2018 

the nationwide project “SDG indicators for municipalities” was presented, the selection of the indicators for the 

State Capital made, the fundamental structure of the baseline study specified and the description of the data 

graphically prepared and analysed by Difu discussed. 

The criteria of the SDG indicator selection for Stuttgart defined together were the appropriate coverage of 

SDGs, the relevance for the State Capital and the availability of current data for the report period (as a rule 

2007 – 2018, depending on data availability). The number of indicators was to remain manageable. Therefore, 

indicators were chosen which cover several SDGs. The graphics form an excerpt of time series developments 

in selected areas. At the forefront was gaining new knowledge as regards the starting point of the State Capital, 

as opposed to comparisons with other municipalities. 

In the selection for Stuttgart first of all the 47 key indicators for the nationwide project were discussed as to 

their suitability and data availability. In the case of 30 of these 47 key indicators centrally collected data from 

official or other statistics, which are at least available at district level – therefore also for the State Capital – 

were used.  Representatives from the city administration viewed the definitions and data sources of all 

indicators of the nationwide project. This way, the most appropriate indicators could be selected and the 

availability and quality of data secured. 

A total of 77 indicators were selected for the Stuttgart SDG baseline study. They are comprised as follows: 43 

indicators of the 47 key indicators (54 single indicators) of the nationwide project were included in the Stuttgart 

SDG baseline study – on top of this, 17 indicators from a list of 196 basically suitable indicators from the 

nationwide project. The State Capital proposed a further 17 indicators which had not yet been considered in 

the nationwide project. These indicators were in part newly developed. 

The 77 indicators selected for the Stuttgart SDG baseline study are listed in the following chapter. As a further 

methodological contribution on the part of the State Capital Stuttgart for future baseline studies or for other 

                                                      

4  Data collection in this case is often the research and integration of data available at various places (for instance offices 
at various levels or in-house operated municipal enterprises), which have to date not been systematically collected and 
prepared. 
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municipalities additional indicator proposals are listed in the complete version of the baseline study alongside 

other proposals from the nationwide project “SDG indicators for municipalities”. 

The data acquired for the indicators to illustrate the time series required assessment and interpretation. The 

methodological and content-related informative value of the data had to be determined. Therefore, the 

indicators graphically prepared with basic information by Difu were analysed in detail in a cross-sectoral 

process to assess the quality and significance of the data and state possible reasons for changes observed 

over the time series.   

 

2.3 Delimitation 

The data on the selected 77 indicators present a detailed but not an exhaustive insight into the implementation 

of the Agenda 2030 in the State Capital Stuttgart. The analyses of the individual SDGs illustrate how selected 

fields of social, economic and ecological sustainability have developed since 2007. The indicators used are a 

good starting point for an integral baseline study. The relevance of many indicators for several SDGs make 

the information available more dense than the 77 indicators at first suggested.  

An indicator-based approach to gauging the objective achievement for sustainability, as specified in the SDGs, 

has the advantage of clearly and understandably showing the situation and development with facts and figures. 

In many cases the indicators made aspects transparent (for instance, the proportion of people living in poverty 

while receiving state assistance). The indicators also give information on selected sub-aspects, which allow 

us to draw conclusions on the overall picture. This is a starting point for a more in-depth analysis and up-dated 

observations in the respective areas. 

Many sustainability objectives are inter-dependent and interact reciprocally, some are even in a conflict of 

objectives. Key sustainability-related developments in Stuttgart have an impact on changes in other parts of 

the world. 

This report focuses on the description of the development of sustainable aspects over the period 2007 – 2018 

(as a rule, depending on the data availability) in the State Capital Stuttgart. The development portrayed will be 

expanded by information for reasons known on certain phenomena. However, there is not an explanation for 

every development, insofar as there are notable changes. Sometimes the causes are very varied and it is 

difficult to find a direct correlation, and in other cases the reasons are simply unknown. 

The SDG baseline study provides information on what has changed or stayed the same in the State Capital 

Stuttgart in the period considered. The specific municipal influence on certain developments was not 

systematically calculated. This would have required a comprehensive analysis of various impacts (EU, the 

German Federation etc.) at a local level for the various sustainability dimensions. Alongside the 

representations of the quantitative indicator values, selected targets, strategies and measures are also 

described for an effective sustainability at a local level (cf. best-practice examples in the complete report). 

Detailed single reports (e.g. social monitoring, educational monitoring etc.) are not replaced by this. However, 

the spectrum of the State Capital Stuttgart approach for sustainable development is made transparent in this 

baseline study. 
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II Selected SDG Indicators for the State Capital Stuttgart 

The SDG baseline study for the State Capital Stuttgart is carried out using 77 selected indicators (see table 

below; with allocation to the relevant sub-objectives). These include 43 key indicators from the project “SDG 

indicators for municipalities”, however, in part in modified form.5 A further 17 indicators originate from an 

extensive list of 196 conceivable indicators from the project “SDG indicators for municipalities”. 17 indicators 

were introduced in the cross-sectoral discussion process in the State Capital Stuttgart.6 Indicators which could 

not be taken into consideration in this report are listed in the Annex of the complete report and can be taken 

into account for reports of other municipalities or for later reports. 

The complete time-series description and analysis as well as the description of over 40 best-practice examples 

are available in the complete version of the baseline study. 

  

Table: Selected indicators to illustrate the SDGs in the City of Stuttgart 

Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 1: No poverty (end poverty in all its forms everywhere) 

SDG 1.3: Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, and by 2030 

achieve substantial coverage for the poor and vulnerable  

SGB II-/SGB XII income support (Number of benefit recipients 

pursuant to SGB II and SGB XII) / 

(Number of residents) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

                                                      

5 The individual key indicators are summarised in the catalogue of the nationwide SDG indicators for municipalities, in 
part as composite indicators. This applies concretely for poverty among children, young people and senior citizens who 
are summarised under the indicator “Poverty”, for the care of children under 3, as well as the 3 – 5 year-olds, who are 
summarised under the indicator “Children‘s day care”, for households with a low, middle or high income, summarized 
under the indicator “Income distribution”, and for the greenhouse gas emissions for industry, trade, commerce and 
services, traffic as well as private households, which – in a modified form – as CO2-emission for various emission 
sources. In comparison to the breakdown of the SDG indicators for municipalities 43 of the 54 defined individual key 
indicators are used in identical or modified form. 

6  Throughout indicators were defined in such a way that they can also be applied for other municipalities. For instance 
in the new extended indicator “Trees in public spaces” the number of trees was not chosen as an indicator, but the 
number of trees in relation to the total area. 
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Indicator Definition Source of the indicator 

Poverty – child poverty ((Number of benefit recipients 

pursuant to SGB II or SGB XII 

under 15 years) + (number of 

persons under 15 years in a 

community of dependence with 

benefit recipients pursuant to SGB 

II or SGB XII)) / (number of 

residents under the age of 15) * 

100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Poverty – poverty among 

adolescents/young adults 

((Number of benefit recipients 

pursuant to SGB II/SGB XII 

between 15 and 17) + (number of 

persons between 15 and 17 in 

community of dependence with 

benefit recipients pursuant to SGB 

II or SGB XII)) / (number of 

residents between 15 and 17) * 

100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Poverty – poverty of the elderly (Number of benefit recipients 

pursuant to SGB XII 65 years and 

older) / (number of residents 65 

years and older) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Poverty – poverty of single 

parents 

(Number of single parents with 

income support pursuant to SGB 

II) / (number of single parents) * 

100 

Supplement of the City of 

Stuttgart 

Households with low income Refer to SDG 10  

SDG 2: No hunger (end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 

agriculture) 

SDG 2.2: By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving by 2025 the internationally agreed 

targets on growth inhibition and emaciation in children under five years of age, and address the nutritional 

needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, and older persons  

Children with overweight (Number of children at school 

enrolment with overweight) / 

(number of all examined children 

of a school year) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 2.4: By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural 

practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity 

for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters, and that 

progressively improve land and soil quality 

Ecological agriculture (Area under ecological agricultural 

use) / (area under agricultural use 

in total) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Nitrogen surplus (Nitrogen surplus in kilogramme) / 

(area under agricultural use in 

hectare) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Soil index Refer to SDG 15  

SDG 3: Good health and well-being (ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)  

SDG 3.4: By 2030, reduce by one-third pre-mature mortality from non-communicable diseases (NCDs) 

through prevention and treatment, and promote mental health and well-being 

Suicide mortality (Suicides of men) / (number of 

residents) * 100,000 

(Suicides of women) / (number of 

residents) * 100,000 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

SDG 3.6: By 2020, halve global deaths and injuries from road traffic accidents 

Traffic casualties Refer to SDG 11  

SDG 3.8: Achieve universal health coverage (UHC), including financial risk protection, access to quality 

essential health care services, and access to safe, effective, quality, and affordable essential medicines and 

vaccines for all 

Premature mortality (Number of fatalities among 

persons under 65 years) / 

(number of residents) * 1,000 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Physicians and number of 

physicians 

(Number of general practitioners, 

doctors without specialisation) / 

(number of residents) * 100,000 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Places in nursing homes (Number of available places in 

nursing homes) / (number of 

residents over 65 years) * 1,000 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 3.9: By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and 

pollution and contamination of air, water, and soil 

Air quality Nitrogen dioxide pollution: NO2 µg 

/ m³ 

Fine particulate pollution: Days on 

which the statutory threshold of 

PM10 > 50µg per m³ was 

exceeded 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

Noise pollution Day/evening/night noise index 

over 24 hours: (number of 

residents with total street noise 

exposure above 65 dB(A)) / 

(residents) * 100 

Night-time noise index: (number 

of residents with night-time traffic 

noise pollution above 55 dB(A)) / 

(residents) * 100 

Supplement of the City of Stuttgart 

Contaminated sites Refer to SDG 15  

SDG 4: Quality education (ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all) 

SDG 4.2: By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care 

and pre-primary education so that they are ready for primary education 

Childcare – childcare for under 3-

year-olds 

(Number of children under 3 years 

in day-care centres) / (number of 

children under 3 years) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Childcare – childcare for 3 to 5 

year olds 

(Number of 3 to 6 years old 

children in day-care centres) / 

(number of 3 to 6 years old 

children) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 4.3: By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable quality technical, vocational 

and tertiary education, including university 

(Technical) Baccalaureate 

diploma 

(Number of school leavers with 

matriculation standard or 

advanced technical college 

certificate) / (total number of 

school leavers) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 4.7: By 2030, ensure all learners acquire knowledge and skills needed to promote sustainable 

development, including among others through education for sustainable development and sustainable 

lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global 

citizenship, and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development 

Educational offers related to 

ecological sustainability 

(Number of schools participating 

in at least one ecological school 

programme, which are able to 

present environmental certificates 

or are involved in ESD projects) / 

(total number of schools) * 100 

Allocation of programmes 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

SDG 5: Gender equality (achieve gender equality and empower all women and girls to self-determination) 

SDG 5.1: Eradicate all forms of discrimination against women and girls everywhere 

Employment rates of women and 

men – full-time employment rates 

of women and men 

((Number of female employees 

subject to social security 

contributions between 15 and 64 

years at the place of residence) / 

(total number of women between 

15 and 64 years) * 100)) / 

((Number of male employees 

subject to social security 

contributions between 15 and 64 

years at the place of residence) / 

(total number of men between 15 

and 64 years) * 100)) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Employment rates of women and 

men – percentage of women in 

part-time employment 

((Number of female employees 

subject to social security 

contributions between 15 and 64 

years at the place of residence in 

part-time employment) / (total 

number of women subject to 

social security contributions 

between 15 and 64 years at the 

place of residence) * 100)) / 

((Number of male employees 

subject to social security 

contributions between 15 and 64 

years at the place of residence in 

part-time employment) / (total 

number of men subject to social 

Supplement City of Stuttgart 
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Indicator Definition Source of the indicator 

security contributions between 15 

and 64 years at the place of 

residence) * 100)) * 100 

Relative poverty among women ((Number of benefit recipients 

pursuant to SGB II and SGB XII) / 

(number of women)) / ((number of 

benefit recipients pursuant to SGB 

II and SGB XII) / (number of men)) 

Supplement City of Stuttgart 

SDG 5.5: Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels 

of decision-making in political, economic, and public life 

Women in the Stuttgart municipal 

council 

(Number of women with a seat in 

the municipal council) / (total 

seats in the municipal council) * 

100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 6: Clean water and sanitation (ensure availability and sustainable management of water and sanitation 

for all) 

SDG 6.3: By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release 

of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially 

increasing recycling and safe reuse globally 

Wastewater treatment (Wastewater quantity treated by 

denitrification and the elimination 

of phosphorus) / (total wastewater 

quantity) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Quality of running water (Running waters with at least 

class II in km) / (total running 

waters in km) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Renaturation measures running 

waters 

Refer to SDG 15  

SDG 6.6: By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, 

rivers, aquifers and lakes 

Consumption of drinking water 

 

 

 

Refer to SDG 12  
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 7: Affordable and clean energy (ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 

for all) 

SDG 7.2: Increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix by 2030 

Share of renewable energies in 

the final energy consumption 

(Supply of energy by renewable 

energies) / (gross final energy 

consumption (climatically 

adjusted)) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

Production of renewable energy in 

the urban area  

Heat and power generation from 

renewable energy sources in the 

urban area (GWh/a) 

Supplement City of Stuttgart 

Final energy consumption – final 

energy consumption by industry, 

commerce, trade and services 

(Consumption of final energy by 

industry, commerce, trade and 

services (climatically adjusted)) / 

(number of employees subject to 

social security contributions) 

Supplement City of Stuttgart 

Final energy consumption – final 

energy consumption by traffic 

(Consumption of final energy by 

traffic (climatically adjusted)) / 

(number of residents) 

Supplement City of Stuttgart 

Final energy consumption – final 

energy consumption by private 

households 

(Consumption of final energy by 

private households (climatically 

adjusted)) / (number of residents) 

Supplement City of Stuttgart 

Final energy consumption – city 

as a whole 

Consumption of final energy by 

the city as a whole (climatically 

adjusted) 

Supplement City of Stuttgart 

SDG 7.3: Double the global rate of improvement in energy efficiency by 2030 

Energy productivity (Gross domestic product) / 

(primary energy consumption) 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

SDG 8: Decent work and economic growth (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 

full and productive employment and decent work for all) 

SDG 8.1: Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances, and in particular 

at least 7% per annum GDP growth in the least-developed countries 

Gross domestic product (Gross domestic product) / 

(number of residents) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 8.2: Achieve higher levels of productivity of economies through diversification, technological upgrading 

and innovation, including through a focus on high value added and labour-intensive sectors 

Highly-qualified people Refer to SDG 9  

Start-ups Refer to SDG 9  

Energy productivity Refer to SDG 7  

SDG 8.4: By 2030, improve progressively global resource efficiency in consumption and production, and 

endeavour to decouple economic growth from environmental degradation in accordance with the 10-year 

framework of programmes on sustainable consumption and production with developed countries taking the 

lead 

EMAS-certified sites Refer to SDG 12  

Amount of waste Refer to SDG 12  

Supply with drinking water Refer to SDG 12  

SDG 8.5: By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, 

including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value 

Unemployment – total 

unemployment 

(Unemployed persons) / ((total 

civilian labour force) + 

(unemployed persons)) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Unemployment – youth 

unemployment 

(Unemployed persons under 25 

years) / ((all civilian unemployed 

persons under 25 years) + 

(unemployed persons under 25 

years)) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Unemployment – female 

unemployment 

(Female unemployed persons) / 

((all female civilian unemployed 

persons) + (female unemployed 

persons)) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Unemployment – male 

unemployment 

(Male unemployed persons) / ((all 

male civilian unemployed 

persons) + (male unemployed 

persons)) * 100 

Supplement City of Stuttgart 

Long-term unemployment – total 

long-term unemployment 

(Unemployed persons with a 

duration of unemployment of > 1 

year) / ((total civilian labour force) 

+ (unemployed persons)) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

Long-term unemployment – long-

term youth unemployment 

(Unemployed persons under 25 

years with a duration of 

unemployment of > 1 year) / ((total 

civilian labour force younger than 

25 years) + (unemployed persons 

under 25 years)) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Long-term unemployment – long-

term unemployment of women 

(Unemployed women with a 

duration of unemployment of > 1 

year) / ((total female civilian labour 

force + (unemployed women)) * 

100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Long-term unemployment – long-

term unemployment of men 

(Unemployed men with a duration 

of unemployment of > 1 year) / 

((total male civilian labour force + 

(unemployed men)) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Employment rate (Number of employees subject to 

social security contributions at the 

place of residence between 15 

and 64 years) / (number of 

residents between 15 and 64 

years) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Employment rates of women and 

men 

Refer to SDG 5  

“People increasing earnings” (Number of employed benefit 

recipients of ALG II [German 

unemployment benefit]) / (total 

number of benefit recipients of 

ALG II) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure (build resilient infrastructure, promote inclusive and 

sustainable industrialisation and foster innovation) 

SDG 9.4: By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased 

resource use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial 

processes, all countries taking action in accordance with their respective capabilities 

Energy productivity 

 

Refer to SDG 7  
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 9.5: Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all 

countries, particularly developing countries, including by 2030 encouraging innovation and increasing the 

number of R&D workers per one million people by x% and public and private R&D spending 

Start-ups – total start-ups (Number of new establishment of 

commercial enterprises) / 

(number of residents) * 1000 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Start-ups – start-ups by women (Number of new establishment of 

commercial enterprises by 

women) / (total number of new 

establishment of commercial 

enterprises) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Highly-qualified people (Number of employees subject to 

social security contributions with 

an academic degree at the place 

of work) / (total number of 

employees subject to social 

security contributions at the place 

of work) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 10: Reduced inequalities (reduce inequality within and among countries) 

SDG 10.2: By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all irrespective of 

age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status. 

SGB II /SGB XII benefits Refer to SDG 1  

Poverty – child poverty Refer to SDG 1  

Poverty – Poverty among 

adolescents/ young adults 

Refer to SDG 1  

Poverty – poverty of the elderly Refer to SDG 1  

Poverty – poverty of single 

parents 

Refer to SDG 1  

Relative poverty rate among 

foreigners 

((Number of benefit recipients 

pursuant to SGB II and SGB XII 

without German citizenship) / 

(total foreigners)) / ((number of 

benefit recipients pursuant to SGB 

II and SGB XII with German 

citizenship) / (total German 

citizens)) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

Relative employment rate of 

foreigners 

((Number of foreign employees 

subject to social security 

contributions at the place of 

residence between 15 and 64 

years) / (total number of 

foreigners between 15 and 64 

years)) / ((total number of 

employees subject to social 

security contributions at the place 

of residence between 15 and 64 

years) / (total number of residents 

between 15 and 64 years)) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Employment rates of women and 

men 

Refer to SDG 5  

Meeting points for citizens  

 

(Number of meeting places for 

citizens (meeting points for 

citizens, multi-generation meeting 

points, etc.)) / (number of 

residents) * 1,000 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

(SDG 16) 

Income distribution – households 

with low income 

(Number of households with a 

total net income of less than 

25,000 Euro per year) / (total 

number of households) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Income distribution – households 

with medium income 

(Number of households with a 

total net income between 25,000 

and 50,000 Euro per year) / (total 

number of households) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Income distribution – households 

with high income 

(Number of households with a 

total net income of more than 

50,000 Euro per year) / (total 

number of households) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 11: Sustainable cities and communities (make cities and settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable) 

SDG 11.1: By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services, and 

upgrade slums 

Rents Quoted rents (net rent) per sqm 

for initial letting and re-letting 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 
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Indicator Definition Source of the indicator 

Accommodation service for social 

housing 

Accommodation service for social 

housing: (Number of placed 

households) / (total number of 

households registered in the 

municipal planning file) * 100 

Waiting list: Average time in the 

planning file for an apartment – 

itemised by household size and 

citizenship 

Supplement City of Stuttgart 

SDG 11.2: By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for 

all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those 

in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons 

Modal Split (choice of transport) (Number of transport users on 

their way to work or training place 

as pedestrians, using their 

bicycle, e-bike, public transport or 

moped) / (total number of 

transport users on their way to 

work or training place) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Accessibility of public transport (Stops equipped for the disabled) 

/ (all stops) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Traffic casualties (Number of persons injured or 

killed through traffic accidents) / 

(number of residents) * 1,000 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 11.3: By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanisation and capacities for participatory, 

integrated and sustainable settlement planning and management in all countries 

Land use Annual land use: area used for 

settlements and transport in ha – 

area used for settlements and 

transport in ha of the previous 

year 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Recreational areas (Green areas and leisure space / 

(total space) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Energy productivity Refer to SDG 7  

Biodiversity Refer to SDG 15  
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 11.6: By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying 

special attention to air quality, municipal and other waste management 

Air quality Refer to SDG 3  

Noise pollution Refer to SDG 3  

Waste volume Refer to SDG 12  

Greenhouse gas emissions 

industry, commerce, trade and 

services, traffic and private 

households 

Refer to SDG 13  

SDG 11.7: By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, 

particularly for women and children, older persons and persons with disabilities 

Crimes Refer to SDG 16  

SDG 12: Responsible consumption and production patterns (ensure sustainable consumption and 

production patterns) 

SDG 12.2: By 2030, achieve sustainable management and efficient use of natural resources 

Consumption of drinking water (Annual consumption of drinking 

water (households and small 

business)) / (number of residents) 

* (days per year) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Amount of waste – total (Total amount of waste in kg) / 

(number of residents) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

Amount of waste – share of 

recyclable material 

(Amount of recyclable material in 

kg) / (total amount of waste in kg) 

* 100 

Supplement of the City of Stuttgart 

Wastewater treatment Refer to SDG 6  

Final energy consumption Refer to SDG 7  

Energy productivity Refer to SDG 7  

SDG 12.5: By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling, and 

reuse 

Amount of waste Refer to SDG 12  
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Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 12.6: Encourage companies, especially large and trans-national companies, to adopt sustainable 

practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle 

EMAS-certified sites Number of EMAS-certified sites Key indicator, SDG indicators for 

municipalities 

SDG 12.7: Promote public procurement practices that are sustainable in accordance with national policies 

and priorities 

Sustainable procurement of 

consumables 

(Quantity of recycling paper used 

in municipal institutions) / (total 

quantity of paper used in 

municipal institutions) * 100 

Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

SDG 12.8: By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for 

sustainable development and lifestyles in harmony with nature 

Educational programmes with 

reference to ecological 

sustainability 

Refer to SDG 4  

SDG 13: Climate action (take urgent action to combat climate change and its impacts) 

SDG 13.1: Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in 

all countries 

Forest area (Forest area) / (total area) * 100 Supplemental indicator proposal, 

SDG indicators for municipalities 

Trees in public spaces (Number of trees in public spaces 

/  

(total public space) 

Supplement of the City of Stuttgart 

SDG 13.2: Integrate climate change measures into national policies, strategies, and planning 

Greenhouse gas emissions – 

industry, commerce, trade and 

services 

(Emission CO2 equivalents of 

industry, commerce, trade and 

services) / (employees subject to 

social security contributions in 

industry, commerce, trade and 

services) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

Greenhouse gas emissions – 

traffic 

(Emission CO2 equivalents by 

traffic) / (number of residents) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 
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Indicator Definition Source of the indicator 

Greenhouse gas emissions 

industry, commerce, trade and 

services private households 

(Emission CO2 equivalents by 

private households) / (number of 

residents) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

Greenhouse gas emissions – 

entire city 

Emission of all sectors in CO2 

equivalents 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

Share of renewable energies in 

the final energy consumption 

Refer to SDG 7  

Energy productivity Refer to SDG 7  

Final energy consumption – 

industry, commerce, trade and 

services, traffic and private 

households 

Refer to SDG 7  

SDG 14: Life below water (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development) 

SDG 14.1: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 

development. 

Quality of running water Refer to SDG 6  

Wastewater treatment Refer to SDG 6  

Greenhouse gas emissions – 

industry, commerce, trade and 

services 

Refer to SDG 13  

Greenhouse gas emissions – 

traffic 

Refer to SDG 13  

Greenhouse gas emissions – 

private households 

Refer to SDG 13  

SDG 15: Life on land (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 

manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss) 

SDG 15.1: By 2020, ensure conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland 

freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line 

with obligations under international agreements 

Soil index (Soil area) * (quality level) Supplement City of Stuttgart 
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Indicator Definition Source of the indicator 

Contaminated sites Number of contaminated sites 

with need for action 

Supplement City of Stuttgart 

Renaturation measures running 

waters 

Renaturation measures running 

waters: (Length of renaturalised 

running waters) / (length of 

originally built and piped running 

waters) * 100 

Supplement City of Stuttgart 

Nitrogen surplus Refer to SDG 2  

Quality of running waters Refer to SDG 6  

Land usage Refer to SDG 11  

Forest area Refer to SDG 13 Supplement City of Stuttgart 

Trees in public spaces Refer to SDG 13 Supplement City of Stuttgart 

SDG 15.2: By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt 

deforestation, restore degraded forests, and increase significantly global afforestation and reforestation 

Forest area Refer to SDG 13 Supplement City of Stuttgart 

SDG 15.5: Take urgent and significant action to reduce degradation of natural habitat, halt the loss of 

biodiversity, and by 2020 protect and prevent the extinction of threatened species 

Biodiversity Biodiversity A: Wild bee species 

according to endangered status 

pursuant to the Red List Baden-

Württemberg 

Biodiversity B: Locust species 

according to endangered status 

pursuant to Red List Baden-

Württemberg 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

SDG 16: Peace, justice and strong institutions (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 

development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at 

all levels) 

SDG 16.1: Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere 

Crimes (Number of crimes known to the 

police) / (number of residents) * 

1,000 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities  



 

Selected SDG Indicators | Page 29 

 

Indicator Definition Source of the indicator 

SDG 16.6: Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels 

Total municipal debt (Debt of the municipality in all 

departmental budgets) / (number 

of residents) 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities  

SDG 16.7: Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels 

Participation of adolescents Boroughs with youth councils: 

(Number of boroughs with a youth 

council) / (total number of 

boroughs) * 100 

Participation in youth council 

elections: (Number of voters in the 

youth council election) / (total 

number of eligible voters in the 

youth council election) * 100 

Key indicator, SDG indicators for 

municipalities (modified) 

Percentage of women in the 

Stuttgart municipal council 

Refer to SDG 5  

Meeting points for citizens Refer to SDG 10  

SDG 17: Global partnerships for the goals (Strengthen the means of implementation and revitalise the global 

partnership for sustainable development) 

SDG 17.16: Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-

stakeholder partnerships that mobilise and share knowledge, expertise, technology and financial resources, 

to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing 

countries 

SDG 17.17: Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building 

on the experience and resourcing strategies of partnerships 

Twin towns in the global south (Funds for the cooperation with 

twin towns in the so-called global 

south) / (free project funds budget 

of the Department for International 

Relations) * 100 

Supplement of the City of 

Stuttgart 

Sources: Bertelsmann Foundation (Wegweiser Kommune), State Capital Stuttgart. 
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III Experiences and Recommendations  

The SDG indicators for municipalities were developed by a group of partners (Bertelsmann Foundation, 

Federal Institute for Building, Urban Affairs and Spatial Research, German Association of Rural Districts, 

German Association of Cities, German Association of Towns and Municipalities, German Institute for Urban 

Studies and Engagement Global), to depict the global sustainability goals (SDGs) at a municipal level in 

Germany.7 Between June and September 2019 the State Capital Stuttgart tested the SDG indicators for 

municipalities in a two-phase, participative pilot project. Based on this experience and the results of the SDG 

baseline study, it became by and large apparent that the indicators are a conceivable and expedient instrument 

for an integral baseline study of social, ecological and economic sustainability at a municipal level. 

1 Selection and further development of indicators  

77 indicators were selected and tested for Stuttgart. These included 43 key indicators, as well as 17 other 

indicators from the set of SDG indicators recommended by the nationwide project. Some of these indicators 

were in part modified by the State Capital. Moreover, the analysis also includes 17 indicators proposed and 

further developed by the State Capital. A number of other possible indicators, which were not included in the 

baseline study, were also discussed, however, documented only as proposals, so that they can be picked up 

by other municipalities. 

The Bertelsmann Foundation “Wegweiser Kommune” [Municipal Signpost] currently has 30 key indicators 

available, however, only a part of these data were actually used. In many cases the State Capital Stuttgart 

used its own sources with more accurate and common data. For some SDGs, including SDG 17, there are 

also indicators not supported by data in the portal. 

Sometimes the data from the information sources differed, which was due to various definitions and measuring 

methods. However, on a case-by-case basis it was decided which data source probably had the best data 

quality. For instance, such a decision was in the case of the population figures of Stuttgart, which are 

incorporated in many indicators.8 Here the population figures as always updated by the city itself were taken, 

as opposed to the “official” population figures. 

The availability of data also has an impact on the definition and measurement of indicators. Depending on the 

generation of data and their processing, certain definitions were included in this report, although another 

definition can represent the facts more accurately. For instance, immigration background can be of interest for 

a phenomenon. Since the data source only differentiated between Germans and non-Germans, this 

comparison could only be used as an approximation, not as a precise depiction. Using quantitative indicators 

means a necessary restriction to individual, selected aspects, which can neither represent an overall picture, 

nor reveal the multiple connections and diverse interactions of the individual aspects. This situation reflects 

among other things the need to collect and process additional data (e.g. for the field of municipal developmental 

                                                      

7  Cf. Assmann, Dirk; Honold, Jasmin; Grabow, Busso und Roose, Jochen, 2018: SDG-Indikatoren für Kommunen – 
Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen. Hrsg. 
Bertelsmann Stiftung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutscher Landkreistag, Deutscher 
Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutsches Institut für Urbanistik, Engagement Global. Gütersloh. 

8  In many cases details on population numbers are given to take into consideration the changing requirements as regards 
an increase or a possible decrease in population. 
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policy, see below). In many cases completely different information could be of interest and importance, but 

that cannot be determined at costs and efforts that are acceptable. The baseline study possibilities have their 

limits here. 

The specific indicators were examined in the individual departments of the State Capital Stuttgart and also in 

a cross-sectoral working group “Global Development Goals”.  

Examples for the indicators modified and further developed in the discussion process include: the quality of 

care as regards staffing, traffic noise pollution (EU guideline and impact study) or energy consumption in 

relation to the users (e.g. differentiation according to employees subject to social security contributions and 

other residents). 

In the course of the discussion process some indicators were cancelled. For instance, a closer examination 

and discussion of the data situation on the indicator school drop-out rate proved that the data available on the 

result did not reflect the circumstances accurately enough, and therefore the indicator was deleted. The fact 

that a pupil in any one year leaves school without final examinations is not a reliable indication that this person 

will enter the labour market with no qualifications, since such qualifications can be attained at a later date or 

at another school. 

Differences were also partly evident in the assessment of individual SDG sub-objectives for municipalities in 

Germany. For instance, the SDG sub-objectives 3.3 (Measles infection per mill) and 4.1 (Mathematical basic 

education) were considered less relevant due to the circumstances in Germany (immunisation and compulsory 

school attendance). 

A specific need for the further development of the SDG indicators is seen for SDG 17 “Partnerships” and 

international cooperation. 

Excursion: SDG indicators for municipal development policy 

As a result of the discussion and testing of the indicators, the following aspects have proven to be relevant for 

the further development of SDG indicators for municipal development policy: 

•  Unlike other fields, here the current proposals from the nationwide project refer greatly to monetary benefits 

in relation to the overall budget. In the light of the expenditure volume of municipalities for international 

projects, this reference value is, in comparison to e.g. social expenditure, only of limited significance. 

• A purely quantitative evaluation of expenditure is also only of limited significance insofar as the investment 

amount does not tell us anything about the quality or impact of the work. Likewise, an increase in external 

funds has little or no informative value as to the work done, at best about the ability (personnel resources 

and competence) of the administration to acquire third-party funds. 

•  The international work in the municipalities is often organised decentrally, i.e. different sectoral divisions 

deal with international measures (e.g. environment, business development etc.); the data pertaining to 

these measures are as a rule not collected centrally, i.e. data records have to be first generated via queries 

in the individual divisions of the administration. 
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•  The indicators for SDG 17 so far proposed by the nationwide project are not comprehensively available 

and would have to be collected by the respective municipalities themselves. Generally speaking, in the 

project “SDG indicators for municipalities” there is a preference for uniform and centrally available data.  

•  There is no uniform definition as to details of developmental measures to be considered in possible 

indicators, for instance, whether domestic educational work on sustainable development counts here, 

whether third-party funding is taken into separate account etc. 

Proposals to date have primarily considered input indicators (e.g. expenditure for developmental measures). 

A stronger focus must be put on the development of impact indicators. The State Capital Stuttgart, as a model 

community, appropriately puts forth its methodological and practical recommendations into the nationwide 

project for municipal development policy of the Service Agency Communities in One World and the 

Bertelsmann Foundation launched in 2019.  

Another area which has to date been insufficiently addressed by the indicators for SDG 11 by the nationwide 

project (and also the entire Agenda 2030) is culture. Here further development of the SDG indicators for 

municipalities is required. 

 

2 Further development of the baseline study process 

In this large-scale SDG baseline study all strategies, concepts and measures of the State Capital Stuttgart to 

promote sustainability could not be and should not be illustrated exhaustively. Quantitative indicators only 

always cover a certain section. Their selection alone represents a certain weighting.  

It became clear how difficult it was, in many fields categorised by the publishers of the SDG indicators for 

municipalities and also by the State Capital as important, to define any indicators – often due to the lack of any 

data or relevant data. The other indicator proposals documented in the complete version of the baseline study 

indicate the potential there is for further possible indicators. 

At the start of the process it could be seen that many features of a municipality’s sustainability measures 

cannot be measured or illustrated quantitatively, but rather qualitatively. Therefore, the quantitative SDG 

baseline study of the State Capital Stuttgart was supplemented by illustrating selected best-practice examples 

which can serve as an example for other municipalities. This way, the divisions are, with their specific 

measures, reflected appropriately in the report.  

This supplement of the quantitative baseline study carried out by the State Capital Stuttgart demonstrates for 

other municipalities that the local situation can be described by the persons or institutions involved, if no or no 

reliable data can be identified for establishing indicators. Concrete guidelines for the description could in such 

cases play an important part in standardised and objective reporting. 

In many cases in the interpretation of the indicators a comparison at a regional or nationwide level makes 

sense to be able to categorise one’s own local position. The approach of masking out the national comparison 

deliberately selected for this pilot project can be valued as a positive experience. The concentration on the 

local situation with the specific perspective on temporal changes and trends enables a focused assessment of 

the initial situation at hand. Here an example: the comparison of cities shows that Stuttgart is the city with one 
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of the highest levels of income and prosperity in Germany. However, also here there are people living in 

precarious situations. Firstly, it is important for the city to establish how the development has been in a 

chronological comparison. Comparisons with other cities can also furnish with further helpful information on 

the evaluation of the status quo. 

The preparatory work for the report provided first practical results regarding the future additional data 

collection, e.g. the number of disabled accessible bus and tram stops. 

A particular added value is the cross-sectoral cooperation in drawing up the SDG baseline study. The 

discussions and analyses by the working group “Global Development Goals” led to a better comprehensive 

understanding of the sustainability correlations between the individual divisions of the administration. 

An important supplement to this baseline study based on quantitative SDG indicators would be an additional 

baseline study with possibly new or other data based on the participation of the citizens in the compilation and 

interpretation of the statistics. This contribution could also be used for mobilising a more sustainable behaviour 

among the various actors in urban society. 

The State Capital Stuttgart pilot SDG baseline study in cooperation with the German Institute for Urban Studies 

and the Bertelsmann Foundation based on SDG indicators integrally incorporates various dimensions of 

sustainability. On this footing, loopholes and conflicts of interest can be identified on a regular basis and 

advanced recommendations developed for politics and administration. 

The experience gained in the discussion and analysis processes in the State Capital Stuttgart can be used 

methodologically and content-wise to make future SDG baseline studies in municipalities more rational and 

effective. A regular monitoring based on the SDG baseline study will consolidate the implementation and 

anchoring of the Global Agenda 2030 with the SDGs at a local level. 
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Grußwort 
 

Vorbildliche Umsetzung der Agenda 2030 zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Stuttgart 

Im Namen des Deutschen Städtetages sowie unserer Partner gratuliere ich der Landeshauptstadt Stuttgart zu Ihrer 
Bestandsaufnahme „Lebenswertes Stuttgart – Die globale Agenda 2030 auf lokaler Ebene“. Als Pilotstadt setzen 
Sie damit unser Gemeinschaftsprojekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“ in vorbildlicher Weise um. Gemeinsam 
mit unseren Partnern, den beiden anderen kommunalen Spitzenverbänden, dem Deutschen Institut für Urbanistik, 
dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt sowie 
der Bertelsmann Stiftung, haben wir dieses Projekt 2017 auf den Weg gebracht.  

Im Rahmen des Projektes wurden die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) und ihre 169 Unterziele der 
Agenda 2030 auf deutsche Kommunen übertragen. Dabei wurde ermittelt, ob die Ziele der Vereinten Nationen 
(VN) relevant für deutsche Kommunen sind und inwiefern die Erreichung der Ziele in ihre Zuständigkeit fällt. Für 
deutsche Kommunen relevante SDGs, wie beispielsweise der Zugang zu erschwinglichem Wohnraum oder die 
Senkung von CO2-Emissisonen, wurden mit insgesamt 47 Indikatoren hinterlegt. Das SDG-Portal für Kommunen 
(www.sdg-portal.de) bietet jedem Nutzer aus der Verwaltung oder Bürgerschaft mit nur einem Mausklick die ver-
fügbaren SDG-Daten, auch im Vergleich mit dem Vorjahr und mit anderen Kommunen.  

Die 47 SDG-Indikatoren stellen aber nur ein Angebot seitens der Projektpartner dar. Jede Stadt kann und soll auf 
Basis ihrer jeweiligen spezifischen Rahmenbedingungen und Schwerpunktsetzungen vor Ort entscheiden, welche 
Indikatoren zur Abbildung des eigenen Beitrags zu den SDGs geeignet sind. In Stuttgart ist dies mit der vorliegen-
den Bestandsaufnahme vorbildlich umgesetzt worden: Indikatoren wurden an die Verhältnisse vor Ort angepasst, 
weitere hinzugefügt und bestehende verbessert. Modifizierte oder zusätzliche Indikatoren betreffen beispielsweise 
die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr oder den Energieverbrauch differenziert nach Beschäftigten oder 
Einwohnern in Stuttgart.  

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Leistungen deutscher Städte zur Errei-
chung der SDGs weltweit sichtbar werden. Ohne die Städte kann der Klimaschutz weltweit nicht erfolgreich sein. 
Das SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ erfordert die Umsetzung auf kommunaler Ebene. Es reicht daher 
nicht aus, im Rahmen staatlicher Vereinbarungen „Nationally Determined Contributions“ festzulegen. Vielmehr sind 
es die Städte, die diese Vereinbarungen mit Leben füllen – durch Maßnahmen für eine ökologische Verkehrs-
wende, für eine energetische Gebäudesanierung, für den Einsatz erneuerbarer Energien oder für Bauleitplanungen 
nach Klimaschutzkriterien. Deswegen freue ich mich sehr über die „Locally Determined Contributions“ (LoDCs), 
die Beiträge unseres SDG-Piloten, der Landeshauptstadt Stuttgart, und bedanke mich für Ihr Engagement.  

 

 

Helmut Dedy 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages 

 



 

 

Vorwort 
 

„Mit nachhaltiger Stadtentwicklung in Stuttgart die weltweiten Ziele der Agenda 2030 stärken“ 

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist eine weltoffene, soziale, lebens- und liebenswerte Stadt, Heimat von Menschen 
unterschiedlichster Herkunft. Stuttgart ist ein starker Wirtschafts- und Innovationsstandort mit weltweiten Verbin-
dungen im Herzen Europas. Stuttgart ist eine grüne und kulturell reichhaltige Großstadt. Gleichzeitig steht Stuttgart 
als Industriestadt angesichts von Umweltbelastungen, wirtschaftlicher Transformation und sozialen Fragen vor gro-
ßen Herausforderungen.  

Die Klimakrise ist real. Wetterextreme wie Hitze und Trockenheit machen uns auch in Stuttgart immer mehr zu 
schaffen. Der Handlungsauftrag ist klar, wenn wir die Ziele der Klimaschutzkonferenz von Paris erreichen wollen. 
Nicht warten bis 2050, sondern jetzt handeln. Die jüngere Generation fordert das von uns zu Recht ein. Deshalb 
habe ich jetzt ein Aktionsprogramm zum Klimaschutz aufgestellt, das bundesweit Beachtung findet. Die Energie- 
und Mobilitätswende, vor allem aber auch Fragen der Partizipation sowie des sozialen Zusammenhalts und Inte-
ressensausgleichs werden Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft über die nächsten Jahrzehnte intensiv be-
schäftigen. Städte weltweit sind Teil der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, sie sind aber auch zentraler 
Teil der Lösung. 

Die globale Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen (Sustainable Development Goals, SDG) ist unsere gemeinsame 
Agenda für eine bessere Welt. Sie gibt Kommunen einen Orientierungsrahmen, um Teil einer weltweiten Initiative 
zur Erreichung der Ziele sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit zu sein. Wir möchten hier vor 
Ort unserer Verantwortung gerecht werden und die globalen Ziele mit konkreten Maßnahmen umsetzen.  

Das erklären wir mit der Zustimmung des Gemeinderates zur Musterresolution „2030-Agenda für Nachhaltige Ent-
wicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ des Deutschen Städtetages und der Deutschen Sektion 
des Rates der Gemeinden und Regionen Europas. Zur Unterstützung dieses Beschlusses wurde in meinem Ge-
schäftsbereich eine Projektstelle eingerichtet, die an die bisherigen Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung 
anschließt, diese weiter entwickelt und neue Prozesse anstößt. So wurde unter anderem im Bereich der Beschaf-
fung ein Bieterdialog zur stärkeren Gewichtung von öko-fairen und sozialen Kriterien durchgeführt.  

Für eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung benötigt es neben ehrgeizigen Zielvorgaben 
und einem gemeinsamen Handlungsrahmen vor allem Dialog, starke Partnerschaften und eine geteilte Verantwor-
tung von Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, die nachhaltiges Handeln stärken – 
global und lokal. 

Daher begrüße ich sehr die Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung und dem Deutschen Institut für Urbanistik: 
Wir haben die Chance genutzt, als eine der ersten Kommunen in Deutschland, die von einem Expertenkreis ent-
wickelten SDG-Indikatoren für Kommunen pilothaft zu erproben. Auf der vorliegenden Bestandsaufnahme können 
zukünftige Strategien und Zielsetzungen nachhaltiger Stadtentwicklung in der Landeshauptstadt Stuttgart auf-
bauen. Gleichzeitig haben wir damit einen methodischen Beitrag zur Weiterentwicklung der SDG-Indikatoren für 
andere Kommunen in Deutschland geleistet.  

In diesem kooperativen Geiste können sich Kommunen dabei unterstützen, für die weltweiten Herausforderungen 
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. 

 

 

Fritz Kuhn 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
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Einleitung 

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2015 die Agenda 2030 verabschiedet. Diese schafft eine Grundlage für die 
Transformation zu einer Welt, in der wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Verträglichkeit und soziale Ge-
rechtigkeit miteinander in Einklang stehen sollen. Die Agenda 2030 adressiert alle Staaten („jedes Land ist ein 
Entwicklungsland“) auf internationaler, nationaler ebenso wie auf regionaler und lokaler Ebene. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Agenda 2030 sind die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs, vgl. Auflistung der 17 Ziele und 169 Unterziele in Anhang I). Im Vordergrund der Agenda 2030 stehen 
Partnerschaften zwischen unterschiedlichen Akteuren aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur 
Erreichung der Ziele.  

Bei der Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2017 hat sich die Bundesregierung sys-
tematisch an der Agenda 2030 mit den 17 SDGs orientiert. Darüber hinaus hat auch ein Großteil der Bundesländer 
Strategien entwickelt, die an den SDGs ausgerichtet sind. In Baden-Württemberg hat der Beirat der Landesregie-
rung für nachhaltige Entwicklung einen Vorschlag erarbeitet, wie die SDGs in die landesspezifischen Leitsätze für 
eine nachhaltige Entwicklung integriert werden können. Den Kommunen mit ihrer Bürgernähe kommt bei der Um-
setzung der Agenda 2030 eine besondere Rolle zu.  

Um den Stand der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene gemessen an den SDGs auch quantitativ abbilden 
zu können, haben 2017 sieben Organisationen im bundesweiten Projekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“ Vor-
schläge zur Abbildung der SDGs auf kommunaler Ebene in Deutschland erarbeitet: der Deutsche Städtetag, der 
Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu), das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engage-
ment Global und die Bertelsmann Stiftung.  

Als eine der ersten Kommunen in Deutschland hat die Landeshauptstadt Stuttgart zwischen Juni und Oktober 2018 
die anspruchsvolle Aufgabe übernommen, pilothaft die „SDG-Indikatoren für Kommunen“ zu erproben. In einer 
zweiten Phase zwischen Juli und September 2019 wurden die Daten aktualisiert. Die Ergebnisse dieser Bestands-
aufnahme, die in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung und dem Difu durchgeführt wurde, sind im vorliegenden 
Bericht zusammengefasst. 

Die SDG-Bestandsaufnahme für die Landeshauptstadt Stuttgart verfolgt zwei wesentliche Zielsetzungen: Erstens, 
den derzeitigen Stand einer der sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit verpflichteten Metropole 
auf Grundlage vorhandener Daten zu analysieren und damit die Möglichkeiten einer zielgerichteten strategischen 
Weiterentwicklung eigener Maßnahmen zu verbessern; zweitens, mit dieser SDG-Bestandsaufnahme einen me-
thodischen Beitrag zur Weiterentwicklung der SDG-Indikatoren für eine angemessene und wirkungsvolle Gestal-
tung zukünftiger SDG-Bestandsaufnahmen in Kommunen zu leisten. Aufgrund unterschiedlicher 
Ausgangsvoraussetzungen ist damit ein Städtevergleich weder möglich noch ist er angestrebt – Kommunen erhal-
ten jedoch einen Werkzeugkasten an die Hand, um die eigene Entwicklung messen zu können. 

Ergänzt wird die quantitative Bestandsaufnahme durch eine qualitative Darstellung ausgewählter Programme und 
Maßnahmen der Landeshauptstadt Stuttgart. Diese Beschreibungen geben einen Eindruck von dem Spektrum an 
Maßnahmen, die für Nachhaltigkeit ergriffen werden können. Damit soll auch ein Beitrag für die Befassung mit dem 
Thema in anderen Städten und Gemeinden geleistet werden. Stuttgart sieht sich hier als Impulsgebender wie Ler-
nender im nationalen wie internationalen Verbund kommunaler Akteure.  
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Die SDGs bieten ein umfassendes Zielsystem für Nachhaltigkeit und zeigen gleichzeitig mögliche Zielkonflikte auf. 
Für die Umsetzung strategischer Zielsetzungen ist ein kontinuierliches Monitoring wichtig. Der partizipative, ge-
schäftsbereichsübergreifende Prozess der Bestandsaufnahme zeigte, dass die erprobten SDG-Indikatoren für 
Kommunen ein geeignetes Instrument darstellen, bestehende Ziele und Ansätze der Landeshauptstadt Stuttgart 
für soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit auch quantitativ zu begleiten. Dabei erwies es sich als 
zielführend, die SDG-Indikatoren bereichsübergreifend methodisch zu diskutieren und so auszuwählen und zu er-
weitern, dass sie der Besonderheit einer Kommune gerecht werden. So wurde gleichzeitig das bereichsübergrei-
fende Wissensmanagement sowie das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen einzelnen 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen gestärkt.  

Zu diesem Bericht haben alle Bereiche der Stadtverwaltung Stuttgart intensiv und mit großem Engagement beige-
tragen. 

Mit der vorliegenden Bestandsaufnahme anhand von SDG-Indikatoren wurde erstmalig ein bereichsübergreifendes 
Instrument für ein regelmäßiges, ganzheitliches Monitoring von Zusammenhängen sozialer, wirtschaftlicher und 
ökologischer Nachhaltigkeit entwickelt. Damit ist eine wichtige Grundlage für zukünftige Empfehlungen und wirk-
sames Handeln von Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft geschaffen, die der Weiterentwicklung konkreter 
kommunaler Ziele und Maßnahmen und damit messbaren Fortschritten bei der Umsetzung der SDGs in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart dient. 
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I Projektbeschreibung 

1 Ausgangslage 

Anspruch der Stuttgarter Stadtpolitik ist die ökologisch sinnvolle, ökonomisch wertschöpfende, sozial gerechte und 
kulturell vielfältige Nutzung urbaner Räume. Wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit werden syste-
matisch verbunden. Innerhalb der Stadtverwaltung Stuttgart wirkt eine Vielzahl an Akteuren in einzelnen Teilberei-
chen der Nachhaltigkeitspolitik mit, z. B. im Einkauf durch Maßnahmen zur Erhöhung der öko-fairen und sozialen 
Beschaffung, im Umweltbereich mit Maßnahmen zum Klimaschutz, in der partnerstädtischen Arbeit durch Projekte 
zur Demokratisierungsförderung, im Sozialbereich bei der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Ge-
flüchteten oder in den Bezirksrathäusern durch Unterstützung lokaler sozialer Projekte. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart will mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung die weltweiten Ziele der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen (VN) stärken. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 3. Mai 2018 beschlossen, sich 
der Mustererklärung des Deutschen Städtetags „2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf 
kommunaler Ebene gestalten“ anzuschließen. Mit der Unterzeichnung erklärt sich die Landeshauptstadt Stuttgart 
bereit, die Vereinbarungen der Agenda 2030 zu sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungszielen 
weltweit auf lokaler Ebene mit konkreten Maßnahmen umzusetzen.  

Zur Koordinierung der Globalen Entwicklungsziele wurde in der Landeshauptstadt bereits 2017 das Projekt „Koor-
dination kommunaler Entwicklungspolitik“ mit einer Vollzeitstelle in der Abteilung Außenbeziehungen eingerichtet 
und 2019 für zwei weitere Jahre verlängert. Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt (SKEW) kofinanziert.  

Das Projekt schafft Voraussetzungen, die globalen Ziele der Agenda 2030 lokal in der Stadtverwaltung strategisch 
zu verankern und umzusetzen. Dazu werden Partnerschaften mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
sowie nationale und internationale Kooperationen ausgeweitet und vertieft. Durch die geschäftsbereichsübergrei-
fende Arbeitsgruppe „Globale Entwicklungsziele“ wurde u. a. bereits 2017 eine qualitative Bestandsaufnahme 
durchgeführt, um die Inhalte vorhandener (Fach-)Strategien, Konzepte und Projekte den einzelnen SDGs zuzuord-
nen, Lücken zu identifizieren und neue Projekte zu entwickeln. Darauf baut die quantitative Bestandsaufnahme auf 
Basis der SDG-Indikatoren auf.  
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2 Methodisches Vorgehen 

2.1 Das bundesweite Projekt SDG-Indikatoren für Kommunen 

Nachhaltigkeit ist ein umfassendes Konzept gesellschaftlicher Entwicklung. Eine Gesellschaft soll so gestaltet sein, 
dass die Bedürfnisse in der Gegenwart befriedigt werden, ohne die Lebenschance zukünftiger Generationen ein-
zuschränken. Die detaillierte Definition und Messung eines solchen Nachhaltigkeitsverständnisses stellt eine Her-
ausforderung dar. Nachhaltigkeit benennt ein allgemeines Prinzip, eine generelle Leitschnur, ohne konkrete Ziele 
zu markieren.1 

Im Unterschied zu bisherigen Agenden der Vereinten Nationen für ökologische Nachhaltigkeit (Agenda 21, 1992) 
und entwicklungspolitische Ziele (Millennium Development Goals, 2000), wurde durch die Agenda 2030 das allge-
meine Nachhaltigkeitsziel operationalisiert, d. h. mit konkreten Zielvorgaben sowie Entwicklungsrichtungen (169 
Unterziele) unterlegt.  

Zudem haben die Vereinten Nationen im Jahr 2016 Vorschläge für Indikatoren veröffentlicht, um den Stand der 
nachhaltigen Entwicklung im Hinblick auf die SDGs auch quantitativ abbilden zu können. Der Indikatorenkatalog 
der Vereinten Nationen soll als Basis für ein quantitatives Monitoring der SDG-Umsetzung auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene eingesetzt werden.  

Die Beurteilung, in welchem Maße eine Annäherung an diese Ziele gelingt und auf welcher Grundlage diese Ziel-
verfolgung startet, erfordert eine Messung der gegenwärtigen Situation im Hinblick auf die benannten Ziele. Um 
Kommunen in Deutschland eine solche Messung zu ermöglichen, wurde das Projekt „SDG-Indikatoren für Kom-
munen“ ins Leben gerufen. Ziel war dabei, Indikatoren zu identifizieren, mit denen die globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) auf kommunaler Ebene abgebildet werden können und für die in Deutschland möglichst flächendeckend 
Daten verfügbar sind.2 

Das Projekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“ hat, ausgehend von den SDGs, die für Kommunen relevanten Ziele 
und Unterziele identifiziert und dafür konkrete Indikatoren gefunden, die mit Daten mindestens auf Kreisebene 
unterlegt sind. Die 17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen wurden einem Relevanzcheck, also einer Kontrolle ihrer 
Bedeutung für deutsche Kommunen, unterzogen. Aus einer großen Sammlung von insgesamt 196 prinzipiell rele-
vanten Indikatoren wurde eine Unterauswahl von 47 Kernindikatoren getroffen, mit denen sich wichtige Kernas-
pekte der globalen Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene abdecken lassen.  Dieses Set an Kernindikatoren 
wurde vom Deutschen Städtetag sowie den übrigen Herausgebern zur Abbildung der globalen Nachhaltigkeitsziele 
in Kommunen als Orientierung empfohlen. Die im Projekt erarbeiteten und vorgeschlagenen Indikatoren lassen 
sich als Baukasten verstehen, um die Auswahl so zu treffen, dass die Bestandsaufnahme einer Kommune im 

                                                      

1  Das aktuelle Konzept der Nachhaltigkeit wurde wesentlich im Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung der Vereinten Nationen definiert (Hauff, Volker (Hrsg.), 1987: Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht 
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Greven). Zur Diskussion um das Konzept vgl. zum Beispiel Grunwald, 
Achim und Kopfmüller, Jürgen, 2012: Nachhaltigkeit. Frankfurt/M. 

2  Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung haben jeweils Indikatoren vorgeschla-
gen. Diese beziehen sich allerdings in den meisten Fällen auf die nationale Ebene und sind für Kommunen nicht immer 
relevant und nur zum Teil als Daten verfügbar. 
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Hinblick auf die SDGs auch den jeweiligen Besonderheiten gerecht wird.3 Weitere oder auch gänzlich andere Indi-
katoren können geeigneter sein bzw. weitere oder andere Daten zur Verfügung stehen.  

Die im Projekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“ entwickelten Vorschläge für die kommunale Ebene in Deutschland 
bilden den Ausgangspunkt für die SDG-Bestandsaufnahme der Landeshauptstadt Stuttgart in Zusammenarbeit mit 
der Bertelsmann Stiftung und dem Difu. Die Indikatoren wurden entsprechend angepasst und ergänzt, um einer-
seits dem Kontext der Landeshauptstadt Stuttgart möglichst vollständig und angemessen gerecht zu werden und 
andererseits zusätzliche Datenzugänge innerhalb der kommunalen Verwaltung zu nutzen.  

2.2 Indikatorenauswahl und -analyse 

Die Indikatorenauswahl und -analyse sind komplexe Prozesse, die Detailwissen aus allen Fachabteilungen sowie 
Wissen um bereichsübergreifende Zusammenhänge erfordern. Für die gesamte Themenbreite müssen Expertin-
nen und Experten Einschätzungen zur Aussagekraft von Indikatoren, zur Zugänglichkeit von Daten sowie zum 
möglichen Datenerhebungsaufwand einbringen.4 Die Landeshauptstadt Stuttgart wählte daher ein partizipatives 
Verfahren, um dieses Wissen aus den zahlreichen Referaten, Ämtern, Stabsstellen und städtischen Eigenbetrieben 
zusammenführen zu können. In einer Reihe von geschäftsbereichsübergreifenden Workshops sowie direkten Ab-
stimmungsprozessen zwischen Juni und Oktober 2018 wurden das bundesweite Projekt „SDG-Indikatoren für 
Kommunen“ vorgestellt, die Auswahl der Indikatoren für die Landeshauptstadt getroffen, die Grundstruktur der 
Bestandsaufnahme festgelegt sowie die Beschreibung der vom Difu graphisch aufbereiteten und analysierten Da-
ten diskutiert. 

Gemeinsam festgelegte Kriterien der SDG-Indikatorenauswahl für Stuttgart waren dabei die angemessene Erfas-
sung der SDGs, die Relevanz für die Landeshauptstadt Stuttgart sowie die Verfügbarkeit von aktuellen Daten für 
den Berichtszeitraum (in der Regel 2007 bis 2018, abhängig von der Datenverfügbarkeit). Die Anzahl der Indikato-
ren sollte handhabbar bleiben. Daher wurden bevorzugt solche Indikatoren ausgewählt, die mehrere SDGs abde-
cken. Die Graphiken bilden somit einen Ausschnitt von Zeitreihen-Entwicklungen in ausgewählten Bereichen ab. 
Im Vordergrund stand der Erkenntnisgewinn hinsichtlich der eigenen Ausgangsposition der Landeshauptstadt, we-
niger der Vergleich mit anderen Kommunen. 

Bei der Auswahl für Stuttgart wurden zunächst für die 47 Kernindikatoren aus dem bundesweiten Projekt die Eig-
nung und die Datenverfügbarkeit diskutiert. Bei 30 dieser 47 Kernindikatoren sind zentral erfasste Daten aus amt-
lichen oder anderen Statistiken, die zumindest auf Kreisebene und somit auch für die Landeshauptstadt Stuttgart 
verfügbar sind, zum Einsatz gekommen. Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung haben bei allen Indika-
toren die aus dem bundesweiten Projekt stammenden Definitionen und Datenquellen gesichtet. So konnten mög-
lichst treffende Indikatoren ausgewählt, und die Datenverfügbarkeit sowie die Datenqualität gesichert werden.  

Insgesamt wurden für die Stuttgarter SDG-Bestandsaufnahme 77 Indikatoren ausgewählt. Sie setzen sich folgen-
dermaßen zusammen: Von den 47 Kernindikatoren (54 Einzelindikatoren) aus dem bundesweiten Projekt wurden 
43 Indikatoren in die Stuttgarter SDG-Bestandsaufnahme aufgenommen. Hinzu kommen 17 Indikatoren, die einer 
                                                      

3  Für Details des Vorgehens siehe: Assmann, Dirk, Honold, Jasmin, Grabow, Busso und Roose, Jochen, 2018: SDG-Indika-
toren für Kommunen – Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen 
Kommunen. Hrsg. Bertelsmann Stiftung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutscher Landkreistag, Deut-
scher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutsches Institut für Urbanistik, Engagement Global. Gütersloh. 

4  Datenerhebung bedeutet in diesem Fall oftmals die Recherche und Integration von Daten, die an unterschiedlichen Stellen 
(zum Beispiel Ämter auf unterschiedlichen Ebenen oder kommunale Betriebe) verfügbar, aber bisher nicht systematisch 
gesammelt und aufbereitet sind. 
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Liste mit 196 grundsätzlich geeigneten Indikatoren des bundesweiten Projektes entstammen. Darüber hinaus wur-
den seitens der Landeshauptstadt 17 zusätzliche Indikatoren vorgeschlagen, die im bundesweiten Projekt bislang 
nicht berücksichtigt wurden. Zum Teil wurden diese Indikatoren neu entwickelt. 

Die 77 für die Stuttgarter SDG-Bestandsaufnahme ausgewählten Indikatoren sind in Anhang II aufgeführt. Als wei-
tergehender methodischer Beitrag der Landeshauptstadt Stuttgart für zukünftige Bestandsaufnahmen bzw. für an-
dere Kommunen sind zusätzliche Indikatorenvorschläge seitens der Stadt, zusammen mit den weiteren 
Vorschlägen aus dem bundesweiten Projekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“, in Anhang III aufgelistet. 

Die für die Indikatoren beschafften Daten zur Abbildung als Zeitreihe bedurften der Einschätzung und Interpretation. 
Es galt, die methodische und inhaltliche Aussagefähigkeit der Daten zu ermitteln. Die vom Difu graphisch aufbe-
reiteten und mit Grundinformationen versehenen Indikatoren wurden daher bereichsübergreifend näher analysiert, 
um die Qualität und Aussagekraft der Daten zu beurteilen sowie mögliche Gründe für die über die Zeitreihe beo-
bachteten Veränderungen zu benennen. 

2.3 Eingrenzung 

Die Daten zu den insgesamt ausgewählten 77 Indikatoren vermitteln einen umfassenden, jedoch nicht erschöpfen-
den Einblick in die Umsetzung der Agenda 2030 in der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Analysen zu den einzelnen 
SDGs zeigen, wie sich ausgewählte Bereiche sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit seit 2007 
entwickelt haben. Die verwendeten Indikatoren sind ein guter Ausgangspunkt für eine ganzheitliche Bestandsauf-
nahme. Durch die Relevanz zahlreicher Indikatoren für mehrere SDGs sind die Informationen dichter als die Zahl 
von 77 Indikatoren zunächst vermuten ließe.  

Ein indikatorenbasierter Ansatz zur Messung des Grades der Zielerreichung für Nachhaltigkeit, wie er in den SDGs 
spezifiziert ist, hat den Vorteil, mit Zahlen die Situation und Entwicklung präzise und klar verständlich für die ge-
messenen Sachverhalte abzubilden. Oftmals machen die Indikatoren wesentliche Aspekte direkt sichtbar (zum 
Beispiel die Armut durch den Anteil von Menschen, die staatliche Hilfe beziehen (Kapitel II1.1)). Sie geben auch 
informative Hinweise auf ausgewählte Teilaspekte, die Rückschlüsse auf das Gesamtbild erlauben. Damit stellen 
sie einen Ausgangspunkt für eine tiefergehende Analyse und fortgeschriebene Beobachtungen in den jeweiligen 
Bereichen dar.  

Viele Nachhaltigkeitsziele sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig, manche stehen in einem 
Zielkonflikt. Wesentliche nachhaltigkeitsrelevante Entwicklungen in Stuttgart haben Auswirkungen auf Veränderun-
gen in anderen Regionen der Welt.  

Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die Beschreibung der Entwicklung von nachhaltigkeitsrelevanten As-
pekten über den Zeitraum 2007 bis 2018 (in der Regel, abhängig von der Datenverfügbarkeit) in der Landeshaupt-
stadt Stuttgart. Die jeweils dargestellte Entwicklung wird soweit wie möglich ergänzt um Informationen zu 
bekannten Gründen für bestimmte Phänomene. Allerdings lassen sich nicht alle Entwicklungen, sofern es über-
haupt nennenswerte Veränderungen gibt, erklären. Teilweise sind die Ursachen sehr vielfältig und keine direkten 
Korrelationen herzustellen, in anderen Fällen sind die Gründe schlicht unbekannt.  

Die SDG-Bestandsaufnahme informiert darüber, was sich in der Landeshauptstadt Stuttgart im betrachteten Zeit-
raum verändert hat oder auch, was gleichgeblieben ist. Der spezifische kommunale Beitrag der Einflussnahme auf 
bestimmte Entwicklungen wurde nicht systematisch ausgearbeitet. Dazu wäre eine umfassende Analyse der ver-
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schiedenen Einflüsse (EU, Bund etc.) auf die kommunale Ebene für die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdimensi-
onen erforderlich. Neben den Darstellungen der quantitativen Indikatorenwerte werden auch ausgewählte Zielset-
zungen, Strategien und Maßnahmen zur effektiven Gestaltung von Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene qualitativ 
beschrieben (vgl. Praxisbeispiele). Detaillierte Einzelberichte (z. B. Sozialmonitoring, Bildungsmonitoring etc.) wer-
den dadurch nicht ersetzt. Es wird in dieser Bestandsaufnahme jedoch die Bandbreite des Ansatzes der Landes-
hauptstadt Stuttgart für nachhaltige Entwicklung sichtbar. 
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II Entwicklung ausgewählter Indikatoren 

Im Folgenden werden die Entwicklungen in der Landeshauptstadt Stuttgart als Zeitreihe für die ausgewählten In-
dikatoren zu den jeweiligen SDGs dargestellt (in der Regel Zeitreihe von 2007 bis 2018, abhängig von der Daten-
verfügbarkeit; Daten aus dem Wegweiser Kommune verfügbar bis 2017; Stichtag 30.06.2019).  
 
Der Aufbau der Kapitel besteht aus: 

x der Definition, der Berechnung und der Beschreibung der Entwicklung des jeweiligen Indikators, 
x Hinweisen auf Zusammenhänge zu anderen SDGs, 
x Hinweisen auf weitere Indikatoren, die relevant für das jeweilige SDG sind und unter anderen SDGs abgebildet 

werden,  
x der Darstellung ausgewählter Praxisbeispiele der Landeshauptstadt Stuttgart sowie einzelnen speziellen Er-

läuterungen zum Kontext von Indikatoren. 

Die Texte zu den Definitionen und Berechnungen der Indikatoren stammen weitestgehend aus dem bundesweiten 
Projekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“ (sofern die Indikatoren aus diesem Projekt übernommen worden sind). 
Zum Teil wurden die betreffenden Definitionen und Beschreibungen vor dem Hintergrund des Stuttgarter Kontexts 
angepasst. 
 
Übersichten zu den 17 VN-Zielen nachhaltiger Entwicklung mit ihren 169 Unterzielen, den speziell für die Bestands-
aufnahme in der Landeshauptstadt ausgewählten Indikatoren sowie zu weiteren möglichen SDG-Indikatoren für 
Kommunen finden sich in Anhang I, II und III. 

1 SDG 1 „Keine Armut“ 

In der ausführlichen Fassung der VN lautet das SDG 1 „Armut in allen ihren Formen und überall beenden“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 1 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Umsetzung von Sozialschutzmaßnahmen, die Sicherstellung einer breiten Versorgung von Armen und Schwachen, 
die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit in prekären Situationen sowie auch die Mobilisierung von Ressourcen zur 
Beendigung von Armut in Entwicklungsländern. 

1.1 Indikator SGB II-/SGB XII-Bezug 

1.1.1 Definition 

Der SGB II-/SGB XII-Bezug zeigt an, wie hoch die Hilfebedürftigkeit innerhalb der Kommune ist. Im Vordergrund 
steht dabei die Belastung für die Betroffenen, die meist über eine rein finanzielle Belastung hinausgeht und auch 
psychische Belastungen einschließen kann. In einer nachhaltigen Kommune sollte es Ziel sein, dass allen Hilfsbe-
dürftigen die notwendige Unterstützung zukommt und alles dafür getan wird, dass die betroffenen Personen wieder 
selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. 
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Der Indikator bildet die tatsächlichen Leistungsbezieherinnen und -bezieher ab. Ein Problem entsteht durch die 
Dunkelziffer von Personen, die eigentlich leistungsberechtigt wären, aber keine Leistungen beantragen. Insbeson-
dere Unwissenheit, Scham oder fehlendes Selbstvertrauen im Umgang mit Behörden sind Gründe, dass es nicht 
zu einer Leistungsbeantragung kommt. Dem wirkt die Landeshauptstadt Stuttgart mit Hinweisen zu Beratung für 
die Antragstellung und aufsuchender Sozialarbeit entgegen. 

Der SGB II-/SGB XII-Bezug bildet allein Einkommensarmut ab. Allerdings wird Armut heute weithin verstanden als 
ein multidimensionales Konzept, das sich nicht allein auf Einkommen bzw. materielle Armut bezieht, sondern auch 
soziale, politische, bildungsbezogene und kulturelle Armut berücksichtigt. Diese unterschiedlichen Formen von Ar-
mut fallen oft, aber nicht notwendigerweise zusammen. 

1.1.2 Berechnung 

Der SGB II-/SGB XII-Bezug wird berechnet als Anteil der Leistungsbezieherinnen/Leistungsbezieher nach dem 
SGB II und SGB XII an der Bevölkerung. 

x SGB II-/SGB XII-Bezug: (Anzahl Leistungsbezieherinnen bzw. Leistungsbezieher nach SGB II und SGB XII) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 100 

1.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 1: SGB II-/SGB XII-Bezug (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der SGB II-/SGB XII-Bezug liegt in der Landeshauptstadt Stuttgart in fast allen Jahren unter 6,5 Prozent. Nach 
einem Anstieg 2009 hat der Bezug in den Folgejahren wieder abgenommen, mit einem Tiefststand von 5,9 Prozent 
im Jahr 2012. In den Folgejahren zeigte sich ein leichter Anstieg. Der SGB II-/SGB XII-Bezug lag 2013 bis 2015 
stabil bei 6,2 Prozent, ist aber 2016 auf 6,4 Prozent angestiegen. Bis 2018 ist der Wert wieder deutlich auf 6,0 
Prozent gesunken. 
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Der SGB II-/SGB XII-Bezug verläuft recht ähnlich wie die Wirtschaftskraft (vgl. SDG 8, Kapitel 8.1). Während der 
Rückgang an Wirtschaftskraft während der europäischen Wirtschaftskrise 2009 die Zahl der SGB II-/SGB XII-Leis-
tungsempfängerinnen und -empfänger erhöhte, hat ihre Zahl mit der wirtschaftlichen Erholung in den Folgejahren 
wieder abgenommen. Der Anstieg 2016 geht auf die Zuwanderung von Geflüchteten zurück. 

1.2 Indikator Armut bei Kindern, Jugendlichen, Älteren und Alleinerziehenden 

1.2.1 Definition 

Für verschiedene Bevölkerungsgruppen (z. B. Kinder, Alleinerziehende, nicht deutsche Einwohnerinnen und Ein-
wohner) liegen bekanntermaßen höhere Armutsrisiken vor. Materielle Unterversorgung geht einher mit geringen 
Ressourcen der Einwohnerinnen und Einwohner in anderen Lebensbereichen. Hier besteht dauerhaft die Gefahr 
sozialer Benachteiligung.  

Die Armut der Minderjährigen (Kinderarmut, Jugendarmut) wird berechnet als Personen der jeweiligen Alters-
gruppe, die entweder selbst Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher von SGB II/SGB XII (nicht erwerbsfä-
hige und erwerbsfähige Leistungsbeziehende) sind oder in einem Haushalt (Bedarfsgemeinschaft) leben, der 
Anspruch auf SGB II-/SGB XII-Leistungen hat bzw. ohne Ausschlussgrund hätte (nicht Leistungsberechtigte), re-
lativ zu allen Personen der Altersgruppe. Die Quote berücksichtigt demnach alle minderjährigen Personen, die 
gemeinsam wirtschaften mit Personen mit Leistungsanspruch nach SGB II/SGB XII oder mit Personen, die von 
diesem Leistungsanspruch ausgeschlossen sind. Die Armut von Älteren bezieht sich auf Personen ab 65 Jahren, 
die selbst Leistungen nach SGB XII erhalten. Die Armut von Alleinerziehenden bezieht sich auf Personen mit SGB 
II-Bezug als Anteil von allen Alleinerziehenden. 

Ein Aufwachsen und Leben in Armut ist mit vielfältigen Einschränkungen, Hindernissen und persönlichen Schwie-
rigkeiten verbunden. Armut und soziale Ausgrenzung gefährden zudem den Zusammenhalt der Gesellschaft. Da-
her wird Armut auch in der Landeshauptstadt Stuttgart auf vielen Feldern und mit unterschiedlichen Maßnahmen 
bekämpft, gelindert und im Idealfall verhindert.  

Als armutsgefährdet nach EU-Definition gilt eine Person, der weniger als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzein-
kommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung steht. Gerade für die kommunale Planung sind Transferleistungs-
dichten und Mindestsicherungsquoten geeigneter, da sie lokal die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung zur 
Lebensführung abbilden. 

1.2.2 Berechnung 

Die Indikatoren sind definiert als: 

x Kinderarmut: (Anzahl Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach SGB II bzw. SGB XII unter 15 Jahre + Anzahl 
Personen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsbezieherinnen und -beziehern nach SGB II 
bzw. SGB XII) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von unter 15 Jahren) * 100 

x Armut von Jugendlichen / jungen Erwachsenen: (Anzahl Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach SGB 
II/SGB XII zwischen 15 und 17 Jahre + Anzahl Personen zwischen 15 und 17 Jahren in Bedarfsgemeinschaften 
mit Leistungsbezieherinnen und -beziehern nach SGB II bzw. SGB XII) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zwischen 15 und 17 Jahren) * 100 

x Armut von Älteren: (Anzahl Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach SGB XII ab 65 Jahre) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren) * 100 
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x Armut von Alleinerziehenden: (Anzahl Alleinerziehende mit Bezug nach SGB II) / (Anzahl Alleinerziehende) * 
100 

1.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 2: Kinderarmut (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Prozent)  

 

Quelle: Leistungsbeziehende und Personen in Bedarfsgemeinschaften: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung; Ein-
wohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Kinderarmut ist von 2007 bis 2012 tendenziell zurückgegangen. Eine Ausnahme bildeten die Jahre 2009 und 
2010. Nach 2012 ist insgesamt wieder ein leichter Anstieg zu beobachten, wobei sich die Kinderarmut nahe 14 
Prozent bewegt. 
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Abbildung 3: Armut von Jugendlichen / jungen Erwachsenen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in 
Prozent) 

 

Quelle: Leistungsbeziehende und Personen in Bedarfsgemeinschaften: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung; Ein-
wohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Jugendarmut liegt etwas niedriger als die Kinderarmut mit Werten nahe oder unter 12 Prozent. Nach einem 
leichten Anstieg zwischen 2007 und 2009 ist ähnlich wie bei der Kinderarmut ein Rückgang bis 2011 zu beobach-
ten. Die Stabilisierung in den Folgejahren nach einem Wiederanstieg 2012 und 2013 liegt kaum unter dem Niveau 
von 2007. Seit 2014 ist bei der Jugendarmut ein leichter Anstieg zu sehen. 

Praxisbeispiel 1: Familiencard und Bonuscard 

Familiencard und Bonuscard  

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 1 (SDG 4, SDG 10, SDG 11) 

 

Kontext:  

Mit den speziellen Stuttgarter Maßnahmen Familiencard und Bonuscard stehen flexible und effektive Angebote zur 
Verfügung, um Armutslagen zu verhindern und Chancengleichheit zu befördern. 

 

Beschreibung / Umsetzung:  

Die Familiencard kann für alle Stuttgarter Kinder und Jugendliche von der Geburt an bis einschließlich 16 Jahre 
ausgestellt werden, d.h. bis zu einem Tag vor dem 17. Geburtstag. Voraussetzung ist, dass der Gesamtbetrag der 
Jahreseinkünfte (nach § 2 Abs.3 EstG) 70.000 EUR nicht übersteigt. Diese sind grundsätzlich durch den Einkom-
mensteuerbescheid aus dem Vorjahr nachzuweisen. Für Familien mit 4 oder mehr Kindern gibt es keine Einkom-
mensgrenze. Es muss lediglich nachgewiesen werden, dass für mindestens 4 Kinder, die alle im Haushalt leben, 
Kindergeld bezogen wird.  
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Ein Guthaben von jährlich 60 EUR pro Kind steht zur Verfügung, das für bestimmte Angebote verwendet werden 
kann. Der Betrag ist auf einem elektronischen Chip gespeichert und wird mit Leseterminals der Akzeptanzstellen 
abgebucht. Die Card beinhaltet eine 20-prozentige Ermäßigung auf die Gebühren der Musikschule und auf die 
Elternbeiträge der Stadtranderholung (Waldheime), eine Ermäßigung der Kita-Gebühren und die sogenannte Teil-
habeleistung in Höhe von 10 EUR pro Monat. Dieses Geld erhalten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zur 
Teilnahme an Vereins-, Kultur- oder Ferienangeboten, z. B. Musikunterricht. 

 

Die Stuttgarter Bonuscard + Kultur 2019        

Mit der Bonuscard + Kultur gewährt die Landeshauptstadt Stuttgart seit dem Jahr 2001 eine freiwillige soziale 
Leistung. Der Berechtigtenkreis erhält mit dieser Karte Ermäßigungen und Zuschüsse für vielfältige Angebote im 
kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich. Anspruchsberechtigt für den Erhalt der Bonuscard + Kultur sind aus-
schließlich Personen, die mit ihrem Hauptwohnsitz in Stuttgart gemeldet sind und eine der folgenden Leistungen 
beziehen: Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II), Zwölftes Buch (SGB XII), Achtes Buch 
(SGB VII), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
(WoGG), Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG) (nicht Kindergeld). 

2009 wurde mit der Bonuscard + Kultur, insbesondere für Kinder und Jugendliche, eine Vielzahl neuer Vergünsti-
gungen eingeführt: 

-  Die Gebührenbefreiung für die Kindertageseinrichtungen, die Horte und die Betreuung im Rahmen der verläss-
lichen Grundschule. 

-  Vergünstigtes Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten für 1 EUR. 

-  Bei Aufenthalten im Waldheim sind keinerlei Kosten zu tragen. 

-  Bei Kursen der Musikschule Stuttgart erhalten die Teilnehmenden einen Rabatt in Höhe von 90 Prozent. 

-  Gewährung eines frei verfügbaren Sachmittelbudgets für die städtischen, allgemeinbildenden Schulen und Son-
derschulen in Höhe von 50 EUR pro Schülerin und Schüler je Schuljahr. Dieses wird von den Schulen eigen-
verantwortlich zur Förderung von finanzschwachen Kindern in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Musik 
und Kultur eingesetzt. 

-  Gewährung eines frei verfügbaren Sachmittelbudgets in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren, 
Horten für Kinder von 6 bis 12 Jahren und Schülerhäusern / Ganztagsschulen in Höhe von 100 EUR pro Kind. 

 

Hauptnutzungen von Erwachsenen:                                         

-  Ermäßigtes Monatsticket (Sozialticket mit 50 Prozent Vergünstigung) 

-  Einkaufsmöglichkeiten in den Läden der Schwäbischen Tafel und den Sozialkaufhäusern  

-  1 EUR Ermäßigung bei städtischen Bädern 

-  Kostenfreier Besuch von kulturellen Veranstaltungen (Bonuscard + Kultur) 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Rund 65.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter erhalten die Bonuscard + Kultur, die eine freiwillige Leistung der 
Landeshauptstadt Stuttgart ist. Dem Berechtigtenkreis wird durch die Maßnahmen ermöglicht, trotz finanzieller 
Einschränkungen, am kulturellen, sportlichen und sozialen Leben in der Stadt teilzunehmen. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb:  

Sozialamt im Referat für Soziales und gesellschaftliche Integration 
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Weiterführende Literatur / Links:  

www.stuttgart.de/familiencard (letzter Zugriff 31.07.2019) 

www.stuttgart.de/bonuscard (letzter Zugriff 31.07.2019) 

 

Praxisbeispiel 2: Die Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut 

Die Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 1 (SDG 4, SDG 10, SDG 11) 

 

Kontext:  

Armut wird in vielen Großstädten als ein wachsendes Problem beschrieben. Die ungleiche Verteilung von Chancen 
und Teilhabemöglichkeiten entspricht nicht den Grundprinzipien einer fairen und partizipativen Stadtgesellschaft.  

 

Beschreibung / Umsetzung:  

Die „Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut“ am 24. Mai 2019 steht am Ende eines multidimen-
sionalen Prozesses des Erkenntnisgewinns in der LHS Stuttgart. Sie spannte erstmals den Bogen über die ver-
schiedenen Lebensalter der Menschen hinweg, die von Armut betroffen oder gefährdet sind. Im Zeitraum von mehr 
als einem halben Jahr hatten sich ab Oktober 2018 Expertinnen und Experten zu vier verschiedenen Handlungs-
feldern (Wohnraumversorgung, Arbeit und Beschäftigung, Soziale und kulturelle Teilhabe) getroffen, Problemstel-
lungen beschrieben und Handlungsansätze formuliert bzw. erweitert. 

Parallel zur Arbeit der Fachkräfte hat ein umfangreicher Bürgerbeteiligungsprozess stattgefunden. In drei soge-
nannten Nachmittagsgesprächen wurde dabei die Perspektive Betroffener eingeholt. Zwei dieser Veranstaltungen 
haben unter externer Moderation des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (ism) stattgefun-
den. Auch der Beirat Inklusion – Miteinander Füreinander des Sozialamts der Landeshauptstadt Stuttgart wurde in 
die Vorbereitung einbezogen.  

Die „Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut“ ist dabei keine Einzelveranstaltung, sondern ver-
steht sich auch über die zentrale Veranstaltung am 24. Mai 2019 hinaus als Prozess, der gemeinsam von dem 
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration sowie dem Referat Jugend und Bildung sowie der LIGA der 
Wohlfahrtspflege Stuttgart getragen wird.  

  

Die Veranstaltung „Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut“ 

Während der zentralen Veranstaltung zur „Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut“ am 24. Mai 
2019 im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart wurden die Ergebnisse der Vorarbeiten mit 350 Veranstaltungs-
teilnehmenden diskutiert, bewertet und um weitere Vorschläge, Ziele und Handlungsansätze ergänzt. Dies geschah 
in fünf Fachforen: 

1.  Wohnraumversorgung 

2.  Arbeit und Beschäftigung 

3.  Bildungschancen 

4.  Soziale und kulturelle Teilhabe 

5.  Gesprächsrunde in leichter Sprache zum Thema Armut 
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Erfahrungen / Ergebnisse: 

In den Fachforen wurden die Vorschläge der Arbeitsgruppen, der Nachmittagsgespräche sowie des Beirats Inklu-
sion – Miteinander Füreinander weiterentwickelt und um zusätzliche Ziele ergänzt. In den Foren sind somit die 
zentralen Handlungsempfehlungen der „Stuttgarter Armutskonferenz 2019 – Vernetzt gegen Armut“ entstanden. 
Die einzelnen Vorbereitungsgruppen werden sich ab August 2019 jeweils noch einmal treffen, um die Ergebnisse 
der Veranstaltung am 24. Mai 2019 zu besprechen und um konkrete Schritte zur Umsetzung der Handlungsemp-
fehlungen sowie das Anstoßen und Einbringen von Projekten, auch in die Beratungen zum städtischen Doppel-
haushalt 2020 / 2021 der Landeshauptstadt Stuttgart abzustimmen.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb:  

Sozialamt im Referat für Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links:  

GRDrs 606/2019  

www.stuttgart.de (letzter Zugriff 30.09.2019), Stichwort Armutskonferenz. Dort finden sich alle Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen, die Fachvorträge der externen Expertinnen und Experten, die Zusammenfassung der 
Nachmittagsgespräche und die Stellungnahme des Beirats Inklusion. 

 

Praxisbeispiel 3: Konzeption Kinderfreundliches Stuttgart 2015 – 2020 und Bewerbung um das Siegel Kinderfreundli-
che Kommune 

Konzeption Kinderfreundliches Stuttgart 2015 – 2020 und Bewerbung um das Siegel Kinderfreundliche 
Kommune 

 

SDG-Zuordnung:  

SDG 1 (SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 11, SDG 16) 

 

Kontext: 

Beim Konzept Kinderfreundliches Stuttgart 2015-2020 geht es um die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
in der Kommune unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Die UN-Kinderrechte überschneiden sich in 
vielen Feldern mit den Anforderungen der SDGs. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Das Konzept beschreibt in neun Handlungsfeldern, die Kinder unmittelbar betreffen, Analyse, Ziele und Handlungs-
bedarfe in Stuttgart. Es gründet auf Befragungen von Kindern und Fachleuten. Der seit 2015 dauernde Prozess 
wird ergänzt durch die Bewerbung um das Siegel Kinderfreundliche Kommune, das vom Verein Kinderfreundliche 
Kommunen vergeben wird, der von Unicef-Deutschland und dem deutschen Kinderhilfswerk getragen wird. Hand-
lungsfelder sind: Sicherheit und Sauberkeit, Umwelt und Natur, Gesundheit, Sport, Bewegung und Ernährung, 
Stadtraum und Spielflächen, Armut, Teilhabe und Chancengerechtigkeit, Verkehr und Mobilität, Kinderbeteiligung, 
Schule, Kita und offene Einrichtungen, Kultur. Zum Konzept gehören die Umsetzung und Weiterentwicklung der 
Handlungsempfehlungen und die Berichterstattung über den Prozess im Gemeinderat. Konkret wurden ämterüber-
greifende Arbeitsgruppen zu den Handlungsfeldern mit Vertreterinnen und Vertretern aus Einrichtungen / Trägern 
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der Kinder- und Jugendhilfe in Stuttgart gebildet. Diese themen- und zielbezogene Zusammenarbeit erweist sich 
als sehr effektiv für die nachhaltige Umsetzung. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Der Prozess hat eine stärkere Aufmerksamkeit für die Rechte und Bedürfnisse von Kindern geschaffen. Durch die 
Beschlussfassung des Gemeinderates hat der Prozess eine hohe Verbindlichkeit, und es gibt in allen Handlungs-
feldern positive Entwicklungen und ganz konkrete Erfolge. Durch die Weiterentwicklung mit dem Verein Kinder-
freundliche Kommune stellt sich die Stadt nun externer Kritik und Expertise und verstetigt die Bemühungen um die 
Umsetzung der UN-Kinderrechte über den Projektzeitraum hinaus. Am 22. Juli 2019 stellte Oberbürgermeister 
Kuhn den Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention mit 32 Maßnahmen im Jugendhilfeaus-
schuss vor, der nun vom Gemeinderat beschlossen werden muss. Der Prozess verstärkt schon jetzt das Bewusst-
sein in Politik und Verwaltung für die Bedeutung der Kinderrechte als Querschnittsthema. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Kinderbüro 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.kinderfreundliches-stuttgart.de (letzter Zugriff 31.07.2019) 

www.kinderfreundliche-kommunen.de (letzter Zugriff 31.07.2019) 

 

Abbildung 4: Armut von Älteren (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2016; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Sozialamt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Das Niveau der Altersarmut liegt mit 3,5 bis 4,5 Prozent unter dem Niveau der Kinder- und Jugendarmut. Allerdings 
ist der Verlauf deutlich anders. Die Altersarmut hat von 2008 bis 2016 fast kontinuierlich zugenommen. Die Niveau-
verschiebung von 3,5 Prozent auf 4,5 Prozent ist dabei erheblich. Einige Faktoren sprechen auch künftig für einen 
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Anstieg der Armut im Alter. Die weitere Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse, prekärer Arbeitsverhält-
nisse im Niedriglohnsektor und unterbrochene Erwerbsbiographien haben langfristig Auswirkungen auf das verfüg-
bare Einkommen im Alter. Während der privaten Vorsorge eine zunehmend höhere Bedeutung zukommt, sinkt das 
Rentenniveau durch rentenrechtliche Veränderungen der vergangenen Jahre und die demografische Entwicklung 
kontinuierlich. Armut im Alter geht für die Betroffenen mit Einschränkungen in nahezu allen Lebensbereichen ein-
her.5 

Die Armut von Kindern, Jugendlichen und Älteren folgt nicht der Entwicklung der allgemeinen Armut (SGB II-/SGB 
XII-Bezug). Die Armut bei Kindern und Jugendlichen ist deutlich höher, die Armutsquote bei Älteren dagegen nied-
riger als die generelle Armut. Kurzfristige Veränderungen finden sich für Kinder, Jugendliche und Ältere nicht so 
stark, wie für die Bevölkerung insgesamt. Die schwierige wirtschaftliche Lage von 2009, die wirtschaftliche Bele-
bung bis 2012 und der Anstieg der Armut von 2016 finden sich nur abgeschwächt (Kinder, Jugendliche) oder gar 
nicht (Ältere) in den Armutsquoten der Altersgruppen. 

Abbildung 5: Armut von Alleinerziehenden (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Armut von Alleinerziehenden liegt sehr viel höher als die für die einzelnen Altersgruppen. Zwischen 30 und 
etwas über 35 Prozent der Alleinerziehenden in der Landeshauptstadt Stuttgart bezogen im Zeitraum von 2007 bis 
2018 Leistungen nach SGB II.  

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden hat sich über Jahre auf einem hohen Niveau verstetigt und ist mehr als 
viermal so hoch wie bei Paarfamilien mit einem oder zwei Kindern. In der Landeshauptstadt Stuttgart wachsen in 

                                                      

5  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2018: Sozialdatenatlas. Darstellung und Analyse der sozialen Situation in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart mit Daten aus dem Jahr 2016. Unter: www.stuttgart.de/img/mdb/publ/31757/138132.pdf (letzter Zu-
griff 24.08.2019). 
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jeder fünften Familie Kinder mit nur einem Elternteil auf.6 Kinder erhöhen das Armutsrisiko eines Haushalts, da 
Kinder einerseits den Bedarf eines Haushalts unmittelbar steigern, andererseits die Betreuungsaufgaben einen 
Ausgleich durch Mehrarbeit erschweren oder sogar verhindern. Sowohl der Bedarf des Haushalts als auch die 
Betreuungsaufgaben nehmen mit steigender Kinderzahl zu. Alleinerziehende gelten in der Sozial- und Arbeits-
marktpolitik als Bevölkerungsgruppe mit besonderem sozialpolitischen Unterstützungsbedarf, da sie die Sicherung 
des Familienunterhalts und die Versorgung der Kinder nicht mit einem Partner oder einer Partnerin im Haushalt 
teilen können.7 

Die Gründe für das hohe Risiko der Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden sind vielfältig. Eine wichtige Rolle 
spielen Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beschäftigung und der zu leistenden Erziehungsarbeit. In der 
traditionellen Rollenverteilung übernehmen in der Regel berufstätige Mütter die Rolle der Dazuverdienenden und 
der Mann fungiert mehrheitlich als Hauptverdiener der Familie. Bei Trennung und Scheidung kommen die Mütter 
in eine erschwerte Doppelbelastung und Armutsfalle, weil erhöhte Lebenshaltungskosten einerseits, mangelhafte 
Unterhaltsverpflichtungen der Väter gegenüber den Müttern und deren Einkommenssituation andererseits, sie viel-
fach in prekäre Situationen bringen. Alleinerziehende sind öfter von Arbeitslosigkeit betroffen – ein Umstand, dem 
strukturelle Hindernisse bei der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Erziehungsarbeit zugrunde liegen. Frauen haben 
gegenüber Männern noch immer ein geringeres Einkommen, sie haben eine geringere Steigerung des Gehalts und 
sie verdienen bei gleicher Qualifikation weniger als Männer.8 

1.3 Zusammenhang zu anderen SDGs 
 

Die Armut (SGB II-/SGB XII-Bezug) und abgeschwächt die Kinder- und Jugendarmut, weisen einen deutlichen 
Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung (Indikator „Bruttoinlandsprodukt“, SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum“, Kapitel 8.1) auf. Die Rezession von 2009 hat sich direkt in erhöhten Armutsquoten 
niedergeschlagen; die wirtschaftliche Erholung in den Folgejahren führte zu etwas abnehmenden Armutsquoten. 

Armut ist auch deshalb ein Kernaspekt von Nachhaltigkeit, weil sie mit zahlreichen weiteren Problemen einhergeht 
und diese gerade langfristig mit verursacht. Dies gilt insbesondere für Armut bei Kindern und Jugendlichen. Bil-
dungschancen sind von Armut beeinflusst, genauso Gesundheit und Umweltschutz.  

Zusammenhänge bestehen auch zu Armutsbekämpfung im sogenannten Globalen Süden (vgl. SDG 12 „Nachhal-
tiger Konsum und Produktion“, SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ sowie SDG 17 „Partner-
schaften zur Erreichung der Ziele“). 

                                                      

6  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt (Hrsg.), 2016: Faltblatt Stuttgarter Familiendaten Ausgabe 2016. Statis-
tik und Informationsmanagement, Monatsheft 8/2016. Unter: https://servicex.stuttgart.de/lhs-services/komu-
nis/documents/11310_1_Faltblatt__Stuttgarter_Familiendaten__Ausgabe_2016_erschienen.PDF (letzter Zugriff 
24.08.2019). 

7  Vgl. Achatz, Juliane, Hirseland, Andreas, Lietzmann, Torsten und Zabel, Cordula, 2013: Alleinerziehende Mütter im Bereich 
des SGB II, Eine Synopse empirischer Befunde aus der IAB-Forschung, Aktuelle Ergebnisse aus der Projektarbeit des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 8/2013. S.4. 

8  Vgl. Hübgen, Sabine, 2017: Armutsrisiko Alleinerziehend. In: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 2017: Aus Politik 
und Zeitgeschichte: Familienpolitik. 67. Jahrgang, 30–31/2017. Seite 22-27. Unter: www.bpb.de/apuz/252655/armutsri-
siko-alleinerziehend (letzter Zugriff 24.08.2019); 

 Vgl. Haan, Peter, Stichnoth, Holger, Blömer, Maximilian, Buslei, Hermann, Geyer, Johannes, Krolage, Carla, und Müller, 
Kai-Uwe, 2017: Entwicklung der Altersarmut bis 2036: Trends, Risikogruppen und Politikszenarien. Hrsg. Bertelsmann Stif-
tung. Gütersloh. 
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Für SDG 1 „Keine Armut“ ist auch der Indikator „Haushalte mit niedrigem Einkommen“ relevant (vgl. Darstellung 
unter SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“, Kapitel 10.4). 

Praxisbeispiel 4: Quartiersbedarfserhebung der Landeshauptstadt Stuttgart 

Quartiersbedarfserhebung der Landeshauptstadt Stuttgart 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 16 (SDG 1, SDG 11) 

 

Kontext: 

Quartiersmanagement ist die Gemeinwesenarbeit, die sich nicht auf einzelne Zielgruppen beschränkt, sondern 
einen ganzen Stadtteil in den Blick nimmt. Mit dieser Methode können für bestimmte Bezirke relevante Themen-
schwerpunkte aufgegriffen und passgenaue Lösungsansätze erarbeitet werden. Die Angebote sollen die Bedürf-
nisse der Bewohnerinnen und Bewohner besser abdecken und auf eine größere Nachfrage stoßen. Um diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden, ist die Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern beim Projektauf-
bau besonders wichtig. Ziel ist es, somit eine nachhaltige Entwicklung von Engagement zu gestalten und die Hori-
zonte der Involvierten zu erweitern. Hierbei kommt es oft zu guten Vernetzungen von verschiedenen Trägern sowie 
Projekten (Schubert, H., 2014). 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Um passgenaue Angebote für einzelne Bezirke zu entwickeln, müssen zunächst die Bedarfe herauskristallisiert 
werden. Dies geschieht durch die Quartiersbedarfserhebung, vollzogen durch (öffentliche) Dienste und Einrichtun-
gen. Bedürfnisse werden auch durch den persönlichen Austausch mit Einwohnerinnen und Einwohnern deutlich, 
z. B. durch mobile Jugend- und Kindersozialarbeit oder verschiedene Themen-Cafés. Die Bedarfserhebung ist 
ausschlaggebend für die darauffolgende Maßnahmenplanung und hilft bei der Festsetzung finanzieller Mittel (Schu-
bert, H., 2014). 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung für individuelle Chancengleichheit, beschäftigt sich derzeit mit der Quar-
tiersbedarfserhebung und Entwicklung von passgenauen, nachhaltigen Lösungsansätzen im Quartier für die Ziel-
gruppe Alleinerziehende bzw. prekär Beschäftigte. Alleinerziehende sind oft von multiplen Problemlagen betroffen, 
wie fehlender Kinderbetreuung, Qualifizierungs- und Bildungsdefiziten, gesundheitlichen Problemen, der finanziel-
len Situation, Armutsgefährdung usw. Durch die Vernetzung entsprechender Akteurinnen und Akteure und Institu-
tionen vor Ort wird eine nachhaltige Effizienz einzelner Angebote durch lokale und zeitliche Abstimmung erworben. 
Der erfolgreiche Ansatz dieser Arbeit wurde schon durch die Praxis anderer Städte sichtbar, wie z. B. in Mannheim 
oder Dortmund. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

Schubert, Herbert, 2014: Grundlagen für integriertes Planen und Handeln im Quartier. Unter: www.zusammen-im-
quartier.nrw.de/fileadmin/pdf/inputs_dortmund/beitrag_schubert_stankewitz.pdf (letzter Zugriff 30.07. 2019). 
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2 SDG 2 „Kein Hunger, bessere Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft“9 

In der ausführlichen Fassung der VN lautet das SDG 2 „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine 
bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 2 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Verbesserung der Ernährungssituation und die Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion. 

2.1 Indikator Kinder mit Übergewicht 

2.1.1 Definition 

Der Indikator Kinder mit Übergewicht gibt den Anteil aller Kinder an, deren Body Mass Index über einem Schwel-
lenwert liegt. Dieser Schwellenwert wird bestimmt als der Wert, unter dem 90 Prozent aller Kinder desselben Ge-
schlechts in der Altersgruppe in Deutschland liegen. Der Body Mass Index berechnet sich als BMI = (Gewicht [in 
kg]) / (Größe [in m])². 

Grundsätzlich ist es das Ziel der Landeshauptstadt Stuttgart, die Quote der Kinder und Jugendlichen mit Überge-
wicht zu senken, da Übergewicht im Kindesalter mit verschiedenen gesundheitlichen Risiken verbunden ist, die 
sich zum Teil auch erst im Erwachsenenalter zeigen können (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, 
orthopädische Probleme, psychosoziale Einschränkungen). 

Durch die gesetzlich verpflichtende Einschulungsuntersuchung, bei der jährlich ein gesamter Jahrgang von 4- bis 
5-Jährigen (N | 5.000) untersucht wird (u. a. werden Gewicht und Größe gemessen), kann die Landeshauptstadt 
Stuttgart für diese Altersgruppe auf valide Daten zurückgreifen. Veröffentlicht sind diese Daten im Sozialmonitoring 
der Stadt Stuttgart (www.stuttgart.de/sozialmonitoring). Für Jugendliche liegen derzeit keine entsprechenden Da-
ten vor. 

2.1.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Kinder mit Übergewicht: (Anzahl der Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit Übergewicht) / (Anzahl aller un-
tersuchten Kinder eines Einschulungsjahrganges) * 100 

Die Daten werden seit 2011 jährlich erhoben. 

 

                                                      

9  Das SDG heißt in der VN-Version „Kein Hunger“. Allerdings deckt es, wie auch die übrigen SDGs, ein breiteres Spektrum 
von Zielen ab. Der angepasste Titel deckt die für deutsche Kommunen besonders relevanten Ziele mit ab. 
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2.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 6: Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit Übergewicht (Landeshauptstadt Stuttgart; 2011 bis 2018; An-
gaben in Prozent) 

 

Quelle: Gesundheitsamt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Bis 2015 zeigte sich für die gesamte Stadt ein deutlicher Rückgang der Kinder mit Übergewicht in der Altersgruppe 
der 4- bis 5-Jährigen. Das Jahr 2017 markiert mit 7,9 Prozent den niedrigsten Stand, in den Jahren 2016 und 2018 
stieg der Wert jedoch auf 9 Prozent bzw. 9,4 Prozent an. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat vielfältige Maßnahmen 
zur besseren Ernährung und Förderung von Bewegung ergriffen. Ein kausaler Zusammenhang zwischen diesen 
Maßnahmen und dem Rückgang oder der Begrenzung der Zahl an übergewichtigen Kindern lässt sich nicht letzt-
gültig beweisen. Ein positiver Beitrag der städtischen Maßnahmen ist aber eine naheliegende Annahme, wie das 
Beispiel „Gesund aufwachsen in der Neckarvorstadt“ deutlich macht. 

Stuttgart ist eine sehr heterogene Stadt mit sogenannten gut situierten Stadtteilen einerseits und Stadtteilen mit 
sozialer Benachteiligung andererseits. Aus diesem Grunde hat die Landeshauptstadt Stuttgart in ihrem Kinderge-
sundheitsbericht (Kindergesundheitsbericht 2015. Gesundheit, soziale Lage und medizinische Versorgung in den 
Stuttgarter Stadtteilen) die Quoten der Kinder mit Übergewicht nach Stadtteilen ausgewertet. Hier zeigt sich eine 
Spannweite von 1,6 Prozent bis zu 20,2 Prozent übergewichtige 4- und 5-Jährige. 

Aus diesem Grunde konzentriert sich die Stadt bei Maßnahmen der Übergewichtsprävention und Gesundheitsför-
derung auf Stadtteile, die im Kindergesundheitsbericht anhand der Gesundheits- und Sozialindikatoren auffallen. 

Praxisbeispiel 5: Stuttgarter Stufenmodell zur Übergewichtsprävention und -therapie 

Stuttgarter Stufenmodell zur Übergewichtsprävention und -therapie 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 2 (SDG 3, SDG 10) 
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Kontext: 

Adipositas bei Kindern und Jugendlichen stellt ein zentrales Gesundheitsproblem dar. Insgesamt sind in Deutsch-
land rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig; davon leiden knapp 
6 Prozent unter Adipositas. Übertragen auf Stuttgart bedeutet dies, dass schätzungsweise 14.000 Kinder und Ju-
gendliche übergewichtig bzw. adipös sind. 

Vor dem Hintergrund der ungünstigen Gewichtsverläufe, dem erhöhten Risiko für körperliche und seelische Begleit- 
und Folgeerkrankungen sowie hoher Gesundheitskosten und der Auswirkung auf die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit unseres Landes sind wirksame Ansätze zur Adipositas-Behandlung dringend notwendig. In Fachkreisen 
besteht große Einigkeit darin, dass hier ein vernetzender, zielgruppenspezifischer Ansatz notwendig ist. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Um den beschriebenen Herausforderungen zu begegnen, wurde von der Kommunalen Gesundheitskonferenz das 
„Stuttgarter Stufenmodell zur Übergewichtsprävention und -therapie“ kurz „Stufenmodell“ mit 4 Stufen entwickelt: 
Stufe 1: Gesundheitsförderung & Prävention richtet sich an alle Kinder, Jugendliche und deren Familien in Stuttgart, 
unabhängig von dem Gewicht der Kinder und Jugendlichen. Stufe 2: Niederschwelliger Ansatz bei Übergewicht / 
Adipositas wendet sich an bereits übergewichtige Kinder und Jugendliche. Diese erhalten durch die niedergelas-
sene Kinderärztin / den niedergelassenen Kinderarzt Patientenschulungen, durch die sie wichtige Informationen, 
z. B. zu Ernährung, erhalten. Stufe 2 ist bei schwerwiegenden Erkrankungen nicht geeignet. Hier erfolgt direkt Stufe 
3: Fallmanagement und Evaluation. In dieser Stufe werden (auch) Kinder und Jugendliche beraten, bei denen Stufe 
2 nicht erfolgreich verlief. Ziel ist es, sich einen Überblick über den Verlauf und die bereits erfolgten Therapiever-
suche zu verschaffen, um in Stufe 4 (zielgruppenspezifische, differenzierte Therapiemaßnahmen) das Richtige und 
Passende auszuwählen. Wichtig für den Erfolg ist für jede Stufe die Eigenmotivation der Kinder und Jugendlichen 
und deren Familien. 

Ziel des derzeit nach und nach umgesetzten Stufenmodells ist es, Bedingungen zu schaffen, in denen alle Kinder 
und Jugendlichen gesund aufwachsen können. Dabei sollen gesellschaftlich häufig anzutreffende negative Vorur-
teile gegenüber übergewichtigen Kindern und Jugendliche abgebaut werden (Stufe 1). Außerdem geht es darum, 
ursächliche Erkrankungen bzw. Folgeerkrankungen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln (Stufe 2-4) und ein 
flächendeckendes Präventions- und Therapieangebot unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Bedürf-
nisse zu etablieren (Stufe 1-4). 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Da für die Umsetzung des Stufenmodells personelle Ressourcen benötigt werden und diese Stellen Ende 2018 
besetzt werden konnten, steht das Stufenmodell am Beginn seiner Umsetzung. Unter anderem wurde eine Bera-
tungsstelle für übergewichtige Kinder und Jugendliche und deren Eltern eingerichtet. Die ersten Erfahrungen zei-
gen, dass dieses Beratungsangebot gut angenommen wird. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Gesundheitsamt im Referat für Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

GRDrs 260/2016 
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Praxisbeispiel 6: Gesund aufwachsen in der Neckarvorstadt 

Gesund aufwachsen in der Neckarvorstadt 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 2 (SDG 3, SDG 10) 

 
Kontext: 

Jedes Kind zählt, diesem Motto fühlt sich die Stadt Stuttgart verpflichtet, insbesondere das Gesundheitsamt, wenn 
es um das gesunde Aufwachsen von Kindern geht. Einen wichtigen Beitrag leistet die Stuttgarter Kommunale 
Gesundheitskonferenz, deren Handlungsfeld unter anderem „Gesund aufwachsen“ ist. Hier sind Stadtverwaltung, 
öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Krankenkassen und weitere Kooperationspartner eng vernetzt, um 
Projekte und Entwicklungen zur Förderung der Gesundheit voranzubringen. Planungsgrundlage für solche Projekte 
sind Daten aus der Gesundheitsberichterstattung. So auch beim Projekt „Gesund aufwachsen in der Neckar-
vorstadt“. Anhand der Daten aus dem Kindergesundheitsbericht 2015 wurde deutlich, dass bei wichtigen Indikato-
ren der gesundheitlichen Entwicklung und der sozialen Lage im Stadtteil Neckarvorstadt im Vergleich zum 
Stuttgarter Durchschnitt ein Handlungsbedarf besteht. Insbesondere die Indikatoren Übergewicht und grobmotori-
scher Entwicklungsstand waren davon betroffen. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Ende 2016 führten die Ergebnisse des Kindergesundheitsberichts zusammen mit der Einschätzung des Bezirks-
beirats und der Regionalen Trägerkonferenz der Jugendhilfe dazu, dass das Gesundheitsamt Anfang 2017 das 
einjährige Stadtteilprojekt „Gesund aufwachsen in der Neckarvorstadt“ für Kinder von 0 bis 10 Jahren und ihre 
Familien umsetzte. Der Fokus lag innerhalb der Zielgruppe auf armen und von Armut bedrohten Kindern und Fa-
milien, Familien mit alleinerziehendem Elternteil und Kindern und Familien mit Migrationshintergrund. Ziel war es, 
die Bedingungen in der Neckarvorstadt so zu verbessern, dass noch mehr Kinder die Chance auf ein gesundes 
Aufwachsen haben. Um alle Beteiligten mit einzubeziehen, wurde ein partizipativer Ansatz gewählt. Dadurch wur-
den die Daten mit Wissen der Expertinnen und Experten vor Ort ergänzt, gemeinsam Handlungsziele und Projek-
tideen entwickelt und die Vernetzung gefördert. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten und 
Elternvertretern aus dem Stadtteil gegründet, die sich im Projektjahr sechs Mal getroffen hat, um an diesen Zielen 
zu arbeiten. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den fünf Bereichen „Leben im Stadtteil“, „Wohnraum“, „Präven-
tion“, „Soziale Kontakte und Begegnungsmöglichkeiten“ und „Gesundheitszustand und -versorgung“. Daraus ent-
wickelten sich Projekte wie z. B. Waldtage, Schwimmgewöhnung, Tanzen o. Ä. in den Kitas und es wurden Themen 
wie z. B. die Sauberkeit im Stadtteil gemeinsam bearbeitet. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Entstanden sind viele Einzelprojekte, die alle von den engagierten Fachleuten, teilweise unterstützt durch das Ge-
sundheitsamt, umgesetzt und in den Alltag integriert wurden. In den Jahren 2015 bis 2017 hat sich die grobmoto-
rische Entwicklung verbessert und das Übergewicht hat abgenommen. Da diese positive Tendenz schon vor dem 
Projekt begonnen hat, lässt sich diese nicht nur dem Projekt zuschreiben; es ist jedoch davon auszugehen, dass 
das Projekt einen Beitrag zum Erfolg geleistet hat. Auf jeden Fall hat es dazu beigetragen, das Thema „Gesund 
aufwachsen“ im Stadtteil zu verankern und nachhaltig bei der täglichen Arbeit vor Ort zu berücksichtigen. Insbe-
sondere durch die Entwicklung neuer Projekte in den Kindertageseinrichtungen wird ein zusätzlicher Beitrag zur 
gesundheitlichen Chancengleichheit geleistet, da diese Inhalte – gemäß dem Motto „Jedes Kind zählt“ – allen Kita-
Kindern, ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Lage, zu Gute kommen. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Referat für Soziales und gesellschaftliche Integration, Gesundheitsamt 
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Weiterführende Literatur / Links: 

Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2016: Kindergesundheitsbericht 2015. Gesundheit, soziale Lage und medizi-
nische Versorgung in den Stuttgarter Stadtteilen. Daten aus den Jahren 2009 – 2015. Unter: www.stutt-
gart.de/img/mdb/publ/26322/116776.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019). 

Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2018: Gesund aufwachsen in der Neckarvorstadt. Ein Projekt der Gesundheits-
konferenz mit Kooperationspartnerinnen und -partnern aus dem Stadtteil und der Stadtverwaltung. Unter: 
www.stuttgart.de/img/mdb/item/663085/139451.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019) 

 

2.2 Indikator Ökologische Landwirtschaft 

2.2.1 Definition 

Ökologische Landwirtschaft ist Teil einer nachhaltigen Agrarpolitik. Sie setzt auf ressourcenschonende Produkti-
onsmethoden sowie auf eine artgerechte Tierhaltung, wobei letztere durch eine flächenabhängige Begrenzung der 
Zahl der Tiere erreicht werden soll. Auch der Einsatz mineralischer Düngemittel sowie chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel ist in der ökologischen Landwirtschaft nicht gestattet. Im Zentrum steht das Prinzip der hofei-
genen Kreisläufe. Im Gegensatz zu konventionell wirtschaftenden Betrieben ist damit der Zukauf von Futtermitteln 
aus ausländischem Anbau gering bzw. nicht erlaubt. Damit leistet der ökologische Landbau auch seinen Beitrag 
zur globalen Verantwortung. 

2.2.2 Berechnung 

Die Verbreitung ökologischer Landwirtschaft lässt sich an der Anzahl der Betriebe, aber besser noch an der Fläche 
ablesen, die mit ökologischer Landwirtschaft bearbeitet wird. 

Der Indikator ist definiert als: 

x Ökologische Landwirtschaft: (Fläche unter ökologischer landwirtschaftlicher Nutzung) / (Fläche unter landwirt-
schaftlicher Nutzung insgesamt) * 100 

2.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

In Stuttgart waren 2007 sieben Betriebe mit ökologischem Landbau tätig. Diese Zahl hat sich bis 2016 auf acht 
erhöht, während sich die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im selben Zeitraum von 257 auf 191 verrin-
gert hat. Der Anteil von Betrieben mit ökologischem Landbau stieg entsprechend von 2,7 auf 4,2 Prozent. Jedoch 
wurden im Jahr 2007 insgesamt 266 ha im ökologischen Landbau bewirtschaftet, während diese Fläche bis 2016 
auf 200 ha zurückgegangen ist. Dies entspricht einem anteiligen Rückgang von 10,5 Prozent auf 8,0 Prozent der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche insgesamt. 

Im Stadtkreis Stuttgart ist der Anteil der ökologischen Landwirtschaft geringer als im Landesdurchschnitt (BW 2016: 
8,5 Prozent der Betriebe arbeiten ökologisch, 9,3 Prozent der Fläche werden ökologisch bewirtschaftet). Gründe 
dafür könnten sein, dass die Böden in Stuttgart besonders gut sind und hier ein hoher Anteil der landwirtschaftlichen 
Flächen mit Sonderkulturen bewirtschaftet werden. Eine Umstellung auf biologische Landwirtschaft ist hier daher 
weniger rentabel. 
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Praxisbeispiel 7: Städtische Unterstützung für die Stuttgarter Landwirtinnen und Landwirte 

Städtische Unterstützung für die Stuttgarter Landwirtinnen und Landwirte 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 2 (SDG 15) 

 

Kontext: 

Die knapp 200 Stuttgarter Landwirtinnen und Landwirte erbringen besondere Leistungen für die Erhaltung und 
Pflege der Kulturlandschaft und tragen damit maßgeblich zur hohen Naherholungsqualität in Stuttgart bei. Gleich-
zeitig leisten sie mit dem Verkauf von frischen, regionalen Produkten auf den zahlreichen Wochenmärkten und 
Hofläden einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Den Landwirtinnen und Land-
wirten kommt somit eine große, gesamtstädtische Bedeutung zu. 

Seit Anfang 2014 ist die Landwirtschaft ein Schwerpunkthema der Wirtschaftsförderung. Ziel ist es, die Landwirtin-
nen und Landwirte von städtischer Seite nach Möglichkeit zu unterstützen und die ansässigen landwirtschaftlichen 
Betriebe langfristig im Stadtgebiet zu halten. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Die Wirtschaftsförderung steht den Stuttgarter Landwirtinnen und Landwirten im Sinne einer freiwilligen Aufgabe 
der Stadtverwaltung als zentraler Ansprechpartner zur Seite und: 

- übernimmt eine Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung, 

- unterstützt bei amtsübergreifenden Anliegen, 

- hilft bei der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, 

- organisiert Veranstaltungen zu landwirtschaftlichen Themen, 

- setzt sich für eine Verbesserung des Feldschutzes ein, 

- kümmert sich um eine angemessene Pflege von Feldwegen und 

- engagiert sich für ein besseres Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Belange der Landwirtschaft. 

 

Zur Erreichung der genannten Ziele werden verschiedene Projekte umgesetzt. Zum Beispiel: 

- Seit 2015 organisiert die Landeshauptstadt Stuttgart einmal jährlich unter der Leitung des Oberbürgermeisters 
Fritz Kuhn den Runden Tisch Landwirtschaft. Hier treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Stuttgarter Land-
wirtschaft sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der Stadtverwaltung zum gemeinsamen 
Austausch. Aktuelle Themen und Problemfelder werden besprochen und konstruktive Lösungen werden gefun-
den. Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung werden transparent. 

- Eine Neuauflage der Direktvermarkter-Broschüre „Lust auf Frisches“ ist im November 2018 erschienen. Zur 
Unterstützung der Vermarktung werden in der Broschüre Direktvermarkter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die 
ihren Betriebssitz im Stadtkreis haben, mit ihren Produkten und Verkaufsstellen präsentiert. Des Weiteren sind 
ein Verzeichnis aller Stuttgarter Wochenmärkte, ein Saisonkalender für Obst und Gemüse, Informationen rund 
um Landwirtschaft und Gartenbau in Stuttgart und hilfreiche Erläuterungen zu landwirtschaftlichen Produkten 
enthalten. 

- Mit der gemeinsamen Informations- und Werbe-Kampagne „Wir machen …“ wollen der Bauernverband Stuttgart 
e.V. und die städtische Wirtschaftsförderung bewusstmachen, was die örtlichen Landwirtinnen und Landwirte 
für die Stadtgesellschaft leisten sowie Hintergründe zu deren Tätigkeiten vermitteln. Damit soll das Verständnis 
für die Belange der Landwirtinnen und Landwirte in Stuttgart verbessert werden. 
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-  Bei dem Projekt „Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart“ soll das Bewusstsein für ökologischen Landbau und 
regionale Ökolebensmittel gestärkt werden. Neben der Stärkung der ökologischen Erzeugung und der Ökobe-
triebe der Region geht es auch darum, die Öko-Akteurinnen und -Akteure aller Sparten und Ebenen unterei-
nander zu vernetzen, den Absatz regionaler Bio-Erzeugnisse in der Region zu fördern (nicht nur in der 
Direktvermarktung, sondern vor allem in der Außer-Haus-Verpflegung) und den Erzeuger-Verbraucher-Dialog 
zu intensivieren. Das Projekt findet im Rahmen des Wettbewerbs „Bio-Musterregionen Baden-Württemberg“ 
statt und wird entsprechend vom Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz gefördert. 

-  Mit dem Projekt „MostGastroMarketing Region Stuttgart“ soll das Image des schwäbischen Mosts aufgewertet 
und Most als Kultgetränk etabliert werden. Ziel dabei ist es, die landschaftsbildprägenden Streuobstwiesen 
langfristig zu erhalten. Bei dieser Initiative kooperiert die Landeshauptstadt Stuttgart mit den Landkreisen Böb-
lingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg sowie dem Rems-Murr-Kreis. In einer ersten Projektphase wurden 
eine Potentialanalyse durchgeführt sowie erste Ideen für eine Marketingkonzeption erarbeitet. In der nun anste-
henden zweiten Projektphase soll eine „Schutzgemeinschaft Schwäbischer Cider“ in der Form eines eingetra-
genen Vereins gegründet werden. 

 

Erfahrungen/Ergebnisse: 

Siehe Beschreibung der oben genannten Projekte 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Wirtschaftsförderung 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/wirtschaftsfoerderung/landwirtschaft (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

2.3 Indikator Stickstoffüberschuss 

2.3.1 Definition 

Übermäßige Stickstoffeinträge durch die Landwirtschaft stellen nach wie vor ein großes ökologisches Problem dar, 
da sie als Eintrag in Grundwasser, Oberflächengewässer und die Luft diverse Ökosysteme betreffen. Wenngleich 
Stickstoff ein Hauptnährstoffelement der Pflanzen bildet, so belastet eine Düngung über den Bedarf und außerhalb 
der natürlichen Vegetationsperiode die Ökosysteme, so dass deren Resilienz gegenüber Klimaveränderungen und 
extremen Wetterereignissen abnimmt. 

Der Stickstoffüberschuss wird über Modellrechnungen ermittelt, in die der Düngemitteleinsatz, der Eintrag aus der 
Luft, die Entnahme durch Erträge und weitere Aspekte eingehen. Seit 1995 nimmt das Institut für Ressourcenma-
nagement der Universität Gießen Berechnungen auch auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte vor. 

2.3.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Stickstoffüberschuss: (Stickstoffüberschuss in Kilogramm) / (Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hektar) * 
100 
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2.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 7: Stickstoffüberschuss (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2015; Angaben in kg/ha) 

 

Quelle: Universität Gießen, Institut für Ressourcenmanagement. 

Der geschätzte Stickstoffüberschuss der Landeshauptstadt Stuttgart schwankt über den abgebildeten Zeitraum 
erheblich und ohne klare Tendenz. Beim Umweltbundesamt heißt es dazu: „Die Höhe der Nitratkonzentration hängt 
von mehreren Faktoren ab. Dazu zählt in besonderem Maße die Belastung durch die Landnutzung im Einzugsge-
biet einer Messstelle. Daneben spielen die regionalen hydrogeologischen Bedingungen, wie Grundwasserflurab-
stand und Fließgeschwindigkeit sowie die hydrochemischen Bedingungen im Untergrund eine wichtige Rolle.“10 

Das von der Bundesregierung für die Jahre 2028 bis 2032 gesetzte Ziel, den jährlichen Stickstoffüberschuss auf 
70 kg / Hektar zu begrenzen, ist in Stuttgart bereits verwirklicht; bundesweit liegt der durchschnittliche Wert im 
Augenblick (2015) bei 100 kg / Hektar. 

Das Umweltamt Sachsen erklärt: „Landwirtschaftliche Kulturen nehmen im Herbst und Winter nur geringe Stick-
stoffmengen auf. Der bei der Herbstbeprobung festgestellte mineralische (mobile) Stickstoff kann mit dem Sicker-
wasser ausgewaschen und in Grundwasser, Gewässer und naturnahe Biotope eingetragen werden – mit der Folge 
der Beeinträchtigung des Trinkwassers und der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen. Der Restnitratgehalt 
des Bodens wird aber auch durch den Witterungsverlauf in der Vegetationsperiode, die Ausschöpfung des Er-
tragspotenzials, die Bodenart und die Klimabedingungen beeinflusst.“11 

                                                      

10  Vgl. Umweltbundesamt, 2018: Nähr- und Schadstoffe. Unter: www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/ grund-
wasser/nutzung-belastungen/naehr-schadstoffe#textpart-1 (letzter Zugriff 16.09.2019). 

11  Vgl. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2018: Restnitrat im Boden. Unter: www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/4708.asp (letzter Zugriff 24.08.2019). 
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2.4 Zusammenhang zu anderen SDGs 
 

Der Stickstoffüberschuss ist stark von der Landwirtschaft abhängig, entsprechend führt ökologische Landwirtschaft 
(Kapitel 2.2) auch zu einer günstigeren Bilanz beim Stickstoffüberschuss. Dies trägt zu einer besseren Fließwas-
serqualität bei (SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, Kapitel 6.2).  
 
Für SDG 2 ist auch der Indikator „Bodenindex“ relevant (vgl. Darstellung unter SDG 15 „Leben an Land“, Kapitel 
15.1). 
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3 SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ 

In der ausführlichen Fassung der VN lautet das SDG 3 „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters ge-
währleisten und ihr Wohlergehen fördern“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 3 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens, der 
Prävention und Behandlung des Missbrauchs schädlicher Substanzen, des allgemeinen Zugangs zu medizinischer 
Versorgung und der Verringerung gesundheitlicher Belastungen durch die Verschmutzung von Luft, Wasser und 
Boden von Bedeutung. 

3.1 Indikator Selbstmordsterblichkeit 

3.1.1 Definition 

Selbstmord ist ein möglicher vorzeitiger Sterbegrund. Eine Selbsttötung ist meist eine Folge starker psychischer 
Beeinträchtigung oder Störung, weshalb die Selbstmordsterblichkeit hier als Indikator herangezogen werden kann. 

Der vollzogene Selbstmord ist bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägt, weshalb er geschlechtsspezi-
fisch zu betrachten ist. 

Die Angaben beruhen auf der Todesursachenstatistik, die wiederum auf den Todesbescheinigungen beruht, die 
von den Ärzten, die den Tod feststellen, ausgestellt werden. Es wird vermutet, dass zusätzlich zu den statistisch 
erfassten Selbsttötungen eine Dunkelziffer hinzukommt von Selbsttötungen, die als Unfälle oder andere Todesar-
ten in die Statistik eingehen. Ursache dafür kann sein, dass die Selbsttötung nicht erkannt wird, nicht eindeutig ist 
oder aufgrund von Loyalitätsbeziehungen zwischen dem Arzt, der den Tod feststellt, und Angehörigen eine Ten-
denz besteht, eine andere Todesursache anzugeben. 

3.1.2 Berechnung 

Der Indikator bildet die erfolgten Selbsttötungen relativ zur Bevölkerung ab: 

x Selbstmordsterblichkeit: (Selbsttötungen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 100.000 
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3.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 8: Selbsttötungen Männer (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2016; Angaben pro 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner) 

 

Quelle: Selbsttötungen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Einwohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt 
Stuttgart. 

Abbildung 9: Selbsttötungen Frauen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2016; Angaben pro 100.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner) 

 

Quelle: Selbsttötungen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Einwohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt 
Stuttgart. 
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Im Jahr 2016 starben in Stuttgart 8 Männer und annähernd 3 Frauen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen 
durch Selbsttötung. Auffallend ist der hohe Männeranteil der Betroffenen.12 

Die Zahl von Selbsttötungen pro Jahr schwankt erheblich, was bei den relativ kleinen Fallzahlen nicht ungewöhnlich 
ist. Bemerkenswert ist die recht unterschiedliche zeitliche Verteilung bei Männern und Frauen. 2010 war im Be-
obachtungszeitraum das Jahr mit den meisten Selbsttötungen bei Männern, während bei Frauen das Jahr 2012 
heraussticht, die Zahl von 2010 aber etwas unter dem Durchschnitt liegt. Grundsätzlich lässt sich allerdings für 
Stuttgart weder bei Männern noch bei Frauen eine Veränderungstendenz bei Selbsttötungen feststellen.13 

3.2 Indikator Vorzeitige Sterblichkeit 

3.2.1 Definition 

Der Gesundheitszustand beeinflusst maßgeblich die Lebensqualität der Menschen. Treten Todesfälle in einem 
Alter von unter 65 Jahren gehäuft auf, so können dies Anzeichen für massive Gesundheitsrisiken und Probleme 
im Gesundheitswesen sein. Mit der Messung der Sterblichkeit unter 65 Jahren werden also verbreitet vorhandene 
Gesundheitsrisiken abgebildet. 

In Kommunen kommen der gesundheitlichen Versorgung und Förderung gesundheitlicher Präventivmaßnahmen, 
die sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit beinhalten, und der erhöhten Sicherheit im Straßen-
verkehr eine besonders hohe Priorität zu. Des Weiteren können Kommunen im Austausch mit Wirtschaftsverbän-
den den Arbeitsschutz verbessern helfen. 

3.2.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als der Anteil von Sterbefällen bei Menschen von unter 65 Jahren an allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern: 

x Vorzeitige Sterblichkeit: (Anzahl Todesfälle bei Personen im Alter von unter 65 Jahren) / (Anzahl Einwohnerin-
nen und Einwohner) * 1.000 

                                                      

12  Vgl. Statistisches Bundesamt,2015: Suizide nach Altersgruppen. Unter: www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Um-
welt/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/suizide.html;jsessionid=C385D0CF5E727BC0AD732DD9DFB3CAC7. inter-
net722?nn=210776 (letzter Zugriff 24.08.2019). 

13  Es gibt keine umfassenden Analysen zu den Ursachen und Auslösern der Selbstmordsterblichkeit bei Männern oder im 
Geschlechtervergleich, jedoch viele Einzeluntersuchungen. Beeinflussende Faktoren sind insbesondere soziale und emoti-
onale Vereinsamung. Des Weiteren spielen die traditionellen Geschlechterbilder eine Rolle: Viele Männer werden bei De-
pressionen unterdiagnostiziert; es fehlt an Akzeptanz psychischer Krankheiten und umfassenden Hilfemöglichkeiten. 
Während Frauen sich in schwierigen Lösungssituationen eher um Hilfe bemühen, werden bei Männern Konflikte häufiger 
als persönliches Versagen betrachtet und Misserfolge im Beruf schneller mit sozialem Versagen gleichgestellt. Es wurde 
die Tendenz festgestellt, Depressionen durch Alkoholkonsum bewältigen zu wollen, was zu erhöhter Selbstmordgefährdung 
führt. Zusammenfassend sei betont, dass nicht die Konfliktsituationen zum Selbstmord führen, sondern die Unfähigkeit mit 
diesen Situationen umzugehen. Vgl. Hausmann, Armand, Rutz, Wolfgang und Meise, Ullrich,2008: Frauen suchen Hilfe – 
Männer sterben! Ist die Depression wirklich weiblich? In: Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsy-
chiatrie, Heft 43. Seite 43-48. 
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3.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 10: Vorzeitige Sterblichkeit (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben pro 1.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner) 

 

Quelle: Anzahl der Todesfälle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung; Einwohnerinnen und Einwohner: Landeshaupt-
stadt Stuttgart. 

Die vorzeitige Sterblichkeit in der Landeshauptstadt Stuttgart lag zwischen 2008 und 2017 durchweg unter 1,5 
Todesfällen pro tausend Einwohnerinnen und Einwohner. Insgesamt zeichnet sich, trotz schwankender Jahres-
werte, im gesamten Betrachtungszeitraum ein Rückgang ab. 

Verantwortlich für diesen Rückgang ist ein breites Spektrum von Ursachen, beispielsweise Fortschritte in der me-
dizinischen Versorgung und der Rückgang von Verunglückten im Verkehr (Kapitel 11.5). Der Gesamtrückgang von 
vorzeitiger Sterblichkeit lässt sich nicht eindeutig auf einzelne Maßnahmen in den Feldern gesundheitlicher Prä-
ventivmaßnahmen, Beseitigung von Unfallschwerpunkten oder verbessertem Arbeitsschutz zurückführen. Die Ge-
samtheit der Maßnahmen dürfte aber einen Einfluss auf die Entwicklung haben. 
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Praxisbeispiel 8: Fachtagung „Männer: Fokus Gesundheit“ 

Fachtagung „Männer: Fokus Gesundheit“  
 

SDG-Zuordnung: 

SDG 5 (SDG 3, SDG 8, SDG 10, SDG 16) 

 

Kontext: 

Die Lebenserwartung von Männern beträgt in Baden-Württemberg 79,2 Jahre und liegt damit 4,4 Jahre unter der 
Lebenserwartung von Frauen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Männer sterben häufiger an Verletzungen und 
Freizeitunfällen, vor allem ab 65 Jahren. Auffallend ist außerdem die überdurchschnittliche Zahl an Suiziden. Ur-
sachen liegen in dem Druck der Arbeitswelt und beruflichen Rollenerwartungen, eigener Identität und dem Selbst-
wert von Männern. Rollenbilder bzw. -zuschreibungen, aber auch deren Auflösung und Auswirkungen auf den 
persönlichen Selbstwert von Männern sind in diesem Zusammenhang wichtige Themen. Männer sind keine homo-
gene Gruppe. Sie unterscheiden sich nach Alter, Herkunft, Bildungs- und Sozialstatus, sexueller Orientierung, Re-
ligion, Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen. Differenzierte Erkenntnisse müssen gewonnen 
und passgenaue Angebote entwickelt werden. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Die Fachtagung „Männer: Fokus Gesundheit“ im Februar 2018 wurde mit dem Ziel organisiert, Verantwortliche 
unterschiedlicher Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Verwaltungen und Politik anzuregen, den Aspekt 
der Männer in ihre Arbeit mit einzubeziehen, vorhandene Angebote für Männer sowie „blinde Flecken“ sichtbar zu 
machen, um innovative Konzepte zu erarbeiten und Männer gezielt zu unterstützen. Neben einführenden Vorträgen 
mit aktuellen Daten zu Männlichkeit, Gesundheit und Armut wurden Workshops zu den folgenden Themen ange-
boten: 

- Die Stuttgarter Beratungslandschaft erkunden 

- Gewagte Männlichkeit: Risikoverhalten von Jungen und Risikokompetenz 

- „Irreguläre“ Arbeitsmigration – Auswirkungen auf die Gesundheit 

- Männergesundheit im Alter 

- Sexuelle Gesundheit von Männern unter dem Aspekt der Vielfalt von Männlichkeiten 

- Sport zur Gesundheitsförderung und -erhaltung 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Der Fachkongress stieß auf durchweg positive Rückmeldungen. Rund 120 Männer und Frauen aus über 60 unter-
schiedlichen Beratungsstellen, -diensten und -einrichtungen nahmen teil und beteiligten sich lebhaft und interes-
siert an den sechs Workshops. Es wurde auf die besonderen Gefährdungen von Männern hingewiesen, und es 
wurden Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Themenschwerpunkten erarbeitet, die an die zuständigen Ab-
teilungen und Dienste zur Prüfung und Umsetzung weitergeleitet wurden. 

Die Fachtagung ist als Auftakt zu verstehen, sich der Vielfalt dieses Genderschwerpunktes innovativ zu nähern. 
Sie unterstützte den Arbeits- und Vernetzungsprozess zum Thema. Es wurden konkrete Handlungsfelder und For-
derungen an zuständige Institutionen weitergegeben und umgesetzt. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern 
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Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/305802/1/dept/118 (letzter Zugriff 31.07.2019) 

 

3.3 Indikator Ärztinnen- und Ärzteversorgung 

3.3.1 Definition 

Die Ärztinnen- und Ärzteversorgung ist Teil einer umfassenden Gesundheitsversorgung und bildet daher einen 
wichtigen Teilaspekt des Unterziels ab. Allgemeinärztinnen und -ärzte sind hierbei bedeutsam für die Erstversor-
gung und die mögliche Überweisung zu spezialisierten Medizinerinnen und Medizinern. Gleichzeitig steht die Ver-
sorgung an Allgemeinärztinnen und -ärzten tendenziell für die bereitstehenden Leistungen des 
Gesundheitssystems insgesamt. Lücken in der Abdeckung können grundsätzlich ein Hinweis sein für eine ungüns-
tige Abdeckung mit Gesundheitsdienstleistungen insgesamt. 

Eine höhere Dichte an niedergelassenen Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzten erhöht tendenziell die Chance 
einer flexiblen und individuell ausgerichteten Behandlung (Reduzierung der Wartezeiten als Teilaspekt der Erreich-
barkeit). Allerdings liefert der Indikator keine Aussage über die Qualität der Versorgung sowie über die tatsächliche 
Erreichbarkeit einschließlich weniger mobiler Bevölkerungsgruppen. 

3.3.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Ärztinnen- und Ärzteversorgung: (Anzahl Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte, praktische Ärztinnen und 
Ärzte, Ärztinnen und Ärzte ohne Gebiet) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 100.000 
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3.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 11: Ärztinnen- und Ärzteversorgung (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben pro 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohner) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Den Daten des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zu Folge hat die Versorgung mit Allgemeinärztinnen 
und -ärzten in der Landeshauptstadt Stuttgart relativ zur Bevölkerungszahl zwischen 2008 und 2018 abgenommen. 
Die vorliegenden Daten scheinen allerdings die tatsächliche Ärztinnen- und Ärztedichte zu unterschätzen. Die Be-
zirksärztekammer Nordwürttemberg weist im Jahr 2017 eine deutlich höhere Anzahl von Allgemeinärztinnen und  
-ärzten für Stuttgart aus. Dort ist ein Sprung von 277 Ärztinnen und Ärzten für 2015 auf 374 Ärztinnen und Ärzte 
für 2017 verzeichnet. Dies ist auch ein Hinweis auf unterschiedliche Definitionen für die Kategorie „Allgemeinärz-
tinnen und -ärzte“.  

3.4 Indikator Plätze in Pflegeheimen 

3.4.1 Definition 

Die Bereitstellung von Plätzen in Pflegeheimen ist ein wesentlicher Aspekt einer wohnortnahen Versorgung von 
älteren, pflegebedürftigen Menschen. Die Bedeutung ergibt sich einerseits aus der angemessenen Versorgung der 
Menschen selbst, die ein stationäres Pflegeangebot benötigen. Die Verfügbarkeit von Pflegeheimplätzen führt aber 
auch zu einer Entlastung von Familienangehörigen, die gegebenenfalls die Pflege selbst übernehmen müssten – 
mit entsprechenden Konsequenzen für die Familiensituation und Arbeitsmöglichkeiten. Ausreichend Pflegeplätze 
geben auch jenen Familien Sicherheit, die zwar aktuell keinen Bedarf an einem Pflegeplatz haben, sich aber mit 
einem möglichen zukünftigen Bedarf beschäftigen. Ein absehbarer Engpass bei der zukünftigen Pflege setzt Fa-
milien bereits unter Stress, bevor der Bedarf tatsächlich gegeben ist. Durch diese Nebenfolgen bildet der Indikator 
Plätze in Pflegeheimen ein breiteres Spektrum relevanter Aspekte ab, als die Pflege selbst. 

3.4.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als die Anzahl verfügbarer Plätze pro Einwohnerin und Einwohner, gemessen in Promille: 
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x Plätze in Pflegeheimen: (Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 
im Alter ab 65 Jahren) * 1.000 

Die Daten werden seit 2010 erhoben, ab 2016 im jährlichen Turnus. 

3.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 12: Plätze in Pflegeheimen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2010 bis 2018; Angaben in Plätzen pro 1.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahre) 

 

Quelle: Sozialamt und Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die verfügbaren Plätze in der stationären Vollzeitpflege in der Landeshauptstadt Stuttgart haben sich seit 2010 
geringfügig verringert. Danach gab es 51 Pflegeplätze für 1000 Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren. 
2018 lag diese Ziffer bei 49 Pflegeheimplätzen. Tatsächlich hat sich die Versorgungssituation mit stationären Pfle-
geheimplätzen durch den überproportionalen Anstieg der Pflegebedürftigen im Seniorenalter aber stärker zuge-
spitzt.14 

Grundsätzlich ist aber der Ansatz „ambulant vor stationär“ zu verfolgen – zumal der überwiegende Teil der pflege-
bedürftigen Menschen zuhause versorgt werden möchte. Deshalb wurde in den vergangenen Jahren die ambu-
lante Pflegeinfrastruktur in der Landeshauptstadt Stuttgart sehr stark ausgebaut (z. B. durch die Gründung von 
ambulanten Pflegewohngemeinschaften). 

Es ist absehbar, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen auf den vorgehaltenen Plätzen zunimmt und es ist 
zu erwarten, dass durch die demografische Entwicklung (Zunahme der älteren Pflegebedürftigen) auch eine 100-
prozentige Auslastung der vorhandenen Plätze nicht ausreichen wird, den Bedarf zu decken, selbst wenn die am-
bulante Pflege weiter stark ausgebaut wird. 

                                                      

14  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2017: Monatsheft 10/2017.Statistik und Informationsmanagement. S. 297. 
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Ein ergänzender Indikator, der Hinweise auf die Qualität der Pflege erlaubt, stellt die Personalausstattung dar. Das 
Personal pro Pflegeplatz in Pflegeheimen hat sich von 2007 bis 2015 leicht erhöht, von 0,75 Pflegekräften pro 
Pflegeplatz in Pflegeheimen auf 0,89 Pflegekräfte pro Pflegeplatz in Pflegeheimen. Die vollstationären Pflegeheim-
plätze haben im selben Zeitraum leicht zugenommen von 94,5 Prozent aller Plätze auf 95,1 Prozent aller Plätze. 
Das Personal der ambulanten Pflegedienste hat von 2007 bis 2015 um 59 Prozent zugenommen. Die Pflegekräfte 
sind 2015 zu 65 Prozent Fachkräfte; bei den übrigen Pflegekräften handelt es sich um Pflegehilfskräfte, die eben-
falls über eine qualifizierte Ausbildung verfügen.15 

Praxisbeispiel 9: Projekt „TrotzAlter: unabhängig, mittendrin“ 

Projekt „TrotzAlter: unabhängig, mittendrin“ 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 3 (SDG 10) 

 

Kontext: 

Das Projekt „TrotzAlter: unabhängig, mittendrin“ ist ein gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt Stuttgart in 
Kooperation mit dem Suchthilfeverbund. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Suchtprävention kommt auch im Alter eine wichtige Rolle zu, sowohl für den Erhalt der individuellen Lebensqualität 
als auch zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und dem Erhalt der Selbstständigkeit. Nur 6 Prozent aller von 
Suchtpräventionsmaßnahmen erreichten Personen waren vor Projektbeginn im November 2015 älter als 60 Jahre. 
Daher sollten neue Maßnahmen, Konzepte und Zugangswege geschaffen werden, auf deren Grundlage Kompe-
tenzen in allen Lebenswelten in den Stadtbezirken Stuttgarts entwickelt und nachhaltig verankert werden können. 
Die Projektdauer betrug drei Jahre. 

Im Rahmen einer Sozialraumanalyse wurden bestehende Treffpunkte für Ältere sowie die Hilfe- und Unterstüt-
zungsstrukturen im Stadtbezirk recherchiert. Kontakte zu Einrichtungen und Schlüsselpersonen wurden geknüpft, 
und es wurde mit diesen eine Bedarfserhebung vorgenommen. Alle Maßnahmen wurden partizipativ mit Schlüs-
selpersonen, den Akteuren vor Ort und den beteiligten Trägern geplant und umgesetzt.  

Eine Themenreihe „Was macht das Älterwerden lebenswert?“ mit Themen wie Ernährung, Schuldenberatung, Ge-
hirnjogging, Medien, Glücksspiel, Medikamente, Bewegung im Alter u.v.a.m. wurde entwickelt und bis zum Pro-
jektende aufrechterhalten. Verschiedene Suchttheaterstücke wurden in Einrichtungen der Altenhilfe angeboten. 
Bei „Sommerpromenaden“ wurden ältere Menschen zu wöchentlichen Spaziergängen eingeladen, um ihre Mobili-
tät, ihre Beweglichkeit und ihren Aktionsradius zu stärken. Bei Aktionstagen „Gesund älter werden“ wurden vor-
handene Angebote und Einrichtungen für ältere Menschen bekannt gemacht.  

Ein Erstberatungsangebot wurde entwickelt, um einen niederschwelligen Zugang zum Suchthilfesystem zu ermög-
lichen. Ein großer Schwerpunkt lag auf der Auseinandersetzung mit den Altersbildern älterer Menschen. Menschen 
mit einem positiven Blick auf das eigene Älterwerden zeigen bessere Gedächtnisleistungen, werden gesünder und 
aktiver älter, erholen sich auch nach schwerwiegenden Erkrankungen schneller und leben länger als Menschen, 
die eine negative Auffassung vom eigenen Älterwerden haben. Im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der 
Generationen wurden Filme über den demografischen Wandel und das Älterwerden präsentiert. Im Anschluss fan-
den Gespräche mit Experten aus Seniorenarbeit, Alternsforschung, dem Gesundheitsbereich und den Gästen statt, 

                                                      

15  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 
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um Fragen des Alters bzw. Alterns zu diskutieren. Ab Dezember 2017 wurden Seniorinnen und Seniorenge-
sprächskreise installiert.  

Mit MeinPlan Stuttgart werden Bürgerinnen und Bürger für eine sichere Arzneimittelanwendung sensibilisiert. Durch 
Informationen rund um das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit und das Führen eines Medikationsplans soll die 
Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die eigene Medikation gestärkt werden. Ein Me-
dikationsplan ist stadtweit ausgelegt, der von Patientinnen und Patienten selbst angelegt, geführt und immer mit 
Unterstützung der Ärztin, des Arztes oder der Apotheke, aktualisiert und an neue Verordnungen angepasst wird.  

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das Projekt trug dazu bei, die Akteure und Zielpersonen aus dem Stadtbezirk Vaihingen stärker zu vernetzen, 
vorhandene Ressourcen (besser) zu nutzen, neues Wissen und gemeinsames Handeln im Stadtbezirk Vaihingen 
zu generieren und anschließend in weitere Stadtbezirke Stuttgarts zu transferieren. Um ältere Menschen zu errei-
chen, eignen sich in einem ersten Schritt niederschwellige, auf diese Zielgruppe und ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Maßnahmen. Insgesamt wurden in 548 Maßnahmen 5.002 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und 4.058 
Endadressatinnen und -adressaten erreicht. Betroffene, Angehörige, Akteure sowie Einwohnerinnen und Einwoh-
ner des Stadtteils partizipierten. Maßnahmen zur Umsetzung des Gesundheitsziels „gesund und aktiv älter werden“ 
wurden vernetzt mit Maßnahmen zur Suchtprävention im Alter. Das Anknüpfen an der direkten Lebenswelt älterer 
Menschen ermöglichte eine ganzheitliche Herangehensweise und damit auch einen Zugang zu schwer erreichba-
ren älteren Menschen. Für das vielseitige Engagement hat das Projekt „TrotzAlter: unabhängig, mittendrin“ den 
zweiten Platz des Großen Präventionspreises der Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg er-
halten und wurde von der Internationalen Bodensee Konferenz beim 7. IBK-Preis für Gesundheitsförderung und 
Prävention 2019 in der Kategorie Nachhaltigkeit gewürdigt. 

Das Projekt wurde im November 2018 abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse und 
erfolgreichen Maßnahmen auf andere Stadtteile zu übertragen. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Gesundheitsamt im Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/gesundheit/trotzalter (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

3.5 Indikator Luftqualität 

3.5.1 Definition 

Die lufthygienischen Verhältnisse sind bedeutsam für das Wohlergehen und die langfristige Gesundheit der Bevöl-
kerung. Sie sind in Stuttgart aufgrund der topografischen Situation der städtischen Kessellage seit Beginn der 
Besiedlung – auch im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung – immer ein wichtiges Thema gewesen.  

Der gewählte Indikator greift auf zwei Grenzwerte zurück, deren Einhaltung in Stuttgart eine besondere Herausfor-
derung darstellt. 

Es handelt sich um Vorsorgewerte, d. h. eine andauernde Überschreitung der Grenzwerte macht gesundheitliche 
Auswirkungen auf den Menschen wahrscheinlicher. Eine konkrete kausale Rückführung von Todesfällen oder Er-
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krankungen auf Luftverschmutzung ist allerdings nicht möglich. Die Luft in Stuttgart wird seit vielen Jahren – ent-
sprechend der gesetzlichen Regelungen – rund um die Uhr überwacht. Dazu betreibt das Land Baden-Württem-
berg ein entsprechendes Messnetz. Für zwei Spotmessstellen des Messnetzes (Am Neckartor und Hohenheimer 
Straße) wird im folgenden Abschnitt die zeitliche Entwicklung im Hinblick auf die gesetzlichen Grenzwerte darge-
stellt. 

3.5.2 Berechnung 

x Jährliche mittlere Stickstoffdioxidbelastung: zulässig 40 µg NO2/ m³; 
x Jährliche Anzahl von Tagen mit einem Feinstaub-Mittelwert von PM10 > 50µg /m³: zulässig 35 Tage. 

3.5.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 13: Jahresmittelwerte NO2 (zulässig 40 µg/m³) für zwei verkehrsnahe Messstellen (Landeshauptstadt Stutt-
gart; 2007 bis 2018; Angaben in µg pro m³) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 
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Abbildung 14: Tage mit Überschreitung PM10 > 50 µg pro m³ (zulässig 35 Tage) für zwei verkehrsnahe Messstellen 
(Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angabe in Anzahl von Tagen) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Sowohl die Stickstoffdioxid-Belastung als auch die Feinstaubbelastung sind im Berichtszeitraum deutlich zurück-
gegangen. In zahlreichen Stadtstraßen liegen die Schadstoffwerte für Stickstoffdioxid jedoch über den EU-weiten 
Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit (39. Bundesimmissionschutzverordnung).  

2018 wurde nach den offiziellen Messdaten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) erstmals 
an allen Messstationen im Stadtgebiet der Grenzwert für Feinstaub eingehalten. An der Messstelle „Am Neckartor“ 
waren es noch 20 Überschreitungstage.  

Nach vorläufigen, eigenen Berechnungen auf Grundlage der von der LUBW erhobenen NO2-Konzentrationen, er-
geben sich für 2019 ebenfalls verbesserte Werte. Zwischen 1.1.2019 und 1.10.2019 wurde an der Messstation „Am 
Neckartor“ ein Mittelwert von 55 µg/m3 und an der Messstation „Hohenheimer Straße“ von 52 µg/m3 gemessen. 
Von der LUBW verifizierte Werte liegen für 2019 noch nicht vor. 

Verantwortlich für die Luftbelastung ist vor allem der Verkehr. Im Rückgang der Belastung zeigen sich die verbes-
serten Maßnahmen zur Reduktion des Schadstoffausstoßes.16 Im Gegensatz zu den verkehrsbedingten Schad-
stoffen hat die Belastung der Luft durch überwiegend nicht verkehrsbedingte Schadstoffe (z.B. Schwefeldioxid, 
Staubniederschlag) in den vergangenen Jahren stark abgenommen.  

 

 

                                                      

16  Details, auch zu weiteren Planungen, finden sich im Luftreinhalteplan für Stuttgart (unter: www.stuttgart.de/luftreinhalteplan 
(letzter Zugriff 24.08.2019)) und in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2017: Aktionsplan Nachhaltig mobil in Stuttgart. 
Unter: www.stuttgart.de/img/mdb/item/518335/93141.pdf (letzter Zugriff am 24.08.2019). 
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Praxisbeispiel 10: Feinstaubalarm 

Feinstaubalarm 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 3 (SDG 9, SDG 11, SDG 13) 

 

Kontext: 

Durch die topografische Lage der Stadt Stuttgart gibt es relativ wenig Luftbewegung im Innenstadtbereich. Beson-
ders in der kälteren Jahreszeit tritt deshalb häufig das Problem der sogenannten austauscharmen Wetterlagen auf: 
Die Luft kann nicht mehr zirkulieren und die Luftschadstoffe können nicht abtransportiert werden. Das Problem sind 
insbesondere die stärker verkehrsbedingten Schadstoffe Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2). So wurde z. 
B. an einer Messstation am Neckartor im Jahr 2017 an 45 Tagen der Grenzwert für Feinstaub von 50 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel überschritten – laut EU-Recht sind 35 Überschreitungstage erlaubt. Um dem 
entgegenzuwirken, wird seit 2016 auf Initiative des Oberbürgermeisters Fritz Kuhn der freiwillige Feinstaubalarm 
ausgerufen.  

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Feinstaubalarm wird ausgelöst, sobald der Deutsche Wetterdienst (DWD) an mindestens zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre prognostiziert. Damit sich Autofahre-
rinnen und Autofahrer rechtzeitig Mobilitätsalternativen suchen können, wird der Feinstaubalarm mit einem Tag 
Vorlauf bekannt gegeben. Medien und Öffentlichkeit werden im Falle eines Feinstaubalarms täglich etwa zwischen 
13 und 14 Uhr über Beginn, Fortgang und Ende des Alarms informiert. Zudem informiert die Stadt umgehend über 
ihre Social-Media-Kanäle www.facebook.com/Stadt.Stuttgart und www.twitter.com/stuttgart- stadt. Autofahrerinnen 
und Autofahrer erhalten über Verkehrsmeldungen im Radio, Brückenbanner an den Straßen und Vario-Tafeln an 
den innerstädtischen Ein- und Ausfahrtstraßen aktuelle Informationen zum Feinstaubalarm. Der Feinstaubalarm 
kann mehrere Tage lang andauern, mindestens aber zwei aufeinanderfolgende Tage. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Mit dem Instrument des Feinstaubalarms wurde bundesweit Neuland betreten. Die Ergebnisse zeigen, dass der 
Feinstaubalarm kommunikativ eine immense und sehr breite Wirkung erzielt hat. Der verkehrsreduzierende Beitrag 
ist für eine solche kostengeringe Maßnahme nicht zu unterschätzen. Zahlreiche Menschen haben an den Tagen 
mit Feinstaubalarm ihr Mobilitätsverhalten bereits real geändert. 

Die Feinstaub-Werte in Stuttgart werden besser und sind aktuell auf einem Tiefstand: 2018 wurde nach den offizi-
ellen Messdaten der LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) erstmals an allen Messstationen im 
Stadtgebiet der Grenzwert für Feinstaub eingehalten. An der Messstelle "Am Neckartor" waren es noch 20 Über-
schreitungstage – laut EU-Recht sind 35 Überschreitungstage erlaubt.  

Zu den weiteren Maßnahmen der Luftreinhaltung zählt auch der Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (siehe 
Praxisbeispiel unter SDG 11), der u.a. das von der Landeshauptstadt initiierte Jobticket für den öffentlichen Nah-
verkehr beinhaltet. Das Jobticket wird immer erfolgreicher: Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
mit diesem geförderten Ticket zu ihrem Arbeitsplatz fahren, ist im Laufe des Jahres 2019 von knapp 84.000 auf 
derzeit fast 90.000 gestiegen. Neben der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Klinikum geben inzwischen rund 
1.000 Unternehmen – darunter auch viele kleinere Firmen – ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zuschuss 
zu den Fahrtkosten im öffentlichen Nahverkehr.  

Mit den Maßnahmen des Aktionsplans sowie mit der Einführung des Feinstaubalarms in 2016 ist es gelungen, die 
Immissionssituation kontinuierlich und erheblich zu verbessern.  
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Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/feinstaubalarm/ (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

3.6 Indikator Lärmbelastung 

3.6.1 Definition 

Lärm stellt eine körperliche und psychische Belastung dar, die bei den Betroffenen Stress verursacht. Dies kann 
zu Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt führen. Beeinträchtigend für die 
menschliche Gesundheit sind insbesondere nächtliche Lärmpegel (Lnight) über 55 dB(A). 

Lärm ist in der Stadt sehr unterschiedlich verteilt. An bestimmten Stellen kommt es zu relativ starken Lärmbelas-
tungen, die allerdings auch tageszeitlich variieren. Tagsüber sind Lärmbelastungen, insbesondere durch Straßen- 
oder Flugverkehr, tendenziell höher als in der Nacht. Nächtliche Lärmbelastungen sind jedoch besonders proble-
matisch, da sie zu Schlafstörungen führen können. 

Der Indikator Lärmbelastung zeigt den Anteil betroffener Menschen, die tagsüber einer Lärmbelastung von über 
65 dB(A) bzw. nachts von über 55 dB (A) durch den Straßenverkehr ausgesetzt sind. 

Der Indikator ist aus der nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie erforderlichen Betroffenheitsanalyse entwickelt, 
deren Ergebnisse auch im Lärmaktionsplan der Stadt Stuttgart dargestellt sind. 

3.6.2 Berechnung 

x Lärmbelastung, Tag-Abend-Nacht-Lärmindex über 24 Stunden: (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner 
mit gesamter Straßenlärmbelastung über 65 dB(A)) / (Einwohnerinnen und Einwohner) * 100 

x Lärmbelastung, Nacht-Lärmindex: (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit nächtlicher Straßenlärmbe-
lastung über 55 dB(A)) / (Einwohnerinnen und Einwohner) * 100 
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3.6.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 15: Lärmbelastung über 65/55 dB(A) (tags/nachts) durch den Straßenverkehr (Landeshauptstadt Stuttgart; 
2007, 2012 und 2017; Anteil der lärmbelasteten Einwohnerinnen und Einwohner in Prozent) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart 

Die Darstellung zeigt eine Zunahme der Betroffenheit der Einwohnerinnen und Einwohner durch Lärm von 2007 
auf 2012, insbesondere in der Nacht. Dieser Sprung von 2007 auf 2012 erklärt sich u. a. dadurch, dass 2007 noch 
nicht alle Hauptverkehrsstraßen in den Daten erfasst wurden. Für das Betrachtungsjahr 2017 ergibt sich gegenüber 
2012 auf das gesamte Stadtgebiet gesehen eine minimale Absenkung der Anteile der betroffenen Einwohnerinnen 
und Einwohner. 2017 sind demnach beinahe 40.000 Menschen (6,3 %) in Stuttgart nachts von durch Straßenver-
kehr verursachten Lärm über 55 dB(A) betroffen.  

Um die Lärmbelastung systematisch und kontinuierlich zu mindern, stellte die Stadt Stuttgart 2009 einen Lärmak-
tionsplan gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie auf, der 2015 erstmals fortgeschrieben und 2019 überprüft wurde. 
Die nächste vollständige Fortschreibung ist bis 2024 vorgesehen.  

Da der Hauptverursacher der Lärmbelastung in Stuttgart der Straßenverkehr ist, konzentrieren sich die Maßnah-
men vor allem auf die Verminderung des Straßenverkehrslärms. Die Schwerpunkte der Lärmminderungsplanung 
sind u. a. Geschwindigkeitsbegrenzungen auch auf Hauptverkehrsstraßen, Entlastung von Wohngebieten von 
LKW-Verkehr, verstärkter Einbau von lärmmindernden Fahrbahnbelägen und Bau von Lärmschutzwänden oder  
-wällen, wie z. B. die Erhöhung der Lärmschutzwand an der B 10/27 in Zuffenhausen oder eine Lärmschutzwand 
an der A 831 in Vaihingen. 

3.7 Zusammenhang zu anderen SDGs 
 

Gesundheit und Wohlergehen hängen neben der Versorgung von den Umweltbedingungen ab. Eine gesteigerte 
Produktivität in der Wirtschaft wird beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt erhöhen (SDG 8 „Menschenwürdige 
Arbeit und Wirtschaftswachstum“, Kapitel 8.1), kann aber auch die Belastungen für die Arbeitenden – bis hin zu 
einer Beeinträchtigung von Gesundheit und Wohlergehen – vergrößern. 
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Die Luftqualität und Lärmbelastung stehen in einem direkten Zusammenhang mit dem städtischen Verkehr und 
den gewählten Verkehrsmitteln (Modal Split, SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, Kapitel 11.3). Der 
Indikator Luftqualität wird auch durch Schadstoffe aus anderen Quellen beeinflusst (z. B. CO2-Ausstoß, SDG 13 
„Maßnahmen zum Klimaschutz“, Kapitel 13.3). Dieser Ausstoß ist allerdings wiederum beeinflusst von der Wirt-
schaftsaktivität (insbesondere Bruttoinlandsprodukt, SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, 
Kapitel 8.1, auch SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“). Im Zusammenhang mit der Luftqualität, aber 
auch mit dem Wohlergehen insgesamt, stehen Wälder, Bäume (SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, Kapitel 
13.1 und 13.2) und Naherholungsflächen (SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, Kapitel 11.7).  

Neben der Belastung durch Luft und Lärm ist die Zahl der Verunglückten im Verkehr (Indikator dargestellt unter 
SDG 11, Kapitel 11.5) für SDG 3 relevant. Auch der Indikator „Altlasten“ bildet ein gesundheitsrelevantes Ziel ab 
(vgl. Darstellung unter SDG 15 „Leben an Land“, 15.2). 
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4 SDG 4 „Hochwertige Bildung“ 

In der ausführlichen Fassung lautet das SDG 4 „Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 4 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Ziele, die sich auf einen Zugang zu hochwertiger Grund- und Sekundarschulbildung, zu frühkindlicher Bildung so-
wie zu fachlicher, beruflicher und tertiärer Bildung beziehen. Im Vordergrund steht, geschlechts- und milieuspezifi-
sche Unterschiede im Bildungsbereich zu verringern sowie einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung für alle zu 
ermöglichen. Darüber hinaus spielen die Förderung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und der inklu-
siven Bildung eine wichtige Rolle. 

4.1 Indikator Kinderbetreuung 

4.1.1 Definition 

Vorschulische Kinderbetreuung soll die Bildungschancen der Kinder – unabhängig von Herkunft und Bildungsstand 
der Eltern – verbessern und die Kinder auf die Schule vorbereiten. Auch eine elterliche Vorbereitung auf die Schule 
kann angemessen und zielführend sein, allerdings geben die SDGs einer institutionalisierten vorschulischen Bil-
dung den Vorzug. 

Die Verfügbarkeit vorschulischer Bildung bietet den Eltern zudem die Chance auf eine Erwerbstätigkeit. Aus diesen 
Gründen hat die frühkindliche Bildung eine Schlüsselposition für die soziale Dimension (z. B. in Bezug auf Bildung, 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit) sowie auch für die ökonomische Dimension (z. B. in Bezug auf die 
finanzielle Situation der Eltern). 

Bei dem Indikator wird allein die tatsächliche Betreuung abgebildet. Nicht sichtbar wird die Qualität der Betreuung 
(vgl. den diskutierten Indikator für die Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen, Anhang III). Auch bildet der 
Indikator nicht ab, ob Kinder aufgrund von mangelnden Betreuungseinrichtungen bzw. -plätzen oder von elterlichen 
Entscheidungen nicht betreut werden. 

4.1.2 Berechnung 

Der Indikator zeigt den Anteil von betreuten Kindern an allen Kindern an und unterscheidet nach Altersgruppen: 

x Kinderbetreuung von unter 3-Jährigen: (Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen) / 
(Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren) * 100 

x Kinderbetreuung von 3- bis 5-Jährigen: (Anzahl Kinder im Alter von 3-6 Jahren in Tageseinrichtungen) / (Anzahl 
Kinder im Alter von 3-6 Jahren) * 100 
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4.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 16: Kinderbetreuung von unter 3-Jährigen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Pro-
zent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Betreuung der kleinen Kinder unter 3 Jahren hat im Berichtszeitraum deutlich zugenommen. Ihr Anteil ist von 
22 Prozent (2007) auf 38 Prozent (2018) gestiegen. Der Ausbau von Betreuungseinrichtungen in der Landeshaupt-
stadt Stuttgart wurde in den letzten Jahren intensiviert und schlägt sich in diesen Zahlen nieder.  

Die Zahl der Kleinkinder unter 3 Jahren liegt in Stuttgart 2018 bei 18.400 Kindern und ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Bedingt ist dieser Zuwachs durch den anhaltenden Zuzug und gestiegene Geburtenzahlen. 
Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 2018 rund 6.500 Kinder geboren. Ein Grund hierfür ist der vergleichsweise 
hohe Anteil an jüngeren Frauen im gebärfähigen Alter. Aber auch die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist seit 
einigen Jahren geringfügig von 1,3 auf 1,4 gestiegen. Aufgrund des hohen Anstiegs der Kinderzahlen in den letzten 
Jahren ist der Versorgungsgrad trotz eines Platzzuwachses nicht so stark gestiegen wie noch in den Jahren vor 
2014. Es ist davon auszugehen, dass die Kinderzahlen auf diesem Niveau bleiben. Die Versorgungsquote, die sich 
auf die theoretisch verfügbaren Plätze und nicht die tatsächlich betreuten Kinder bezieht, beträgt etwa 59 Prozent. 
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Abbildung 17: Kinderbetreuung von 3 bis 5-jährigen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Anteil von betreuten Kindern zwischen 3 und 5 Jahren bleibt weitgehend unverändert. Der Wert schwankt 
zwischen 93 und 97 Prozent. Hier scheint mit einem Anteil betreuter Kinder von über 90 Prozent eine Sättigung 
erreicht. Dafür spricht auch der statistische Gesamtversorgungsgrad von über 100 Prozent. 

4.2 Indikator (Fach-)Abiturquote 

4.2.1 Definition 

In der Wissensgesellschaft ist Bildung, auch höhere Bildung, von großer Bedeutung. Grundlage für eine gute Be-
rufsausbildung an Hochschulen oder in der Ausbildung ist eine gute schulische Bildung. Dabei werden oft das 
Abitur oder die Fachhochschulreife als Schulabschluss benötigt oder begrüßt. Entsprechend ist der schulische 
Bildungserfolg sowohl für die Wirtschaft als auch für die beruflichen Chancen der Schulabgängerinnen und Schul-
abgänger und damit ihre Einkommens- und Lebenschancen wichtig. Gute Bildung ist entsprechend ökonomisch 
wie auch sozial von großer Bedeutung. 

Die (Fach-)Abiturquote gibt den Anteil der Schülerinnen und Schüler an, die einen höheren Bildungsabschluss, 
konkret die Zugangsberechtigung zur Fachhochschule oder Hochschule, erlangen. 

4.2.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x (Fach-)Abiturquote: (Anzahl Schulabgängerinnen und Schubabgänger mit Hochschul- bzw. Fachhochschul-
reife) / (Anzahl Schulabgängerinnen und Schulabgänger insgesamt) * 100 
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4.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 18: (Fach-)Abiturquote (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

Die (Fach-)Abiturquote in der Landeshauptstadt Stuttgart liegt seit 2010 durchweg bei circa 40 Prozent. In den 
Jahren 2017 und 2018 ist ein leichter Anstieg der Quote auf bis zu 42,4 Prozent zu verzeichnen.  

2012 ist ein „Ausreißerjahr“, in dem die Abiturquote einmalig auf 54,6 Prozent angestiegen ist. Verantwortlich für 
diesen Ausnahmewert ist die Umstellung der Schuldauer von neun Jahren am Gymnasium auf acht Jahre (mit 
einigen Modellschulen, die bei einer neunjährigen Gymnasialzeit geblieben sind). Dadurch kam 2012 ein doppelter 
Jahrgang zum Abitur, während die Anzahl der Abgängerinnen und Abgänger an Realschulen auf dem normalen 
Niveau blieb. Entsprechend war der Anteil von Abgängerinnen und Abgängern mit Abitur deutlich höher.  

Durchweg legen mehr Frauen erfolgreich das Abitur ab als Männer. Von den Abgängerinnen an öffentlichen Gym-
nasien in Stuttgart machten 2018 insgesamt 90 Prozent Abitur, während von den Abgängern insgesamt 87 Prozent 
das Abitur erfolgreich ablegten. Die Anteile variieren über die Jahre etwas; allerdings liegt die Abiturquote bei den 
Frauen durchweg einzelne Prozentpunkte über der Abiturquote der Männer. 

Der Indikator bildet den tatsächlichen Bildungserfolg ab, geprüft durch zentral gestellte Prüfungsaufgaben. In wel-
chem Maße die Lern- und Prüfungsinhalte dem Bedarf auf dem weiterführenden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
entsprechen, variiert je nach angestrebtem Ziel und lässt sich nicht pauschal beantworten. 

Bei den Zahlen ist zu beachten, dass sie auf den Ausbildungseinrichtungen in der Landeshauptstadt Stuttgart 
basieren. Die Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen wohnen nicht zwingend in Stuttgart, sondern können 
auch von außen einpendeln. Insbesondere bei berufsbildenden Schulen ist dies zu bedenken. 
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4.3 Indikator Bildungsangebote mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug 

4.3.1 Definition 

Bildungsangebote mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug sind ausgesprochen vielfältig. In praktisch allen Bil-
dungseinrichtungen – von der vorschulischen Bildung bis zur tertiären Bildung (z. B. Hochschulen, Berufsakade-
mien) – spielen Inhalte mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug eine Rolle. 

Für viele Lehrende gehört Bildung mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug zur Selbstverständlichkeit. Darüber hin-
aus gibt es zahlreiche Programme und Aktivitäten, um die Bildung im Feld der ökologischen Nachhaltigkeit zu 
stärken und zu erweitern. Der Anteil von Schulen, die an thematisch einschlägigen Programmen teilnehmen, zeigt 
das Engagement für nachhaltige Bildung an. 

4.3.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Bildungsangebote mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug: (Anzahl Schulen, die an mindestens einem Öko-
schulprogramm teilnehmen, Umweltzertifikate vorweisen können oder an Bildung-für-Nachhaltige-Entwicklung 
(BNE)-Projekten beteiligt sind) / (Anzahl Schulen insgesamt) * 100 

4.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 19: Schulen, die mindestens an einem BNE-Projekt, Ökoschulprogramm oder Umweltzertifikat teilnehmen, 
(Landeshauptstadt Stuttgart; 2009 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

In Stuttgart gibt es aktuell 160 Schulen in städtischer Trägerschaft. In den letzten Jahren hat das Angebot für die 
Stuttgarter Schulen in den Themenfeldern Natur und Umwelt deutlich zugenommen. Der Anteil von Schulen, die 
an mindestens einem der Programme teilnehmen, ist von 34,2 Prozent (2009) auf 65,6 Prozent (2018) gestiegen. 
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Abbildung 20: Aufteilung der Programme (Landeshauptstadt Stuttgart; 2009 bis 2018; Angabe in absoluten Zahlen)  

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Programme haben verschiedene Schwerpunkte. Mit Start des Netzwerkes Schulgarten 2005 wurde erstmals 
ein Überblick über die Stuttgarter Schulgärten und ihr Angebot geschaffen. Die Schulen erhalten sowohl fachliche 
wie finanzielle Unterstützung von Seiten der Stadt. Erhebungen zur Anzahl der Schulen mit Schulgärten wurden in 
den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 und 2018 durchgeführt (in der obenstehenden Grafik wurde der 
Wert von 2012 auch für die Jahre 2013 bis 2015 angesetzt). Da sich nicht immer alle Schulen zurückmelden, ist 
eine genaue Angabe nicht möglich. 

Über die Bildungsangebote mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug hinaus stellt die Landeshauptstadt Stuttgart 
Schulen und Bildungsträgern auch städtische und zivilgesellschaftliche Angebote in den Bereichen sozialer und 
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zur Verfügung, die alle 17 SDGs abdecken. Damit möchte die Landeshauptstadt 
Stuttgart Angebot und Nachfrage der Schulen und Bildungseinrichtungen zusammenbringen. Sie leistet hier einen 
wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und Umsetzung der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ im neuen Bildungsplan in Baden-Württemberg.  

Praxisbeispiel 11: Projekt Lukratives Energiesparen in Stuttgarter Schulen (LESS) 

Projekt Lukratives Energiesparen in Stuttgarter Schulen (LESS) 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 4 (SDG 7, SDG 13) 

 

Kontext: 

Um Schulen beim verantwortungsbewussten Umgang mit Energie und Wasser zu unterstützen, bietet die Landes-
hauptstadt Stuttgart gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt seit 2008 das Projekt LESS (Lukratives Energie-
sparen in Stuttgarter Schulen) an. 
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Beschreibung / Umsetzung: 

Ziel des Projekts ist es, die Themen Energieeinsparung, Nachhaltigkeit sowie Ressourcen- und Klimaschutz in den 
Schulen zu verankern. Mit dem Projekt sollen Schülerinnen und Schüler selbst Energiesparpotenziale entdecken 
und Maßnahmen entwickeln, um den Energie- und Wasserverbrauch in den Schulen zu reduzieren. Als Unterstüt-
zung erhalten die Teilnehmerschulen eine jährlich fortgeschriebene Auswertung des Energieverbrauchs der Schule 
und die Lehrkörper werden zweimal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Das in den Schulen ein-
geübte Alltagsverhalten soll auch im privaten Umfeld der Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden. Gleichzeitig 
soll das Bewusstsein geweckt werden, dass die auf der Erde vorhandenen Rohstoffe und Energiequellen endlich 
sind. Dadurch leistet LESS innerhalb und außerhalb der Schulen einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz. 

Als Ansporn erhalten die Schulen Anteile der eingesparten Energiekosten, über die sie frei verfügen können. Zu-
sätzlich werden alle Schulen über ein Punktesystem für ihre pädagogischen Aktivitäten bei der Aufklärung über 
Möglichkeiten zum Energiesparen belohnt. Bei einem jährlichen Projekttreffen im Rathaus werden auch die aktiven 
Kinder und Jugendlichen eingeladen. Neben der Vorstellung besonderer Projekte mehrerer Schulen werden in 
einem festlichen Rahmen die Preisgelder überreicht. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Ein verstärktes Anwerben von Schulen für das Programm hatte in den vergangenen Jahren nur begrenzten Erfolg. 
Als Grund dafür wird von Seiten der Schulen bestehender Sanierungsbedarf genannt. Ergänzend hierzu gibt es 
Angebote städtischer Partner, wie das Klimaschutzprojekt des Energieberatungszentrums Stuttgart oder der Stadt-
werke Stuttgart, die beworben werden und unabhängig von der LESS-Teilnahme in Anspruch genommen werden 
können. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt sowie Schulverwaltungsamt im Referat Jugend 
und Bildung  

 

Praxisbeispiel 12: Projekt „Ich bin ein Klimaheld! Wer geht – bewegt!“ 

Projekt „Ich bin ein Klimaheld! Wer geht – bewegt!“ 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 4 (SDG 12, SDG 13, SDG 17) 

 

Kontext: 

Klimaschutz erfordert angemessenes Konsumverhalten durch jede und jeden einzelnen (vgl. auch SDG 12 „Ver-
antwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster). Um die Konsumentinnen und Konsumenten zu einem nach-
haltigen Verhalten zu befähigen, ist eine entsprechende Bildung von großer Bedeutung.  

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Das Mobilitäts- und Klimaschutzprojekt „Ich bin ein Klimaheld! Wer geht – bewegt!“ wurde mit Beginn des Schul-
jahres 2013/14 im Stuttgarter Stadtgebiet für Grundschulen ab der Klassenstufe 2 bis zur Klassenstufe 4 gestartet. 
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Das Projekt entspricht dem Baustein "Nachhaltige Bildung" gemäß den Vorgaben des Bildungsplanes für Grund-
schulen. 

In sechs Schulstunden und einem Elternabend werden den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern Wissens-
kompetenzen im Bereich der Themen Erderwärmung und ihre globalen Folgen für Mensch, Tier und Natur vermit-
telt. Die Notwendigkeit zu nachhaltigen Verhaltensänderungen im Alltag mit dem Ziel die CO2-Emissionen zu 
verringern (z.B. Kinder nicht mit dem Auto vor die Schule zu bringen) werden für die Kinder und Eltern klar heraus-
gestellt. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Bisher haben 20 Grundschulen mit insgesamt 148 Schulklassen und 3.185 Kindern am Klimahelden-Projekt teil-
genommen. Eine erste Auswertung ergab, eine durchschnittliche Verringerung des motorisierten Bringverkehrs zu 
Projektende um acht Prozentpunkte. 

Das Interesse von Seiten der Stuttgarter Schulen ist weiterhin groß, so dass der Gemeinderat weitere Mittel für 
das Projekt bereitgestellt hat. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/578323 (letzter Zugriff 30.07.2019) 
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Praxisbeispiel 13: Bildung für nachhaltige Entwicklung – Angebote für Stuttgarter Schulen zu den SDGs 

Bildung für nachhaltige Entwicklung – Angebote für Stuttgarter Schulen zu den SDGs 

 

Zuordnung zu SDG(s): 

SDG 4 (alle SDGs) 

 

Kontext: 

Durch die systematische Einbeziehung der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in den 
neuen Bildungsplan (2016) des Landes Baden-Württemberg wird eine Kompetenzentwicklung angestrebt, die Kin-
der und Jugendliche dazu befähigt, in vielfältigen Kontexten und Lebensbereichen wirksam gestalten zu können. 

Die Lernenden sollen befähigt werden, verantwortungsbewusst mit der Umwelt umzugehen und so zu handeln, 
dass eine funktionierende Wirtschaft und eine gerechte Weltgesellschaft für jetzige und zukünftige Generationen 
möglich sind. Die Integration der Leitperspektive BNE betrifft alle Fächer und Wahlbereiche, Jahrgangsstufen und 
Schularten. Sie ist ein wesentlicher Schritt zur strukturellen Verankerung, Vertiefung und Ausweitung des Bewusst-
seins und des Handelns für mehr soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Zur Umsetzung der Agenda 2030 für eine bessere Welt wird der Bildung eine besondere Rolle für gesellschaftlichen 
Wandel zugeschrieben. Dabei können sich Angebote im Unterricht sowie außerschulische Lernorte sehr gut er-
gänzen. Sie zeichnen sich durch eine alltagsweltliche Ausrichtung aus und verbinden kulturelle, künstlerische, na-
turwissenschaftliche sowie gesellschaftspolitische Fragestellungen. Das Lernen wird praktisch erfahrbar. 

Mit einer Übersicht möchte die Landeshauptstadt entsprechend der 17 Ziele städtische und zivilgesellschaftliche 
Akteure in Stuttgart vorstellen, mit denen die Bildungsarbeit rund um die Nachhaltigkeitsziele gemeinsam umge-
setzt werden können. Auf dem Faltblatt finden sich weiterführende Links sowie Hinweise auf konkrete Materialien 
und Angebote für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Übersicht sowie die Angebote entsprechend der 17 SDGs werden allen Schulen und Bildungsträgern in Stutt-
gart als Dienstleistung zur Verfügung gestellt. So gelingt es, die Umsetzung der Globalen Entwicklungsziele über 
Bildung in die Breite zu vermitteln. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft im Referat Jugend und Bildung und die Abteilung Außenbeziehungen 
im Referat Verwaltungskoordination, Kommunikation und Internationales, in Zusammenarbeit mit dem Entwick-
lungspolitischen Informationszentrum Reutlingen  

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/611196 (letzter Zugriff 31.07.2019) 
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4.4 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Bildung hat einen zentralen Einfluss sowohl auf den individuellen Lebensweg als auch auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Die Berufs-, Einkommens- und Lebenschancen sind stark vom individuellen Bildungserfolg abhängig. 
Entsprechend ist Bildung für die soziale Nachhaltigkeitsdimension von zentraler Bedeutung (siehe auch SDG 1 
„Keine Armut“). Armut ist vielfach eine Folge von unzureichender Bildung, die einen Zugang zum Arbeitsmarkt 
erschwert. Armutsbekämpfung ist ohne Bildung nicht vorstellbar. 

Gleichzeitig ist die Wirtschaft auf qualifizierte Arbeitskräfte und damit ein gutes Bildungssystem mit qualifizierten 
Abgängerinnen und Abgängern angewiesen. Auch die ökonomische Nachhaltigkeitsdimension (insbesondere SDG 
8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ und SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“) ist eng 
mit der Bildung verknüpft. Zudem vermittelt Bildung Wissen über ökologische Folgen des eigenen Handelns (siehe 
SDG 12 „Nachhaltige Produktions- und Konsummuster“), aber beispielsweise auch die Verkehrsmittelwahl (Modal 
Split), SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, Kapitel 11.3). Die Governance17-Dimension der Nachhaltig-
keit ist schließlich ebenfalls abhängig von Bildung, weil mit zunehmender Bildung auch die Bereitschaft und selbst-
eingeschätzte Kompetenz zu politischer Beteiligung wächst (Beteiligung von Jugendlichen, SDG 16 „Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen“, Kapitel 16.3). Diese breite Verknüpfung mit Nachhaltigkeit macht Bildung 
zu einem zentralen Aspekt. 

Aufgrund des erheblichen Einflusses auf den weiteren Lebensweg sind im Bildungsbereich Ungleichheiten und 
Benachteiligungen besonders zu beachten. Geschlechterungleichheiten wurden hier behandelt, Unterschiede nach 
Nationalität sind Thema bei SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“. 

Bildung zum Thema Nachhaltigkeit befähigt die Menschen, selbst auf Nachhaltigkeit Einfluss zu nehmen und dies 
in ihrer Lebensgestaltung zu berücksichtigen. Kenntnisse über Zusammenhänge von Umwelt und Mensch betref-
fen fast alle SDGs und haben auch in fast allen lokalen und regionalen Bereichen Auswirkungen auf zukünftiges 
Handeln (wie z. B. in den Bereichen Mobilität, Konsum, Abfall, Wasser- und Energieverbrauch oder Stadtentwick-
lung) sowie auch auf globale Zusammenhänge (Fair-Trade, Schutz der Meere etc.). Mit der Befähigung von Schü-
lerinnen und Schülern, diese Zusammenhänge und die Auswirkungen ihres Handels zu erkennen, werden die 
Grundlagen für die Entwicklung künftiger Generationen gelegt. Das Thema Nachhaltigkeit wird in den Bildungsplä-
nen mittlerweile behandelt und auch außerhalb der Schulen verstärkt bearbeitet.  

 

 

                                                      

17   Als Governance wird ein System zum Regeln und Koordinieren eines Staates, einer Gemeinde, einer Verwaltung oder einer 
sonstigen Organisationseinheit verstanden. Dieses geht über den Begriff der Regierung (Government) hinaus, da hier die 
Verhandlungen, Entscheidungen und Umsetzungen mehrerer Akteure aus Politik, Wirtschaft, Organisationen und der Zivil-
gesellschaft koordiniert werden. Mehr zum Begriff: Deutsches Institut für Urbanistik, 2018: Was ist eigentlich? Governance. 
Unter: https://difu.de/publikationen/difu-berichte-32018/was-ist-eigentlich-governance.html (letzter Zugriff 27.08.2019). 
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5 SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“ 

In der ausführlichen Fassung lautet das SDG 5 „Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mäd-
chen zur Selbstbestimmung befähigen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 5 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Ziele, die sich darauf beziehen, die Diskriminierung von Frauen und Mädchen sowie die Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen zu beenden, unbezahlte Pflege- und Hausarbeit anzuerkennen, die Teilhabe von Frauen durch die Über-
nahme von Führungsrollen sicherzustellen, den Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit zu gewährleis-
ten und allgemein die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. 

5.1 Indikator Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern 

5.1.1 Definition 

Für die individuellen Lebenschancen sind Bildung und Beschäftigung entscheidend. Daher kommt neben den Bil-
dungschancen, die bei SDG 4 in Hinblick auf die Geschlechtsdimension diskutiert wurden (Kapitel 4.2), der Er-
werbstätigkeit große Aufmerksamkeit zu. Die Erwerbstätigkeit als solche bringt Zugang zu Einkommen, aber auch 
zu sozialer Anerkennung und ermöglicht größere Selbständigkeit.  

Der Wert des Indikators gibt die Beschäftigung von Frauen relativ zur Beschäftigung von Männern an. Ein Wert 
von 100 steht für gleiche Beschäftigungsquoten bei Frauen und Männern. Werte unter 100 zeigen eine geringere 
Beschäftigungsquote der Frauen im Vergleich zur Beschäftigungsquote von Männern an. 

Damit berücksichtigt der Indikator die Beschäftigungssituation insgesamt. Unberücksichtigt bleibt dagegen die 
Qualität der Beschäftigung (vgl. dazu die folgenden Indikatoren) und die Frage, in welchem Ausmaß ein freiwilliger 
Verzicht auf Beschäftigung verantwortlich ist für die Unterschiede. 

Während die Beschäftigungsquote sich auf alle Formen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse 
bezieht, unterscheiden sich zusätzlich die Anteile von Teilzeitbeschäftigten bei Frauen und Männern. Daher wird 
die Betrachtung um das Verhältnis der Teilzeitbeschäftigungsquoten von Frauen und Männern ergänzt. 

5.1.2 Berechnung 

Der Indikatoren sind definiert als: 

x Vollzeitbeschäftigungsquoten von Frauen und Männern: ((Anzahl SvB Frauen am Wohnort 15-64 Jahre) / (An-
zahl Frauen 15-64 Jahre insgesamt) * 100) / ((Anzahl SvB Männer am Wohnort 15-64 Jahre) / (Anzahl Männer 
15-64 Jahre insgesamt) * 100) * 100 

x Anteil von teilzeitbeschäftigten Frauen: ((Anzahl SvB Frauen am Wohnort 15-64 Jahre in Teilzeit) / (Anzahl 
SvB Frauen am Wohnort 15-64 Jahre insgesamt) * 100) / ((Anzahl SvB Männer am Wohnort 15-64 Jahre in 
Teilzeit) / (Anzahl SvB Männer am Wohnort 15-64 Jahre insgesamt) * 100) 
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5.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 21: Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern (Landeshauptstadt Stuttgart; 2012 bis 
2018) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Werte für die Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern liegen erst ab 2012 vor. Von der Bundesagentur für 
Arbeit werden aufgrund einer Datenrevision nur noch Beschäftigungsquoten ab 2012 veröffentlicht. Diese gehen 
aus von den Daten des Zensus von 2011. 

Das Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern ändert sich über den Beobachtungszeitraum 
nicht und liegt um 90 Prozent. Unverändert ist die Beschäftigungsquote bei Frauen niedriger als bei Männern.  

Das konstante Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern kommt zustande durch eine konti-
nuierliche, aber parallele Zunahme der Beschäftigungsquoten für beide Geschlechter. Das Muster der ungleichen 
Beschäftigungsquoten bleibt unberührt. 
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Abbildung 22: Anteil von teilzeitbeschäftigten Frauen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Das gleiche Bild zeigt sich für die Teilzeitbeschäftigung. Die Ausweitung der Beschäftigung führt zu keiner sub-
stanziellen Änderung des Anteils von teilzeitbeschäftigten Frauen. Ihr Anteil liegt bis 2014 knapp unter 80 Prozent, 
geht aber bis 2018 minimal auf 76 Prozent zurück. Damit führt die Zunahme der Beschäftigungsquote insgesamt 
nicht zu einem Rückgang bei der Teilzeitbeschäftigung von Frauen, sondern Teilzeitbeschäftigung bei Frauen und 
Männern nimmt in einer gleichbleibenden Relation zu. 

Exkurs 1: Rentenabstand zwischen Frauen und Männern 

Rentenabstand zwischen Frauen und Männern 

Die Rente im Alter bestimmt zum einen die persönliche wirtschaftliche Situation von Menschen nach der Phase 
der Erwerbstätigkeit. Sie ist in vielen Fällen die einzige, zumindest aber die Haupteinkommensquelle für ältere 
Menschen und damit für diese Altersgruppe von großer Wichtigkeit. Gleichzeitig zeigt der Indikator die gesammelte 
Einkommensbiografie aus abhängiger und nicht-abhängiger Beschäftigung und gibt damit einen Eindruck über die 
langfristige Einkommensentwicklung. 

Der Rentenabstand zwischen Frauen und Männern macht die Unterschiede zwischen den Alterssicherungsein-
kommen von Frauen gegenüber Männern deutlich. Dieser wird als Messgröße für geschlechterspezifische Einkom-
mensungleichheiten in Lebens- und Erwerbsverläufen genutzt, da das deutsche Rentenversicherungssystem auf 
der Vorstellung einer kontinuierlichen Erwerbsbiographie unbefristeter, sozialversicherungspflichtiger und abhän-
giger Vollzeitbeschäftigung beruht.18 

Insbesondere die Erwerbsbiographien von Frauen erfüllen oftmals nicht diese Vorstellung. Frauen sind häufig für 
die Erziehungsarbeit zuständig und steigen typischerweise in eine Teilzeitbeschäftigung ein. Im Durchschnitt un-
terbrechen Frauen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger, arbeiten weniger Stunden pro Woche, werden niedri-
ger entlohnt und sind häufiger in nicht sozialversicherungspflichtigen Jobs beschäftigt.19 In Stuttgart sind 78 Prozent 
                                                      

18  Vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg (Hrsg.), 2014: Einkom-
menslagen älterer Menschen. Unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/in-
tern/downloads/Publikationen/Report_Einkommenslage_aelterer_Menschen_2014.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019). 

19  Vgl. Einkommenslagen älterer Menschen, ebd. 
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aller sozialversicherungspflichtigen Teilzeitarbeitenden Frauen und nur 28 Prozent Männer.20 Frauen in Deutsch-
land beziehen im Durchschnitt um 59,6 Prozent geringere Alterssicherungseinkommen als Männer. In Baden-Würt-
temberg erhielten Frauen 2012 im Durchschnitt 556 Euro Rente, dies entspricht etwa der Hälfte der 
Durchschnittsrente von Männern (1.110 Euro).21 Männer profitieren darüber hinaus auch häufiger von privaten und 
betrieblichen Alterssicherungssystemen (auf Grund der Aktivitäten in unterschiedlichen Branchen und Betrieben). 
Durch die geringen Alterseinkünfte bestand 2012 bei 19,1 Prozent der älteren Frauen in Baden-Württemberg ein 
Armutsrisiko (im Vergleich zu 14,6 Prozent bei Männern). 62,3 Prozent der Empfängerinnen und Empfänger von 
Leistungen der Grundsicherung im Alter waren Frauen im Alter von 65 Jahren und älter.22 

 

5.2 Indikator Relative Frauenarmut 

5.2.1 Definition 

Armut generell wurde bereits bei SDG 1 diskutiert. Allerdings ist Armut über die Geschlechter nicht gleichverteilt. 
Die Betroffenheit von Frauen im Vergleich zu Männern bei Armut beleuchtet diese Frage. 

Der Indikator Relative Frauenarmut gibt an, wie hoch der Anteil von Frauen mit Bezug von Leistungen nach SGB 
II bzw. SGB XII relativ zum Anteil der Männer mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII ist. Der Indikator 
nimmt den Wert 100 an, wenn der Anteil von Frauen mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII unter den 
Frauen exakt genauso hoch ist wie der Anteil von Männern mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII unter 
allen Männern. Ein Wert über 100 zeigt eine höhere Quote von Frauen mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB 
XII im Vergleich zur Quote der Männer an, also eine stärkere Armutsbetroffenheit bei Frauen als bei Männern. 

5.2.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Relative Frauenarmut: ((Anzahl Leistungsbezieherinnen nach SGB II und SGB XII) / (Frauen)) / ((Anzahl Leis-
tungsbezieher nach SGB II und SGB XII) / (Männer)) * 100 

                                                      

20  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2018: Statistisches Jahrbuch 2016/17, Statistik und Informationsmanagement. 
21  Vgl. Einkommenslagen älterer Menschen, ebd. 
22  Vgl. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg (Hrsg.), 2015: Erster 

Armuts- und Reichtumsbericht Baden-Württemberg. Unter: www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/Teil_A_Zusammenfassung_AuR.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019). 
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5.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 23: Relative Frauenarmut (2011 bis 2018; Landeshauptstadt Stuttgart; Angaben in Prozent der Männerar-
mut) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Armut ist bei Frauen verbreiteter als bei Männern. Im Betrachtungszeitraum liegen die Werte in allen Jahren über 
100, d. h. der Anteil der Frauen in Armut ist stets höher als der Anteil von Männern in Armut. Allerdings sind die 
Unterschiede zu den Männern nicht sehr groß. Verantwortlich für die Unterschiede ist die Gruppe der Alleinerzie-
henden, in der vorwiegend Frauen zu finden sind.  

Praxisbeispiel 14: SINA – Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen 

SINA – Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 5 (SDG 1, SDG 8, SDG 10) 

 

Kontext: 

Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern sind oft auf die Arbeitsmarktsituation zurückzuführen. 
Um die Erwerbstätigkeit von Frauen zu fördern und somit den sogenannten Gender Gap zu verringern, müssen 
die Lebenslagen der betroffenen Frauen berücksichtigt werden.  

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Um Frauen in der Erwerbstätigkeit zu unterstützen und eine qualitativ hochwertige Angebotsumsetzung zu gewähr-
leisten, wurde 2015 das „Stuttgarter Integrations- und Arbeitsmarktprogramm für Frauen“, kurz SINA, entwickelt. 
SINA wendet sich an zwei Zielgruppen: Zum einen an langzeitarbeitslose Frauen, die Leistungen nach dem SGB 
II beziehen, zum anderen an Frauen ohne Arbeitslosengeld-Bezug (z.B. ALG II-Bezug). Zentrales Ziel ist es, im 
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Sinne eines ganzheitlichen, abgestimmten Gesamtprogramms, Frauen unabhängig von ihren Leistungsbezügen 
zu unterstützen und zu fördern. 

Die Projekte wurden auf zwei Hauptziele ausgelegt: 1. Für die Zielgruppe besonders chancenbenachteiligter, ar-
beitsmarktferner Frauen liegt der Fokus auf der sozialen Integration, der sozialen Teilhabe, der Aufrechterhaltung 
der Beschäftigungsfähigkeit bzw. darauf, diese aufzubauen. 2. Der Fokus bei der Zielgruppe der arbeitsmarktnahen 
Frauen liegt auf der Arbeitsmarktintegration, auf der Rekrutierung von Fachkräften, auf der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Privatleben und darauf, prekären Beschäftigungsverhältnissen vorzubeugen und Hilfebedürftigkeit zu 
verhindern. 

Verschiedene Angebote beinhalten u. a.: 

- Berufliche Beratung und Information für Frauen mit Kindern unter 3 Jahren; 

- Leit- und Begleitsystem für Alleinerziehende für den beruflichen Wiedereinstieg; 

- Hilfe und Unterstützung für den Zugang zu existenzsichernder Beschäftigung für Frauen in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen; 

- Zeitlich ungebundene Angebote für Frauen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Projekte aus dem SINA-Programm haben gezeigt, dass eine rechtskreisübergreifende Beratung, die unabhän-
gig vom Leistungsbezug der Frauen stattfindet, sehr erfolgreich ist und „einfache Wege“ in das Erwerbsleben er-
möglicht. Die Einrichtungen des Trägerkreises von SINA haben langjährige Erfahrung in der beruflichen 
Frauenförderung und können effektive Hilfe anbieten. Ein weiterer Erfolg ist die Etablierung von Netzwerken und 
Kooperationen zwischen verschiedenen Institutionen. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Jobcenter im Referat Soziales und 
gesellschaftliche Integration 

 

5.3 Indikator Frauen im Stuttgarter Gemeinderat 

5.3.1 Definition 

Der Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat zeigt die Repräsentation von Frauen in der kommunalen Politik. Ge-
rade an repräsentierende Organe wird die Erwartung gerichtet, auch in ihrer Zusammensetzung tendenziell der 
Bevölkerungszusammensetzung zu entsprechen. Der Frauenanteil ist dabei ein wichtiger Aspekt unter mehreren, 
der in dem Nachhaltigkeitsunterziel direkt angesprochen wird. 

Der Frauenanteil im Gemeinderat ist das kombinierte Ergebnis der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten 
durch Parteien und Listenzusammenschlüsse einerseits und der Wahlentscheidung andererseits. 

5.3.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Frauen im Stuttgarter Gemeinderat: (Anzahl Frauen mit Sitz im Gemeinderat) / (Sitze im Gemeinderat insge-
samt) * 100 
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5.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 24: Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat (Landeshauptstadt Stuttgart; 2004 bis 2019; Angaben in Pro-
zent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat ist von der Gemeinderatswahl 2014 zur Wahl 2019 von 35 auf 38 
Prozent gestiegen. Bei der Gemeinderatswahl 2004 lag dieser Anteil jedoch mit 43 Prozent und bei der Wahl 2009 
mit 40 Prozent bereits höher. 

Analog zum Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat ist auch der Anteil der weiblichen Bewerberinnen von der 
Gemeinderatswahl 2014 zur Wahl 2019 gestiegen (von 38 Prozent auf den Nachkriegsrekordstand von 40 Pro-
zent). 2004 und 2009 lag der Frauenanteil höher als der Anteil der Bewerberinnen. Hingegen lag der Anteil der 
Gemeinderätinnen 2014 und 2019 niedriger als der Anteil der Bewerberinnen. Mit Ausnahme von 2014 ist der 
Anteil der Bewerberinnen bei Gemeinderatswahlen seit 2004 insgesamt gestiegen. 

Da die Träger der Wahlvorschläge bei der Kandidatenaufstellung autonom agieren, kann kein Einfluss beispiels-
weise auf das Geschlechterverhältnis der Kandidatenlisten genommen werden. Gesetzliche Vorgaben (z. B. Ge-
schlechterquoten) gestalten sich u.a. wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes als schwierig. 

Exkurs 2: Frauen in Führungspositionen in der Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart 

Frauen in Führungspositionen in der Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart 

Die Herstellung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt ist eine zentrale ge-
sellschaftspolitische Aufgabe. Es lassen sich in den letzten zehn Jahren bundesweit Fortschritte bei der Erwerbs-
quote von Frauen verzeichnen; dies gilt jedoch nicht in gleicher Weise für den Anteil von Frauen in 
Führungspositionen. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2009 2014 2019

Frauenanteil im
Stuttgarter
Gemeinderat

Anteile der weiblichen
Bewerber bei den
Gemeinderatswahlen



 

Seite 72 | Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“ 

  

In der Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart (ohne Klinikum) stieg die Quote der beschäftigten Frauen von 
63,26 % im Jahr 2012 kontinuierlich auf 64,12 % im Jahr 2017. Der Gesamtanteil der Frauen in Führungspositionen 
entwickelte sich positiv von 45,52 % (2012) auf 48,91 % (2017). Die Steigerung im Führungsbereich liegt damit 
höher als die Steigerung der Frauenquote insgesamt. Der Anteil an Frauen nahm besonders auf den oberen Füh-
rungsebenen zu. Es zeigt sich in der Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart ein stetiger Trend in Richtung 
Geschlechtergerechtigkeit.  

Quelle: Haupt- und Personalamt der Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.): Personalbericht der Stadtverwaltung Stuttgart 2018, 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

 

5.4 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Die Geschlechtergleichstellung in den verschiedensten Lebensbereichen wird durch langfristige sozio-kulturelle 
und politische Entwicklungen beeinflusst. Allerdings kann auch die Gestaltung konkreter Rahmenbedingungen 
kurz- und mittelfristig Einfluss zeigen. Insbesondere die Kinderbetreuung ermöglicht den Frauen den Wiedereintritt 
in das Berufsleben und führt tendenziell zu einer höheren Frauenerwerbsquote. Für den Vergleich der Kreise in 
Deutschland ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Frauenerwerbsquote und der Betreuung von unter 3-
jährigen Kindern sichtbar.23 So dürfte der Ausbau der Betreuung von unter 3-Jährigen in Stuttgart (SDG 4 „Hoch-
wertige Bildung“,  Kapitel 4.1) die in etwa gleichbleibende Relation von Erwerbstätigkeit bei Frauen und Männern 
bei einer Zunahme der Beschäftigungsquote insgesamt ermöglicht haben. 

Geschlechterunterschiede zeigen sich auch bei einer ganzen Reihe von anderen Aspekten und werden an den 
jeweiligen Stellen in diesem Bericht diskutiert. 

  

                                                      

23  Vgl. Assmann, Dirk, Honold, Jasmin Grabow, Busso und Roose, Jochen, 2018: SDG-Indikatoren für Kommunen – Indikato-
ren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen. Hrsg. Bertelsmann 
Stiftung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher 
Städte- und Gemeindebund, Deutsches Institut für Urbanistik, Engagement Global. Gütersloh. 
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Praxisbeispiel 15: STOP – Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt 

STOP – Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt 

 

SDG-Zuordnung:  

SDG 16 (SDG 3, SDG 5) 

  

Kontext: 

Ein Leben in Selbstbestimmung setzt ein gewaltfreies Leben voraus. Häusliche Gewalt umfasst alle Formen der 
körperlichen, sexuellen und seelischen Gewalt, die zwischen volljährigen Menschen stattfindet, die in einer nahen 
Beziehung zueinander stehen oder gestanden haben, unabhängig vom Tatort. Das sind vor allem Personen in 
Lebensgemeinschaften, aber auch in anderen Verwandtschaftsbeziehungen. Häusliche Gewalt betrifft alle Bil-
dungs- und Einkommensschichten sowie alle Altersgruppen, Nationalitäten, Religionen und Kulturen. In Deutsch-
land haben rund ein Viertel aller Frauen häusliche Gewalt erlebt. Auch Kinder sind von häuslicher Gewalt direkt 
oder indirekt betroffen und sind besonderen psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Später neigen die Betroffe-
nen dazu, selbst gewalttätig zu sein bzw. Opfer von Partnergewalt zu werden, wenn sie in ihren Familien Gewalt 
als Konfliktlösungsmuster kennengelernt haben. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Mit der „Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP)“ wurde ein differenziertes und effizi-
entes Interventionsverfahren gegen häusliche Gewalt geschaffen. Dazu wurde eine Koordinationsstruktur aufge-
baut, in der alle relevanten Institutionen und Beratungsstellen aus dem polizeilich-juristischen und dem 
psychosozialen Bereich eingebunden sind und an einer wirkungsvollen Gewaltprävention und -intervention arbei-
ten. Gemeinsam wurde ein effizientes Gesamtkonzept entwickelt, in dem verbindliche Verfahrensschritte und Stan-
dards im Umgang mit häuslicher Gewalt geregelt sind. Ziel ist der Abbau bzw. die Verhinderung häuslicher Gewalt 
sowie die zeitnahe Beratung und Hilfestellung für Opfer und Täter oder Täterin nach einem Platzverweis, bei dem 
der Täter oder (sehr viel seltener) die Täterin die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Neben dem polizeilichen 
Einschreiten und der Beratung von Opfer und Täter oder Täterin bilden eine konsequente Strafverfolgung sowie 
zivilrechtliche Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz die Basis für ein Vorgehen gegen häusliche Ge-
walt. Die Gesamtkoordination des Interventionsprozesses liegt bei der Abteilung für individuelle Chancengleichheit 
von Frauen und Männern im Bereich des Oberbürgermeisters. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das STOP-Verfahren erweist sich als sehr erfolgreich. Durch regelmäßige Bedarfs- und Schnittstellenanalysen 
gemeinsam mit den Kooperationspartnern wird das Verfahren stetig konzeptionell weiterentwickelt. Dadurch kön-
nen neue Zielsetzungen und Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. So wurde in den letzten Jahren, zusätz-
lich zu den bereits bestehenden Angeboten für Opfer, Täter oder Täterinnen und den speziellen Hilfen für Kinder, 
das Fairstreit-Training, die gemeinsame Paarberatung, das neue Beratungsangebot für von häuslicher Gewalt be-
troffene Männer sowie die Schutzwohnung für Männer analog der Frauenhäuser entwickelt und in das Regelange-
bot übernommen. Um gegen häusliche Gewalt in Flüchtlingsunterkünften vorzugehen, wurde ein modifiziertes 
STOP-Verfahren konzipiert. Dafür bedarf es der Bereitstellung der finanziellen Ressourcen für die Interventions-
partner. In Stuttgart ist es gelungen, eine dauerhafte Förderung der am STOP-Interventionsverfahren beteiligten 
Beratungsstellen und Institutionen zu erhalten, so dass heute die Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häus-
liche Gewalt mit ihrem Ziel der wirkungsvollen Gewaltprävention und -intervention im Bereich Opfer- und Kinder-
schutz und Täterinnen oder Täterarbeit erfolgreich arbeiten kann. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern 
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Kooperationspartner: Polizeipräsidium Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung, Beratungszentren des Jugendamtes, 
Krisen- und Notfalldienst, FrauenInterventionsstelle, Fachberatung Gewaltprävention, Staatsanwaltschaft Stutt-
gart, Gerichtshilfe Stuttgart, Kinderschutz-Zentrum Stuttgart, Zeugen- und Prozessbegleitung 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/535202 (letzter Zugriff 31.07.2019) 

 

 

Praxisbeispiel 16: Themengebiet „Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt“ 

Themengebiet „Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt“ 

 

Kontext: 

Die Abkürzung LSBTTIQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer 
und drückt die geschlechtliche und körperliche Vielfalt aus und somit auch die Vielfalt der Lebensrealitäten. Obwohl 
keines der SDGs explizit auf die Gleichstellung von LSBTTIQ Menschen abzielt, sind sie im Sinne des Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetzes (AGG) ausdrücklich benannt. Bis heute werden Mitglieder der LSBTTIQ-Community dis-
kriminiert und benachteiligt und sind häufiger Opfer von Verfolgung und Gewalt. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Zielsetzung der Abteilung für Chancengleichheit ist es, Ungleichbehandlungen und Bedarfe von Menschen mit 
unterschiedlichen sexuellen Orientierungen bzw. geschlechtlichen Identitäten sichtbar zu machen und Maßnahmen 
umzusetzen, für mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung.  

Ein wichtiges Arbeitsgremium bei der Umsetzung ist dabei der Arbeitskreis (AK) LSBTTIQ, der seit 2014 regelmä-
ßig im Stuttgarter Rathaus tagt. Hier werden die jeweiligen Handlungsbedarfe und Weiterentwicklungsoptionen 
erarbeitet und benannt. Der AK wird federführend von der Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen 
und Männern geleitet. Zielsetzung ist eine kontinuierliche Kommunikation und Kooperation zwischen Stadtverwal-
tung (Haupt- und Personalamt, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, Abteilung Integrationspolitik und Eigen-
betrieb leben & wohnen Stuttgart) und Institutionen der Community (Zentrum LSBTTIQ Weissenburg e. V., 
Frauenberatungs- und Therapiezentrum Fetz e. V., Interessensgemeinschaft CSD Stuttgart e. V., Lesben- und 
Schwulenverband Baden-Württemberg e. V., Aidshilfe Stuttgart e. V., Projekt 100%MENSCH e. V., u. v. a.) zu 
ermöglichen. Bei dieser engen Vernetzung zwischen Community und Stadtverwaltung stehen Angebote für Bera-
tung in verschiedenen Lebenslagen (Jugendgruppen, Ältere, Menschen mit Migrationshintergrund etc.) und auch 
Vernetzungs- und Teilhabemöglichkeiten sowie Sichtbarkeit und Sensibilisierung im Fokus.  

Durch diese Kooperation wurden und werden interdisziplinäre Fachveranstaltungen angeregt und durchgeführt, 
wie z. B. die letzten beiden Fachtage der AG Gender 2016 und 2018, die Diversity Kongresse 2014, 2016 und 
2018 oder auch drei Regenbogenfamilientage im Stuttgarter Rathaus in Kooperation mit dem LSVD Baden-Würt-
temberg und mit Beteiligung des Jugendamtes, des Standesamtes, des Klinikums und des Kinderbüros Stuttgart. 
Gleichzeitig flossen die Expertisen aus unterschiedlichen Fachbereichen in Publikationen ein, wie z. B. die neuen 
Leitlinien zur geschlechtersensiblen Arbeit mit Mädchen* und Jungen*. 

Alle zwei Jahre wird im Rahmen einer Mitteilungsvorlage in den verschiedenen Gremien der Stadtverwaltung über 
die Arbeit des AK LSBTTIQ berichtet. Jährlich findet ein Austauschtreffen mit den Fraktionen des Gemeinderates 
statt, um über die Vorhaben und Ideen zu informieren.  

In den nächsten Jahren sollen aufgebaute Strukturen gefestigt und weiterentwickelt werden. Die Einrichtung von 
zwei Beratungsangeboten für LSB Menschen hat große Strahlkraft entwickelt, auch die Benennung des Karl Hein-
rich Ulrichs Platzes im Stuttgarter Süden fand große Beachtung. Doch die Bedarfe sind vielfältiger und vielzähliger. 



 

Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“| Seite 75 

 

Die ehrenamtlichen Vereine arbeiten immer professioneller, stoßen aber an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Gleich-
zeitig gilt es, rückwärtsgewandten Strömungen entgegen zu treten und zu zeigen, dass Stuttgart vielfältig und bunt 
sein kann und will.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern in Kooperation mit verschiedenen Institutio-
nen und zivilgesellschaftlichen Organisationen 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

GRDrs 355/2017, GRDrs 50/2019, GRDrs 453/2019 

www.stuttgart.de/lsbttiq (letzter Zugriff 30.07.2019) 
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6 SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“ 

In der ausführlichen Fassung lautet das SDG 6 „Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 6 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Verbesserung der Wasserqualität, die Umsetzung der integrierten Wasserbewirtschaftung und der Schutz bzw. die 
Wiederherstellung wasserverbundener Ökosysteme. 

6.1 Indikator Abwasserbehandlung 

6.1.1 Definition 

Abwasser bezeichnet vom häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser. Eine 
mangelhafte Abwasserreinigung kann dazu führen, dass schädliche Inhaltsstoffe in Gewässer eingeleitet werden 
und deren Nährstoffgehalt signifikant erhöhen. Dieser Überschuss an Nährstoffen wird von Bakterien abgebaut. 
Hierdurch wird Sauerstoff verbraucht, was zu Fischsterben und einem erhöhten Algenwachstum führt. Damit Kom-
munen eine gefahrlose Nutzung von Gewässern sowie eine nachhaltige Wiedereinführung von Abwasser in die 
Gewässer gewährleisten können, muss dieses angemessen behandelt werden. 

6.1.2 Berechnung 

Der Indikator wird wie folgt berechnet: 

x Abwasserbehandlung: (Abwassermenge, die durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird) / 
(Abwassermenge insgesamt) * 100 
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6.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 25: Abwasserbehandlung (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung. 

Alle Abwässer, die in die Kläranlagen gelangen, werden einer Denitrifikation und Phosphorelimination unterzogen. 
Die höchste Qualitätsstufe ist in Stuttgart bereits erreicht. 

6.2 Indikator Fließwasserqualität 

6.2.1 Definition 

Fließgewässer sind als natürlicher Wasser-Lebensraum von großer Bedeutung. Durch die Einleitung von Abwäs-
sern und Niederschlagswasser befestigter Flächen werden Schadstoffe in die Fließgewässer eingetragen. Beson-
ders die leicht abbaubaren organischen Substanzen belasten durch Sauerstoffzehrung den Sauerstoffgehalt der 
Gewässer und beeinflussen die Qualität von Fließgewässern als Lebensraum für Wasserlebewesen und Pflanzen 
stark. 

Das im Gewässer bestimmbare Makrozoobenthos (kleine wirbellose Wasserbewohner, wie Köcherfliegenlarven, 
Asseln, Schnecken etc.) lässt Rückschlüsse auf die Belastung eines Gewässers durch Abwassereinleitungen und 
ihre sauerstoffzehrende Wirkung zu. Anhand der gefundenen Arten und ihrer gewichteten Zusammensetzung wird 
der Saprobienindex bestimmt und einer Gewässergüteklasse zugeordnet. Das Vorgehen ist in der Norm DIN 38410 
festgelegt. 
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6.2.2 Berechnung 

Der Indikator für Fließwasserqualität gibt den Anteil von Gewässerkilometern an, die mindestens in der Güteklasse 
II liegen: 

x Fließwasserqualität: (Fließgewässer mit mindestens Güteklasse II in km) / (Fließgewässer insgesamt in km) * 
100 

6.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Die Bestimmung der Güteklassen von Fließgewässern ist aufwändig und erfolgt in unregelmäßigen Abständen. 
Daten liegen vor für die Jahre 1994 und 2010. 

Während 1994 55 Prozent der Fließgewässerkilometer in der Landeshauptstadt Stuttgart in die Gewässergüteklas-
sen II oder besser fielen, waren es 2010 89 Prozent24. Die Abwasserbelastung der Stuttgarter Bäche konnte also 
in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verringert werden. Dies ist vor allem auf den konsequenten Ausbau der 
Regenwasserbehandlungsanlagen zurück zu führen, durch die nun erhebliche Schmutzfrachten im Regenwetterfall 
im Kanalnetz zurückgehalten und einer gezielten Behandlung in den Stuttgarter Klärwerken zugeführt werden. 

Praxisbeispiel 17: Verbesserte Phosphorelimination und Spurenstoffentnahme im Hauptklärwerk Stuttgart Mühlhau-
sen 

Verbesserte Phosphorelimination und Spurenstoffentnahme im Hauptklärwerk Stuttgart Mühlhausen 

  

SDG-Zuordnung: 

SDG 6 (SDG 3, SDG 11, SDG 14) 

 

Kontext: 

Mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde für Europa der gute Zustand der Oberflächengewäs-
ser als gemeinsames Ziel formuliert. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in vielen Gewässern der ökologische und 
der chemische Zustand zu verbessern.  

Durch die investive Nutzung des Neckars und der Fläche im Neckareinzugsgebiet sind die Einträge von Nährstoffen 
und weiterer anthropogener Spurenstoffe in den Neckar erheblich. Um eine Verbesserung der Gewässerqualität 
zu erreichen, ist eine weitergehende Entnahme des Nährstoffs Phosphor sowie anthropogener Spurenstoffe in den 
Klärwerken anzustreben. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Bei den Stuttgarter Klärwerken wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um 
den Neckar von dieser Belastung bestmöglich zu befreien. Bei der Abwasserreinigung erfolgt dies durch biologi-
sche Phosphorelimination und durch gezielte chemische Entnahme des Phosphats. Hierbei werden Phosphate im 
Klärschlamm fixiert und somit aus dem Abwasser entfernt.  

                                                      

24  Quelle: Gewässergüteerhebungen Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz. 
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Die Umsetzung erfolgt am Beispiel des Hauptklärwerks Stuttgart-Mühlhausen in mehreren Schritten. Durch mo-
derne dezentrale Dosieranlagen, effiziente Verfahrenstechnik und eine nachhaltige Fällungsstrategie werden ver-
mehrt Phosphate entnommen. Zusätzlich wird in den nächsten Jahren der bestehende Sandfilter zur verbesserten 
Phosphorelimination ertüchtigt. Um auch den chemischen Zustand des Gewässers weiter zu verbessern, wird zeit-
gleich eine Anlage zur Spurenstoffelimination in den Sandfilter integriert. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die bisher umgesetzten Maßnahmen erbrachten eine Verringerung des Jahresmittelwerts und eine Stabilisierung 
der Tagesablaufwerte für den Parameter Phosphor und somit eine Entlastung des Gewässers. Durch den Umbau 
des vorhandenen Sandfilters zu einem Flockungsfilter und durch die Umsetzung einer Spurenstoffelimination mit-
tels der Zugabe von pulverförmiger Aktivkohle können die zukünftigen Anforderungen an die Reinigungsleistung 
sicher eingehalten werden. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Eigenbetrieb Stadtentwässerung im Technischen Referat 

 

6.3 Zusammenhang zu anderen SDGs 
 

Die Verbesserung der Fließwasserqualität (SDG 6, Kapitel 6.2) steht in engem Zusammenhang mit einer verbes-
serten Abwasserbehandlung (SDG 6, Kapitel 6.1). 

Für SDG 6 sind auch die Indikatoren „Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer“ (vgl. Darstellung unter SDG 15 
„Leben an Land“, Kapitel 15.3) und „Trinkwasserverbrauch“ (vgl. Darstellung unter SDG 12 „Verantwortungsvolle 
Konsum- und Produktionsmuster“, Kapitel 12.1) relevant. 
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7 SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ 

In der ausführlichen Fassung lautet das SDG 7 „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 7 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Reduktion des Endenergieverbrauchs sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix. 

7.1 Indikator Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch 

7.1.1 Definition 

Energieerzeugung und Energieverbrauch sind zentrale Themen für eine nachhaltige Entwicklung, da sie derzeit für 
einen wesentlichen Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Die „Energiewende“ in 
Deutschland zielt in Bezug auf die Energieerzeugung darauf, sowohl aus der Kernenergie auszusteigen als auch 
die Nutzung fossiler Rohstoffe erheblich zu verringern. Den erneuerbaren Energien kommt dabei für die Reduktion 
der Treibhausgasemissionen eine überragende Bedeutung zu. Hierzu zählen u. a. die Wind-, Sonnen-, Wasser- 
und Bioenergie sowie die Geothermie. 

Erneuerbare Energien zeichnen sich häufig durch eine dezentrale Bereitstellung aus, d. h. Energie wird – anders 
als in der Vergangenheit – vermehrt durch lokal verteilte Anlagen bereitgestellt, die sich über eine Vielzahl von 
Kommunen erstrecken. Kommunen können den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv unterstützen und damit dazu 
beitragen, den Anteil erneuerbarer Energien am lokalen Energiemix zu erhöhen. Dieser Beitrag kann jedoch nur 
unter dem Gesichtspunkt einer gesicherten Energieversorgung wahrgenommen werden. 

Erfasst wird der gesamte Strom- und Wärmebezug aus erneuerbaren Energien. Das heißt, neben der erneuerbaren 
Strom- und Wärmeerzeugung im Stadtgebiet werden der Bezug von Ökostrom, der erneuerbare Anteil am bun-
desdeutschen Strommix, die Beteiligungen der Stadtwerke Stuttgart an regenerativen Erzeugungsanlagen sowie 
der erneuerbare Anteil an der Fernwärme berücksichtigt. 

7.1.2 Berechnung 

Der Indikator weist den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch aus: 

x Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch: (Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien) / 
(Bruttoendenergieverbrauch (klimabereinigt)) * 100 
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7.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 26: Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2017; 
Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch Stuttgarts hat im betrachteten Zeitraum kontinu-
ierlich zugenommen. Der besonders starke Anstieg zwischen 2010 und 2012 ist u. a. auf die Gründung der Stadt-
werke Stuttgart sowie die Umstellung des städtischen Strombezugs auf 100 Prozent Ökostrom zurückzuführen. 
Auch nach der Umstellung ist der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch gestiegen.25 Für die Jahre 
2009 und 2011 existieren keine Energiebilanzen. Die Daten für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

Praxisbeispiel 18: Das Energiewende-Angebot der Stadtwerke Stuttgart 

Das Energiewende-Angebot der Stadtwerke Stuttgart 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 7 (SDG 9, SDG 11, SDG 13) 

 

Kontext: 

Das Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart“ der Landeshauptstadt Stuttgart befindet sich 
seit 2016 in der Umsetzung. Die Stadtwerke Stuttgart spielen in diesem Zusammenhang die Rolle eines „Motors 
der Energiewende“ (Oberbürgermeister Fritz Kuhn) und bieten sich Bürgern, Unternehmen, Institutionen und auch 
der Landeshauptstadt selbst als Partner bei der Umsetzung der Energiewende in Stuttgart an.  

 

                                                      

25  Details, auch zu zukünftigen Vorhaben, finden sich in Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2016: Energiekonzept. Urbanisie-
rung der Energiewende in Stuttgart. Unter: www.stuttgart.de/img/mdb/item/555993/135849.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019). 
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Beschreibung / Umsetzung: 

Die Stadtwerke Stuttgart wurden 2011 von der Landeshauptstadt Stuttgart gegründet und treiben im Auftrag der 
Stadt die urbane Energiewende voran – kommunal und bürgernah. Die Stadtwerke setzen konsequent auf Erneu-
erbare Energien, wie Sonnen- oder Windenergie, und beliefern ausschließlich mit Ökostrom. Dabei wird vollständig 
auf Kern- und Kohlekraft für die Stromerzeugung verzichtet, und es werden klimaschädliche Emissionen vermie-
den. Damit setzen sich die Stadtwerke Stuttgart für ein lebenswertes Stuttgart ein und tragen zu nationalen und 
internationalen Klimaschutzzielen bei. 

Mit Solaranlagen, Lösungen zur Wärmeerzeugung und Steigerung der Energieeffizienz setzen die Stadtwerke 
Stuttgart – gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Initiativen und der Landeshauptstadt – die 
Energiewende direkt in Stuttgart um. Seit Aufbau des Geschäftsfelds 2014 haben die Stadtwerke über 240 Photo-
voltaik-Anlagen in der Landeshauptstadt installiert, die rund 1.200 Haushalte mit Ökostrom versorgen (Stand: Au-
gust 2019). Das Potential ist riesig: In Stuttgart sind drei Viertel aller Dachflächen für Photovoltaik geeignet. Größter 
Ökostromkunde der Stadtwerke ist die Landeshauptstadt Stuttgart mit ihren Liegenschaften, die einen höheren 
Energiebedarf haben. Zudem betreiben die Stadtwerke 31 Windenergieanlagen an sechs Standorten in Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, die mehr als 70.000 Haushalte sicher mit 
sauberem Strom versorgen. Darüber hinaus treiben sie die Elektromobilität in Stuttgart mit der Installation von 
Ladeinfrastruktur und dem Elektroroller-Mietangebot stella-sharing voran. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Stadtwerke Stuttgart haben mittlerweile über 26.500 Ökostrom-Kunden und rund 200 Kunden im Bereich Ur-
bane Energiesysteme sowie über 15.000 Nutzer von stella-sharing (Stand: August 2019). Allein die Belieferung 
der Stadt-Liegenschaften bringt eine Einsparung an klimaschädlichem CO2 von rund 66.000 Tonnen pro Jahr. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Stadtwerke Stuttgart GmbH (100-prozentiges Tochterunternehmen der Landeshauptstadt Stuttgart) 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stadtwerke-stuttgart.de (letzter Zugriff 29.07.2019) 

 

7.2 Indikator Produktion erneuerbarer Energie im Stadtgebiet 

7.2.1 Definition 

Die dezentrale Erzeugung von Energie, insbesondere von erneuerbarer Energie, kann ein kommunaler Beitrag zu 
einer nachhaltigeren Energieversorgung sein. Die dezentrale Erzeugung verringert Energietransportverluste, 
macht die Kommune resilienter gegen Störungen der Energieversorgung und ist häufig betriebswirtschaftlich ren-
tabel. 

Der Indikator Produktion erneuerbarer Energie im Stadtgebiet bildet die lokale, nachhaltige Energieversorgung ab. 
Dabei wird sowohl die Strom-, als auch die Wärmeerzeugung berücksichtigt.  

7.2.2 Berechnung 

Der Indikator wird wie folgt berechnet: 



 

Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ | Seite 83 

 

x Wärme- bzw. Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet: jährliche Wärme- und Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet (GWh/a) 

7.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 27: Wärme- bzw. Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet (2008 bis 2017; Landes-
hauptstadt Stuttgart; Angaben in GWh) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien wurde in den letzten Jahren tendenziell gesteigert.  

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien konnte in den vergangenen Jahren leicht erhöht werden, wobei 
es jährliche Schwankungen bei den großen Anlagen zur Verstromung von Klärgas gab. Der Ausbau von Photovol-
taikanlagen konnte zuletzt deutlich gesteigert werden, ist in der Gesamtbilanz jedoch noch wenig sichtbar.26 

7.3 Indikator Endenergieverbrauch 

7.3.1 Definition 

Neben einer nachhaltigen Energieerzeugung ist die Verringerung des Energieverbrauchs ein zentrales Nachhal-
tigkeitsziel. Die Eingriffsmöglichkeiten in den Energieverbrauch, sei es durch Einsparung oder verbesserte Effizi-
enz, sind vielfältig und obliegen den unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren von Privatpersonen bis hin zu 
großen Organisationen. Die Politik kann auf unterschiedlichen Ebenen regulierend eingreifen. Zudem können Kom-
munen durch eine Vielzahl konkreter Maßnahmen auf einen verminderten Energieverbrauch hinarbeiten. Hierzu 

                                                      

26  Details, auch zu zukünftigen Vorhaben, finden sich in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2016: Energiekonzept. Urbani-
sierung der Energiewende in Stuttgart. Unter: www.stuttgart.de/img/mdb/item/555993/135849.pdf (letzter Zugriff 
24.08.2019). 
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zählen beispielsweise das gezielte Energiemanagement der städtischen Liegenschaften, Förderprogramme oder 
Energieeffizienz-Netzwerke. 

Der Indikator Endenergieverbrauch bildet ab, in welchem Umfang tatsächlich Energie verbraucht wird. Als summa-
rischer Indikator macht er nicht sichtbar, in welchen Bereichen der Energieverbrauch konkret zu- oder abnimmt. 
Eine Differenzierung nach den drei Bereichen Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie, Verkehr sowie pri-
vate Haushalte gibt aber zumindest einen Hinweis, bei welchen Abnehmern sich der Energieverbrauch auf welche 
Weise entwickelt. 

Der Indikator setzt den Energieverbrauch jeweils ins Verhältnis zu den Nutzenden. Im Fall des Endenergiever-
brauchs in Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie sind dies sinnvollerweise die sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten (SvB), im Falle von Verkehr und privaten Haushalten sind es die Einwohnerinnen und Einwohner. 

7.3.2 Berechnung 

Der Indikator wird differenziert berechnet nach: 

x Endenergieverbrauch Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie: (Verbrauch Endenergie Gewerbe, Han-
del, Dienstleistung und Industrie (klimabereinigt)) / (Anzahl Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) 

x Endenergieverbrauch Verkehr: (Verbrauch Endenergie Verkehr (klimabereinigt)) / (Anzahl Einwohnerinnen und 
Einwohner) 

x Endenergieverbrauch private Haushalte: (Verbrauch Endenergie private Haushalte (klimabereinigt)) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) 

x Endenergieverbrauch Gesamtstadt: Verbrauch Endenergie Gesamtstadt (klimabereinigt) 

7.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 28: Endenergieverbrauch Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie (Landeshauptstadt Stuttgart; 
1995, 2008, 2010, 2012 bis 2017; Angaben in MWh/SvB) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 
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Der Endenergieverbrauch in Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie hat sich im Zeitraum 1995 bis 2017 
von 21 MWh pro sozialversicherungspflichtig beschäftigter Person auf 15 MWh pro sozialversicherungspflichtig 
beschäftigter Person reduziert. Die Daten für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

Abbildung 29: Endenergieverbrauch Verkehr (Landeshauptstadt Stuttgart; 1990, 1995, 2008, 2010, 2012 bis 2017;   
Angaben in MWh/Einwohnerin und Einwohner) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart.  

Der Endenergieverbrauch im Sektor Verkehr pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr ist im betrachteten Zeitraum 
zurückgegangen. Der Verbrauch reduzierte sich von 4,6 MWh im Jahr 1990 auf 3,7 MWh pro Einwohnerin und 
Einwohner im Jahr 2017. Die Daten für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 
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Abbildung 30: Endenergieverbrauch privater Haushalte (1990, 1995, 2008, 2010, 2012  bis 2017; Landeshauptstadt 
Stuttgart; Angaben in MWh/EW) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Endenergieverbrauch der privaten Haushalte pro Einwohnerin und Einwohner unterliegt jährlichen Schwan-
kungen. 2013, 2014, 2016 und 2017 lag der Endenergieverbrauch privater Haushalte etwas unter den Werten der 
früheren Jahre (1990, 1995, 2010 und 2012). Da die Unterschiede aber sehr gering sind und der Wert für 2015 
etwas höher liegt, ist hieraus noch keine deutliche Tendenz abzulesen. Einer Steigerung der Energieeffizienz von 
Gebäudehüllen, Heiztechnologien und Endgeräten steht u. a. eine Zunahme der Wohnfläche je Einwohnerin und 
Einwohner sowie eine Zunahme der Nutzung elektronischer Geräte gegenüber. Damit wurden Effizienzgewinne 
durch Verbrauchszunahmen wieder aufgehoben. Die Daten für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

Während im Wirtschafts- und Verkehrsbereich der relative Endenergieverbrauch abgenommen hat, gilt dies nicht 
in gleichem Maße für die privaten Haushalte.27 

 

 

 

                                                      

27  Details, auch zu zukünftigen Vorhaben, finden sich in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2016: Energiekonzept. Urbani-
sierung der Energiewende in Stuttgart.  Unter: www.stuttgart.de/img/mdb/item/555993/135849.pdf (letzter Zugriff 
24.08.2019). 
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Abbildung 31: Endenergieverbrauch Gesamtstadt (1990, 1995, 2008, 2010, 2012 bis 2017; Landeshauptstadt Stuttgart; 
Angaben in GWh/a) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Endenergieverbrauch der Gesamtstadt lag in den Jahren 2008 bis 2017 um rund 6 Prozent deutlich unter dem 
Endenergieverbrauch in den 1990er-Jahren. Die dynamische Entwicklung ist, wie bei den zuvor dargestellten spe-
zifischen Verbräuchen auch, durch die Zunahme der Einwohnerinnen und Einwohner, den höheren Lebensstan-
dard und die größere Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verursacht. Die aktuellen Daten für das 
Segment Industrie wurden noch nicht geliefert, so dass Daten für den Endenergieverbrauch der Gesamtstadt für 
2018 erst Anfang 2020 vorliegen. Für nähere Informationen vgl. auch die Praxisbeispiele „Urbanisierung der Ener-
giewende“ und „Aktionsprogramm Klimaschutz“ zu Zielen und Maßnahmen der Landeshauptstadt Stuttgart. 
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7.4 Indikator Energieproduktivität 

7.4.1 Definition 

Die Energieproduktivität setzt den Energieverbrauch ins Verhältnis zur wirtschaftlichen Produktivität. So wird deut-
lich, in welchem Maße Energie effektiv genutzt wird. Damit ergänzt der Indikator die Indikatoren zu Energieerzeu-
gung und Energieverbrauch um eine Messung der Effektivität ihrer Nutzung. 

7.4.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Energieproduktivität: (Bruttoinlandsprodukt) / (Primärenergieverbrauch) 

7.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 32: Energieproduktivität (Landeshauptstadt Stuttgart; 1995, 2008, 2010, 2012 bis 2016; Angaben in Euro / 
GJ) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Energieproduktivität hat sich von 1995 bis 2012 mehr als verdoppelt. Auch im Zeitraum von 2010 bis 2016 
konnte sie noch deutlich gesteigert werden. Das Wirtschaftswachstum führt also nicht zu einem proportionalen 
Wachstum beim Energieverbrauch, sondern es steht einer Senkung des Primärenergieverbrauchs in allen Ver-
brauchssektoren eine deutliche Steigerung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber.28 Die Daten für 2017 und 2018 
liegen noch nicht vor. 

                                                      

28  Details, auch zu zukünftigen Vorhaben, finden sich in: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2016: Energiekonzept. Urbani-
sierung der Energiewende in Stuttgart.  Unter: www.stuttgart.de/img/mdb/item/555993/135849.pdf (letzter Zugriff 
24.08.2019). 
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Praxisbeispiel 19: Elektroroller-Mietangebot stella-sharing, das erste E-Roller-Sharing eines Energieversorgers 

Elektroroller-Mietangebot stella-sharing, das erste E-Roller-Sharing eines Energieversorgers 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 7 (SDG 3, SDG 9, SDG 11, SDG 13) 

 

Kontext: 

In der staugeplagten Landeshauptstadt Stuttgart sind nachhaltige Mobilitätskonzepte besonders gefragt. Seit Au-
gust 2016 bieten die Stadtwerke Stuttgart als erster Energieversorger in Deutschland ein Elektroroller-Sharing an. 
Mit stella-sharing sollen die Energie- und die Verkehrswende im urbanen Raum verknüpft werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger in der Landeshauptstadt können mit stella-sharing ökologische, flexible und bezahlbare E-Mobilität in 
der Großstadt erleben. Die E-Roller-Flotte fährt mit 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke und ist damit komplett 
emissionsfrei unterwegs. 

  

Beschreibung / Umsetzung: 

Die E-Roller im traditionellen Rollerdesign verkörpern die Energiewende ebenso wie Emotionalität und Lifestyle. 
Stella-sharing ist leicht zu bedienen und hat eine stark wachsende Nutzer-Community. Gebucht und genutzt wer-
den die stella-E-Roller stationsunabhängig über eine kostenlose App. Fahren ist im gesamten Stadtgebiet Stuttgart 
möglich. Die Miete kann jedoch nur im „Zuhause-Bereich“ von stella-sharing, welcher elf von 23 Stadtgebieten 
umfasst, gestartet und beendet werden. Den Zuhause-Bereich und den Standort des nächsten E-Rollers, zeigt die 
App an. Ähnliche E-Roller-Sharing-Angebote gibt es unter anderem in Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, 
Mannheim und Tübingen.  

 

Stella-sharing lief zunächst als mehrstufiges Pilotprojekt: 2016 wurden in Stuttgart zunächst 15 hellblaue Elekt-
roroller eingesetzt, die eigens für den Betrieb im Sharing und die hügelige Topographie der Stadt weiterentwickelt 
wurden. In der zweiten Pilotphase 2017 wurden der technische Betrieb von 75 E-Rollern und das Sharing-Verhalten 
nach dem „Free Floating“-Prinzip in einem Gebiet von rund 48 Quadratkilometern getestet. 2018 wurden mit 100 
Elektrorollern die Prozesse weiter optimiert. Seit April 2019 läuft stella-sharing im Regelbetrieb mit insgesamt 200 
E-Rollern dank einer Kooperation mit der BW-Bank. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das Pilotprojekt stella-sharing entwickelt sich zu einer vielversprechenden Säule der Stuttgarter Energie- und Mo-
bilitätswende: Seit dem Start von stella-sharing 2016 wurden mit den E-Rollern mehr als 600.000 Kilometer CO2-
frei gefahren (Stand: August 2019). Damit wurden mehr als 43 Tonnen klimaschädliches CO2 eingespart. Mittler-
weile hat das Angebot über 15.000 Nutzer. Die Community ist im Durchschnitt 35 Jahre alt und fährt die E-Roller 
vor allem im Innenstadt-Gebiet. Das Angebot dient insofern als klimafreundliche Ergänzung der bestehenden Mo-
bilitätslösungen in Stuttgart und hilft, die Belastung durch Feinstaub, Lärm etc. zu reduzieren. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Stadtwerke Stuttgart GmbH (100-prozentiges Tochterunternehmen der Landeshauptstadt Stuttgart) 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stella-sharing.de (letzter Zugriff 29.07.2019) 
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7.5 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Das Ziel einer sauberen Energieversorgung hat weitreichende Folgen für andere SDGs. Insbesondere die Rein-
haltung von Wasser und Luft (SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, Kapitel 3.5, und SDG 6 „Sauberes Wasser 
und Trinkwasser, Kapitel 6.2) sowie die Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13) sind eng verbunden mit der Ener-
gieproduktion und -nutzung. Allerdings spielt Energie auch eine entscheidende Rolle für eine produktive und stabile 
Wirtschaft (SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“), die gesellschaftliche Ressourcen bereit 
stellt für weitere SDGs, beispielsweise die Armutsbekämpfung (SDG 1 „Keine Armut“), die Gesundheitsversorgung 
(SDG 3) oder die Bildung (SDG 4 „Hochwertige Bildung“). 

Für die Entwicklungen im Energiebereich sind als Faktoren auch verantwortungsvolle Konsum- und Produktions-
muster (SDG 12) sowie die Struktur der Städte und Gemeinden (SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“) 
mit verantwortlich. 

Produktion und Verbrauch von Energie sind ein Scharnier zwischen zahlreichen SDGs, die verstärkend oder auch 
als Zielkonflikt miteinander verbunden sind. Ein Schlüssel ist dabei die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Energieverbrauch, also eine Zunahme der Energieproduktivität, die sich für Stuttgart abzeichnet.

Praxisbeispiel 20: Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart“ 

Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart“ 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 7 (SDG 9, SDG 11, SDG 13) 

 

Kontext: 

Unter der Leitung von Oberbürgermeister Fritz Kuhn wurde mit dem Energiekonzept „Urbanisierung der Energie-
wende in Stuttgart“ ein Weg zur Umsetzung der Energiewende in Stuttgart erarbeitet. Ziel des Konzepts ist es, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger und alle Unternehmen bis 2050 ohne fossile Energieträger auskommen und 
damit klimaneutral sind. Unter Einbindung zahlreicher Akteurinnen und Akteure wurde diese Zielsetzung konkreti-
siert, bestehende Ansätze weiterentwickelt und in einem Gesamtkonzept zusammengefasst. Das Energiekonzept 
beinhaltet verschiedene Maßnahmen mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu stei-
gern bzw. den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Das Energiekonzept beinhaltet insgesamt über 100 Maßnahmen, die sich auf sechs Handlungsfelder verteilen. 
Handlungsfelder sind: Städtische Liegenschaften; Gebäude, Wohnen und Bürgerinnen und Bürger; Gewerbe, Han-
del, Dienstleistungen und Industrie; Verkehr; Energieleitplanung und Energieversorgung; Bürger- und Akteursein-
bindung. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören beispielsweise: zwei städtische Förderprogramme zu 
energetischer Gebäudesanierung, kostenlose Energieberatungsangebote, Bildungsangebote für Schulklassen, 
Verleihung des Umweltpreises, städtische Neubauten und Sanierungen mit Vorbildcharakter (Plusenergieschule), 
Quartierskonzepte, Runde Tische mit Stuttgarter Unternehmen, Stadtinternes Contracting etc. 

Die Ziele für 2020 gemäß GRDrs 1056/2015 (Beschluss 28.01.2016) sind: Senkung des Primärenergieverbrauchs 
um 20 Prozent (ggü.1990) und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch auf 20 Pro-
zent; die Ziele für 2050 gemäß GRDrs 819/2017 (Beschluss 26.10.2017) sind: 95 Prozent weniger Treibhaus-
gasemissionen (ggü.1990) und 50 Prozent weniger Endenergieverbrauch (ggü.1990). 
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Erfahrungen / Ergebnisse: 

Im Rahmen des Energiekonzepts wird jährlich eine umfangreiche Energiebilanz erstellt, die Aufschluss über den 
End- und Primärenergiebedarf und die Treibhausgase-Emissionen der einzelnen Sektoren gibt. Auch der Anteil 
der einzelnen Energieträger, wie Öl, Gas, Fernwärme etc., sowie der Anteil der erneuerbaren Energien wird in der 
Bilanz ausgewiesen. Mit Hilfe der Energiebilanz ist es möglich, Handlungsbedarfe in den Sektoren aufzuzeigen 
und die erfolgreiche Umsetzung des Energiekonzepts bis 2050 zu dokumentieren. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/energiekonzept (letzter Zugriff 30.07.2019) 
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8 SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ 

In der ausführlichen Fassung lautet das SDG 8 „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern". 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 8 für deutsche Kommunen insbesondere ein 
angemessenes Wirtschaftswachstum sowie die Steigerung von Produktivität und Ressourceneffizienz von Bedeu-
tung. Darüber hinaus geht es bei SDG 8 auch um die Erreichung von Vollbeschäftigung und menschenwürdiger 
Arbeit sowie insbesondere um die Verringerung des Anteils junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und 
keine Schul- oder Berufsausbildung abschließen. 

8.1 Indikator Bruttoinlandsprodukt 

8.1.1 Definition 

Die Produktivität der Wirtschaft ist Ausgangspunkt für eine wirtschaftlich und sozial nachhaltige Entwicklung, die 
Möglichkeiten für ökologisch nachhaltige Aktivitäten bietet. Die Gesamtwirtschaftskraft wird durch das Bruttoin-
landsprodukt abgebildet.  

Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller innerhalb einer räumlichen Einheit als Endprodukte produzierten 
Waren und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistungen. 

8.1.2 Berechnung 

Für den Indikator wird das Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl gesetzt. 

Der Indikator ist definiert als: 

x Bruttoinlandsprodukt: (Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) 
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8.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 33 : Bruttoinlandsprodukt (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Euro/EW in jeweiligen 
Preisen) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Das Bruttoinlandsprodukt der Landeshauptstadt Stuttgart ist mit der Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 deutlich zu-
rückgegangen. 2007 lag das Bruttoinlandsprodukt in Stuttgart bei 74.750 Euro pro Einwohnerin und Einwohner. 
2009 war es auf 65.052 Euro pro Einwohnerin und Einwohner gesunken. Danach setzte allerdings eine schnelle 
Erholung ein. Bereits 2011 wurde das Niveau von 2007 mit einem Bruttoinlandsprodukt von 75.212 Euro pro Ein-
wohnerin und Einwohner wieder übertroffen. Bis 2017 gab es eine weitere Steigerung auf 84.180 Euro pro Einwoh-
nerin und Einwohner. Die gute gesamtkonjunkturelle Lage in Deutschland schlägt sich auch in Stuttgart nieder. 
Darüber hinaus entwickelte sich der Wirtschaftsstandort Stuttgart in den letzten Jahren mit einer stärkeren Dynamik 
als die Wirtschaftsstandorte anderer vergleichbarer deutscher Großstädte. Bei dem Indikator Bruttoinlandsprodukt 
je Erwerbstätige rangiert Stuttgart seit 2015 unter den deutschen Großstädten auf Rang eins. Für 2018 und 2019 
liegen noch keine Daten vor. 

8.2  Indikator Arbeitslosigkeit 

8.2.1 Definition 

Arbeitslose sind Personen, die 

x vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 Stunden wöchent-
lich umfassende Beschäftigung ausüben (Beschäftigungslosigkeit), 

x eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen (Eigen-
bemühungen), 

x den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen, also arbeiten 
dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind (Verfügbarkeit),  

x in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, 
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x nicht jünger als 15 Jahre sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben und 
x sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. 

Die Arbeitslosenquote bezieht die Anzahl der Arbeitslosen auf alle zivilen Erwerbspersonen (d. h. alle Erwerbstäti-
gen). Zu den zivilen Erwerbspersonen zählen alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen sowie die Selbständigen 
und die mithelfenden Familienangehörigen. Die abhängigen zivilen Erwerbspersonen setzen sich aus sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten (einschließlich der Auszubildenden), geringfügig Beschäftigten, Personen in Ar-
beitsgelegenheiten (Mehraufwandvariante), Beamtinnen und Beamten (ohne Soldatinnen und Soldaten), 
Grenzpendlerinnen und Grenzpendlern sowie Arbeitslosen zusammen. 

Die Arbeitslosenquote erfasst nur Personen, die sich selbst arbeitslos melden. Personen, die nicht erwerbstätig 
sind und eigentlich gerne eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden, sich aber nicht bei der Agentur für Arbeit mel-
den, werden daher nicht erfasst. Insbesondere Personen, die nicht zum Bezug von Arbeitslosengeld (I) berechtigt 
sind, haben wenig Anreiz, sich arbeitslos zu melden. So kommt es zu einer Untererfassung von Arbeitslosen. Dies 
gilt insbesondere für Berufsrückkehrerinnen, die nach einer Phase der Nicht-Erwerbstätigkeit keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld haben, aber gern wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden. Es ist entsprechend davon 
auszugehen, dass die Untererfassung von Arbeitslosigkeit Frauen stärker betrifft als Männer. 

8.2.2 Berechnung 

Der Indikator wird differenziert nach: 

x Arbeitslosigkeit gesamt: (Arbeitslose) / ((alle zivilen Erwerbstätigen) + (Arbeitslose)) * 100 
x Jugendarbeitslosigkeit: (Arbeitslose unter 25 Jahren) / ((alle zivilen Erwerbstätigen unter 25 Jahren) + (Arbeits-

lose unter 25 Jahren)) * 100 
x Frauenarbeitslosigkeit: (weibliche Arbeitslose) / ((alle weiblichen zivilen Erwerbspersonen) + (weibliche Arbeits-

lose)) * 100 
x Männerarbeitslosigkeit: (männliche Arbeitslose) / ((alle männlichen zivilen Erwerbstätigen) + (männliche Ar-

beitslose)) * 100 
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8.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 34: Arbeitslosigkeit (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Die Arbeitslosenquote schwankte in den letzten Jahren zwischen 4,1 Prozent und 6,3 Prozent. Seit 2013 ist sie 
stetig zurückgegangen. Der Rückgang ist auf die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt zurückzuführen, die zu 
einem deutlichen Aufbau von Beschäftigung beigetragen hat (vgl. die Beschäftigungsquote in Kapitel 8.4). 

Abbildung 35: Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen („Jugendarbeitslosenquote“) (Landes-
hauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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Bei den unter 25-Jährigen gab es zuletzt im Jahr 2016 einen leichten Anstieg. Dies ist auch auf die Zuwanderung 
junger geflüchteter Menschen zurückzuführen. In den Jahren 2017 und 2018 ging die Quote wieder zurück auf das 
niedrigste Niveau im Betrachtungszeitraum.  

Abbildung 36: Arbeitslosigkeit bei Frauen und Männern (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben in Pro-
zent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.  

Die Arbeitslosenquote der Frauen liegt seit 2009 unter dem Niveau der Männer. Personen, die Kinder unter 3 
Jahren erziehen oder Angehörige pflegen, stehen dem Arbeitsmarkt in der Regel nicht zur Verfügung und werden 
nicht als arbeitslos gezählt. Diese Aufgaben werden immer noch überwiegend von Frauen übernommen. Zudem 
kommt es, wie oben erläutert (vgl. Kapitel 8.2.1), bei Frauen zu einer deutlicheren Untererfassung der Arbeitslo-
sigkeit als bei Männern. Dementsprechend trägt auch ein Messeffekt zu diesem Unterschied bei. 

8.3 Indikator Langzeitarbeitslosigkeit 

8.3.1 Definition 

Arbeitslosigkeit ist für die Betroffenen besonders problematisch, wenn sie über lange Zeit anhält. Langzeitarbeits-
lose sind Menschen, die durchgehend mehr als ein Jahr arbeitslos sind. Analog zur Definition der Arbeitslosigkeit 
werden bei der Langzeitarbeitslosenquote die Langzeitarbeitslosen ins Verhältnis gesetzt zu den zivilen Erwerb-
stätigen und den Arbeitslosen. 

Analog zum Indikator Arbeitslosigkeit wird auch die Langzeitarbeitslosigkeit noch einmal separat für Jugendliche 
bzw. junge Erwachsene, Frauen und Männer betrachtet. Das Problem der methodischen Untererfassung von Ar-
beitslosigkeit, insbesondere bei Frauen, gilt auch für die Erfassung von Langzeitarbeitslosigkeit (vgl. Kapitel 8.2.1). 
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8.3.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Langzeitarbeitslosigkeit gesamt: (Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((alle zivilen Erwerbstä-
tigen) + (Arbeitslose)) * 100 

x Jugendlangzeitarbeitslosigkeit: (Arbeitslose unter 25 Jahre mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((alle zivi-
len Erwerbstätigen unter 25 Jahre) + (Arbeitslose unter 25 Jahre)) * 100 

x Frauenlangzeitarbeitslosigkeit: (weibliche Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((alle weiblichen 
zivilen Erwerbstätigen) + (weibliche Arbeitslose) * 100 

x Männerlangzeitarbeitslosigkeit: (männliche Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((alle männli-
chen zivilen Erwerbstätigen) + (männliche Arbeitslose)) * 100 

8.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 37: Langzeitarbeitslosigkeit (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist von 2007 bis 2009 deutlich gesunken und bewegt sich seitdem auf einem Niveau 
zwischen 1,8 und 2,4 Prozent. Ähnlich wie die Arbeitslosigkeit insgesamt hat auch die Langzeitarbeitslosigkeit seit 
2013 tendenziell abgenommen. Die konjunkturelle Entwicklung trägt auch zur Reduzierung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit bei. 
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Abbildung 38: Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen („Jugendlangzeitarbeitslosen-
quote“) (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Bei den unter 25-Jährigen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen generell sehr gering. Aufgrund der relativ kurzen 
Arbeitsbiographie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist eine lange Phase von Arbeitslosigkeit schon bi-
ographisch unwahrscheinlicher. Allerdings ist es für Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Arbeitsmarkt 
durchweg leichter, wieder in Arbeit zu kommen, als dies insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gilt. 

Abbildung 39: Langzeitarbeitslosigkeit bei Frauen und Männern (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Anga-
ben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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Langzeitarbeitslosigkeit unterscheidet sich nicht zwischen Frauen und Männern. Während 2008 und 2009 Frauen 
noch stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren, taucht in den Folgejahren meist kein Unterschied mehr 
auf. Allerdings ist zu beachten, dass Frauen insgesamt etwas weniger von Arbeitslosigkeit betroffen sind (siehe 
oben). Die weitgehend identischen Langzeitarbeitslosenquoten bei Männern und Frauen bedeuten somit, dass 
Frauen, die einmal von Arbeitslosigkeit betroffen sind, mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit lange in Ar-
beitslosigkeit verharren und zu Langzeitarbeitslosen werden. Allerdings ist weiterhin die tendenziell stärkere Un-
tererfassung von Arbeitslosigkeit und dann auch Langzeitarbeitslosigkeit bei Frauen zu beachten. 

8.4 Indikator Beschäftigungsquote 

8.4.1 Definition 

Die Beschäftigungsquote informiert über den Anteil der erwerbsfähigen Einwohnerinnen und Einwohner, die tat-
sächlich in Arbeit sind. Während die Arbeitslosenquote über Menschen informiert, die ohne Arbeit sind und erfolglos 
Arbeit suchen, zeigt die Beschäftigungsquote an, in welchem Maße sich Menschen in den Arbeitsmarkt begeben. 
Relevant für die Beschäftigungsquote ist entsprechend auch, wie verbreitet es ist, für Hausarbeit und Kindererzie-
hung zu Hause zu bleiben oder vor Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand zu gehen. 

Die Beschäftigungsquote ist definiert als die Relation von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zur Bevölke-
rung im Erwerbsalter. Damit gibt die Beschäftigungsquote ausschließlich abhängige Beschäftigungen wieder und 
deckt nicht Selbständige oder mithelfende Familienangehörige ab. Der Anteil der Menschen, die außerhalb des 
Haushalts arbeiten, wird damit systematisch unterschätzt. Allerdings sind die Veränderungen in diesem Arbeits-
segment von großer Bedeutung und eine wichtige Ergänzung zum Indikator Arbeitslosigkeit. 

Um saisonale Schwankungen zu berücksichtigen, ist als Jahreswert der jeweilige Durchschnitt von Juni- und De-
zember-Daten angegeben. Mit dem Zensus von 2011 wurden die Daten korrigiert und sind erst ab 2012 verfügbar. 

8.4.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Beschäftigungsquote: (Anzahl SvB am Wohnort im Alter von 15-64 Jahren) / (Anzahl Einwohnerinnen und 
Einwohner im Alter von 15-64 Jahren) * 100 
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8.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 40: Beschäftigungsquote (Landeshauptstadt Stuttgart; 2012 bis 2018; Angaben in Prozent) 

   

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Die Beschäftigungsquote steigt kontinuierlich. Im Beobachtungszeitraum nimmt die Beschäftigungsquote von 53,4 
Prozent auf 61,6 Prozent zu. Die gute konjunkturelle Entwicklung schlägt sich in höherer Beschäftigung nieder. 
Dies war bereits bei der Arbeitslosigkeit deutlich geworden (siehe Kapitel 8.2 und 8.3). 

Der Vergleich von Männern und Frauen bei der Beschäftigungsquote wird bei SDG 5 in Kapitel 5.1 diskutiert. Der 
Vergleich von Deutschen und Ausländern bei der Beschäftigungsquote wird bei SDG 10 in Kapitel 10.2 behandelt. 

8.5 Indikator „Erwerbsaufstocker“ 

8.5.1 Definition 

Nicht jede Beschäftigung bringt ein ausreichendes Einkommen. Besonders Bezieherinnen und Bezieher niedriger 
Einkommen haben die Möglichkeit, zusätzlich Arbeitslosengeld II zu erhalten. Diese so genannten „Erwerbsauf-
stocker“ sind also sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt oder selbstständig und erhalten zusätz-
lich staatliche Unterstützung. 

Der Indikator „Erwerbsaufstocker“ setzt die erwerbstätigen Arbeitslosengeld II – Beziehenden ins Verhältnis zu 
allen, die Arbeitslosengeld II beziehen. Er zeigt an, welcher Anteil von Arbeitslosengeldbeziehenden in einer sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung oder geringfügig beschäftigt oder selbständig ist. Dies gibt einerseits Hin-
weise auf die Größe des Niedriglohnsektors, zeigt allerdings andererseits auch an, welcher Anteil der SGB II-
Beziehenden zumindest in den sozialen Kontext einer – wenn auch schlecht bezahlten – Arbeitsstelle eingebunden 
ist. 
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8.5.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x „Erwerbsaufstocker“: (Anzahl erwerbstätige ALG II-Beziehender) / (Anzahl ALG II-Beziehender insgesamt) * 
100 

8.5.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 41: „Erwerbsaufstocker“ (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Anteil der erwerbsaufstockenden Personen an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist seit der Einfüh-
rung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2005 bis zum Jahr 2014 stetig angestiegen. Ein zunehmender 
Anteil von Arbeitslosengeld-Beziehenden war zumindest mit geringer Bezahlung erwerbstätig. Der starke Zugang 
von geflüchteten Menschen in den Jahren 2015 bis 2017 hat diesen Trend nur kurzzeitig gestoppt. Von 2017 bis 
2018 hat sich der Anteil der erwerbsaufstockenden Personen an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wie-
der leicht erhöht. 

In den letzten Jahren ist die Beschäftigungsquote (vgl. Kapitel 8.4) immer weiter angestiegen, und die gestiegene 
Beschäftigung wirkt auch in den SGB II-Bereich hinein. Auch wenn ein höherer Anteil von Menschen in Erwerbs-
tätigkeit grundsätzlich zu begrüßen ist, bleibt dennoch festzustellen, dass zwischen 2007 und 2018 ein zunehmen-
der Anteil von Personen trotz ihrer Erwerbstätigkeit auf zusätzliche aufstockende Leistungen des Staates 
angewiesen war. Dies gilt besonders für Frauen und Leistungsberechtigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

Seite 102 | Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“  

  

Praxisbeispiel 21: Jobcenter Stuttgart – zugelassener kommunaler Träger 

Jobcenter Stuttgart – zugelassener kommunaler Träger 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 8 (SDG 1, SDG 10) 

 

Kontext: 

Der Stuttgarter Gemeinderat hat sich 2010 einstimmig für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
nach SGB II in der kommunalen Verantwortung entschieden und damit dem politischen Willen Ausdruck verliehen, 
die lokale Arbeitsmarktpolitik stärker, eigenständiger und abgestimmter gestalten zu wollen. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Die kommunale Trägerschaft stärkt die Möglichkeiten der Kommune, faire Beschäftigungschancen zu fördern, Ar-
beitsplätze nachhaltig zu besetzen, dem Fachkräftebedarf durch Qualifizierung Rechnung zu tragen und so auch 
das Wirtschaftswachstum zu fördern. Das Jobcenter gestaltet aktiv die regionale Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik mit und trägt damit dazu bei, insbesondere die Integrationschancen Langzeitarbeitsloser zu erhöhen. 
Gleichzeitig wird die regionale Wirtschaft gestützt. Wesentliches Element der Beteiligung ist die Förderung des 
partnerschaftlichen Engagements der regionalen Arbeitsmarktakteure für chancenärmere Arbeitsuchende. Im lo-
kalen Verbund und Konsens werden abgestimmte Beiträge erbracht, die geeignet sind, die Rahmenbedingungen 
für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung zu verbessern. Kern der Prozesse und Angebote ist eine indivi-
duelle, konsequent an Befähigung ausgerichtete, lebensweltorientierte Aktivierung und Förderung, die auf den Be-
teiligungs- und Selbstbestimmungsrechten der Leistungsberechtigten bei der Integrationsplanung aufbaut. 

Die besonderen Handlungsschwerpunkte sind: die Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Aus-
bildung und Arbeit, die Aktivierung und Verbesserung von Integrations- und Teilhabechancen von Langzeitleis-
tungsbeziehenden, die Erhöhung der Bildungsbeteiligung, die Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter 
am Arbeitsmarkt, insbesondere die Aktivierung von Beschäftigungspotenzialen von Alleinerziehenden, die Verbes-
serung der Inklusion von Menschen mit Behinderung und die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. 

Die kommunale Trägerschaft ist förderlich für einen stringenten Mitteleinsatz und die Steuerung der institutions- 
und rechtskreisübergreifenden Netzwerkarbeit zur Entwicklung einer flexiblen, präventiven, bedarfsgerechten und 
hochwertigen lokalen und regionalen Angebotsstruktur. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Durch das kommunalpolitische Engagement und die Entscheidungskompetenz des Gemeinderats ist sicherge-
stellt, dass die Anliegen der lokalen Akteure berücksichtigt und abgestimmt werden, in das Arbeitsmarktprogramm 
einfließen und gleichzeitig ein bedarfsgerechtes Angebot für Leistungsberechtigte sowie Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber besteht. 

Durch die Einbindung des Jobcenters in die Referats- und Ämterstruktur der Stadtverwaltung gelingt es effektiver, 
langfristigere sozial- und arbeitsmarktpolitische Strategien aufeinander abzustimmen, die Beschäftigungschancen 
und den Qualifizierungsgrad zu erhöhen, insbesondere den Übergang von der Schule in den Beruf zu fördern, 
zudem aber auch soziale Teilhabemöglichkeiten (Gesundheitsförderung, Sport, Kultur, Bürgerschaftliches Enga-
gement) zu erschließen. 

Die Arbeitsmarktdienstleistungen, die das Jobcenter entwickelt, werden auf Grundlage dieser Strategien und im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Stuttgarter Arbeitsmarktes konzipiert und in kontinuierlichem Austausch mit Bil-
dungsträgern und Kammern bedarfsgerecht weiterentwickelt. Die arbeitsmarktorientierten Maßnahmen werden er-
gänzt durch die kommunalen sozialintegrativen Angebote, die zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und 
umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung erforderlich sind. 
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Die Organisationsstruktur des Jobcenters hält mit seinen Zweigstellen in den Bürgerzentren und Bezirksrathäusern 
in nahezu allen Stadtbezirken ein wohnortnahes und leicht erreichbares Angebot vor. Damit ist das Jobcenter nicht 
nur für arbeitssuchende Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für kleine und mittlere Betriebe vor Ort 
ein kompetenter und lokaler Ansprechpartner. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Jobcenter im Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

Deutscher Landkreistag, 2017: Kommunale Jobcenter. Erfolgreich für Langzeitarbeitslose. Schriften. 

Des Deutschen Landkreistages. Band 131. Unter: www.landkreistag.de/images/stories/publikationen/bd-131.pdf 
(letzter Zugriff 24.08.2019) 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-forschung der Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), 2012: Zentralisierung versus 
Kommunalisierung? Die Reform der Trägerschaft im SGB II. IAB-Stellungnahme 3/2012. Unter: www.doku.iab.de 
/stellungnahme/2012/sn0312.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019) 

 

8.6 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Wirtschaftliche Produktivität ist selbst Teil der ökonomischen Nachhaltigkeitsdimension, hat aber auch unmittelbare 
Auswirkungen auf die soziale und die ökologische Nachhaltigkeitsdimension. So verringert Wirtschaftswachstum 
tendenziell die Armut, wie bei den entsprechenden Indikatoren (SDG 1 „Keine Armut“, Kapitel 1.1 und Kapitel 1.2) 
deutlich wurde. Andererseits besteht die Gefahr, dass Wirtschaftswachstum zu einer zunehmenden Umweltbelas-
tung führt. Der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung kommt deshalb eine zentrale Bedeu-
tung zu. 

In Stuttgart geht das Wirtschaftswachstum während der letzten Jahre (siehe Kapitel 8.1)  einher mit abnehmendem 
CO2-Ausstoß durch Industrie und Gewerbe (SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, Kapitel 13.3). Diese Ent-
wicklung ist auf kommunaler Ebene ausgesprochen positiv, muss allerdings auch im größeren Zusammenhang 
beurteilt werden (siehe die Diskussion des ökologischen Fußabdrucks, Kapitel 13.4., Exkurs ). Die Senkung des 
CO2-Ausstoßes wird vermutlich zumindest in Teilen auf eine Verlagerung von Industrien mit hohem Ausstoß in 
andere Regionen und Länder zurückgehen. Lokal bessere Bedingungen müssen demnach nicht zwingend mit 
einer global besseren Situation einhergehen. Diese Einschränkung sollte allerdings nicht eine positive Entwicklung 
Stuttgarts in Hinblick auf Wirtschaft und Luftverschmutzung grundsätzlich bestreiten. 

Für die Darstellung des SDG 8 sind die Indikatoren „Energieproduktivität“ (SDG 7 „Bezahlbare und saubere Ener-
gie“, Kapitel 7.4) und „Hochqualifizierte“ sowie „Existenzgründungen“ (SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruk-
tur“, Kapitel 9.1) relevant. Auch die Indikatoren „EMAS-zertifizierte Standorte“, „Abfallmenge“ und 
„Trinkwasserversorgung“ (SDG 12 „Verantwortungsvolle Produktions- und Konsummuster“, Kapitel 12.1, 12.2, 
12.3) sowie „Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern“ (SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“, Kapitel 5.1) 
stellen weitere relevante Indikatoren für SDG 8 dar (vgl. Darstellung unter den jeweiligen Kapiteln).  
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9 SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 9 lautet „Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhal-
tige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 9 für deutsche Kommunen insbesondere der 
Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur sowie die Förderung von Innovation, Forschung und Entwicklung. 

9.1 Indikator Existenzgründungen 

9.1.1 Definition 

Existenzgründungen von Gewerbebetrieben schaffen Arbeitsplätze, fördern den Wettbewerb und tragen zum Wirt-
schaftswachstum bei. Der technologische und kulturelle Wandel erfordert eine permanente Anpassung der Wirt-
schaftsstruktur und entsprechend kontinuierliche Neugründungen von Gewerbebetrieben. 

Der Indikator Existenzgründungen bildet die Häufigkeit der Neuerrichtung von Gewerbebetrieben relativ zur Bevöl-
kerungszahl ab. Es handelt sich um eine treffende, allerdings recht grobe Beschreibung des Phänomens, denn in 
den Indikator gehen Neugründungen von innovativen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial genauso ein, 
wie Kleingewerbetreibende, beispielsweise ein neuer Friseursalon oder ein Imbiss. 

Frauen gründen tendenziell seltener Unternehmen als Männer. Der Anteil von Existenzgründungen durch Frauen 
zeigt, in welchem Maße auch Frauen Gewerbebetriebe gründen. 

9.1.2 Berechnung 

Die Indikatoren sind definiert als: 

x Existenzgründungen gesamt: (Anzahl Neuerrichtungen von Gewerbebetrieben) / (Anzahl Einwohnerinnen und 
Einwohner) * 1.000 

x Existenzgründungen durch Frauen: (Anzahl Neuerrichtungen von Gewerbebetrieben durch Frauen) / (Anzahl 
Neuerrichtungen von Gewerbebetrieben insgesamt) * 100 
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9.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 42: Existenzgründungen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Anzahl je 1.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung; Einwohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Anzahl von Existenzgründungen hat zwischen 2007 und 2017 tendenziell abgenommen. Zwischen 2010 und 
2012, also in den Jahren nach der Wirtschaftskrise von 2009, sind die Existenzgründungen zurückgegangen. Nach 
einer kurzen Erholung 2013 setzte sich der Rückgang fort. 2007 wurden 8,4 Gewerbebetriebe pro 1.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner gegründet, 2016 ist die Zahl auf 6,8 zurückgegangen. 2017 wiederum ist ein Anstieg auf 
7,8 Gewerbebetriebe pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner feststellbar. 

Die Ursachen dieser Entwicklung sind vielfältig, weil die gegründeten Gewerbebetriebe sehr unterschiedlich sind. 
Oftmals hat die Arbeitsmarktlage Einfluss, weil Menschen als Weg aus der Arbeitslosigkeit Gewerbebetriebe grün-
den. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit steigen entsprechend Existenzgründungen – insbesondere, wenn sich die 
Wirtschaftslage tendenziell wieder verbessert oder eine solche Verbesserung zumindest unterstellt wird. Dieser 
Effekt tritt aufgrund der notwendigen Vorbereitungen zeitverzögert auf. Ein anderer Einfluss ist die Bereitschaft von 
Banken, Risikokapital für Existenzgründungen bereitzustellen. Dieser Faktor könnte zum Rückgang der Existenz-
gründungen seit 2010 beigetragen haben. 
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Abbildung 43: Existenzgründungen durch Frauen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent 
aller Existenzgründungen) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

Der Anteil von Existenzgründungen durch Frauen liegt aktuell bei gut einem Viertel. Entsprechend werden fast drei 
Viertel der Gewerbebetriebe durch Männer gegründet. Für diesen sehr deutlichen Unterschied dürfte eine Reihe 
von Faktoren verantwortlich sein. Die geringere Beschäftigungsquote bei Frauen (Kapitel 5.1) kann nur einen klei-
nen Teil des Unterschieds erklären. Zusätzlich spielen vermutlich eine unterschiedliche Risikoneigung und gerin-
geres Zutrauen durch wichtige Referenzpersonen (z. B. Banken, Existenzgründungsberatungen, Ratgebende im 
Bekannten- und Freundeskreis) eine Rolle. 

Der Anteil von Existenzgründungen durch Frauen schwankte bis zum Jahr 2015 geringfügig ohne deutliche Ten-
denz. Die Werte seit 2016 sind nach wie vor schwankend, liegen mit 26 bis 27,5 Prozent aber deutlich über den 
Vorjahreswerten. 

Praxisbeispiel 22: Gründerbüro 

Gründerbüro 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 9 (SDG 4, SDG 8) 

 

Kontext: 

Unternehmensgründungen sind unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten von zentraler Bedeutung. Sie leisten 
einen essenziellen Beitrag für die gesamtwirtschaftliche Dynamik, indem sie für eine Erneuerung des Unterneh-
mensbestands sorgen und bestehende Unternehmen zu Effizienzsteigerungen anhalten. Daher ist die Existenz-
gründungsförderung seit Jahren ein Kernstück gestaltender Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Stuttgart. 
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Beschreibung / Umsetzung: 

Durch die anhaltend gute konjunkturelle Lage der deutschen Wirtschaft ist seit Jahren ein Rückgang bei den Exis-
tenzgründungen festzustellen. Viele Geschäftsideen werden nicht verfolgt, da der sichere und gut bezahlte Job 
nicht aufgegeben werden soll. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, Menschen zu 
ermutigen sich selbständig zu machen und bietet durch die städtische Wirtschaftsförderung verschiedene Unter-
stützungsangebote an. 

Zu erwähnen ist insbesondere das Gründerbüro als offene Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. In diesem 
erhalten Gründungswillige sowie Gründerinnen und Gründer eine kostenlose, einstündige Erst- und Orientierungs-
beratung. Die Beratung erstreckt sich über den gesamten Existenzgründungsprozess von der Ideenfindung bis zur 
Firmeneröffnung in Stuttgart. Durch die Bereitstellung einer unabhängigen und kostenlosen Anlaufstelle können 
sich Gründungswillige sowie Gründerinnen und Gründer mit Expertinnen und Experten über ihre Geschäftsidee 
austauschen und erhalten Antworten auf ihre drängenden Fragen. Zusätzlich wird ihnen aufgezeigt, welche weite-
ren Anlaufstellen und Unterstützungsangebote es im Stadtgebiet Stuttgart gibt. Mit Hilfe der Existenzgründungsse-
minare erhalten sie Informationen zu den wichtigsten Fragen im Gründungsprozess sowie Hilfestellung bei der 
Erstellung eines Businessplans. Der Austausch und die Vernetzung mit anderen Gründerinnen und Gründern er-
folgt über die regelmäßig stattfindenden Gründerstammtische. Zusätzlich bietet das Gründerbüro seit kurzem das 
Angebot „Fit fürs Bankgespräch“ an. Ziel dieses Angebotes ist die bessere Vorbereitung von Gründerinnen und 
Gründer auf das Gespräch mit der Bank bzw. mit Investorinnen und Investoren. In einem persönlichen Gespräch 
wird gezielt auf die Geschäftsidee, den Business Plan und den Kapitalbedarf eingegangen, und es werden Tipps 
für das Bankgespräch gegeben. 

Darüber hinaus wurde die Website „Startup Region Stuttgart“ erstellt, auf der man gebündelt relevante Angebote 
für Gründerinnen und Gründer findet (z. B. Informationen zu Veranstaltungen, Beratungsmöglichkeiten, Finanzie-
rungsquellen oder Räumen). Seit Sommer 2018 wird das Angebot in Teilen auch in englischer Sprache angeboten. 
Das Webportal ist eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung der Stadt, der Wirtschaftsförderung Region 
Stuttgart GmbH, der Vereine Startup Stuttgart e.V. und der Business Angels Region Stuttgart e.V. sowie der bwcon 
GmbH. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Seit über 10 Jahren hat sich das Gründerbüro Stuttgart als feste Institution in Stuttgart etabliert. 2017 und 2018 
fanden jeweils rund 300 Gespräche statt. Die Themen sind sehr vielfältig und reichen vom Austausch zu einer 
möglichen Geschäftsidee bis hin zu konkreten steuerlichen oder rechtlichen Fragen. Die Kundinnen und Kunden 
schätzen die unkomplizierte Abwicklung und bekommen ihre konkreten Fragen beantwortet. Rund 99 Prozent der 
Gründerinnen und Gründer, die beraten wurden, sagten im Jahr 2017, dass sie die Erstberatung im Gründerbüro 
weiterempfehlen würden. Auch der Gründerstammtisch wird seit Jahren als Austausch- und Vernetzungsplattform 
gut angenommen.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Wirtschaftsförderung  

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/gruenderbuero (letzter Zugriff 29.07.2019) 
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Praxisbeispiel 23: M.TECH Accelerator – Unterstützungsprogramm für High-Tech Gründungen 

M.TECH Accelerator – Unterstützungsprogramm für High-Tech Gründungen 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 9 (SDG 11) 

 

Kontext: 

Megatrends, wie z. B. Digitalisierung, Elektromobilität und Virtualität, erfordern eine Anpassung  
der bisherigen Wertschöpfung von Unternehmen an neue, innovative Lösungen und damit eine starke Öffnung der 
Innovationssysteme, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die Kollaboration mit agilen Start-
ups kann dabei entscheidend sein. 

Betrachtet man allerdings die Dynamik der Hightech-Branche anhand der Neugründungsrate besteht Nachholbe-
darf, da die Gründungstätigkeit in Baden-Württemberg und Stuttgart weiterhin auf niedrigem Niveau stagniert. Ins-
besondere mangelnde Kompetenzen bei der Entwicklung von Innovationen und ein schwieriger Zugang zu Kapital 
führen zu hohen Ausfallquoten in der Vorgründungsphase. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

In der Vorgründungsphase benötigen Start-ups oft mehr Zeit, da an der Geschäfts- oder Produktidee zumeist noch 
geforscht werden muss. Häufig haben Gründungswillige aus dem Hightech-Sektor kein umfassendes betriebswirt-
schaftliches Know-how, um die Gründungsidee tragfähig umzusetzen. Auch der Prototypenbau benötigt außer 
spezifischem Wissen oftmals einen hohen Material- und Maschineneinsatz. Insbesondere im hochtechnologischen 
Bereich kann der Prototypenbau einen Existenzgründer an seine technischen und finanziellen Grenzen bringen.  

Um Start-ups in der Vorgründungsphase bei deren innovativen Geschäfts- und Produktideen zu unterstützen, hat 
die Stadt Stuttgart im Juli 2017 – gemeinsam mit den Partnern bwcon, TTI GmbH, wizemann.space und der Wirt-
schaftsförderung Region Stuttgart GmbH – das Projekt M.TECH Accelerator, welches vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg mit Landes- und EU-Mitteln gefördert wird, 
gestartet. Im Rahmen dieses Accelerators werden Gründungswillige mit innovativen Geschäftsideen aus den Be-
reichen Engineering, Mobility und Manufacturing unterstützt. Die Gründerinnen und Gründer erhalten von der ers-
ten Idee bis zur Umsetzung eines tragfähigen Geschäftsmodells ein breites und vielfältiges 
Unterstützungsprogramm. Durch die Bereitstellung von fachlicher Unterstützung, geeigneten Räumen, Zugang zu 
einem großen Netzwerk an Expertinnen und Experten und Unternehmen sowie Kontakten zu Investorinnen und 
Investoren kann die Geschäftsidee binnen eines Jahres zur Marktreife entwickelt werden. Von der Vernetzung der 
agilen Gründerszene mit erfolgreichen Unternehmen der Region profitieren beide Seiten gleichermaßen. Das Pro-
jekt geht bis 30.06.2020. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die enge Zusammenarbeit mehrerer Partner sorgt für ein gutes und innovatives Klima. Die ersten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Acceleratoren-Programms haben das Programm bereits erfolgreich beendet. Regelmäßig 
starten neue Gründerteams im M.TECH Accelerator mit ihren Geschäftsideen. Alle geförderten Geschäftsideen 
sind innovativ und stoßen besonders bei den Unternehmen auf großes Interesse.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Wirtschaftsförderung 
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Weiterführende Literatur / Links: 

www.mtechaccelerator.com/ (letzter Zugriff 22.7.2019) 

 

9.2 Indikator Hochqualifizierte 

9.2.1 Definition 

Für die Wirtschaft sind Hochqualifizierte von besonderer Bedeutung. Ihre Kompetenz und Kreativität tragen zu 
einer innovativen Wirtschaft bei. Angesichts von Fachkräftemangel kann die Verfügbarkeit von Hochqualifizierten 
ein wichtiger Standortfaktor sein. 

Die Betrachtung von Hochqualifizierten insgesamt ist eine Annäherung. Für die lokale Wirtschaft und die einzelnen 
Unternehmen sind spezifische Qualifikationen relevant, die nicht unbedingt mit akademischer Qualifikation zusam-
menfallen, sich aber auf jeden Fall auf bestimmte Qualifikationen beziehen. Je nach Wirtschaftsstruktur kann dieser 
Bedarf sehr unterschiedlich sein.  

Der Indikator Hochqualifizierte gibt den Anteil von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) mit akademi-
schem Berufsabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an. 

9.2.2 Berechnung 

x Der Indikator ist definiert als: 

Hochqualifizierte: (Anzahl SvB mit akademischem Berufsabschluss am Arbeitsort) / (Anzahl SvB am Arbeitsort 
insgesamt) * 100 
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9.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 44: Hochqualifizierte (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Anteil an Hochqualifizierten unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Landeshauptstadt Stutt-
gart nimmt tendenziell zu. Von 2007 bis 2011 ist der Anteil von 24,9 Prozent auf 27,2 Prozent gestiegen. 2012 kam 
es aufgrund einer Umstellung der statistischen Erfassung zu einem Rückgang auf 24,7 Prozent.29 In den Folgejah-
ren zeigte sich wieder ein Anstieg. 2018 waren 31,8 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der 
Landeshauptstadt Stuttgart Hochqualifizierte. 

Praxisbeispiel 24: Das Stuttgarter Welcome Center – gelingendes Ankommen durch zentrale Servicestelle 

Das Stuttgarter Welcome Center – gelingendes Ankommen durch zentrale Servicestelle 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 8 (SDG 9, SDG 10)  

 

Kontext:  

Die Zuwanderung von Fachkräften ist für die Landeshauptstadt und die Wirtschaftsregion Stuttgart von enormer 
Bedeutung, zugleich sind es die sogenannten weichen Faktoren, die dynamische Städte für Fachkräfte attraktiv 
machen. Für ein gelingendes Ankommen und eine erfolgreiche Integration in die Stadtgesellschaft, die Region und 
den Arbeitsmarkt braucht es Wissen und Orientierung. Mit dem innovativen Konzept einer zentralen Anlaufstelle 

                                                      

29  Zu diesem Zeitpunkt wurde die bisherige, kombinierte Abfrage von schulischer und beruflicher Bildung in separate Merkmale 
aufgeteilt. Dies führte in der Übergangszeit zu diversen Umstellungseffekten, u. a. ein deutlich erhöhter Anteil unbekannter 
Abschlüsse. Dies dürfte auch die Quote der akademischen Abschlüsse gedrückt haben. Es handelt sich um kein spezifi-
sches Stuttgarter Phänomen; diese Effekte haben sich im entsprechenden Zeitraum bundesweit ausgewirkt. 
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hat die Stadt das Ankommen grundlegend verändert. Wer heute nach Stuttgart kommt, findet eine zentrale Institu-
tion, in der er oder sie alle Informationen erhält, um in dieser Stadt nachhaltig Fuß zu fassen.  

 

Beschreibung / Umsetzung:  

Das Welcome Center Stuttgart ist eine gemeinsame Anlaufstelle der Landeshauptstadt Stuttgart und der Wirt-
schaftsförderung Region Stuttgart GmbH für Neubürgerinnen und Neubürger. Es berät alle Neuzugewanderten aus 
dem In- und Ausland rund um die Themen Ankommen, Leben und Arbeiten in Stuttgart und der Region sowie 
kleine und mittelständische Unternehmen zur Gewinnung und Bindung ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Unterstützt wird das Welcome Center durch die Migrationsdienste der freien Träger und einem multilingualen 
Beratungsteam. 

Gegründet wurde das Welcome Center Stuttgart im Jahr 2014 auf Initiative des Oberbürgermeisters Fritz Kuhn. 
Seitdem gibt es in Stuttgart eine zentrale Servicestelle die in allen Fragen, rund um das Ankommen in der Stadt 
und der Region berät. Das sind Fragen zum Aufenthaltsrecht, zum Studium, zur Existenzgründung, zum Woh-
nungsmarkt, zum Bildungssystem, zum Gesundheitssystem, zu Sprachkursen, zum Steuersystem, wer wo welche 
Leistungen erhält, wie Verwaltung funktioniert und welche weiteren Anlaufstellen es gibt. Neben den Beratungs-
leistungen vor Ort veröffentlicht das Welcome Center Publikationen. Zusätzlich vermittelt das Welcome Center 
ehrenamtliche Willkommenspatinnen und -paten für Neubürgerinnen und Neubürger, um ihnen das Ankommen in 
Stuttgart zu erleichtern und damit die Integration in den Arbeitsmarkt nachhaltig zu gestalten. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat das Welcome Center Stuttgart über 17.000 Personen beraten. Insgesamt 
nahmen Menschen aus 150 Ländern den Beratungsservice in Anspruch. Neben seiner Beratungs- und Vernet-
zungsleistung hat das Welcome Center auch eine seismographische Funktion. Während vor ein paar Jahren noch 
die Hälfte der Neubürgerinnen und Neubürger aus der EU kam, so lag die Zuwanderung von Drittstaatenangehö-
rigen im Jahr 2019 bei fast 70 Prozent. Auf dem Arbeitsmarkt ist vermehrt eine Zuwanderung in Pflegeberufe aus 
Ländern wie den Philippinen, Bosnien und Serbien zu verzeichnen. Die häufigsten Beratungsthemen sind Sprache, 
Aufenthalt und Arbeit.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb:  

Abteilung Integrationspolitik im Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links:  

GRDrs 817/2013  

welcome.stuttgart.de/ 

welcome.region-stuttgart.de/ 

www.stuttgart.de/img/mdb/publ/23603/94173.pdf (Start in Stuttgart)  

www.stuttgart.de/img/mdb/item/554403/135074.pdf (Informationsflyer) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/554403/135090.pdf (Stadtplan mit Ämtern, Anlaufstellen und VVS-Streckenplan ) 

(letzter Zugriff jeweils 10.10.2019) 
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Praxisbeispiel 25: Hochschulkooperationen 

Hochschulkooperationen 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 9 (SDG 4, SDG 17) 

 

Kontext: 

Stuttgart verfügt neben zwei Universitäten auch über zahlreiche staatliche und private Hochschulen. Die Absolven-
tinnen und Absolventen bereichern mit ihren Ideen nicht nur die Wissenschaft, sondern bringen ihr Wissen und 
Know-how auch in die Unternehmen am Standort ein. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, kümmert 
sich die Stadt Stuttgart darum, dass ausländische Studierende am Standort die Karrieremöglichkeiten vor Ort ken-
nen lernen. Hierzu gibt es verschiedene Veranstaltungen, an denen die ausländischen Studierenden und Absol-
ventinnen und Absolventen die Möglichkeit haben, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Stuttgart ist nicht nur ein vielfältiger Lebens- und Studienort, sondern bietet mit seiner florierenden Wirtschaft zahl-
reiche Karrieremöglichkeiten. Durch die Universitäten und Hochschulen kommen jedes Jahr zahlreiche Studie-
rende in die Landeshauptstadt. In Anbetracht des Fachkräftemangels ist es der Wirtschaftsförderung der Stadt 
Stuttgart ein besonders Anliegen, diese jungen Talente für den hiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen.  

Unter dem Motto „Your start in Stuttgart“ veranstaltet die Landeshauptstadt Stuttgart jährlich eine Begrüßung für 
die ausländischen Erstsemester-Studierenden – mit dem Ziel, diese über Stuttgart als Lebens-, Studien- und spä-
teren Arbeitsort zu informieren. Ebenfalls jährlich findet im Rahmen der „Dual Career Soirée“ die Begrüßung der 
neuberufenen Professorinnen und Professoren im Stuttgarter Rathaus statt. Das Dual Career Programm hat das 
Ziel, Spitzenwissenschaftler langfristig in die Region Stuttgart (zurück) zu holen. Gerade unter Akademikerinnen 
und Akademikern gibt es immer häufiger Paare, bei denen beide Partner hochqualifiziert sind und eine berufliche 
Karriere verfolgen; man spricht von Doppelkarrierepaaren (Dual Career Couples). Bei der Berufung von Doppel-
karrierepaaren ist es wichtig, auch dem Partner oder der Partnerin eine adäquate berufliche Perspektive zu bieten. 
Um dies zu gewährleisten, koordiniert der „Dual Career Service“ an der Universität Stuttgart das Netzwerk „Dual 
Career Solutions“ und arbeitet dafür mit den Hochschulen der Region zusammen. Im Zweijahres-Rhythmus findet 
zudem das Event „Your future in Stuttgart“ statt. Hier erhalten ausländische Absolventinnen und Absolventen die 
Möglichkeit, sich über die Bleibemöglichkeiten in Stuttgart zu informieren. Zahlreiche Unternehmen aus Stuttgart 
und der Region sind außerdem mit Ständen vertreten und ermöglichen den Studierenden den direkten Kontakt.  

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Veranstaltungen die Identifikation mit der Landeshauptstadt Stutt-
gart fördern. Die Studierenden sind an Karrieremöglichkeiten in Stuttgart interessiert, dies spiegeln auch die Un-
ternehmen wider. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Wirtschaftsförderung 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/651210 (letzter Zugriff 22.07.2019) 
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9.3 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Innovation ist von zentraler Bedeutung, um eine dynamische und erfolgreiche Wirtschaft dauerhaft zu gewährleis-
ten (SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“). Dafür sind kontinuierlich neue Gründungen von 
Gewerbebetrieben und Unternehmen, aber auch Kreativität und Kompetenz auf höchstem Niveau erforderlich. Die 
Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Unternehmensgründerinnen und Unter-
nehmensgründern ist entsprechend von entscheidender Bedeutung. Hier besteht unmittelbare Verbindung zum 
Thema Bildung (SDG 4 „Hochwertige Bildung“). 

Innovationen in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschaft oder umweltgerechtere Verfahren für verschiedenste Be-
reiche werden darüber hinaus entscheidend sein für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele insgesamt. 

SDG 9 wird auch durch den Indikator „Energieproduktivität“ abgebildet (vgl. Darstellung unter SDG 7 „Bezahlbare 
und saubere Energie“, Kapitel 7.5). 

Praxisbeispiel 26: Zukunftslabor Kultur 

Zukunftslabor Kultur  

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 9 (SDG 4, SDG 11) 

 

Kontext: 

Mit dem Projekt Zukunftslabor Kultur werden im Dialog mit der Stadtgesellschaft kulturelle Zukünfte untersucht und 
gestaltet. Ziel ist es, gesellschaftliche Entwicklungen und Trends zu identifizieren, empirische Befunde zu liefern 
und aus den Untersuchungsergebnissen langfristige (kulturpolitische) Strategien abzuleiten. Wie kann die Kultur-
stadt von morgen aussehen? Welche Kulturstadt wollen wir? Wie machen sich Kultureinrichtungen für die Zukunft 
fit? 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Der Zukunftsprozess ist ein langfristig angelegter, mehrgleisiger Prozess, der 2017 in der Sparte Musik startete. 
Im besonderen Fokus steht die digitale Transformation. Im Laufe von 5 bis 10 Jahren sollen die Wechselwirkungen 
zwischen analoger und digitaler Welt auf dem Weg zur „digilogen“ Stadt sowie die Auswirkungen von Digitaltechnik 
einschließlich Künstlicher Intelligenz auf alle Kultursparten analysiert und getestet werden. 

Ziel ist es auch, in der Stadt, mit der Stadt und für die Stadt den „Möglichkeitssinn“ zu schärfen, mit dem die 
gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angegangen werden können. In einem kollaborativen 
Netzwerk wirken hierbei Partnerinnen und Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und vor allem die Einwohnerinnen 
und Einwohner der Landeshauptstadt Stuttgart zusammen. Das Zukunftslabor Kultur nutzt den Kreativitäts- und 
Entwicklungsfreiraum von Kultur als Rahmen, in dem Utopien für das städtische Zusammenleben entwickelt wer-
den können. 

Das Zukunftslabor arbeitet dreigliedrig und bedient sich dabei der Methoden der Zukunftsforschung als wissen-
schaftlicher Disziplin: Erstens der Analyse, zweitens des Diskurses und drittens der Produktion. Im „Analysis Lab“ 
werden die Kulturbedürfnisse des Publikums von heute und morgen in Kulturumfragen und Erhebungen eruiert, im 
„Thinking Lab“ werden relevante und ethische Zukunftsfragen zur Funktion von Kultur in einer zunehmend digitali-
sierten und beschleunigten Gesellschaft diskutiert, und im „Innovation Lab“ werden innovative Kulturformate ent-
wickelt. 
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Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das Zukunftslabor startete mit der Zukunftswerkstatt „Hegel 2020“ den Auftakt zur Neukonzeption des Hegelhau-
ses, die gleichzeitig Impulsgeber für die Change Labs der Universität Stuttgart war. 

Das Zukunftslabor Kultur entwickelte ebenfalls die Idee für eine „Zukunfts-App“ (im Juni 2018 mit dem dritten Preis 
des Ideenwettbewerbs „Tourismus digital“ des Ministeriums der Justiz und für Europa des Landes Baden-Württem-
berg ausgezeichnet). Die User der App mit dem Namen „#Makemake – die Zukunfts-App“ sollen auf der Basis von 
Augmented-Reality-Erlebnissen eine Stadt im Spielmodus verändern und kreativ mitgestalten können. Damit bin-
det die App, die innerhalb der nächsten zwei Jahre als Kooperationsprojekt mit externen Partnerinnen und Partnern 
an den Start gehen wird, Touristinnen und Touristen sowie Einheimische als „Stadtproduzentinnen und -produzen-
ten“ gemeinsam in die kulturelle Stadtentwicklung ein. 

Mit der Auszeichnung „Europäischer Kulturmarken-Award in der Kategorie ‚Preis für Stadtkultur 2017‘“ erhielt das 
Zukunftslabor Kultur bereits im ersten Jahr seines Bestehens internationale Anerkennung. Ausgezeichnet werden 
bei diesem Preis Projekte, die „möglichst viele Partner aus Kultur, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
auf Augenhöhe und als Expertinnen und Experten in die Konzepte und deren Umsetzung einbeziehen“. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Kulturamt im Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/kultur/zukunftslabor (letzter Zugriff 25.07.2019) 
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10 SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 10 lautet „Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 10 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Befähigung aller Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, Herkunft, Religion oder 
wirtschaftlichem oder sonstigem Status – zur Selbstbestimmung sowie die Förderung ihrer Inklusion. Darüber hin-
aus geht es um die Gewährleistung von Chancengleichheit sowie insbesondere auch um Fragen der Migration und 
Integration. 

10.1 Indikator Relative Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern 

10.1.1 Definition 

Armut betrifft manche Bevölkerungsgruppen mehr als andere. Neben den oben diskutierten Armutsquoten von 
Kindern, Jugendlichen und Älteren (Kapitel 1.2) sowie Frauen (Kapitel 5.2) sind auch Ausländerinnen und Auslän-
der in höherem Maße von Armut betroffen. Die relative Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern setzt die 
SGB II-/SGB XII-Quote der Ausländerinnen und Ausländer ins Verhältnis zur SGB II-/SGB XII-Quote bei Deut-
schen.30 

Weil die Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern im Vergleich zur Armutsquote bei Deutschen deutlich 
höher ist, wird die relative Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern nicht in Prozent ausgedrückt, sondern 
im Vielfachen der Armutsquote bei Deutschen. Bei gleich hohen Armutsquoten von Ausländerinnen und Auslän-
dern und Deutschen würde der Indikator den Wert 1 annehmen. Werte über 1 zeigen an, um wievielmal höher die 
Armutsquote der Ausländerinnen und Ausländer im Vergleich zur Armutsquote bei Deutschen ist. 

10.1.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Relative Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern: ((Anzahl Leistungsbezieherinnen und Leistungsbe-
zieher nach SGB II und SGB XII ohne deutsche Staatsangehörigkeit) / (Ausländerinnen und Ausländer insge-
samt)) / ((Anzahl Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher nach SGB II und SGB XII mit deutscher 
Staatsangehörigkeit) / (Deutsche Staatsangehörige insgesamt)) 

 

                                                      

30  Neben dem Kriterium der Staatsbürgerschaft wäre eine Betrachtung von Armutsquoten nach Migrationshintergrund auf-
schlussreich für die Abschätzung von Inklusion, wie sie das Unterziel anstrebt. Allerdings sind nur Daten verfügbar, die nach 
Staatsangehörigkeit unterscheiden. 
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10.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 45: Relative Armutsquote bei Ausländerinnen Ausländern (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; 
Angaben als Relation) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern ist sehr viel höher als bei Deutschen. Zu Beginn des Be-
richtszeitraums (2007) war der Anteil von SGB II-/SGB XII-Beziehenden bei Ausländerinnen und Ausländern rund 
zweieinhalb so hoch wie bei Deutschen. Die relative Armutsquote erhöhte sich bis 2009 noch einmal leicht.  In den 
Folgejahren verringert sich diese allerdings nach und nach deutlich. Am Ende des Berichtszeitraums stieg der 
Anteil von SGB II-/SGB XII-Beziehenden unter Ausländerinnen und Ausländern aber wieder spürbar auf das 2,7-
fache des Anteils unter Deutschen an. Hier wirkt sich der starke Anstieg der Zahl der Ausländerinnen und Ausländer 
infolge der Flüchtlingsbewegungen aus. Die höhere Armutsquote der Ausländerinnen und Ausländer hängt unter 
anderem mit den größeren Arbeitsmarktrisiken und geringeren Stundenlöhnen sowie weiteren Merkmalen prekärer 
Beschäftigung zusammen. 

10.2 Indikator Relative Beschäftigungsquote bei Ausländerinnen und Ausländern 

10.2.1 Definition 

Die Einbindung in den Arbeitsmarkt ist wesentlich für die wirtschaftliche Situation von Menschen, aber auch ihre 
soziale Einbindung. Die relative Beschäftigungsquote von Ausländerinnen und Ausländern zeigt an, in welchem 
Maße sich die Einbindung in den Arbeitsmarkt bei Ausländerinnen und Ausländern und Deutschen unterscheidet. 

Die Beschäftigungsquote ist abhängig von den Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Einfluss hat aber 
auch, in welchem Maße Haushalte nur eine oder zwei Erwerbspersonen haben. Dies hängt ab von der Möglichkeit, 
einen Arbeitsplatz zu finden, von der wirtschaftlichen Notwendigkeit für beide Erwachsene eines Haushaltes, eine 
Arbeit aufzunehmen, und den Wünschen, einer Arbeit nachzugehen. Diese verschiedenen Aspekte lassen sich in 
der Beschäftigungsquote nicht trennen (siehe auch Kapitel 8.4). 
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Die relative Beschäftigungsquote von Ausländerinnen und Ausländern gibt an, wie hoch die Beschäftigungsquote 
von Ausländerinnen und Ausländern im Vergleich zur Beschäftigungsquote bei Deutschen ist. Ein Wert unter 100 
Prozent bedeutet also, dass die Beschäftigungsquote bei Ausländerinnen und Ausländern geringer ist als bei Deut-
schen, während ein Wert über 100 Prozent für eine höhere Beschäftigungsquote bei Ausländerinnen und Auslän-
dern stehen würde. 

10.2.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Relative Beschäftigungsquote von Ausländerinnen und Ausländern: ((Anzahl ausländische SvB am Wohnort 
15-64 Jahre) / (Anzahl Ausländerinnen und Ausländer 15-64 Jahre insgesamt)) / ((Anzahl SvB am Wohnort 
15-64 Jahre insgesamt) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 15-64 Jahre insgesamt)) * 100 

10.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 46: Verhältnis der Beschäftigungsquote von Ausländerinnen und Ausländern zur Beschäftigungsquote 
insgesamt (Landeshauptstadt Stuttgart; 2012 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Das Verhältnis der Beschäftigungsquote von Ausländerinnen und Ausländern zur allgemeinen Beschäftigungs-
quote ist seit 2013 tendenziell angestiegen. Von der wirtschaftlich günstigen Lage und der Ausweitung der Be-
schäftigung insgesamt (vgl. SDG 8, Kapitel 8.4) profitieren Ausländerinnen und Ausländer überdurchschnittlich.  

Bis 2015 ging diese Entwicklung einher mit einer Abnahme der relativen Armutsquote bei Ausländerinnen und 
Ausländern (Kapitel 10.1). In den Folgejahren ist die Armutsquote bei Ausländerinnen und Ausländern allerdings 
deutlich angestiegen, während die Beschäftigungsquote sich nicht deutlich verändert hat. 
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In einer Stadt wie Stuttgart, in der Menschen aus über 180 Nationen leben, ist das Thema Integration von beson-
derer Relevanz. Im Integrationsbereich nimmt die Landeshauptstadt Stuttgart mit Maßnahmen wie dem Integrati-
onskonzept „Stuttgarter Bündnis für Integration“, einer eigenen Stabsstelle für Integrationspolitik, einem Welcome 
Center und einem europaweit vorbildhaften Beteiligungsgremium eine Vorreiterrolle ein. 

Praxisbeispiel 27: Stuttgarter Bündnis für Integration – Es braucht die gesamte Stadtgesellschaft damit Integration 
gelingt 

Das Stuttgarter Bündnis für Integration – Es braucht die gesamte Stadtgesellschaft damit Integration ge-
lingt  

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 10 (SDG 1, SDG 4, SDG 8, SDG 9, SDG 11)  

 

Kontext:  

In Stuttgart leben Menschen aus über 180 Nationen. Der Anteil der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshinter-
grund liegt bei rund 44 Prozent, unter den Jugendlichen hat sogar jeder zweite ausländische Wurzeln. Damit gehört 
Stuttgart zu den Städten mit dem größten Migrantinnen- und Migranten-Anteil in Deutschland. Der sogenannte 
„Stuttgarter Weg“ gilt weit über die Grenzen der Stadt hinaus als bemerkenswertes Beispiel für gelungene Integra-
tionsarbeit. Das Stuttgarter Bündnis für Integration bündelt alle Ressorts und Partner aus Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft, Kultur und Gesellschaft, um die Integration und gleichberechtigte Teilhabe der Migrantinnen und Migranten 
in den Kernbereichen des Lebens wie Sprache, Bildung, Arbeit, Gesundheit, Wohnen und vielen weiteren Berei-
chen Hand in Hand zu fördern und zu gestalten. 

 

Beschreibung / Umsetzung:  

In Stuttgart ist man sich bewusst, dass die eingewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürger ganz entscheidend zum 
Wohlstand und zur hohen Lebensqualität beitragen, die die Menschen in und um Baden-Württembergs Hauptstadt 
genießen. Der Grundgedanke der Stuttgarter Integrationsarbeit lautet: Alle Menschen, die in Stuttgart leben, sind 
Stuttgarterinnen und Stuttgarter.  

Stuttgart war die erste deutsche Großstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter 
aufnahm. Unter Oberbürgermeister Manfred Rommel entwickelte Stuttgart 1977 die erste Leitlinie zur kommunalen 
Integrationspolitik. Seit 2001 ist Integration Chefsache im Rathaus und Querschnittsaufgabe der gesamten Stutt-
garter Verwaltung.  

Die Abteilung Integrationspolitik koordiniert und unterstützt die Integrationsarbeit in Stuttgart. Die Abteilung 

- leistet berufliche Beratung und Information für Frauen mit Kindern unter 3 Jahren; 

- gibt Impulse und entwickelt Integrationsmaßnahmen; 

- vernetzt die Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit und übernimmt Steuerungsaufgaben; 

- unterstützt und begleitet die Arbeit ihrer Bündnispartnerinnen und Bündnispartner; 

- berät Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft in allen Fragen der Integration; 

- lernt im Austausch mit anderen Städten auf nationaler und internationaler Ebene. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Unsere mehrfach ausgezeichnete Arbeit ist das Ergebnis vieler gemeinsamer Anstrengungen für gelingende sozi-
ale Integration und für ein gutes Zusammenleben in kultureller Vielfalt. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt, die 
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städtischen Ämter, freien Träger, Institutionen des Landes und zahlreiche Akteure der Bürgergesellschaft haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass Stuttgart eine weltoffene und lebenswerte Stadt ist, in der zugewanderte Stutt-
garterinnen und Stuttgarter aus aller Welt eine neue Heimat finden. Der Europarat nutzte 2003 das Stuttgarter 
Bündnis für Integration als Blaupause für seinen Integrationsleitfaden. Auch der Nationale Integrationsplan der 
Bundesregierung nutzte die Erfahrungen der Landeshauptstadt Stuttgart zur Entwicklung von Integrationsmaßnah-
men. Die UNESCO ist nur eine von vielen Organisationen, die Stuttgart für seine vorbildliche Integrationsarbeit 
ausgezeichnet haben. Die Landeshauptstadt ist zudem im regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch 
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb:  

Abteilung Integrationspolitik im Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links:  

GRDrs 607/2002 

www.stuttgart.de/integration (letzter Zugriff 10.10.2019). 

 

Praxisbeispiel 28: Jobcenter Stuttgart – Förderung der Ausbildung junger Geflüchteter 

Förderung der Ausbildung junger Geflüchteter 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 10 (SDG 4, SDG 11) 

 

Kontext: 

Bildung beeinflusst die individuelle Lebensgestaltung, die sozialen und gesellschaftliche Teilhabechancen und 
kann maßgeblich dazu beitragen, Ungleichheiten zu beseitigen. Insbesondere für nach Stuttgart zugezogene junge 
Menschen aus anderen Ländern sind der Zugang zu Bildung, die Anerkennung ihrer Qualifikationen, das Nachho-
len von Bildungsabschlüssen, Ausbildung und berufliche Weiterbildung Schlüssel für eine gelungene Integration. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Seit 2016 gibt es den Ausbildungscampus für junge Geflüchtete. Das Konzept entstand am Runden Tisch „Flücht-
linge und Ausbildung“ der Bürgerstiftung Stuttgart, gemeinsam mit Industrie- und Handelskammer, Handwerks-
kammer, städtischen Ämtern, Agentur für Arbeit, Staatlichem Schulamt, Berufsschulen, verschiedenen 
renommierten Stuttgarter Unternehmen sowie großen Stiftungen und freien Trägern und nicht zuletzt durch die 
Beteiligung junger Geflüchteter selbst. 

Der Campus ist ein offener Treffpunkt, an dem die jungen Besucherinnen und Besucher Beratung und Begleitung 
abrufen können, in erster Linie zu allen Qualifizierungs- und Ausbildungsangeboten. Neben dem Jobcenter und 
der Agentur für Arbeit sind auch die Kammern und freie Träger regelmäßig im Ausbildungscampus präsent und 
bringen ihr spezifisches Wissen ein. Daneben können weitere Unterstützungsangebote, wie z. B. Sprachunterricht, 
Fort- und Weiterbildungen oder persönliche Beratung in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig bietet der Cam-
pus aber auch Raum für Begegnung, Austausch und gegenseitige Unterstützung der Besucherinnen und Besucher 
untereinander, lädt zu gemeinsamen Aktivitäten und Lernen ein, auch mit deutschen Jugendlichen, und eröffnet 
Freizeitmöglichkeiten. 
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Unternehmen erhalten die nötigen Informationen und Unterstützung, wenn sie Geflüchtete ausbilden und einstellen 
möchten, werden zu Fragen des rechtlichen Status der Auszubildenden und zu gesetzlichen Förderinstrumenten 
beraten und können Unterstützung und Begleitung durch bürgerschaftlich Engagierte für ihre Auszubildenden 
nachfragen. 

Getragen wird der Ausbildungscampus von einem Trägerverein, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Runden Tisches, der Bürgerstiftung sowie drei Wohlfahrtsverbände und weitere Geldgeber mitwirken. Die Kom-
mune engagiert sich in bedeutendem Umfang mit Sachmitteln. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das Zusammenwirken von jungen Menschen, Unternehmen, bürgerschaftlich Engagierten, Behörden, Institutionen 
und Organisationen an einem Platz schafft kurze Wege, enge Kontakte und einen Austausch aller Beteiligten. 
Zentrale Bedeutung für das Gelingen des Konzepts haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Campus, die 
die Angebote koordinieren und weiterentwickeln, fehlende Beratungs- und Unterstützungsmodule organisieren und 
ein umfassendes Netzwerk aufbauen. Sie sorgen dafür, dass der Ausbildungscampus in Stuttgart präsent ist und 
als Ort wahrgenommen wird, der die Integration junger Geflüchteter wirkungsvoll und nachhaltig begleitet.  

Die Erfahrungen aus dem Bereich Ausbildung haben gezeigt, dass Jugendliche aus bildungsfernen Schichten und 
/ oder mit Sprachdefiziten eine größere Chance haben, wenn sie vor und während der Ausbildung in einer 1:1-
Beziehung im Rahmen eines Mentorenprogramms begleitet werden. Deswegen werden am Campus direkt Paten-
projekte angesiedelt und Paten vermittelt. Hierbei ist die gesamte Vielfalt des Patengedankens im Blick: von Peer-
to-Peer-Modellen und den klassischen Mentoren-Projekten bis zu Angeboten des Corporate Volunteerings. 

Außerdem wird über eine zentrale Struktur für die Aus- und Weiterbildung sowie für die Begleitung und Supervision 
nachgedacht. Insgesamt soll der Ausbildungscampus Treff-, Lern- und Austauschort für alle Patenprojekte werden, 
die auf diesem Gebiet arbeiten. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Jobcenter im Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.ausbildungscampus.org/ (letzter Zugriff 18.07.2019) 

 

10.3 Indikator Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger  

10.3.1 Definition 

Treffpunkte im Quartier leisten einen wichtigen Beitrag für die soziale Inklusion und die Möglichkeiten gesellschaft-
licher Teilhabe. Dies gilt insbesondere für Menschen, die aus verschiedenen Gründen (beispielsweise wegen ge-
ringer finanzieller Ressourcen und fehlender Mobilität nicht anderweitig intensiver eingebunden sind. 

10.3.2 Berechnung 

Als Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger sind hier Begegnungsstätten für Ältere, Stadtteil- und Familienzentren 
zusammengefasst, die ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl insgesamt gesetzt werden: 
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x Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger: (Anzahl der Begegnungsstätten (Bürgerinnen und Bürgertreffs, Mehr-
generationentreffs, etc.)) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 100.000 

10.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 47: Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Anzahl je 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohner) 

 

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart. 

In Stuttgart gibt es 34 Begegnungsstätten für Ältere sowie 16 Stadtteil- und Familienzentren des Jugendamtes. 
Hier werden auch die beiden Mehrgenerationenhäuser mitgezählt, da beide als Stadtteil- und Familienzentrum 
gefördert werden. Die Bürgerhäuser sind in dieser Aufzählung nicht enthalten. Insgesamt sind dies somit 50 Ein-
richtungen in Stuttgart (ohne Bürgerhäuser). 

Die Zahl der Begegnungsstätten relativ zur Bevölkerungszahl geht im Beobachtungszeitraum zurück. Verantwort-
lich dafür ist die Bevölkerungszunahme, während die Zahl der Begegnungsstätten konstant geblieben ist. 

10.4 Indikator Einkommensverteilung 

10.4.1 Definition 

Die Einkommensverteilung informiert über das Ausmaß von Einkommensungleichheit in einer Gesellschaft. Hohe 
soziale Ungleichheit führt tendenziell zu sozialen Spannungen, andererseits kann Ungleichheit auch ein Leistungs-
ansporn sein. Die globalen Nachhaltigkeitsziele streben tendenziell eine Verringerung sozialer Ungleichheit an. 

Für die Bestimmung des Haushaltseinkommens auf kommunaler Ebene ist die Datenlage schwierig. Das Geomar-
keting-Unternehmen nexiga schätzt den Anteil von Haushalten in drei Einkommensgruppen aufgrund verschiede-
ner Daten des Statistischen Bundesamtes, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der 
Bundesagentur für Arbeit. Es handelt sich um das geschätzte Jahresnettoeinkommen, das im Haushalt unabhängig 
von der Einkommensquelle verfügbar ist. 
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10.4.2 Berechnung 

Der Indikator wird differenziert nach: 

x Haushalte mit niedrigem Einkommen: (Anzahl Haushalte mit Gesamtnettoeinkommen bis unter 25.000 Euro 
pro Jahr) / (Anzahl Haushalte insgesamt) * 100 

x Haushalte mit mittlerem Einkommen: (Anzahl Haushalte mit Gesamtnettoeinkommen zwischen 25.000 und 
50.000 Euro pro Jahr) / (Anzahl Haushalte insgesamt) * 100 

x Haushalte mit hohem Einkommen: (Anzahl Haushalte mit Gesamtnettoeinkommen über 50.000 Euro pro Jahr) 
/ (Anzahl Haushalte insgesamt) * 100 

10.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 48: Haushalte mit niedrigem Einkommen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung. 

Der Anteil der Haushalte mit niedrigem Einkommen ging etwas zurück von 46,3 Prozent in 2007 auf 44,6 Prozent 
in 2017. 
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Abbildung 49: Haushalte mit mittlerem Einkommen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung. 

Der Anteil von Haushalten mit mittlerem Einkommen zwischen 25.000 Euro und 50.000 Euro im Jahr bewegt sich 
im Berichtszeitraum zwischen 35,2 und 36,0 Prozent. 

Abbildung 50: Haushalte mit hohem Einkommen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung. 

Der Anteil von Haushalten mit hohem Einkommen hat im selben Zeitraum von 17,7 Prozent auf 19,5 Prozent etwas 
zugenommen. 
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Die Veränderungen der Anteile von Haushalten in den drei Einkommensgruppen sind sehr gering. Aufgrund der 
Datenbasis ist es schwer zu beurteilen, ob sich hier reale Verschiebungen abbilden oder ob die Veränderungen 
auf Unschärfen und Zufälle bei der Datenermittlung zurückgehen. 

10.5 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Die Verringerung von Ungleichheiten ist vielfach gleichbedeutend mit der Verfolgung anderer Nachhaltigkeitsziele, 
insbesondere in der sozialen Dimension.  

Gesundheitsbelastungen sind sozial sehr ungleich verteilt (siehe Kinder mit Übergewicht, SDG 2 „Kein Hunger, 
bessere Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft“, Kapitel 2.1). Bildung (SDG 4 „Hochwertige Bildung“) ist vielfach 
ein Schlüssel, um Ungleichheiten abzubauen. Allerdings führen darüber hinaus weitere Einflüsse zu sozialen Un-
gleichheiten, beispielsweise Diskriminierung. Diese Liste ließe sich lange fortsetzen und nur ein kleiner Teil der 
ungleichen Verteilung von Belastungen und Nachteilen über die Bevölkerung ist in diesem Bericht im Detail abge-
bildet. Entsprechend ist nachhaltige Entwicklung generell in sehr vielen Fällen auch eine Verfolgung des Ziels SDG 
10 „Weniger Ungleichheiten“. 

Daher bilden auch die folgenden Indikatoren das SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“ ab, wenngleich sie in anderen 
Kapiteln beschrieben werden: Armutsbekämpfung (SDG 1 „Keine Armut“) ist in erster Linie Bekämpfung von Armut 
bei bestimmten Zielgruppen (vgl. Indikatoren „SGB II-/SGB XII-Bezug“, Kapitel 1.1; „Kinderarmut“, „Armut bei Ju-
gendlichen/ jungen Erwachsenen“, „Armut von Älteren“ und „Armut von Alleinerziehenden“ Kapitel 1.2). In diesem 
Kapitel nicht eingehend diskutiert ist die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, die bei SDG 5 „Geschlech-
tergleichstellung“ (vgl. Indikator „Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern“, Kapitel 5.1) behandelt wurde.
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11 SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ 

In der ausführlichen Fassung lautet SDG 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 11 für deutsche Kommunen insbesondere der 
Zugang zu Wohnraum und Grundversorgung, nachhaltige Verkehrssysteme, nachhaltige Stadtplanung, der Kata-
strophenschutz, die Senkung der Umweltbelastung und der Zugang zu Grünflächen. 

11.1 Indikator Mietpreise 

11.1.1 Definition 

Für den Zugang zu Wohnraum ist der Mietmarkt entscheidend. Insbesondere für Haushalte mit geringerem Ein-
kommen ist Wohneigentum oft keine erreichbare Alternative. Der durchschnittliche Mietpreis informiert über den 
Mietpreis von Wohnungen nach Größe mit dem arithmetischen Mittel der Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Der 
Indikator gibt die Mietpreisentwicklung als Gesamtdurchschnitt an. Dabei kann nicht berücksichtigt werden, dass 
der Quadratmeterpreis nach Wohnungsgröße variiert. Auch Wohnlagen oder Wohnungszustand werden in dem 
Indikator nicht abgebildet. 

11.1.2 Berechnung 

Der Indikator wird wie folgt berechnet: 

x Mietpreise: Angebotsmieten (nettokalt) je qm für Erst- und Wiedervermietung 
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11.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 51: Mietpreise (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Euro pro Quadratmeter; Klassierte 
Daten: 8 entspricht 8 bis unter 9 Euro pro qm; 9 entspricht 9 bis unter 10 Euro pro qm usw.) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der Indikator Mietpreise kann die Entwicklung am Mietmarkt nur recht grob abbilden, dennoch ist die Entwicklung 
recht eindeutig: Die Mieten inserierter Wohnungen in Stuttgart sind im Beobachtungszeitraum deutlich angestie-
gen. Bis 2010 lag der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter (nettokalt) in Stuttgart bei 8 bis unter 9 Euro. 
In den Folgejahren stieg der Preis deutlich an. In den Jahren 2015 und 2016 lag die durchschnittliche Angebots-
miete bereits bei 11 bis unter 12 Euro pro Quadratmeter, 2018 bei 13 bis unter 14 Euro. Die Mieten sind von 2010 
bis 2018 um über ein Drittel gestiegen.  

Stuttgart hat nach München und Frankfurt am Main die drittteuersten Angebotsmieten in Deutschland.31 Die Mieten 
inserierter Wohnungen liegen deutlich höher als Mietpreise von bestehenden Mietverhältnissen. Die ortsübliche 
Vergleichsmiete des Mietspiegels wird aus Mietverhältnissen im freien Wohnungsmarkt gebildet, die innerhalb der 
letzten vier Jahre abgeschlossen oder verändert wurden. Die durchschnittliche Mietspiegelmiete je Quadratmeter 
lag in der Landeshauptstadt 2018 bei 9,60 Euro. Im Vergleich zu 2007 (6,96 Euro) bedeutet das einen Anstieg von 
37,9 Prozent. 

 

                                                      

31  Weitere Informationen zum Mietmarkt unter: Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2019: Wohnungsmarkt Stuttgart 2019. Un-
ter: https://www.stuttgart.de/item/show/305805/1/publ/32598 (letzter Zugriff 11.10.2019). 
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11.2 Indikator Vermittlung von Sozialwohnungen 

11.2.1 Definition 

Die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ist insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen ein Prob-
lem. Neben dem Mietpreis (Kapitel 11.1) geben die Verfahren zur Vermittlung von Sozialwohnungen einen Eindruck 
über die Schwierigkeiten von Menschen mit geringem Einkommen, eine günstige Wohnung zu finden. 

In welchem Maße es gelingt, Menschen mit geringem Einkommen eine Sozialwohnung zu vermitteln, zeigt sich 
durch zwei Maßzahlen. Zum einen zeigt die Sozialwohnungsvermittlungsrate, wie oft Haushalten erfolgreich eine 
Wohnung vermittelt werden konnte, relativ zu allen Haushalten auf der Liste. Zum anderen wird mit der durch-
schnittlichen Dauer, die Menschen auf eine Sozialwohnung warten müssen, deutlich, in welchen Zeiträumen es 
gelingt, Menschen mit berechtigtem Zugang zu einer Sozialwohnung eine solche zu vermitteln.  

Die Sozialwohnungsvermittlungsrate setzt die Zahl der vermittelten Haushalte ins Verhältnis zu allen Haushalten 
in der städtischen Vormerkdatei. 

Die durchschnittliche Zeit auf der Warteliste für eine Sozialwohnung unterscheidet sich nach der erforderlichen 
Wohnungsgröße und wird entsprechend differenziert dargestellt. Um eine besondere Betroffenheit von Menschen 
mit einer Herkunft jenseits der EU sichtbar machen zu können, sind die Daten zwischen EU-Staatsangehörigen 
und Nicht-EU-Staatsangehörigen differenziert. 

Die Antragstellung für eine Sozialwohnung in Stuttgart setzt den Besitz eines Wohnberechtigtenscheins und eine 
mindestens dreijährige Aufenthaltsdauer in Stuttgart voraus. Das Erfordernis eines dreijährigen Aufenthalts in Stutt-
gart entfällt, wenn Auswärtige einen Arbeitsplatz in Stuttgart haben und im Besitz eines Wohnberechtigtenscheins 
sind. 

11.2.2 Berechnung 

Der Indikator wird differenziert nach: 

x Vermittlung von Sozialwohnungen (Sozialwohnungsvermittlung): (Zahl der vermittelten Haushalte) / (Zahl der 
vorgemerkten Haushalte in der städtischen Vormerkdatei insgesamt) * 100 

x Vermittlung von Sozialwohnungen (Warteliste): Durchschnittliche Dauer auf der Vormerkliste für eine Wohnung 
– differenziert nach Haushaltsgröße und Staatsbürgerschaft 
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11.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 52: Vermittlungsquote von Sozialwohnungen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Pro-
zent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Deutschlandweit hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in den letzten fünfzehn Jahren in etwa halbiert, u.a. bedingt 
durch den Wegfall von Mietbindungen. Der angespannte Wohnungsmarkt in Großstädten schlägt sich auch in 
Stuttgart in der Sozialwohnungsvermittlungsrate und der durchschnittlichen Wartezeit nieder. Der Anteil von Haus-
halten, denen erfolgreich eine Sozialwohnung vermittelt werden konnte, ist im Berichtszeitraum rückläufig. 2007 
konnten noch 43 Prozent der Haushalte in der Vormerkdatei erfolgreich eine Wohnung vermittelt werden, bis 2018 
hat sich dieser Anteil auf 17,3 Prozent mehr als halbiert. 
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Abbildung 53: Wartezeiten auf Sozialwohnungen bei EU-Staatsangehörigen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 
2018; Angaben in Monaten Wartezeit – Durchschnitt) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Abbildung 54: Wartezeiten auf Sozialwohnungen bei Nicht-EU-Staatsangehörigen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 
bis 2018; Angaben in Monaten Wartezeit – Durchschnitt) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Entwicklung der durchschnittlichen Wartezeiten ist in demselben Zeitraum nicht ganz so einheitlich. Tendenziell 
haben sich die Wartezeiten aber erhöht. Die durchschnittlichen Wartezeiten für Ein-Personen-Haushalte sind mit 
Abstand am längsten und haben sich im Berichtszeitraum insbesondere seit 2012 verlängert. Für Mehr-Personen-
Haushalte waren die durchschnittlichen Wartezeiten deutlich kürzer, allerdings ist es hier zu einer Annäherung 
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gekommen. Während 2007 die durchschnittliche Wartezeit für Mehr-Personen-Haushalte nur die Hälfte oder we-
niger der durchschnittlichen Wartezeit für Ein-Personen-Haushalte betrug, war der Unterschied 2015 nur noch 
gering, weil die durchschnittliche Wartezeit der Mehr-Personen-Haushalte deutlich angestiegen ist. 

Während zu Beginn des Berichtszeitraums Nicht-EU-Staatsangehörige insbesondere bei Ein-Personen-Haushal-
ten und Haushalten mit vier und mehr Personen durchschnittlich länger auf eine Sozialwohnung warten mussten, 
ist dieser Unterschied zum Ende des Berichtszeitraums weitgehend verschwunden. 

Verantwortlich für die zunehmend schwierige Situation bei Sozialwohnungen sind die erhöhte Nachfrage durch den 
Zuzug von Menschen nach Stuttgart und die steigenden Mieten (siehe Kapitel 11.1) sowie die Abnahme des Be-
standes an Sozialwohnungen.32 

Praxisbeispiel 29: Konzept Wohnen in Stuttgart 

Konzept Wohnen in Stuttgart 

 

SDG Zuordnung: 

SDG 11 (SDG 1, 10) 

 

Kontext: 

Das im Dezember 2013 von Oberbürgermeister Fritz Kuhn initiierte Konzept „Wohnen in Stuttgart“ zielt darauf ab, 
den geförderten Wohnungsbau und in diesem Bereich vor allem den sozialen Wohnungsbau wieder zu stärken. 
Dem Wohnungsmangel, der vor allem bei älteren und sozial schwächeren Personen sowie Familien mit Kindern 
vorherrscht, soll entgegengewirkt werden. 

Im Rahmen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) hat die Stadt Stuttgart begonnen, den in der Vergan-
genheit lange vernachlässigten sozialen Wohnungsbau wieder in ihre Programmatik aufzunehmen (siehe unten: 
Beschreibung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) für eine sozial ausgewogene und städtebaulich qua-
lifizierte Bodennutzung). Durch die Förderung unterschiedlichster Bevölkerungs- und Einkommensgruppen wird 
eine gute soziale Durchmischung erreicht. Die notwendigen Bedarfe aus dem Sozial- und Jugendbereich, wie 
Wohngemeinschaften für ältere oder behinderte Menschen, aber auch Alleinerziehende und sozial benachteiligte 
Gruppen, werden in den Stadtquartieren integriert und so zu einem wichtigen Teil der Stadtgemeinschaft. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Mit der Entscheidung, die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung umzusetzen, betreibt die Stadt eine nach-
haltige Stadtentwicklung. Es werden Brach- und sogenannte Konversionsflächen einer Wohnbebauung zugeführt. 
Somit bleiben stadtklimatologisch wichtige Grün- und Waldflächen erhalten. 

Dem Trend, immer größere Wohnungen zu bauen, wird entgegengewirkt. Der Bau von kompakten Wohnungen für 
Familien, aber auch die Errichtung von 1- bis 2-Zimmerwohnungen für unterschiedlichste Bedarfsgruppen wird 
berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass über 50 Prozent der Personen in Stuttgart in 1-
Personenhaushalten leben. Dieser Trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen – eine Entwicklung, die sich auch 
aufgrund steigender Mieten in den Großstädten verstärkt. 

 

                                                      

32  Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2017: Wohnungsmarkt Stuttgart 2017, Statistik und Informationsmanagement 
Themenhefte. Unter: https://servicex.stuttgart.de/lhs-services/komunis/documents/11598_1_Wohnungsmarkt_Stutt-
gart_2017.PDF (letzter Zugriff 24.08.2019) 



 

Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ | Seite 131 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das „Bündnis für Wohnen“ schafft seit 2016 die Rahmenbedingungen für alle wichtigen Akteure der Stadt, um die 
gesetzten Ziele zu erreichen: Baugenossenschaften, Wohnbauunternehmen, Investorinnen und Investoren, aber 
auch Baugemeinschaften und die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft haben sich der Aufgabe ver-
schrieben, wieder vermehrt in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Für die Umsetzung der Programmatik 
stehen der Stadt in den kommenden Jahren wichtige Areale zur Umsetzung zur Verfügung: Das Areal am Wiener 
Platz in Feuerbach mit 150 Wohnungen, der NeckarPark in Bad Cannstatt mit etwa 850 Wohneinheiten, das Gebiet 
des ehemaligen Bürgerhospitals in Stuttgart- Nord mit 600 oder die Rote Wand auf dem Killesberg mit 118 Woh-
nungen. Über die Realisierung der konkreten Gebiete hinaus muss es das übergeordnete gesellschaftliche Ziel 
sein, eine ausgewogene und durchmischte Bevölkerungsstruktur zu garantieren, bei der alle sozialen Gruppen, 
unabhängig von ihrer Herkunft, zusammenleben können. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Stadtplanung und Wohnen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt zusammen mit dem Wohnungs-
baukoordinator 

 

Praxisbeispiel 30: Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) für eine sozial ausgewogene und städtebaulich qualifi-
zierte Bodennutzung 

Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) für eine sozial ausgewogene und städtebaulich qualifizierte Bo-
dennutzung 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 11 (SDG 10) 

 

Kontext: 

Zur Sicherung einer sozial ausgewogenen und städtebaulich qualifizierten Bodennutzung in der Innenentwicklung 
und zur Gewährleistung von Verfahrenstransparenz sowie zur Gleichbehandlung aller Vorhabenträger kommt in 
der Landeshauptstadt Stuttgart seit dem Gemeinderatsbeschluss vom Januar 2011 ein Modell zum Einsatz, das 
sich an der bewährten Praxis des in der klassischen Stadterweiterung (Umlegungsgebieten) entwickelten „Erwei-
terten Stuttgarter Modell der Bodenordnung“ orientiert. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Mit dem am Wohnungsmarkt seit Jahren zunehmenden Interesse an gut erreichbaren und städtebaulich integrier-
ten Lagen bei gleichzeitiger Verknappung von Bauland im Außenbereich können neue Chancen von Urbanität, 
insbesondere ein qualitätsorientierter Stadtumbau, und eine in diesem Sinne gezielte Investitionslenkung verbun-
den sein. Gleichzeitig fehlt es an familiengerechtem und zugleich preiswertem Wohnraum. Der zunehmende Bedarf 
an Wohnungen ist für untere und mittlere Einkommensgruppen signifikant. Daher sind in der Innenentwicklung 
dauerhaft Kontingente und Optionen für den geförderten Wohnungsbau zu sichern. 

Städtebauliche Planungen sind unverzichtbar, um eine ausgewogene Versorgung der Stadtgesellschaft mit Wohn-
bauflächen und Wohnraum sicher zu stellen. Daher sollen sich Planungsbegünstigte an der Wohnbauförderung 
mit einer Quote von mindestens 30 Prozent (bis Mai 2019 20 Prozent) der zu schaffenden Geschossfläche beteili-
gen. Planungen sind auch in der Innen- und Bestandsentwicklung mit finanziellen Lasten verbunden. Die Planungs-
begünstigen haben sich daher an den ausgelösten Kosten zu beteiligen. Darüber hinaus sollen die Planungen 
gewährleisten, dass Stadtqualitäten und optimale Lebensbedingungen in der Innenentwicklung gesichert werden 
und sich die unter Qualitäts- und Kostengesichtspunkten optimierten Bauvorhaben aufgrund ihrer Zukunftsfähigkeit 
besser vermarkten lassen. 
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Erfahrungen / Ergebnisse: 

Seit 2014 greift das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell. So wurden zum Stand 1.08.2019 18 Verfahren abge-
schlossen. Hierbei wurden insgesamt rund 1.900 Wohneinheiten erstellt, davon sind rund 540 Wohneinheiten für 
den geförderten Wohnungsbau gesichert. Aktuell werden rund 35 Verfahren betreut. Davon sind 25 laufende Ver-
fahren mit insgesamt rund 3200 geplanten Wohneinheiten (von diesen sind etwa 1.700 Wohneinheiten für den 
geförderten Wohnungsbau vorgesehen). Weitere 10 potentielle Verfahren sind in der Vorprüfung, mit nach derzei-
tigem Stand insgesamt. 470 Wohneinheiten (davon etwa 90 geförderte Wohneinheiten). 
 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Stadtplanung und Wohnen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/SIM (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

11.3 Indikator Modal Split 

11.3.1 Definition 

Der Modal Split beschreibt die Aufteilung des Verkehrsaufkommens auf die verschiedenen Arten (Modi) der Fort-
bewegung, also die Verteilung auf Auto, Fahrrad, öffentlichen Personennahverkehr und ähnliches. Um die Nach-
haltigkeit des städtischen Verkehrs abzubilden, fasst dieser Indikator alle umweltfreundlichen Verkehrsarten 
zusammen. 

Die Schwierigkeit der Bestimmung eines solchen Indikators liegt in der Vielfalt von Modi, die Menschen benutzen. 
Als Annäherung an die Verteilung nach Arten der Fortbewegung werden hier eigene Angaben der Menschen zu 
dem von ihnen genutzten Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung herangezogen. Der Weg zur 
Arbeit bzw. Ausbildung ist ein werktäglicher, also sehr häufig zurückgelegter Weg. Damit konzentriert sich die 
Messung auf einen wichtigen Weg, wobei zum Gesamtverkehrsaufkommen selbstverständlich auch viele andere 
Wege zählen, beispielsweise zum Einkauf oder in der Freizeit. 

11.3.2 Berechnung 

Der Indikator wird berechnet als der Anteil von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die ihren Ar-
beitsweg mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, namentlich zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem E-Bike, dem Moped 
oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen: 

x Modal Split: (Anzahl Verkehrsteilnehmenden auf der Fahrt zur Arbeit oder Ausbildung zu Fuß, mit dem Fahrrad, 
E-Bike, ÖPNV oder Moped) / (Anzahl Verkehrsteilnehmenden auf der Fahrt zur Arbeit oder Ausbildung insge-
samt) * 100 
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11.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 55: Wahl von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln für den Arbeitsweg (Landeshauptstadt Stuttgart; 2009 
bis 2019; Angaben in Prozent der Nennungen) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Ergebnisse beruhen auf der Bürgerumfrage in der Landeshauptstadt Stuttgart, die alle zwei Jahre durchgeführt 
wird. Da bei der Fragestellung Mehrfachnennungen möglich waren, wurden die Einzelwerte auf 100 normiert. 

Die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel ist weit verbreitet. Mehr als die Hälfte der Nennungen entfällt auf 
umweltfreundliche Verkehrsmittel. Dieser Anteil nimmt kontinuierlich zu. 2009 waren 58 Prozent der Nennungen 
umweltfreundliche Verkehrsmittel. 2019 ist dieser Wert auf 70 Prozent gestiegen. Die Benutzung des Autos geht 
in Stuttgart zurück, insbesondere bei jungen Menschen. Sie haben zunehmend seltener ein Auto und benutzen 
das Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder andere Alternativen. Ist dagegen ein Auto verfügbar, wird es auch 
häufig für die Fahrt zur Arbeit genutzt.33 

  

                                                      

33  Vgl. Gieck, Jochen, 2006: Mobilität in Stuttgart. Ergebnisse der Bürgerumfrage 2005. Statistik und Informationsmanagement, 
Monatsheft 1/2006; Schwarz, Thomas, 2012: Mobilität junger Menschen in Stuttgart im Wandel. Statistik und Informations-
management, Monatsheft 10/2012. 
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Praxisbeispiel 31: Aktionsplan Nachhaltig mobil in Stuttgart 

Aktionsplan Nachhaltig mobil in Stuttgart  

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 11 (SDG 3, SDG 9, SDG 13) 

 

Kontext: 

Im Stuttgarter Stadtkessel gibt es zu viel Stau, Stress, Lärm, Feinstaub und Stickoxide. Zu viele konventionell 
angetriebene Kraftfahrzeuge fahren täglich in den Stuttgarter Kessel und dies, obwohl die Landeshauptstadt Stutt-
gart über einen gut ausgebauten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) von sehr guter Qualität verfügt und 
auch Verbesserungen für den Radverkehr erreicht wurden. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Im Jahr 2013 hat die Landeshauptstadt Stuttgart deshalb den Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ in seiner 
ersten Fassung erarbeitet. Dabei wurden in neun Handlungsfeldern konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige 
Mobilität in der Landeshauptstadt Stuttgart identifiziert und priorisiert. 

Seit 2013 wurden viele der im Aktionsplan enthaltenen Maßnahmen und Projekte im Bereich der nachhaltigen 
Mobilität in der Landeshauptstadt Stuttgart initiiert, begonnen und vollendet. Die erste Fortschreibung des Aktions-
plans vom 18. Juli 2017 ist gleichermaßen Bestandsaufnahme und konsequente Weiterentwicklung konkreter Maß-
nahmen für eine nachhaltigere Mobilität in der Landeshauptstadt Stuttgart. Darin finden sich neben Maßnahmen, 
die bereits auf den Weg gebracht wurden bzw. die kurz- bis mittelfristig umgesetzt werden sollen, auch zahlreiche 
neue Maßnahmen. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Strategie des Aktionsplans „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ ist kurz- bis mittelfristig ausgerichtet und kombiniert 
stadtplanerische Instrumente mit der Verkehrsplanung, dem Verkehrsmanagement und der Infrastrukturpolitik. Im 
Zentrum des Aktionsplans steht eine hohe Qualität des öffentlichen Raums durch intensive Förderung der Innen-
entwicklung und eine Stadt der kurzen Wege. Die Landeshauptstadt Stuttgart wird noch mehr in verbesserte Rah-
menbedingungen für den ÖPNV sowie den Fuß- und Radverkehr investieren und Anreize für weniger Fahrten des 
motorisierten Individualverkehrs schaffen. Hierzu sind neben attraktiven Angeboten unter anderem auch Verhal-
tensänderungen und ein Bewusstseinswandel der Bevölkerung notwendig. 

Der Aktionsplan hat nicht nur nach außen hin dazu beigetragen, dass die Stadt Stuttgart stärker als Akteur der 
nachhaltigen Mobilität wahrgenommen wird. Die strategische Ausrichtung hat auch zu einer effektiveren Zusam-
menarbeit aller politischen und fachlichen Ebenen innerhalb der Stadtverwaltung geführt. Begleitend wurde ein von 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn geleiteter Lenkungskreis eingerichtet – mit dem Ziel, die Umsetzung der Maßnah-
men zu steuern und die Herausforderungen interdisziplinär zu lösen. Zum Lenkungskreis gehören – neben dem 
Oberbürgermeister – vier Fachbürgermeister, ein Referatsleiter sowie der Vorstand bzw. die Geschäftsführung der 
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS).  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/nachhaltig-mobil (letzter Zugriff 30.07.2019) 
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11.4 Indikator Barrierefreiheit des ÖPNV 

11.4.1 Definition 

Die Zugänglichkeit des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist für Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen von großer Bedeutung, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können.  

Barrierefreiheit im ÖPNV betrifft eine Vielzahl von Aspekten, die sich nicht leicht in einem einzelnen Indikator ab-
bilden lassen. Auch liegen bislang keine systematischen Erhebungen zu Aspekten der Barrierefreiheit vor. 

11.4.2 Berechnung 

Der Indikator weist die Zahl der behindertenfreundlich ausgebauten Haltestellen im Schienen- und Busverkehr in 
Stuttgart ab 2017 aus (durch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und angeregt durch die Vorarbeiten zu 
diesem Bericht). 

11.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

2017 war die Hälfte der Haltestellen im Schienenverkehr behindertenfreundlich. Dies gilt für 207 von insgesamt 
414 Haltestellen. Von 885 Bushaltestellen waren 320 mit Profilbordsteinen versehen. Diese verringern die Stufe 
beim Einstieg und erleichtern die Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung. 

11.5 Indikator Verunglückte im Verkehr 

11.5.1 Definition 

Aufgrund der Verkehrsdichte in Städten und dem Zusammentreffen der unterschiedlichen Verkehrsformen (Auto, 
Radfahrer, Fußgänger) ist die Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema. Der Indikator Verunglückte im Verkehr bil-
det ab, wie erfolgreich Maßnahmen zur Verkehrssicherheit letztlich sind. 

Der Indikator ist nicht vollständig treffend, weil die Anzahl der Verunglückten – strenggenommen – ins Verhältnis 
zur Anzahl der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gesetzt werden müsste. Insbesondere Einpend-
lerinnen und -pendler in die Stadt tragen neben den Einwohnerinnen und Einwohnern zum städtischen Verkehr 
bei. 

11.5.2 Berechnung 

Der Indikator setzt die Anzahl von verletzten und getöteten Personen bei Verkehrsunfällen ins Verhältnis zur Be-
völkerungszahl: 

x Verunglückte im Verkehr: (Anzahl verletzte oder getötete Personen bei Verkehrsunfällen) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner) * 1.000 
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11.5.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 56: Verunglückte im Verkehr (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2017; verletzte oder getötete Personen 
pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung; Einwohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Anzahl von Verunglückten im Verkehr schwankt zwischen 4,2 und 5,4 pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern. Auch wenn das Muster unregelmäßig ist, zeichnet sich tendenziell im Berichtszeitraum ein Rückgang ab. 
Verantwortlich dafür dürfte u. a. die Beobachtung und verkehrstechnische Bearbeitung von Unfallschwerpunkten 
in der Stadt sein. Insbesondere Schulwege erhalten dabei Aufmerksamkeit.  

11.6 Indikator Flächenverbrauch 

11.6.1 Definition 

Boden ist eine nicht erneuerbare und damit besonders wertvolle Ressource. Der sparsame Umgang mit Boden ist 
ein wichtiger Faktor einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. 

Als Flächenverbrauch wird der jährliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bezeichnet. Dabei werden 
bisher unbebaute Flächen in der Regel durch Überbauung einer siedlungsstrukturellen Nutzung zugeführt. 

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche entspricht aber nicht der versiegelten Fläche, da sie einige gering bebaute 
Nutzungsarten wie Grünanlagen, Campingplätze und Friedhöfe einschließt. Darüber hinaus enthält die Siedlungs- 
und Verkehrsfläche Nutzungsarten, die in der Hauptnutzung untergeordnete Flächenanteile besitzen, die unver-
siegelt sind. Dazu gehören beispielsweise Vorgärten von Wohngebäuden oder Straßenbegleitgrün. 

11.6.2 Berechnung 

Der Indikator wird wie folgt berechnet: 
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x Jährlicher Flächenverbrauch: Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha - Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha des 
Vorjahres 

11.6.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 57: Jährlicher Flächenverbrauch (Landeshauptstadt Stuttgart; 1997 bis 2018; Angaben in Hektar) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Durch Innenentwicklung, Nachverdichtung und Flächenrecycling konnte der Flächenverbrauch in Stuttgart stark 
reduziert werden. In den 1980er-Jahren nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche noch durchschnittlich um 73 ha 
pro Jahr zu, seit 2011 sind es im Mittel 6,4 ha. Trotz des allgemeinen Rückgangs des Flächenverbrauchs führen 
immer wieder städtebauliche Großprojekte in einzelnen Jahren zu einem stärkeren Anwachsen der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche, so beispielsweise der Ausbau des Flughafengeländes in Plieningen im Jahr 2005. Aber auch Son-
derentwicklungen, wie die Änderung der Nutzungszuordnung des Sonderlandeplatzes Pattonville in Mühlhausen 
2008, haben Auswirkungen auf den Indikator. Der letzte größere Flächenverbrauch fand 2017 statt, als das Gebiet 
des geplanten Neubaugebiets Langenäcker-Wiesert in Stammheim umgewidmet wurde. 
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Praxisbeispiel 32: Nachhaltiges Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS) 

Nachhaltiges Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS) 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 11 (SDG 13)  

 

Kontext: 

Der hohe Flächenverbrauch durch Siedlung und Verkehr ist eines der größten kommunalen Umweltprobleme. Viele 
Jahrzehnte lang wurden Wohn- und Gewerbegebiete auf der „grünen Wiese“ geplant; auch die Stuttgarter Sied-
lungsgebiete breiteten sich immer weiter in die Fläche aus. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich der Aufgabe verschrieben, den Flächenverbrauch zu reduzieren und 
gleichzeitig genügend Bauflächen für Wohn- und Gewerbenutzung zur Verfügung stellen zu können, um damit für 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu sorgen. Dies drückt sich auch im Planungsgrundsatz „Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung“ aus, an dem sich die LHS orientiert. Das bedeutet konkret, dass keine neuen Bauflächen 
in den Außenbereichen entwickelt werden. Gleichzeitig wird die städtebauliche Entwicklung auf bereits baulich 
genutzten Flächen in den Innenbereichen gefördert. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Zwei Maßnahmen wurden ergriffen, um die Ziele der Innenentwicklung zu erreichen. Einerseits werden im Flä-
chennutzungsplan keine weiteren Bauflächen in den Außenbereichen dargestellt; andererseits werden mit Hilfe 
des Nachhaltigen Bauflächenmanagements Stuttgart (NBS) die Flächenpotenziale der Innenentwicklung identifi-
ziert und aktiviert. Beim NBS handelt es sich um eine GIS-basierte Datenplattform, auf der Informationen gebündelt 
werden können und die dem täglichen Informationsaustausch bei der Umsetzung von Planungsprojekten dient. 
Durch das NBS soll der Flächenkreislaufprozess optimiert werden. Ziel ist es, die Flächeneffizienz der Innenent-
wicklungsflächen zu verbessern und die ungenutzten Dichtepotenziale schnellstmöglich einer adäquaten Nutzung 
zuzuführen. Damit ist das NBS ein zentrales Planungsinstrument, um die nachhaltige Entwicklung Stuttgarts zu 
fördern. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Im Nachhaltigen Bauflächenmanagement Stuttgart werden aktuell 363 Flächen (549 ha) mit ungenutztem Dichte-
potenzial in unterschiedlicher Größenordnung geführt. Seit der Einführung des Systems 2001 wurden ca. 342 Flä-
chen (268 ha) erfasst und entwickelt, wobei die Zahl der in der Datenbank geführten Flächen über die Jahre 
konstant blieb. Die Vermutung, dass Flächenpotenziale im Zeitverlauf nachwachsen, hat sich bestätigt. Die Unter-
stützung des Flächenkreislaufprozesses durch die LHS wird daher auch als eine Daueraufgabe gesehen.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Stadtplanung und Wohnen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/bauflaechen (letzter Zugriff 30.07.2019) 
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11.7 Indikator Naherholungsflächen 

11.7.1 Definition 

Im städtischen Raum erfüllen Frei- und Naturflächen wichtige soziale und ökologische Funktionen. Sie haben einen 
hohen Freizeitwert, können Stress reduzieren und als sozialer Treffpunkt dienen. Erholungsflächen haben jedoch 
auch einen ökologischen Wert, da sie durch Klimaregulation und Luftfilterung – insbesondere in städtischen Ge-
bieten – die Luftqualität verbessern können. 

11.7.2 Berechnung 

Der Indikator Naherholungsflächen setzt die Flächen von Grünanlagen und Freizeitflächen ins Verhältnis zur Ge-
samtfläche der Stadt: 

x Naherholungsflächen: (Fläche von Grünanlagen und Freizeitflächen) / (Gesamtfläche) * 100 

11.7.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 58: Naherholungsfläche (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Etwa ein Drittel des Stadtgebiets der Landeshauptstadt besteht aus Wäldern, Weinbergen, Streuobstwiesen und 
öffentlichen Grünflächen, zu denen neben verschiedenen Parkanlagen auch Kinderspielplätze und Friedhöfe ge-
hören. Sie tragen maßgeblich zur Lebensqualität und öffentlichen Daseinsvorsorge der Bevölkerung bei. 

Die Grünanlagen und Freizeitflächen machen konstant rund zwei Prozent der Naherholungsfläche der Landes-
hauptstadt Stuttgart aus. Rund 600 Hektar der Stuttgarter Grünflächen bestehen aus hochwertig gestalteten und 
ökologisch gepflegten Park- und Grünanlagen. 
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Der Wald ist Stuttgarts größte Naherholungsfläche. Die Stadt ist mit einer Fläche von rund 5.000 Hektar zu 24 
Prozent bewaldet. Darüber hinaus sind das Weingut der Landeshauptstadt und die historischen Innenstadtwein-
berge ein Markenzeichen Stuttgarts. 

Der Erhalt, die Weiterentwicklung sowie die Neuschaffung von Grünstrukturen ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um das tägliche Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner von Stuttgart zu wahren und zu verbessern. Um 
den gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen von öffentlichem Grün dauerhaft in Stuttgart zu erhalten und zu-
kunftsgerichtet zu entwickeln, ist im Abwägungsprozess mit anderen stadtentwicklungspolitischen Zielen und Be-
dürfnissen die Bedeutung von urbanen Grünflächen und Wäldern zu stärken und die Wertigkeit zu erhöhen. 

Praxisbeispiel 33: Grüne Infrastruktur – Spielflächen 

Grüne Infrastruktur – Spielflächen 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 11 (SDG 1, SDG 3, SDG 13, SDG 15) 

 

Kontext: 

Mit dem von Oberbürgermeister Fritz Kuhn geprägten Begriff „Grüne Infrastruktur“ verbindet sich das Ziel, dauer-
haft das Profil einer „grünen Großstadt“ für Stuttgart zu etablieren. Dies bedarf fachgerechter Planungen, Neuge-
staltungen und optimierter Unterhaltungsmaßnahmen. Neben der Qualifizierung bestehender grüner Freiräume 
sind hierfür weitere, bereits vorhandene Flächenpotenziale zu aktivieren. Dafür hat die Stadt Stuttgart eine Reihe 
von Maßnahmen im Haushalt der Jahre 2018/2019 und folgende etabliert. 

Eine spezifische Form von Naherholungsflächen sind Kinderspielplätze. Kinder sollen in Stuttgart gut leben und 
aufwachsen können. Dazu gehören Geborgenheit und Schutz, gerechte Chancen für alle, aber auch, dass Kinder 
gehört und beteiligt werden. Die Konzeption für „Kinderfreundliches Stuttgart“ zeigt Ziele bis 2020 auf.  

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Die Konzeption geht von der Vielfalt der 74.000 Kinder in Stuttgart unter 15 Jahren im Hinblick auf Alter, Geschlecht 
oder kulturellem Hintergrund aus. Benachteiligte Kinder werden besonders berücksichtigt mit dem Ziel einer Chan-
cengerechtigkeit für alle Kinder. Die Wahrung der Kinderrechte und die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung 
werden ausdrücklich berücksichtigt. 

Stuttgart wirbt unter dem Motto „Kinder erwünscht– Spielen erlaubt“ auf vielen bunten Plakaten und Schildern in 
der Stadt dafür, dass Kinder mehr Platz zum Spielen bekommen. Die Stadt verfügt über 590 öffentlich nutzbare 
Spielflächen. Mit dabei sind 160 Einrichtungen für Jugendliche wie Wetz- und Bolzplätze oder Skateranlagen. Die 
Spielflächen werden vom Garten- Friedhofs- und Forstamt jährlich auf ihren Zustand überprüft, ca. 15 davon müs-
sen jährlich saniert werden. 

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt beabsichtigt in den kommenden Jahren eine Bestandsanalyse aller Spiel-
flächen hinsichtlich deren Qualität und Gestaltung anhand neuer Kriterien wie Bewegungsangebote, Inklusion, 
Beschattung und Materialität durchführen. Ziel ist die Entwicklung von Standards und stadtweiter Qualitätserhal-
tung auf Stuttgarter Spielflächen. 
 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Trotz aller Bemühungen sind viele Stadtbezirke unterversorgt und erfüllen noch nicht das gesteckte Ziel, alle Sied-
lungsflächen mit ausreichend Spiel- und Bewegungsflächen zu versorgen. Aus diesem Grund bedient sich die 
Stadt des Arbeitsinstruments „Spielflächenleitplan“, in dem die Fehlbedarfe in den einzelnen Teilplanungsbezirken 
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dargestellt werden. Politik und Verwaltung leiten aus den ersichtlichen Defiziten ihre Handlungsvorgaben ab, um 
möglichst flächendeckend hochwertige und sichere Kinderspielflächen anbieten zu können. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Garten-, Friedhofs- und Forstamt im Technischen Referat; Abteilung Kinderbüro; Amt für Stadtplanung und Woh-
nen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt  

 

Praxisbeispiel 34: Förderprogramm Urbane Gärten 

Förderprogramm Urbane Gärten 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 11 (SDG 2; SDG 12; SDG 13; SDG 15) 

 

Kontext: 

Urbane Gemeinschaftsgärten werden dem Prinzip der Gleichzeitigkeit von ökonomischer, ökologischer und sozia-
ler Nachhaltigkeit in besonderem Maß gerecht. Die geförderten Gartenakteure experimentieren je nach Schwer-
punkt ihrer Initiativen zu alternativen Lösungsansätzen hinsichtlich der Agrar- und Lebensmittelindustrie für die 
postfossile Ära, tragen zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und wirken integrativ und vernetzend in ihren Nach-
barschaften über Generations-, Milieu- und Kulturgrenzen hinweg. Regionale Lebensmittelproduktion und die Ver-
mittlung der dafür notwendigen Kulturfertigkeiten tragen zur Reduzierung der Abhängigkeit von globalen 
Warenströmen, Transportkosten und Börsenpreisen bei. Die natürlichen Stoffströme und Kreisläufe von Wasser, 
Reststoffen und Nahrungsmitteln werden relokalisiert und die lokale Wirtschaft wird gestärkt. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Seit Einführung des Förderprogramms Urbane Gärten 2014 können sich Initiativgruppen von mindestens drei Per-
sonen zur Gründung und Förderung eines urbanen Gartens von der Koordinierungsstelle Förderprogramme Urba-
nes Grün beraten lassen. Förderfähig sind alle kleinräumig gärtnerischen Nutzungen im besiedelten Stadtgebiet. 
Der ökologische und gesellschaftliche Mehrwert muss erkennbar sein. Die Förderung umfasst 50 Prozent der Fer-
tigstellungskosten zur Erstanlage und Erstausstattung eines urbanen Gartens. Die Förderobergrenze für die Erst-
anlage beläuft sich auf 4.000 Euro, bei der Erstausstattung auf 1.000 Euro. In den Folgejahren wird der Erhalt und 
Betrieb hälftig bis zu 1.000 Euro im Jahr gefördert. Die Information zu dem Förderprogramm erfolgt über Flyer, 
Pressearbeit und verschiedene Veranstaltungen, auch in Kooperation mit anderen Ämtern, Vereinen usw. Die 
Durchführung von Gartenwerkstätten fördert den Austausch und die Vernetzung der Gartenakteure. 
 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Seit Einführung des Förderprogramms hat sich die Zahl der urbanen Gärten von 12 im Jahr 2014 auf 40 urbane 
Gärten 2019 mit unterschiedlichsten Konzepten, Orten und aktiven Gärtnern erhöht. Die gärtnerisch genutzten 
Flächen variieren von 20 bis 2000 qm Fläche. Es gibt Gärten als Zwischennutzung auf Stadtentwicklungsflächen, 
an gemeinwohlorientierten Einrichtungen, im öffentlichen Raum, an Schulen und Kindergärten, als Interkulturelle 
Gärten und in Form von Hinterhof-Gartengemeinschaften. Viele urbane Gärten laden Interessierte zu Veranstal-
tungen gärtnerischer oder kultureller Natur ein und bieten damit Anlass für Begegnung und Kommunikation. Sie 
tragen so zu einer lebendigen Stadtgestaltung und -entwicklung bei. 
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Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Stadtplanung und Wohnen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt, mit der Koordinierungsstelle För-
derprogramme Urbanes Grün 

 

Weiterführende Literatur/Links 

www.stuttgart.de/urbanegaerten (letzter Zugriff 17.09.2019) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/543412/102382.pdf (letzter Zugriff 17.09.2019) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/543412/102383.pdf (letzter Zugriff 17.09.2019) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/543412/123668.pdf(letzter Zugriff 17.09.2019) 

 

Praxisbeispiel 35: NeckarPark – sozial-ökologische Stadtplanung 

NeckarPark – sozial-ökologische Stadtplanung 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 11 (alle SDGs) 

 

Kontext: 

Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung berücksichtigt soziale, wirtschaftliche, kulturelle und umweltschüt-
zende Anforderungen.   

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Bad Cannstatt sollen ab 2023 die ersten Wohnungen bezogen 
werden. Insgesamt werden hier mehr als 2000 Menschen leben. Auf einer Fläche von etwa 25 Hektar entstehen 
rund 850 Wohnungen, Gewerbeflächen, Parks, Plätze und Straßen sowie Spielflächen, ein Sportbad und Habitate 
für geschützte Arten. 

Für eine nachhaltige Wärmeversorgung wird Abwasser als Hauptwärmequelle genutzt. Bauherrinnen und Bauher-
ren werden verpflichtet, Wohngebäude als KfW-Effizienzhäuser 55 zu errichten. Für Nicht-Wohngebäude besteht 
die Anforderung, die Gebäude auf einen mindestens 45 Prozent niedrigeren Primärenergiebedarf auszulegen und 
mit einem mindestens 30 Prozent höheren baulichen Wärmeschutz auszustatten. Im Bebauungsplan wurde eine 
Regelung verankert, die vorgibt, dass Dachflächen mit Solaranlagen zur Stromerzeugung (Photovoltaik) auszurüs-
ten sind. Eine weitere Vorgabe des Bebauungsplans ist die extensive Begrünung der Dächer und eine 30-prozen-
tige Fassadenbegrünung. Straßen und Wege werden aus Sickerpflaster hergestellt. Damit wird erreicht, dass das 
Regenwasser im Gebiet zurückgehalten wird. Zudem kann dadurch das Mikroklima positiv beeinflusst werden. 
Dem Artenschutz wird durch Ersatzhabitate in und außerhalb des Quartiers gerecht.  

Ein Schwerpunkt liegt auf der sozial ausgewogenen Nutzung der Fläche, die auch über die Vorgaben des Stutt-
garter Innenentwicklungsmodells (SIM) hinausgeht: 80 Prozent der Geschossfläche Wohnen im NeckarPark wer-
den für den geförderten Wohnbau, (Sozialer Wohnungsbau, preiswertes Wohneigentum und Mietwohnungen für 
mittlere Einkommensbezieherinnen und -bezieher) reserviert. Die Hälfte des sozialen Wohnungsbaus wird als mit-
telbare Belegung an Stellen außerhalb des Quartiers nachgewiesen. Somit ist eine sozial ausgewogene Durchmi-
schung unterschiedlicher Bevölkerungsmilieus gewährleistet. 

Im NeckarPark entsteht ein neues Bildungshaus mit Grundschule, Volkshochschule und weiteren Lernorten, sowie 
mit Kita-Gruppen für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Im Rahmen der „Bildungsregion Stuttgart“ hat sich ein Gremium 
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namens „AG Bildung im Quartier“ konstituiert, das sich mit der praktischen Umsetzung des pädagogischen Kon-
zeptes Neckarpark und den zukünftigen Kooperationen mit innerhalb und außerhalb des Stadtteils tätigen Institu-
tionen befasst. 

Die Sozialplanung stellt eine lokale und wohnortnahe Versorgung sicher, die in Zusammenarbeit mit Trägern der 
Wohlfahrtspflege und Betroffenen gestaltet wird. Im NeckarPark sollen u.a. zusätzliche Plätze stationärer Pflege 
und Tagespflege, unterstütztes Frauenwohnen, Wohneinheiten für Familien und Alleinerziehende aus Sozialpen-
sionen sowie unterstütztes Wohnen für Menschen mit seelischer, geistiger und/oder körperlicher Behinderung ent-
stehen. 

Das Mobilitätskonzept sieht eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs vor. Zur Ausstattung zählen u.a. 
20 Prozent elektrifizierte E-Stellplätze (Fahrrad und Auto). Das Quartier ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr 
angebunden. Eine hohe Qualität der Wohnnutzung wird durch eine wohnortnahe Versorgung, Kultureinrichtungen, 
ein Sportbad, Bolz- und Sportplätze sowie weitere dezentrale Kitas gewährleistet. 

Der im Juli 2017 eingeweihte Quartierspark „Grüne Mitte“ umfasst 10.000 Quadratmeter Fläche. Die großen Frei-
flächen stehen der Öffentlichkeit für eine ganze Bandbreite an Spiel- und Freizeitaktivitäten für jedes Alter zur 
Verfügung. Sie werden eingefasst von autofreien Wegen, die nur von Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahr-
radfahrenden genutzt werden dürfen. Angrenzend zur Grünen Mitte entsteht der autofreie steinerne Quartiersplatz, 
der zu weiteren Aktivitäten einlädt. 

Innerhalb des NeckarParks ist das Areal mit dem ehemaligen Zollamt ein wichtiger Identitätsfaktor für das künftige 
Wohngebiet. Neben der gemeinnützigen Kulturinsel ist auch die Gemeinwesenarbeit des Jugendamts zu einem 
wichtigen Faktor für den Zusammenhalt im Gebiet und für Transparenz bei der Entwicklung des Quartiers gewor-
den. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Das Beispiel NeckarPark zeigt eine ganzheitliche, sozial, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene Stadtpla-
nung, welche auf sozial gerechte Weise die Bedürfnisse aller Generationen für ein zukunftsweisendes Quartier 
berücksichtigt. Arbeiten, Wohnen und Freizeit können innerhalb eines Quartiers vereinbart werden. Bei der Ver-
wirklichung arbeiten alle Bereiche der Verwaltung übergreifend und unter Beteiligung verschiedenster Akteurinnen 
und Akteure der Stadtgesellschaft eng zusammen. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt; Referat Soziales und Integration; Referat Jugend und Bildung; Techni-
sches Referat 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/588130 (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

11.8 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Viele Aspekte der Nachhaltigkeit beeinflussen die Gestaltung der Stadt oder werden von ihrer Gestaltung beein-
flusst. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt (SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ und 
SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“) hat direkte Implikationen für den Flächenverbrauch (Kapitel 11.6) 
den Bodenschutz (siehe Indikator Bodenindex, SDG 15 „Leben an Land“, Kapitel 15.1) und viele andere Aspekte. 
Diese Dimensionen der Nachhaltigkeit in einer Stadt hängen aber auch ab vom Verkehr und den Konsummustern 
(SDG 12 „Verantwortungsvolle Produktions- und Konsummuster“). Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13) sind 
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vielfach Maßnahmen der Stadtgestaltung. Hier kommen die Möglichkeiten, aber auch die Zielkonflikte einer nach-
haltigen Entwicklung zusammen. 

Für die Abbildung eine inklusiven und nachhaltigen Stadtentwicklung sind auch die Indikatoren Luftqualität und die 
Lärmbelastung (SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, Kapitel 3.5 und Kapitel 3.6) „Energieproduktivität“ (SDG 7 
„Bezahlbare und saubere Energie“, Kapitel 7.4) und „Biodiversität“ (SDG 15 „Leben an Land“, Kapitel 15.4) rele-
vant. Die Indikatoren „Abfallmenge“ (SDG 12, Kapitel 12.2) und „Treibhausgasausstoß Industrie, Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen, Verkehr und Privathaushalte“ (SDG 13, Kapitel 13.3) sind ebenfalls relevant für SDG 11, da 
diese im Zusammenhang zu dem Ziel stehen, die von den Städten ausgehenden Umweltbelastungen zu senken. 

Der Indikator „Straftaten“ (vgl. SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“, Kapitel 16.1) ist für SDG 
11 mit Hinblick auf das Ziel, Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen Räu-
men zu sichern, von Relevanz. 
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12 SDG 12 „Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 12 lautet „Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 12 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster, vor allem eine nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, die Verringerung von Nahrungsmittelverschwendung, die Senkung des Abfallaufkommens, die Moti-
vation von Unternehmen zu nachhaltigem Handeln und die Förderung einer nachhaltigen, öffentlichen Beschaf-
fung. 

12.1 Indikator Trinkwasserverbrauch 

12.1.1 Definition 

Trinkwasser ist eine der Schlüsselressourcen und ein sparsamer Umgang ist entsprechend wichtig. Der Verbrauch 
von Trinkwasser hängt sowohl von dem privaten Verbrauch als auch von der Wassernutzung durch Wirtschaftsbe-
triebe ab. Während der Trinkwasserverbrauch der Industrie separat erhoben wird, ist eine Trennung zwischen 
Privathaushalten und Kleingewerbe nicht möglich. 

12.1.2 Berechnung 

Der Indikator Trinkwasserverbrauch wird berechnet als der durchschnittliche tägliche Trinkwasserverbrauch durch 
Privathaushalte und Kleingewerbe pro Einwohnerin und Einwohner: 

x Trinkwasserverbrauch: (Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner) * (Tage pro Jahr) 
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12.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 59: Trinkwasserverbrauch (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2017; Angaben in Liter pro Einwohnerin-
nen und Einwohner pro Tag) 

 

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung; Einwohnerinnen und Einwohner: Landeshauptstadt Stuttgart. 

Der durchschnittliche tägliche Trinkwasserverbrauch in Privathaushalten und Kleingewerbe in der Landeshaupt-
stadt Stuttgart ist von 137 Liter (2007) auf 124 Liter (2017) Liter pro Einwohnerin und Einwohner, d.h. um 13 Liter 
oder rund 10 Prozent, zurückgegangen. Auch wenn zu den Ursachen keine Studien vorliegen, dürfte dies u. a. mit 
einem sparsameren Verhalten der Haushalte und einem geringeren Wasserverbrauch von Haushaltsgeräten (z. B. 
Waschmaschine, Spülmaschine) zusammenhängen. 

12.2 Indikator Abfallmenge 

12.2.1 Definition 

Die Reduktion von Abfall und die Wiederverwendung von Wertstoffen ist ein Nachhaltigkeitsthema mit langer Tra-
dition. Hier spielen zwei Aspekte eine Rolle. Zum einen geht es um das kommunale Abfallaufkommen insgesamt; 
zum anderen interessiert die Nutzung von Wertstoffen. Der Indikator Abfallmenge beschränkt sich auf die häusli-
chen Abfälle und lässt betriebliche Abfälle außen vor. 

Für die Berechnung des kommunalen Abfallaufkommens in Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner werden 
die gesammelten Mengen an Haus- und Sperrabfall, Grün- und Bioabfall sowie alle weiteren getrennt erfassten 
Wertstofffraktionen (u. a. Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, E-Schrott, etc.) erhoben. In der Auswertung nicht 
berücksichtigt sind die Mengen der separat erfassten Gewerbe- und Baustellenabfälle, die zwar dem öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden können, die aber grundsätzlich keiner unmittelbaren, kommuna-
len Überlassungspflicht unterliegen. Sie sind daher nicht unmittelbar zu den häuslichen Abfällen zu zählen und 
stellen insofern kein belastbares Maß für die unter kommunaler Regie erfasste Pro-Kopf-Abfallmenge dar. Dage-
gen werden die durch die kommunale Schadstoffsammlung erfassten Problemabfälle den Rest- und Sperrabfällen 
hinzugerechnet. 
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12.2.2 Berechnung 

Der Indikator setzt sich aus der pro Jahr anfallenden Menge an Abfällen in Bezug auf die in der Gebietskörperschaft 
lebenden Einwohnerinnen und Einwohner zusammen: 

x Abfallmenge – gesamt: (Gesamtmenge der Abfälle in kg) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) 

Der Wertstoffanteil weist den Anteil weiterverwertbarer Stoffe im Abfall aus: 

x Abfallmenge – Wertstoffanteil: (Menge von Wertstoffen in kg) / (Gesamtmenge der Abfälle in kg) * 100 

12.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 60: Menge häuslicher Abfälle (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Kilogramm pro Ein-
wohnerin und Einwohner) 

 

Quelle: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Das kommunale Abfallaufkommen in Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner ist nach einem zwischenzeitli-
chen Anstieg seit 2010 rückläufig. Der Anstieg der Abfallmenge bis 2010 resultiert im Wesentlichen aus einer ge-
änderten Erhebungssystematik des kommunal erfassten Grünguts und einer damit einhergehenden Verdopplung 
der Jahresmenge an Grüngut. Bei steigenden Bevölkerungszahlen nimmt die Menge der Rest- und Wertstoffabfälle 
in den letzten Jahren ab. Der Rückgang der Abfallmenge pro Einwohnerin und Einwohner zeigt diese Entwicklung.  
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Abbildung 61: Anteil von Wertstoffen an der Abfallmenge (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in 
Prozent) 

 

Quelle: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Reduzierung der kommunalen Abfallmenge ist ein nicht zu vernachlässigendes Entwicklungsziel. Besonderes 
Augenmerk liegt allerdings auf einer Entfrachtung der Restfraktionen hin zu einem höheren Anteil der getrennt 
erfassten Wertstoffe. Das bedeutet, im Restabfall vorhandene Wertstoffe sollen dort abgeschöpft und einem Re-
cyclingprozess zugeführt werden. So konnte nicht zuletzt durch den Ausbau an Abgabemöglichkeiten für Wertstoffe 
der Anteil der Wertstoffe im Vergleich zu den Restfraktionen in den letzten 10 Jahren deutlich gesteigert werden. 
Auch für die kommenden Jahre ist grundsätzlich eine weitere positive Entwicklung zu erwarten, allein schon durch 
die ab 2015 begonnene und 2018 abgeschlossene flächendeckende Einführung der Pflichtbiotonne im gesamten 
Stadtgebiet. Auf freiwilliger Basis wurde die Biotonne bereits vor über 20 Jahren eingeführt.  

12.3 Indikator EMAS-zertifizierte Standorte 

12.3.1 Definition 

Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ist ein europäisches Zertifizierungssystem, um die Umweltver-
träglichkeit von Betrieben zu prüfen. Dabei verpflichten sich Betriebe, den Energie- und Ressourceneinsatz – über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus – ökologisch auszurichten. Regelmäßige Berichtspflichten und Prüfungen durch 
staatlich beaufsichtigte Umweltgutachterinnen und -gutachter gehören ebenfalls zum Anforderungsprofil. 

Die EMAS-Zertifizierung bildet umweltverträgliche Betriebsabläufe zuverlässig ab. Allerdings können sich auch 
andere, nicht-zertifizierte Standorte an Umweltkriterien ausrichten, ohne den Aufwand einer Zertifizierung zu be-
treiben. Die Anzahl der umweltorientiert arbeitenden Betriebsstandorte wird somit unterschätzt. 

Die EMAS-Zertifizierung erfolgt für Betriebsstandorte Die Anzahl der EMAS-Standorte bezieht sich auf alle Be-
triebsstandorte innerhalb von Stuttgart (PLZ 70xxx). Allerdings ist die Gesamtzahl von Betriebsstandorten in der 
Landeshauptstadt Stuttgart nicht bekannt. Entsprechend ist eine Relationierung der Zahlen an der Gesamtzahl von 
Betriebsstandorten nicht möglich.  
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12.3.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x EMAS-zertifizierte Standorte: Anzahl der EMAS-zertifizierten Standorte 

12.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 62: EMAS-zertifizierte Standorte (Landeshauptstadt Stuttgart; 2011 bis 2018; Anzahl) 

 

Quelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer, Auswertung durch das Deutsche Institut für Urbanistik. 

Die Anzahl der EMAS-zertifizierten Standorte in der Landeshauptstadt Stuttgart nahm bis 2017 kontinuierlich zu. 
Zwischen 2011 und 2017 hat sich die Anzahl verdoppelt. 2018 gab es einen Rückgang der EMAS-zertifizierten 
Standorte.  

Praxisbeispiel 36: Zukunftsinvestition Gemeinwohl – Nachhaltig fit für morgen! 

Zukunftsinvestition Gemeinwohl – Nachhaltig fit für morgen! 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 12 (SDG 8) 

 

Kontext: 

Die ökologische Modernisierung Stuttgarts sowie die Umsetzung der von der EU vorgegebenen CSR-Richtlinie in 
deutsches Recht waren für die Landeshauptstadt Stuttgart der Anlass, die ortsansässigen Betriebe intensiv über 
die verschiedenen Standards zu CSR-Berichterstattung zu informieren. So hat die Stadt bereits 2016 im Rahmen 
der Kongressreihe „Zukunftsinvestition Gemeinwohl“ die diversen Möglichkeiten zur CSR-Berichterstattung vorge-
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stellt. Dazu gehören auch der „Deutsche Nachhaltigkeitskodex“ oder die WIN-Charta. Zeitgleich wurden auf Initia-
tive des Gemeinderats vier städtische Unternehmen begleitet, die als bundesweite Pioniere den Gemeinwohl-Pro-
zess durchlaufen haben. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Der Stuttgarter Gemeinderat ermöglicht nun auch privatwirtschaftlichen Unternehmen den Einstieg in die Gemein-
wohl-Bilanz. An dem Förderprogramm „Nachhaltig fit für morgen mit dem Gemeinwohl-Kompakt-Bericht“ können 
Betriebe aller Branchen, die ihren Sitz oder ihre Betriebsstätte in Stuttgart haben, mindestens ein zweijähriges 
Bestehen nachweisen und mindestens eine sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bzw. einen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit angestellt haben, teilnehmen. 

Die Unternehmen erstellen den Bericht in sogenannten „Konvois“ (moderierte Workshops mit mindestens 2 und 
maximal 5 Betrieben) in Kombination mit einer Individualbetreuung durch zertifizierte Beraterinnen und Berater. 
Optional ist eine Auditierung möglich. After-Work-Treffs mit Fachreferaten und Workshops mit Nachhaltigkeitsex-
pertinnen und -experten ergänzen das umfassende Informationsprogramm für Stuttgarter Unternehmen. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die ersten beiden Konvois haben ihre Workshops mit Erfolg abgeschlossen. Im November 2019 erhalten die Un-
ternehmen bei einer Verleihungsveranstaltung eine Auszeichnung für ihr Engagement. Dazu erscheint eine Publi-
kation mit Ergebnissen, Erfahrungen und Best-Practice Beispielen. Weitere Runden folgen in den kommenden 
beiden Jahren. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Wirtschaftsförderung 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/wirtschaftsfoerderung/nachhaltig-fit (letzter Zugriff 23.07.19) 

 

12.4 Indikator Nachhaltige Beschaffung bei Verbrauchsmaterial 

12.4.1 Definition 

Kommunen haben bei der Beschaffung von Verbrauchsmaterial für ihre Verwaltung die Möglichkeit, Nachhaltig-
keitsaspekte zu beachten. Dies betrifft das gesamte Spektrum von Verbrauchsmaterial und entsprechend ganz 
unterschiedliche Aspekte. 

Eine quantitative Beschreibung ist für die Recyclingpapierquote möglich. Bei weiteren Verbrauchsmaterialien wer-
den allerdings ebenfalls Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt, wie die Beschreibung deutlich macht. 

12.4.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 
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x Nachhaltige Beschaffung bei Verbrauchsmaterial (Recyclingpapierquote): (Menge verbrauchtes Recyclingpa-
pier in kommunalen Einrichtungen) / (Menge verbrauchtes Papier in kommunalen Einrichtungen insgesamt) * 
100 

12.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 63: Nachhaltige Beschaffung bei Verbrauchsmaterial (Recyclingpapierquote) (Landeshauptstadt Stuttgart; 
2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Haupt- und Personalamt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart achtet beim Einkauf von Papier und Druckerzeugnissen in hohem Maße auf die 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der Waldbewirtschaftung durch die Lieferanten bzw. Produzenten. Bei 
der Beschaffung von Papier ist entsprechend den städtischen Vorschriften Recyclingpapier als Standard vorge-
schrieben. Ausnahmen sind seit April 2014 nicht mehr zugelassen. 

Der Anteil von Recyclingpapier am gesamten Papierverbrauch der Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart hat 
daher von 2007 bis 2018 fast kontinuierlich zugenommen (ein Wert für 2010 liegt nicht vor). Während 2007 noch 
ein knappes Viertel des verbrauchten Papieres kein Recyclingpapier war, trifft dies nun nur noch auf weniger als 1 
Prozent zu. Damit hat die Stuttgarter Verwaltung praktisch vollständig auf Recyclingpapier umgestellt. 
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Praxisbeispiel 37: Öko-faire und soziale Beschaffung 

Öko-faire und soziale Beschaffung 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 12 (SDG 8, SDG 17) 

Kontext: 

Der Stuttgarter Gemeinderat hat bereits 2005 beschlossen, keine Produkte mehr zu kaufen, die aus ausbeuteri-
scher Kinderarbeit stammen. Seit Herbst 2013 zählt die Landeshauptstadt Stuttgart zum Kreis der Fairtrade-Städte. 
Stuttgart war die 200. Stadt in Deutschland, die als Fairtrade-Kommune anerkannt wurde (vgl. auch SDG 17). 

Generell fordert der Zentrale Einkauf im Haupt- und Personalamt bei allen Produkten die Bieter und deren Toch-
terunternehmen sowie Zulieferer zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation der 
Vereinten Nationen (IAO) auf, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen hinreichenden Schutz gewähr-
leisten sollen. Die Produktpalette der städtischen Beschaffung wird stetig um regionale, ökologische und aus fairem 
Handel stammende Artikel erweitert. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

IT-Geräte 

Die Landeshauptstadt Stuttgart kauft jährlich Computer, Multifunktionsgeräte, Bildschirme, Drucker und mietet Ko-
pierer im Wert von rund 20 Millionen Euro. 

Bei Ausschreibungen der Stadt Stuttgart über IT-Geräte erfolgt die Auftragsvergabe unter der Maßgabe, dass die 
Herstellung der angebotenen Geräte in der gesamten Lieferkette unter menschenwürdigen Bedingungen durchge-
führt sein muss. Die Einhaltung der IAO-Kernarbeitsnormen wird verlangt. Ausnahmen bestehen hier bei Apple-
Geräten, da der Hersteller keine entsprechende Zusage abgibt. 

Eine Eigenerklärung zur Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte ist von jedem Bieter zwingend auszufüllen (Text-
auszug Ausschreibungsunterlagen: „Die Herstellung der angebotenen Geräte muss in der gesamten Lieferkette 
unter menschenwürdigen Bedingungen durchgeführt sein, d. h. unter Einhaltung der IAO-Konventionen 87 und 98; 
29 und 105; 138 und 182; 100 und 111; 115, 155 und 170; 1 und 30 sowie 158 (www.ilo.org). Als Nachweis ist die 
beiliegende Eigenerklärung zur Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte auszufüllen.“) 

Zudem werden ausschließlich Geräte beschafft, die dem Stand der Technik und damit den Kriterien der Energie-
effizienz entsprechen. 

Alle verbauten Kunststoffe und Flüssigkristallmischungen dürfen keine krebserzeugenden, erbgutverändernden 
oder fortpflanzungsgefährdenden Stoffe enthalten. Die Hintergrundbeleuchtung der Notebooks muss quecksilber-
frei sein. Bei Kopiergeräten und Druckern werden neben dem Stromverbrauch auch die Lautstärke und der Ozon-
ausstoß abgefragt und gewertet. 

Umweltzeichen und Zertifizierungen, wie Energy Star, Blauer Engel, TCO, EPEAT oder andere gleichwertige La-
bels, werden grundsätzlich verlangt, ebenso die Rücknahme der Verpackungen bzw. eine umweltgerechte Entsor-
gung der Verbrauchsmaterialien. 

Die Auswertung der IT-Ausschreibungen erfolgt nach aktueller UfAB (Unterlage zur Ausschreibung und Bewertung 
von IT-Leistungen des Bundesministeriums des Innern). 

 

Fair produzierte Natursteine 

Als Fairtrade-Stadt setzt sich Stuttgart gemeinsam mit dem Netzwerk Stein, der Steinmetzinnung Stuttgart, an 
Stuttgarter Friedhöfen tätigen Gewerken sowie der Evangelischen und Katholischen Kirche in Stuttgart für den 
Handel von Natursteinen aus fairer Arbeit ein und ächtet Produkte aus ausbeuterischer Arbeit. Auch der Verband 
der kontrollierten Bestattungsunternehmer in Stuttgart unterstützt dieses Ziel. 
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Textilien 

Die Landeshauptstadt Stuttgart verlangt beim Einkauf von Textilien zwingend die Einhaltung der IAO-Kernarbeits-
normen, d. h. die Maßgabe, dass die Herstellung der Textilien unter menschenwürdigen Bedingungen durchgeführt 
werden muss. Als Nachweis zur Einhaltung grundlegender Arbeitsrechte muss von jedem Bieter eine entspre-
chende Erklärung vorgelegt werden. Bei textilen Bodenbelägen wird bei Kleber, Vorstrich und Spachtelmasse die 
Einhaltung von Giscode D1 (lösemittelfrei) und Emicode EC 1 (emissionsarm) gefordert. 

 

Sportkleingeräte 

Die Landeshauptstadt Stuttgart verlangt von den Bietern, dass die Herstellung der angebotenen Produkte (inklusive 
Bälle) unter Einhaltung der Kernarbeitsnormen der IAO (Übereinkommen Nr. 29, Nr. 87, Nr. 98, Nr. 100, Nr. 105, 
Nr. 111, Nr. 138 und Nr. 182) erfolgt. Die Anbieter müssen dies wie folgt nachweisen: 

- Vorlage einer Zertifizierung der Produkte mit dem Gütezeichen Fairtrade, GEPA oder einem gleichwertigen 
Gütezeichen oder 

- Vorlage von geeigneten Nachweisen, aus denen hervorgeht, dass die in der Klausel für die Auftragsdurchfüh-
rung genannten Bedingungen bei der Herstellung eingehalten werden (z. B. Auditierung des Herstellungsbe-
triebs nach dem internationalen Sozialstandards A8000) oder 

- Abgabe einer Eigenerklärung (soweit kein Zertifikat oder keine Bescheinigung vorliegt) zur Beachtung der 
Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der IAO, die bei Vertragsausführung Bestandteil des Liefervertrages 
wird. 

 

Büromöbel 

Bei der Ausschreibung von Büromöbeln werden von der Landeshauptstadt Stuttgart ökologische Aspekte berück-
sichtigt. Die wichtigsten Lieferanten sind nach EMAS und/oder ISO 14001 zertifiziert. Die Produkte dieser Liefe-
ranten sind PVC-frei, recyclingfähig und haben folgende Zertifizierungen: Blauer Engel, PEFC, FSC. 

 

Lebensmittel 

Bei allen Sitzungen des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart wird fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt. 
Auch der Kaffee in der Cafeteria und den beiden Betriebsrestaurants hat Fairtrade- und Bio-Qualität. Darüber hin-
aus werden fair gehandelter Tee, Bio-Limonade und heimischer Apfelsaft aus Streuobstwiesenanbau angeboten.  

Beim Einkauf für die beiden Betriebsrestaurants werden durch die Erhöhung des Lebensmittelbudgets vermehrt 
Lebensmittel in Bioqualität aus der Region bezogen (z. B. Nudeln, Hühnereier aus Freilandhaltung, Fleisch und 
Süßwasserfische). Hinzu kommt die laufende Umstellung auf frisches, saisonales Obst und Gemüse aus der Re-
gion mit dem Ziel der Zertifizierung als Betriebsrestaurant „Schmeck den Süden“. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Haupt und Personalamt im Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

Präsentation Ökofaire Einkaufspraxis der Landeshauptstadt Stuttgart, 2014  

www.stuttgart.de/fairtrade (Fairtrade-Stadt Stuttgart) (letzter Zugriff 29.07.2019) 

Landeshauptstadt Stuttgart (Hrsg.), 2016: Besser fair. Natursteine ohne ausbeuterische Arbeit. Unter: www.stutt-
gart.de/img/mdb/item/450394/118979.pdf (letzter Zugriff 24.08.2019) 
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Praxisbeispiel 38: Bieterdialog „Gut gehen und gut fühlen – Beschaffung von Arbeitsschuhen stadtweit“ 

Bieterdialog „Gut gehen und gut fühlen – Beschaffung von Arbeitsschuhen stadtweit“ 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 12 (SDG 8, SDG 17) 

 

Kontext: 

Der Zentrale Einkauf im Haupt- und Personalamt verfolgt seit Jahren das Ziel, öko-faire und soziale Kriterien bei 
Beschaffungen stärker zu berücksichtigen. Die öko-faire und soziale Beschaffung ist ein zentraler Bereich, in dem 
Kommunen ihren Beitrag zur Verbesserung von Standards in der Produktions- und Lieferkette und damit zur Ver-
besserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit leisten können. Vor diesem Hintergrund hat das Haupt- 
und Personalamt am 9. November 2017 im Rathaus einen Bieterdialog zur ökofairen und sozialen Beschaffung 
von Arbeitsschuhen stadtweit durchgeführt. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Unter dem Motto „gut gehen und gut fühlen“ trafen sich über 60 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, 
den städtischen Bedarfsstellen, des Landes, der Handelskammer und der Zivilgesellschaft. 

Ziel war es, Nutzerinnen und Nutzer, Anbieter und die Landeshauptstadt Stuttgart als Auftraggeberin im Dialog 
zusammen zu bringen. Es sollten die Möglichkeiten der öko-fairen und sozialen Beschaffung in dem bislang wenig 
berücksichtigten Bereich Arbeitsschuhe mit Angebot, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Produkte verbunden wer-
den. Die Landeshauptstadt kooperierte dabei mit der zivilgesellschaftlichen Organisation FEMNET e.V. 

Bei der Veranstaltung wurden höhere Anforderungen an öko-faire und soziale Standards sowie deren Nachweis-
formen als Wettbewerbskriterium und Anreiz im Beschaffungsvorgang diskutiert. Dies betraf auch die Frage, wie 
eine öko-faire und soziale Nachfrage der öffentlichen Hand auf ein ausreichendes Angebot seitens des Marktes 
treffen kann. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Dieser Bieterdialog war der erste dieser Art im Süden Deutschlands. Es gelang, sowohl städtische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für das Thema öko-faire und soziale Beschaffung zu sensibilisieren als auch neue Impulse für den 
Markt zu setzen. Die Ergebnisse der Ausschreibung zeigen an einem Beispiel, dass ein Produkt, welches in der 
öko-fairen und sozialen Wertung die Höchstpunktzahl erreicht hat, sich auch in der Preiswertung und hinsichtlich 
der Qualität im Tragetest gegenüber anderen Angeboten durchsetzen konnte. 

Der Hauptteil an öffentlichen Beschaffungsvorgängen wird von den Kommunen getragen. Hier liegt ein hohes Maß 
an Verantwortung und Vorbildcharakter für eine nachhaltige Entwicklung, dem die Landeshauptstadt Stuttgart ge-
recht werden möchte. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Haupt und Personalamt im Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht in Kooperation mit der Projektstelle 
Koordination Globale Entwicklungsziele in der Abteilung Außenbeziehungen im Referat Verwaltungskoordination, 
Kommunikation und Internationales 
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Weiterführende Literatur / Links: 

www.woek.de/publikationen/detail/global-verantwortliche-beschaffung-fuer-pioniere-handreichung/ (letzter Zugriff 
29.07.2019) 

 

12.5 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Die individuelle und organisatorische Einstellung auf Nachhaltigkeit in Form von nachhaltigen Konsum- und Pro-
duktionsmustern strahlt auf alle Nachhaltigkeitsdimensionen aus. Fokussiert ist hier die Umweltdimension, bei der 
durch reduzierten Trinkwasserverbrauch, reduzierte Abfallmenge und ökologisch orientiertes Management die un-
mittelbaren Umweltschäden betrachtet werden. Indirekte Effekte ergeben sich auf die weiteren Umweltbelastun-
gen, wie Luftqualität und Lärmbelastung (SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, Kapitel 3.5 und Kapitel 3.6) oder 
den Treibhausgas-Ausstoß (SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, Kapitel 13.3). Im größeren Rahmen zielen 
die nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster auf nachhaltiges Verhalten insgesamt.  

Das Ziel 12 verweist auf die Notwendigkeit, Verhaltens- und Produktionsweisen anzupassen. Dies erfordert Inno-
vationen (SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“), bedeutet aber auch fundamentale Umstellungen in der 
Wirtschaftsweise, die nicht nur Wachstum in nachhaltig ausgerichteten Bereichen bedeuten, sondern auch den 
Verzicht auf nicht-nachhaltiges Wirtschaften. Hier zeigen sich Zielkonflikte mit SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum“ und SDG 1 „Keine Armut“ sowie den mittelbar verbundenen weiteren SDGs. 

Bildung und Informationen sind Grundvoraussetzung für ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine 
Lebensweise in Harmonie mit der Natur. Daher steht SDG 12 auch in einem engen Zusammenhang zum Indikator 
„Bildungsangebote mit ökologischem Nachhaltigkeitsbezug“ (vgl. SDG 4 „Hochwertige Bildung“, Kapitel 4.3).  

Die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen wird auch durch die Indikatoren 
„Abwasserbehandlung“ (SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, Kapitel 6.1) oder „Endenergiever-
brauch“ und „Energieproduktivität“ (SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“, Kapitel 7.3  und 7.4) abgebildet.
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13 SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 13 lautet „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen ergreifen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 13 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu stärken, Maßnahmen zum Klima-
schutz zu ergreifen sowie die Kommunikation und den Ressourceneinsatz im Bereich des Klimaschutzes zu ver-
bessern. Die Kommunen haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden, d. h. die Treibhausgas-
Emissionen im Vergleich zu 1990 um 95 Prozent zu senken.  

13.1 Indikator Waldfläche 

13.1.1 Definition 

Waldflächen sind CO2-Senken. Sie können ausgestoßenes CO2 binden und verbessern somit die CO2-Bilanz. 

13.1.2 Berechnung 

Der Indikator Waldfläche ist definiert als der Anteil von bewaldeter Fläche an der Gesamtfläche: 

x Waldfläche: (Waldfläche) / (Gesamtfläche) * 100 

13.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 64: Anteil Waldfläche (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Waldflächen verändern sich in der Regel nur in langen Zeiträumen. Die Waldfläche in Stuttgart liegt konstant bei 
23,5 Prozent. Zum Naherholungsfaktor Wald vgl. auch Ausführungen unter SDG 11. 
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Praxisbeispiel 39: Klimafolgenanpassungskonzept Stuttgart KLIMAKS 

Klimafolgenanpassungskonzept Stuttgart KLIMAKS 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 13 (SDG 3, SDG 11, SDG 15) 

 

Kontext: 

Stuttgart ist seit 1995 Mitglied im Klima-Bündnis europäischer Städte. Das Klima-Bündnis strebt gemeinsam mit 
indigenen Völkern Klimagerechtigkeit an, z. B. durch Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen, Bewusstseins-
bildung und Verzicht auf Tropenholz aus Raubbau. Bereits seit der Gründung des Klima-Bündnisses ist die COICA 
(Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) einer der wichtigsten Kooperations-
partner des Netzwerkes. Die COICA ist der 1984 in der peruanischen Hauptstadt Lima gegründete Dachverband 
der indigenen Organisationen des Amazonasbeckens, der sich seitdem für die Rechte der indigenen Völker ein-
setzt. Mit dem Ziel, indigene Völker bei ihrem Kampf um rechtliche Anerkennung und dem Schutz ihrer Territorien 
zu unterstützen, arbeitet das Klima-Bündnis vor allem auf politischer Ebene eng mit der COICA und ihren Mitglied-
sorganisationen zusammen. Das gemeinsame Ziel ist der Erhalt des globalen Klimas. Der Sitz der COICA im Vor-
stand des Klima-Bündnisses trägt dazu bei, dass ihre Interessen gewahrt und in der Strategie repräsentiert werden. 

Über die Klima-Bündnis-Mitgliedschaft nimmt Stuttgart auch am Covenant of Mayors bzw. Mayors Adapt teil. Der 
Mayors Adapt ist die erste gesamteuropäische Initiative zur Anpassung an den Klimawandel. Sie bietet eine dyna-
mische Austauschplattform und ermöglicht eine große, europaweite Sichtbarkeit. Damit unterstützt sie die lokalen 
Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel. Hier liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Städte und Gemeinden 
eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn es darum geht, Lösungskonzepte umzusetzen, um den Klimaveränderungen 
zu begegnen. 

Im Rahmen der Initiative verpflichten sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister insbesondere zum übergeordne-
ten Ziel der EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel beizutragen und die Klimaresilienz ihrer Stadt und 
damit Europas zu stärken. Dies bedeutet den Ausbau der Vorsorge durch die Kommune und die Erhöhung des 
Reaktionsvermögens in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels durch die Entwicklung einer umfassenden 
(eigenständigen) lokalen Anpassungsstrategie, die auch konkrete Forderungen im Rahmen von Planverfahren vor-
sieht. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Vor diesem Hintergrund wurde 2012 – unter Federführung des Amts für Umweltschutz / Stadtklimatologie – das 
Stuttgarter Klimawandelanpassungskonzept KLIMAKS erarbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet. Es enthält 
derzeit 53 Maßnahmen aus allen Anpassungsbereichen. Eine Arbeitsgruppe begleitet die Maßnahmenum-setzung 
und kann eine konzeptionelle Nachsteuerung veranlassen. Sie setzt sich aus Kolleginnen und Kollegen stadtver-
waltungsinterner, aber auch externer Bereiche (Wasser- und Energieversorger, Verkehrsbetriebe) zusammen, die 
thematisch betroffen sind. 

Maßnahmenseitig stehen die stadtklimatisch günstigen und damit zugleich klimaschutz-/ klimaanpassungsrelevan-
ten Eigenschaften von Grünflächen in der Stadt im Vordergrund: 

- Vegetationsflächen binden aufgrund ihres Stoffwechsels das Treibhausgas CO2. Die daraus erzeugte Bio-
masse, besonders in Form von Holz, sorgt als nachwachsender Rohstoff für die Verfügbarkeit regenerativer 
Energie. 

- Im Falle niedriger und weniger dichter Vegetation fördern Grünflächen die Ventilation des Siedlungsraumes, 
was Minderung der Schadstoffbelastung sowie Abbau von Wärmestau und thermischer Belastung bedeutet, 
insbesondere bei Hitzeperioden. Weiterhin fungieren sie als Kaltluftentstehungsgebiete, die thermisch indu-
zierte lokale Windsysteme, wie nächtliche Flurwinde, Hangabwinde und Bergwinde, in Gang setzen. 
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- Urbane Waldflächen können durch ihre große wirksame Blattoberfläche ein entsprechend großes Luftvolumen 
gleichzeitig kühlen und reinigen. 

- Die Temperatur senkende Bedeutung von Vegetationsflächen kann mit der engen Korrelation zwischen dem 
thermischen Wirkungskomplex einer Aufsiedlung und dem dort realisierten Versiegelungsgrad aufgezeigt wer-
den. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Grünausstattung der Stadt bzw. der unversiegelte Flächenanteil 
dem urbanen Wärmeinseleffekt entgegenwirkt.  

- Grundsätzlich mindern Grünflächen als Versickerungs- und Retentionsflächen die Folgen von Starkregen und 
Überschwemmungen; sie unterstützen somit entsprechende Maßnahmen des Siedlungswasserbaus. Unent-
behrlich sind Grünflächen für die Grundwasserneubildung, ein Gesichtspunkt, der zum Überleben ganzer Öko-
systeme in Zeiten großer Dürre beitragen kann. 

Die Verbesserung der stadtklimatisch-lufthygienischen Situation in urbanen Räumen bzw. erfolgreiche Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels sind also zentral auf eine gelingende kommunale Grünplanung bzw. Grünflächen-
politik angewiesen. 

Die Umsetzung erfolgt kontinuierlich, (Nach-)Steuerung findet im Rahmen regelmäßiger Arbeitsgruppensitzungen 
statt. Einzelne Maßnahmen werden im Rahmen von Förderprojekten umgesetzt oder initiiert. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Voraussetzung für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist, dass es gelingt, eine „aufgabengerechte Organisations-
struktur“ zu entwickeln und zu betreiben. Hierzu kann auch die Existenz eines eigenständigen Aufgabenbereichs 
„Stadtklimatologie“ mit einer Schnittstellenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung von Vorteil sein.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (Hrsg.), 2015: Städtebauliche Klimafibel. 2. Aktuali-
sierte Auflage Juli 2015. Stuttgart. 

www.stadtklima-stuttgart.de (letzter Zugriff 30.07.2019) 

www.klimabündnis.org (letzter Zugriff 30.07.2019) 

www.panorama.solutions/en/solution/green-aeration-corridors-stuttgart-city (letzter Zugriff 30.07.2019) 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/covenant-of-mayors/city-profile/stuttgart (letzter Zugriff 
30.07.2019) 

 

13.2 Indikator Bäume im öffentlichen Raum 

13.2.1 Definition 

Neben großen Waldflächen sind auch freistehende Einzelbäume günstig für die lokale Luftqualität und das Klein-
klima. Für die klimatische Wirkung sind das Alter und die Größe der Bäume bedeutsam. Ausgewachsene, groß-
kronige Bäume sind dabei leistungsfähiger als Jungbäume oder Bäume kleiner Gestalt. Der Anteil der Jungbäume 
beträgt rund ein Viertel des gesamten Baumbestandes. Detailliertere Daten zum Habitus städtischer Bäume liegen 
nicht vor. 
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Die Daten bilden nur Bäume auf öffentlichen Grünflächen und im Straßenraum ab. Nicht enthalten sind beispiels-
weise Bäume in Wäldern, waldartigen Beständen und Friedhöfen. 

13.2.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als die Anzahl von Einzelbäumen relativ zur Gesamtfläche: 

x Bäume im öffentlichen Raum: (Anzahl von Bäumen, die auf öffentlichem Grund stehen) / (Gesamtfläche öffent-
licher Raum in ha) 

13.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 65: Bäume im öffentlichen Raum (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben in Bäume pro Hek-
tar) 

 

Quelle: Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Baumdichte im öffentlichen Raum hat sich im Berichtszeitraum, insbesondere in den letzten beiden Jahren 
stabilisiert. Die jährlichen Schwankungen entstehen durch Baumfällungen, die für große Bauvorhaben oder aus 
Sicherheitsgründen vorgenommen werden müssen. Die Verzögerung der Nachpflanzungen in 2015 wurde von der 
Mittelknappheit in diesem Haushaltsjahr verursacht. Der reduzierte Bestand 2018 ergab sich insbesondere durch 
das Bauprojekt Stadtquartier Neckarpark und altersbedingte Baumschäden. Nach Herstellung der Straßen im 
Neckarpark werden in hoher Anzahl neue Straßenbäume als Ersatz gepflanzt. Darüber hinaus werden durch Maß-
nahmen im Programm Neues Grün / Grüne Infrastruktur vermehrt Baumstandorte in den kommenden Jahren rea-
lisiert. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass der Baumbestand zu rund 25 Prozent aus in den vorangegangenen Jahren 
gepflanzten Jungbäumen besteht, die weniger positive klimatische Wirkungen als ausgewachsene Exemplare er-
bringen können. Der Anteil der Straßenbäume beträgt über 40 Prozent am Gesamtbaumbestand des öffentlichen 
Raumes. Die Lebensdauer eines Straßenbaumes beträgt ca. 40 Jahre. Bäume auf natürlichen Standorten können 
hingegen ein Vielfaches dieses Alters erreichen. Stuttgart verfügt über eine Baumschutzsatzung. 
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Praxisbeispiel 40: Förderung Kommunales Grünprogramm 

Förderung Kommunales Grünprogramm 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 13 (SDG 11, SDG 15) 

 

Kontext: 

Stuttgart ist in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen. Die stark versiegelten Bereiche der 
Landeshauptstadt im Talgrund der innenstädtischen Bezirke, aber auch in den Ortskernbereichen äußerer Bezirke 
leiden im Sommer unter der Ausbildung von Hitzeinseln. Dieser Effekt wird durch die Kessellage mit minderen 
Windbewegungen verstärkt. Im Gegensatz zu mit Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen bebauten Flächen sind 
nur vegetationsbestandene Flächen in der Lage, durch die Verdunstung über das Blattwerk Kühlung zu bringen. 
Die Wirkung erhöht sich mit dem Blattvolumen. Der offene Boden, in dem Pflanzen wurzeln, oder befestigte Flä-
chen mit sickerfähigem Pflaster oder entsprechender Fugenbreite, sind zumindest teilweise in der Lage anfallendes 
Niederschlagswasser oberflächlich zu versickern und leisten somit einen Beitrag zur Entschärfung der Spitzen bei 
Starkregenereignissen. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Seit Einführung des Kommunalen Grünprogramms zur Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung und Verabschiedung 
der dazugehörigen Richtlinie durch den Gemeinderat im Oktober 2014 können Eigentümer von Grundstücken so-
wie Mieter und Berechtigte mit Einverständnis der Vorgenannten ab einem 51-prozentigen Versiegelungsgrad des 
Grundstücks einen Zuschuss von 50 Prozent der veranschlagten Kosten zur Hofentsiegelung, Dach- und Fassa-
denbegrünung bei der Koordinierungsstelle Förderprogramme Urbanes Grün der LHS Stuttgart beantragen. Die 
Förderobergrenze liegt bei 10.000 Euro. 

Die Koordinierungsstelle Förderprogramme Urbanes Grün unterstützt durch Beratung in der Gestaltung und in der 
Antragsstellung sowie durch Bereitstellung zweckgebundener Zuschüsse bei förderfähigen Vorhaben. Um die Bür-
gerinnen und Bürger über die Fördermöglichkeiten im Bestand zu informieren, wurden und werden verschiedene 
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchgeführt. So ist ein Flyer an verschiedenen Ausgabestellen in der Stadt 
erhältlich. Eine stadtweite Plakataktion, Pressearbeit oder die Mitwirkung an Veranstaltungen, wie z. B. am Tag 
der offenen Tür des Rathauses, sind einige Beispiele hierfür. Die aktuelle Aufstellung des Mobilen Grünen Zimmers 
auf öffentlichen Plätzen macht verschiedene Begrünungsmöglichkeiten erlebbar, lädt zum Verweilen ein und wertet 
die Grünstruktur des jeweiligen Standortes zeitweilig auf. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Es werden jährlich mehrere Projekte auf freiwilliger Basis von privaten Eigentümerinnen und Eigentümern umge-
setzt. Eine Evaluierung über die Wirkung auf die Gesamtstadt steht noch aus. Dennoch dienen die ersten Projekte 
als Beispiel für einen Sinneswandel hinsichtlich der Gestaltung der Freiräume in der Stadt und veranschaulichen 
privaten Eigentümerinnen und Eigentümern, wie sie zur stadtklimatischen Entspannung und zur ökologischen Auf-
wertung auch auf kleinen Flächen beitragen können. Die Erfahrungen aus fünf Jahren Förderpraxis werden in die 
2019 noch angestrebte Überarbeitung und Anpassung der Förderrichtlinie münden.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Stadtplanung und Wohnen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
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Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/gruenprogramm (letzter Zugriff 30.07.2019) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/544697/102386.pdf (letzter Zugriff 30.07.2019) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/544697/102387.pdf (letzter Zugriff 30.07.2019) 

www.stuttgart.de/img/mdb/item/544697/123672.pdf (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

13.3 Indikator Treibhausgas-Ausstoß 

13.3.1 Definition 

Die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen gehört zu den zentralen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des 
Pariser Klimaabkommens von 2015, wonach die Erwärmung der Erdatmosphäre im langjährigen Mittel auf maximal 
zwei Grad beschränkt werden soll. 

Der Indikator setzt den Treibhausgas-Ausstoß jeweils ins Verhältnis zu den Nutzenden. Im Fall der Treibhausgas-
Emissionen in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung sind dies sinnvollerweise die sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten (SvB), im Falle von Verkehr und privaten Haushalten sind es die Einwohnerinnen und Ein-
wohner. 

13.3.2 Berechnung 

Der Indikator wird differenziert nach: 

x Treibhausgas-Ausstoß – Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie: (Emission CO2-Äquivalente von 
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie) / (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Gewerbe, 
Handel, Dienstleistung und Industrie) 

Erfasst werden sollen alle direkten und indirekten Emissionen von Treibhausgasen (angegeben in CO2-Äquivalen-
ten), die durch Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie, inklusive Landwirtschaft, verursacht werden. Ver-
fügbar für die Landeshauptstadt Stuttgart sind derzeit nur die energiebedingten Treibhausgas-Emissionen, die 
daher in diesem Bericht dargestellt werden. 

x Treibhausgas-Ausstoß – Verkehr: (Emission CO2-Äquivalente durch den Verkehr) / (Anzahl Einwohnerinnen 
und Einwohner) 

Erfasst werden sollen alle direkten und indirekten Emissionen von Treibhausgasen (angegeben in CO2-Äquivalen-
ten), die durch den Verkehr verursacht werden. Die Bilanzierung erfolgt territorial, jedoch ohne Transitverkehre 
(Flughafen, Autobahnen und Bahnfernverkehr werden nicht berücksichtigt). Verfügbar für die Landeshauptstadt 
Stuttgart sind derzeit nur die energiebedingten Treibhausgas-Emissionen, die daher in diesem Bericht dargestellt 
werden. 

x Treibhausgas-Ausstoß – private Haushalte: (Emission CO2-Äquivalente durch private Haushalte) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohner) 
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Erfasst werden sollen alle direkten und indirekten Emissionen von Treibhausgasen (angegeben in CO2-Äquivalen-
ten), die durch private Haushalte inklusive Konsumverhalten verursacht werden. Verfügbar für die Landeshaupt-
stadt Stuttgart sind derzeit nur die energiebedingten Treibhausgas-Emissionen, die daher in diesem Bericht 
dargestellt werden. 

x Treibhausgas-Ausstoß – Gesamtstadt: Emission CO2-Äquivalente aller Sektoren 

13.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 66: Energiebedingter Treibhausgas-Ausstoß von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (Lan-
deshauptstadt Stuttgart; 1995, 2008, 2010, 2012 bis 2017; Angaben in t CO2 äq / SvB)  

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Treibhausgas-Emission von Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie pro sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigtem und Jahr ist im betrachteten Zeitraum um rund 41 Prozent gesunken. Während 1995 9,8 t CO2 äq 
je beschäftigter Person und Jahr emittiert wurden, betrug die Emission 2017 nur noch 5,8 t CO2 je beschäftigter 
Person und Jahr. Die Daten für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

 

0

2

4

6

8

10

12

1995 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ | Seite 163 

 

Abbildung 67: Energiebedingter Treibhausgas-Ausstoß Verkehr (Landeshauptstadt Stuttgart; 1990, 1995, 2008, 2010, 
2012 bis 2017; Angaben in t CO2 äq / Einwohnerinnen und Einwohner) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die energiebedingte Treibhausgas-Emission des Verkehrs pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr ist im be-
trachteten Zeitraum um rund 29 Prozent gesunken. Während 1990 1,7 t CO2 äq pro Einwohnerin und Einwohner 
emittiert wurden, betrug die Emission 2017 nur noch 1,2 t CO2 äq pro Einwohnerin und Einwohner. Die Daten für 
2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

Abbildung 68: Energiebedingter Treibhausgas-Ausstoß der privaten Haushalte (Landeshauptstadt Stuttgart; 1990, 
1995, 2008, 2010,2012 bis 2017; Angaben in t CO2 äq / Einwohnerin und Einwohner)  

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 
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Die energiebedingte Treibhausgas-Emission der privaten Haushalte pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr ist 
im betrachteten Zeitraum um rund 33 Prozent gesunken. Während 1990 3,3 t CO2 äq pro Einwohner emittiert 
wurden, betrug die Emission 2017 nur noch 2,2 t CO2 äq pro Einwohner. Ein Teil dieser Entwicklung ist auf die 
Änderung des CO2-Faktors im Strombezug zurückzuführen. Die Daten für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

Abbildung 69: Energiebedingter Treibhausgas-Ausstoß der Gesamtstadt (Landeshauptstadt Stuttgart; 1990, 1995, 
2008, 2010, 2012 bis 2017; Angaben in Millionen t CO2 äq / a) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die jährliche energiebedingte Treibhausgas-Emission aller Sektoren der Gesamtstadt ist im betrachteten Zeitraum 
um rund 31 Prozent gesunken. Während 1990 6,4 Millionen t CO2 äq emittiert wurden, betrug die Emission 2017 
nur noch 4,4 t Millionen CO2 äq. Ein Teil dieser Entwicklung ist auf die Zunahme des Anteils der erneuerbaren 
Energien im Bundesstrommix und damit die Änderung des CO2-Faktors im Strombezug zurückzuführen. Die Daten 
für 2018 liegen erst Anfang 2020 vor. 

Die Gründe für den deutlichen Rückgang der energiebedingten Treibhausgas-Emissionen liegen vor allem am 
Umbau der Energieerzeugung hin zu mehr erneuerbaren Energien und an den Effizienzsteigerungen in den ein-
zelnen Sektoren. 

Praxisbeispiel 41: Aktionsprogramm Klimaschutz 

Aktionsprogramm Klimaschutz 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 13 (SDG 11, SDG 15) 

 

Kontext: 

Stuttgart ist in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen. Aufgrund der topografischen Lage 
sowie der dicht bebauten Innenstadt im Talgrund belasten Hitze und Trockenheit Stuttgart. Daher plant die Stadt, 
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das Einsparen von CO2-Emissionen zu beschleunigen sowie die Anpassung an den Klimawandel in der Stadt zu 
intensivieren. Am 17. Juli 2019 hat der Oberbürgermeister dem Gemeinderat das Aktionsprogramm „Weltklima in 
Not – Stuttgart handelt. Aktionsprogramm Klimaschutz“ vorgestellt. Elementarer Teil des Vorschlags war die Bil-
dung einer davon-Position in Höhe von 200 Millionen Euro für einen „Klimaschutzfonds“ aus dem Überschuss des 
Jahresabschlusses 2018. Aus dem Klimaschutzfonds sollen zusätzlich zu den bereits im Haushaltsentwurf darge-
stellten Projekten Maßnahmen finanziert werden, die den Klimaschutz und die Klimaanpassung in Stuttgart be-
schleunigen. 

 

Beschreibung/Umsetzung: 

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat unter anderem die folgenden Maßnahmen zur Umsetzung vor: 

- Ein Budget in Höhe von 35 Millionen Euro, um z. B. fünf Leuchtturmprojekte des Hochbauamts fit für das Thema 
Plusenergie und klimaneutrales Bauen zu machen. 

- Die SSB erhält einen Zuschuss in Höhe von 20 Millionen Euro für zusätzliche Investitionen in das Netz von 
Stadtbahnen und Buslinien. 

- Den Stadtwerken Stuttgart kommt bei der Solaroffensive eine wichtige Rolle zu, insbesondere in der Förderung 
der Kombination von Photovoltaik-Anlagen mit neuester Speichertechnologie. 

- Stuttgart ist Heimat einer exzellenten Forschungslandschaft im Energiesektor. Die Stadt möchte, dass diese 
technologischen Innovationen auch in Stuttgart modellhaft umgesetzt werden. Dafür wird bei den Stadtwerken 
Stuttgart ein Innovationsfonds in Höhe von 10 Millionen Euro eingerichtet. Projekte zur Umsetzung werden über 
einen neuen Innovationsrat ausgewählt. 

- Damit Stuttgart für die heißeren Sommer gerüstet ist, wird die grüne Infrastruktur in der Stadt weiter ausgebaut. 
Dafür werden 20 Millionen Euro für zusätzliche Bäume, Hecken und den Waldumbau zur Anpassung an den 
Klimawandel zur Verfügung gestellt. 

- Für mehr blaue Infrastruktur, mehr Wasser im öffentlichen Raum, schlägt die Stadt ein Programm für Trinkbrun-
nen und mehr Wasserspiele vor. 

- Damit 50 Prozent der Lebensmittel in Kitas und Schulen mehr aus regionalen, saisonalen und Bio-Lebensmitteln 
bestehen, steigert die Stadt das Budget für Lebensmittel bis 2024 in den Schulen und Kitas um insgesamt 22,5 
Millionen Euro. 

 

Erfahrungen/Umsetzung: 

Das Maßnahmenpaket wird aktuell vom Gemeinderat beraten. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Geschäftskreis des Oberbürgermeisters 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

GRDrs 975/2019 

 

13.4 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Die Maßnahmen zur CO2-Aufnahme von Bäumen und Wäldern hängen eng zusammen mit der Gestaltung von 
Städten insgesamt sowie auch dem Flächenverbrauch und den städtischen Naherholungsflächen (SDG 11 „Nach-
haltige Städte und Gemeinden). Während diese Aspekte sich gegenseitig begünstigen bzw. parallel verlaufen, 
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können sie, wie bereits bei SDG 11 (Kapitel 11.8) erwähnt, in einem Zielkonflikt zu  alternativen Bodenverwendun-
gen stehen (siehe auch SDG 15 „Leben an Land“, Indikator „Bodenindex“, Kapitel 15.1). Dies betrifft beispielsweise 
den Bau von Wohnungen und den Wohnungsmarkt, die Verkehrsgestaltung oder das Wirtschaftswachstum mit 
Unternehmensgründungen oder -erweiterungen. Auch nachhaltige Konsummuster (SDG 12 „Verantwortungsvolle 
Konsum- und Produktionsmuster“, Kapitel 12.1) beeinflussen das Ziel einer nachhaltigen und klimaschonenden 
Stadtentwicklung.  

Zur Klimaresilienz trägt auch die Erhaltung örtlicher Bodenvorräte (SDG 15 „Leben an Land“) dann in erheblichem 
Maße bei, wenn der Boden nicht bewaldet ist (Brachland, landwirtschaftliche Nutzung), da sie besonders der Kalt-
luftproduktion sowie als Frischluft-Bewegungsachsen dienen. 

Der Ausstoß von Treibhausgasen hängt wesentlich mit den Zielsetzungen der Reduktion des Endenergiever-
brauchs in allen Verkehrssegmenten (SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ Kapitel 7.3), der Steigerung des 
Anteils erneuerbarer Energien (SDG 7 Kapitel 7.2) und der Energieproduktivität (SDG 7, Kapitel 7.4) zusammen. 
Daher wird SDG 13 auch durch die genannten Indikatoren des SDG 7 abgebildet. Für ein umfassendes Bild der 
Treibhausgasemissionen sind nichtenergetische Emissionen, z.B. in Industrie und Landwirtschaft sowie die Emis-
sionen importierter Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Hierzu ist die Datenverfügbarkeit derzeit nicht 
ausreichend. 

Exkurs 3: Der ökologische Fußabdruck 

Der ökologische Fußabdruck 

Die Aktivitäten der Landeshauptstadt Stuttgart, ihrer Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Organisationen 
beanspruchen eine Vielzahl von ökologischen Ressourcen, für die es global eine begrenzte Kapazität gibt. Die im 
vorliegenden Bericht beschriebenen Indikatoren erfassen einen wesentlichen Teil dieser Aktivitäten und Einwirkun-
gen und zeigen die jeweilige Entwicklung der vergangenen Jahre auf. Bei der Betrachtung des Ressourcenver-
brauchs und der Umweltschäden durch den Menschen werden jedoch häufig Indikatoren herangezogen, die nicht 
berücksichtigen, dass Konsum und Produktion in einer globalisierten Welt räumlich voneinander entkoppelt sind. 
Ergänzend zu den Indikatoren ist das Konzept des ökologischen Fußabdrucks eine Möglichkeit und ein einfach zu 
kommunizierendes Maß für die gesamten ökologischen Auswirkungen der Lebensweisen und Aktivitäten der Stadt-
bevölkerung.  

Der ökologische Fußabdruck ist eine wissenschaftliche Methode, die das Ausmaß der Nutzungen und Belastungen 
der Natur durch Konsum und Ressourcennutzung in Flächen umrechnet, die notwendig wären, um diese Ressour-
cen auf erneuerbare Weise herzustellen. Die Methode geht auf den Kanadier Prof. William Rees und den Schwei-
zer Dr. Mathis Wackernagel zurück. Das Resultat – also der ökologische Fußabdruck, z. B. der Landeshauptstadt 
Stuttgart – wird in einem Flächenmaß ausgedrückt, dem sog. „globalen Hektar“. Je größer der Abdruck, desto 
stärker ist die Umwelt belastet. Andererseits berechnet die Methode auch die „Biokapazität“, also die Fähigkeit der 
Natur, Ressourcen bereitzustellen und Schadstoffe abzubauen34. Die beiden so ermittelten Flächen können somit 
vergleichend gegenübergestellt und sehr gut visualisiert werden. Durch den ökologischen Fußabdruck und die 
Biokapazität lässt sich letztlich die Ökobilanz (Ökobilanz = Biokapazität – ökologischer Fußabdruck) errechnen. 
Die Ökobilanz hat den Vorteil, dass sie auch als Indikator dafür herangezogen werden kann, ob eine Region auf 
Kosten einer anderen konsumiert.  

Bei der Darstellung des ökologischen Fußabdrucks ist deutlich darauf hinzuweisen, dass nicht alle ökologisch re-
levanten Indikatoren darin erfasst werden können. Beispielsweise finden nichtbiologische Faktoren, wie gefährliche 
Substanzen, in der Methodik keine Berücksichtigung. Einen wesentlichen Beitrag zum ökologischen Fußabdruck 

                                                      

34  Vgl. Pädagogische Hochschule Bern, 2012: E-Dossier Klimawandel: Klimaschutz.  Unter: www.phbern.ch/e-dossier-klima-
wandel/klimaschutz.html (letzter Zugriff 24.08.2019) 
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leistet die Emission von Treibhausgasen, die in Industrienationen typischerweise mehr als die Hälfte des Fußab-
drucks beisteuert. Hierbei ist wichtig, dass neben energiebedingten Treibhausgasemissionen auch indirekte Emis-
sionen durch Konsum und Vorketten sowie Emissionen aus der Landwirtschaft und prozessbedingte Emissionen 
in der Industrie erfasst werden (vgl. Indikator Treibhausgas-Ausstoß SDG 13, Kapitel 13.3). 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz und Amt für Stadtplanung und Wohnen im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links:  

www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ (letzter Zugriff 17.09.2019) 

www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/MOL/E-Dossier_Klimawandel/Klimaschutz /Energie_sparen/Unterrichts-
material/ Factsheet_der_oekologische_Fussabdruck.pdf (letzter Zugriff 17.09.2019) 

www.wwf.de/living-planet-report/ (letzter Zugriff 17.09.2019) 

www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Living_Planet_Report_2012.pdf 

Schweizer Bundesamt für Statistik, 2006, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2009, WWF, 2012  

(letzter Zugriff 17.09.2019) 
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14 SDG 14 „Leben unter Wasser“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 14 lautet „Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 14 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Qualität des Fließwassers (SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, Kapitel 6.2), die Behandlung des 
Abwassers (SDG 6, Kapitel 6.1) und die Reduzierung der schädlichen Auswirkungen von CO2-Emissionen von 
Verkehr, Privathaushalten und Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen auf die Ozeane, Meere und Meeresres-
sourcen (SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, Kapitel 13.3; vgl. Darstellung der Indikatoren unter den jeweili-
gen SDGs). 
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15 SDG 15 „Leben an Land“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 15 lautet „Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und 
umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 15 für deutsche Kommunen insbesondere der 
Schutz von Landökosystemen, die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes und die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt. 

15.1 Indikator Bodenindex 

15.1.1 Definition 

Bei der Erhebung des Flächenverbrauchs (Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) wird d
ie Entwicklung des Anteils der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche bilanziert. Dabei spielt die 
Qualität der in Anspruch genommenen Böden keine Rolle. Durch die rein quantitative Betrachtung können keine 
Nachhaltigkeitsziele für das Schutzgut Boden definiert werden. 

Boden zählt zu den Ressourcen, die sich in menschlichen Zeiträumen kaum erneuern. Daher ist die ökonomische 
Bewirtschaftung der örtlichen Bodenvorräte zentraler Bestandteil für Erfolg versprechende Konzepte zum nachhal-
tigen Bodenschutz. Weil klassische Verbrauchsmuster, wie z. B. der Bau von Einzelhausgebieten im Außenbe-
reich, die Ressource unweigerlich aufzehren und weil Beanspruchungen des Bodens kaum wirkungsvoll 
ausgeglichen werden können, ist Nachhaltigkeit ausschließlich dann erreichbar, wenn in einem definierten Betrach-
tungsraum ein konstanter, möglichst guter Bodenzustand (d. h. ein definierter Standard an Funktionserfüllung = 
Bodenqualität) garantiert werden kann. Dies ist nur möglich, wenn der Neuverbrauch von Böden konsequent zu-
rückgefahren und eine Flächenkreislaufwirtschaft erreicht wird. Die Erhaltung multifunktionaler Böden, welche die 
Bodenfunktionen im besonderen Maße erfüllen, steht im Vordergrund der Bodenschutzbemühungen in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart. 

Der Indikator Bodenindex berücksichtigt daher – neben dem Umfang der beanspruchten Fläche – auch die Boden-
qualität. Grundlage hierfür ist die Planungskarte Bodenqualität Stuttgart, in der flächendeckend alle verfügbaren 
Fachinformationen zu einer Karte aufbereitet wurden. In dieser Karte wird die Bodengüte anhand einer Skala von 
0 (= fehlende Bodenqualität) bis 5 (= sehr hohe Bodenqualität) eingeteilt, so dass auch für Planer und kommunale 
Entscheidungsträger eine leicht nachvollziehbare Grundlage vorhanden ist. Damit in Planungsprozessen sachge-
rechte Abwägungsentscheidungen getroffen werden können, ist es erforderlich, die Bodenqualität eines Betrach-
tungsraums zu erfassen und dort geplante Bodeninanspruchnahmen zu messen. 

15.1.2 Berechnung 

Für die Berechnung des Bodenindex wird der spezifische Qualitätszustand einer Bodenfläche durch Multiplikation 
der Bodenflächenanteile (ha) mit dem Wert der zugehörigen Bodenqualitätsstufen (Wert/ha) berechnet und in so-
genannten Bodenindex-Punkten (dimensionslos) beziffert. 
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15.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 70: Verlust an Bodenindexpunkten im Stadtgebiet Stuttgart (2007 bis 2019; Angaben in Bodenindexpunk-
ten) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Entwicklung der Bodeninanspruchnahme seit 2007 ist in der obenstehenden Abbildung dargestellt. Die Abbil-
dung zeigt den jährlichen Verbrauch an Bodenindexpunkten. In den meisten Jahren war der Verlust durch eine 
konsequente Innenentwicklung gering. In den Jahren mit vielfach höheren Verbrauchsraten wurden hochwertige 
Böden im Außenbereich überplant (vgl. dazu auch SDG 11, Indikator Flächenverbrauch). 

Zur Bewertung des Verlusts an Bodenindexpunkten sind weitere Informationen, wie z. B. der gesamte vorhandene 
Bodenvorrat in Bodenindexpunkten oder der jährlich zulässige Bodenverbrauch notwendig. Eine Steuerung des 
Bodenverbrauchs erfordert konkrete Zielvereinbarungen. In Stuttgart erfolgte zum einen die Erhebung des Ge-
samtvorrats an Bodenindexpunkten sowie insbesondere die Festlegung auf Verbrauchsraten und Zielwerte durch 
Gemeinderatsbeschlüsse im Rahmen des Bodenschutzkonzeptes Stuttgart (BOKS). 

Praxisbeispiel 42: Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS) 

Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS) 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 15 (SDG 11) 

 

Kontext:  

Das Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS) wurde am 16.03.2006 vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Stutt-
gart verabschiedet. Demnach sind seit 01.05.2006 sämtliche Bodeninanspruchnahmen in Planungen mittels Bo-
denindexpunkten zu messen. Es basiert auf der Anwendung des Indikators Bodenindex (siehe Kapitel 15.1). 
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Allerdings geht das BOKS über die reine Messung von Indexpunkten hinaus, da klare Zielvereinbarungen getroffen 
wurden. Durch die gezielte Bewirtschaftung eines „Bodenkontingents“, dessen Ausgangswert im Jahr 2006 1.000 
Bodenindexpunkte betrug, sollen Böden der Qualitätsstufen „hoch“ und „sehr hoch“ laufend gesichert werden. Es 
wird angestrebt, den Bedarf an Boden(-flächen) möglichst vollständig im Innenbereich zu decken und noch vor 
Verbrauch des Kontingents von 1.000 Bodenindexpunkten (BX) das Ziel einer Flächenkreislaufwirtschaft zu errei-
chen. 

Mit dem BOKS werden kommunalen Planern und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern geeignete 
Grundlagen und Methoden zur Verfügung gestellt, mit denen die Böden und deren Inanspruchnahme gemessen, 
geplant und gesteuert werden können. Ziel des BOKS ist es, eine qualifizierte Entscheidungsfindung zu ermögli-
chen und zu unterstützen. Grundlage für BOKS ist die Planungskarte Bodenqualität, die flächendeckend die räum-
liche Verteilung der Bodenqualität auf der gesamten Stuttgarter Gemarkung darstellt. Dadurch können 
Bodeninanspruchnahmen nicht nur quantitativ (Fläche), sondern auch qualitativ (Güte = Grad der Funktionserfül-
lung) erfasst werden. 

 

Beschreibung / Umsetzung:  

Der durch Bebauungsplanverfahren oder sonstige Bauvorhaben im Außenbereich verursachte Verbrauch des Bo-
denkontingentes wird mit Hilfe des BOKS-Tools in einem GIS-System auf Basis der Planungskarte Bodenqualität 
ermittelt und fortlaufend in einer Excel-Tabelle bilanziert. Alle zwei Jahre wird dem Gemeinderat Bericht erstattet. 
Der Verbrauch von Bodenindexpunkten wird für den zweijährigen Berichtzeitraum jeweils in Tabellenform und gra-
phisch dargestellt. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Entwicklung der Bodeninanspruchnahme seit 2006 wird in der untenstehenden Grafik sowie dem darauffolgen-
den Text dargestellt.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt   

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/bodenschutzkonzept (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 172 | Entwicklung ausgewählter Indikatoren – SDG 15 „Leben an Land“ 

  

Abbildung 71: Boden-Kontingent und Neuflächeninanspruchnahme im Stadtgebiet Stuttgart (Mai 2006 bis April 2019; 
BX = Bodenindex; mit Zielvorgaben 

 
Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die durchgehende rote Linie zeigt die Entwicklung des Bodenkontingents in BX-Punkten ausgehend von 1.000 BX 
im Jahr 2006 bis hin zu 770,5 BX in 2019. Der Verlauf der Kurve verdeutlicht, dass es jahrelang gut gelungen ist, 
die Nachhaltigkeitsziele einzuhalten. Vereinzelt ergibt sich durch Innenentwicklungsmaßnahmen auch ein Gewinn 
an BX-Punkten. Allerdings gibt es in den Jahren 2006, 2014 und besonders deutlich in 2016 gravierende Boden-
verluste, die sich in einem deutlichen Abfall des BX-Punktestandes zeigen. In den ersten beiden Fällen handelt es 
sich um Erschließungen im Außenbereich auf hochwertigen Böden, die ihren Ursprung noch vor dem Bodenschutz-
konzept haben, im letzten Fall um ein überregionales Infrastrukturprojekt, das nicht im Verantwortungsbereich des 
Gemeinderates liegt. Naturgemäß kollidieren solche bodenbeanspruchenden Maßnahmen mit den Nachhaltig-
keitszielen des Bodenschutzes. Zur Erreichung der selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele hätte der tolerierbare 
Mindestbestand von 869 BX im Jahr 2017 nicht unterschritten werden dürfen. Durch ein Absinken des Punktestan-
des auf 776,6 BX wurden die ursprünglich veranschlagten Spielräume der kommenden Bilanzperioden bis zum 
Jahr 2025 bereits aufgezehrt. Sie sind zudem mangels Chancen auf einen Ausgleich im Kompartiment Boden 
irreversibel. Sie belegen eine massive Kollision mit den Nachhaltigkeitszielen des BOKS. 
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Praxisbeispiel 43 Forschungsvorhaben „RAMONA – Stadtregionale Ausgleichsstrategien als Motor einer nachhalti-
gen Landnutzung“ 

Forschungsvorhaben „RAMONA – Stadtregionale Ausgleichsstrategien als Motor einer nachhaltigen Land-
nutzung“ 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 15 (SDG 11) 

 

Kontext: 

Die Inanspruchnahme zusätzlicher Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie dafür notwendige naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen stehen in wachsenden Stadtregionen wie der Region Stuttgart in zunehmendem Kon-
flikt mit anderen Raumnutzungen. Die Bereitstellung geeigneter Entwicklungsflächen und zweckmäßiger Kompen-
sationsstandorte stellt eine immer größer werdende Herausforderung dar. Lösungen bedürfen des verstärkten 
Blicks auf das Stadt-Umland-Gefüge. Um eine nachhaltige Landnutzung zu unterstützen, sollen daher im Projekt 
„RAMONA“ neue stadtregionale Strategien entwickelt werden. Es wird angestrebt, größere, möglicherweise auch 
kommunenübergreifende Ausgleichsräume zu entwickeln und so einen Beitrag zu einer vorsorgenden Stadt- und 
Regionalentwicklung zu leisten. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Im Verbundvorhaben „RAMONA – Stadtregionale Ausgleichsstrategien als Motor einer nachhaltigen Landnutzung“ 
bearbeitet Stuttgart das Teilvorhaben Nr. 3 „Ausgleichsmaßnahmen, Bodenschutz und regionale Landwirtschaft in 
Stuttgart“. Angesichts des hohen Drucks auf hochwertige Böden durch wachsende Siedlungs- und Verkehrsflächen 
sollen Ausgleichsstrategien zum Schutz der Böden entwickelt werden. RAMONA wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Stadt-Land-Plus zur Förderung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben“ im Themenbereich „Ressource Land” gefördert (Förderkennzeichen 033L201C). 

Das Verbundvorhaben gliedert sich in eine dreijährige Entwicklungsphase und eine zweijährige Umsetzungsphase. 
Die Entwicklungsphase (2018 bis 2021) begann mit einer Analyse von Kompensationsvorgängen in Stadt und 
Region Stuttgart. Die bisher verfolgten Strategien werden im Hinblick auf Wirksamkeit und Zielerreichung überprüft. 
Daran schließt sich die Erhebung von Potentialen und Szenarien zu Kompensationsmöglichkeiten und  
-bedarfen an. Zum Abschluss der Entwicklungsphase werden optimierte Strategien zur Erreichung einer nachhal-
tigeren Landnutzung entwickelt, an praktischen Beispielen illustriert und bei einer Konferenz vorgestellt. Bei erfolg-
reichem Abschluss der Entwicklungsphase folgt die Umsetzungsphase (2021 bis 2023), bei der innovative 
Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen in konkreten Umsetzungsräumen planerisch und organisatorisch 
vorbereitet oder begleitet werden. Die Umsetzungsphase steht unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Strategie-
entwicklung. 

RAMONA wird interdisziplinär und praxisorientiert bearbeitet, um innovative und anwendungsgerechte Lösungen 
zu entwickeln. Die Landeshauptstadt Stuttgart bringt sich in diesen Verbund mit ihrer langjährigen und umfangrei-
chen Expertise in den Bereichen Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Naturschutz, Bodenschutz, Landwirtschaft im 
städtischen Raum und der Konzeption und Umsetzung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen ein. Die 
Projektkoordination des Verbundvorhabens liegt bei der RWTH Aachen, Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur. Als 
weitere Verbundpartner sind an dem Vorhaben die Universität Hohenheim, der Verband Region Stuttgart, die Flä-
chenagentur Baden-Württemberg GmbH, die Stadt Filderstadt sowie der Naturschutzbund Deutschland NABU 
Stuttgart e.V. beteiligt. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Referate Städtebau, Wohnen und Umwelt sowie Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen  
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Weiterführende Literatur / Links: 

www.fona-ramona.de/ (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

15.2 Indikator Altlasten 

15.2.1 Definition 

Von Altlasten, d. h. mit umweltgefährdenden Stoffen kontaminierten Flächen, gehen Gefahren für die Ökosysteme 
Land und Binnensüßwasser sowie damit verbundene Dienstleistungen aus. Gefährdet werden insbesondere Men-
schen, Nutzpflanzen und Grundwasser. Außerdem stellen kontaminierte Flächen ein großes Hemmnis für die städ-
tebauliche Innenentwicklung dar. Dies führt zu Eingriffen in das Schutzgut Boden im Außenbereich. Ziel ist es 
daher, kontaminationsverdächtige und kontaminierte Flächen zu untersuchen und zu sanieren. 

15.2.2 Berechnung 

Der Indikator „Altlasten mit Handlungsbedarf“ bildet die Anzahl der Flächen in Stuttgart ab, die aufgrund ihres 
vermuteten oder nachgewiesenen Gefährdungspotenzials einer Untersuchung, Kontrolle oder Sanierung bedürfen.  
Ziel ist es, die Anzahl der bearbeitungsbedürftigen Flächen auf „Null“ zu reduzieren, also alle Flächen mit Gefähr-
dungspotenzial zu überprüfen und ggf. zu sanieren.  

15.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 72: Altlastenflächen mit Handlungsbedarf in Stuttgart (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Anzahl) 

 

Quelle: Amt für Umweltschutz, Landeshauptstadt Stuttgart. 
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Durch die Untersuchung und Sanierung kontaminierter und kontaminationsverdächtiger Flächen (Altlasten) wird 
ein allmählicher Rückgang der bearbeitungsbedürftigen Flächen erzielt. Waren 2007 noch 1.293 Flächen zu beur-
teilen und zum Teil zu sanieren, ist die Zahl 2018 auf 998 zurückgegangen. Der Rückgang erfolgt jedoch sehr 
langsam. Die kommunalen Flächen können zügig bearbeitet werden; bei privaten Flächen liegt jedoch vielfach 
mangelnde Mitwirkungsbereitschaft der Verantwortlichen vor, was zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit ent-
sprechendem Zeitbedarf führt. Zur Sicherung der städtebaulichen Innenentwicklung, d. h. einer Entwicklung ohne 
weiteren Flächenverbrauch, sollen auch zukünftig Altlastenflächen mit Entwicklungspotenzial nach dem bewährten 
Prinzip „Kaufen – Sanieren – Vermarkten“ bearbeitet werden. 

15.3 Indikator Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer 

15.3.1 Definition 

Ein Großteil der Fließgewässer wurde in der Vergangenheit verbaut, verrohrt und begradigt, u. a. aus Gründen des 
Hochwasserschutzes und der Erschließung. Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) verpflichtet die EU-Mit-
gliedsstaaten dazu, naturfern ausgebaute Oberflächengewässer in einen guten ökologischen Zustand rückzufüh-
ren. Die Wiederherstellung naturnaher Gewässer wird auch als Renaturierung bezeichnet. 

Zu den primären Handlungsfeldern der Renaturierung von Bächen und Flüssen gehören die Herstellung der ge-
wässerökologischen Durchgängigkeit, die Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung und somit die 
Verbesserung der Gewässerstruktur. Beispielhafte Maßnahmen sind der Rückbau von Sohl- und Uferverbau, die 
Anpflanzung standortgerechter Ufervegetation und Beseitigung linienförmiger Gewässerführungen. 

15.3.2 Berechnung 

Der Indikator Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer gibt den Anteil von Fließgewässerkilometern von Gewäs-
sern II. Ordnung im Stadtgebiet Stuttgart an, die sich in einem naturnahen bzw. renaturierten Zustand befinden: 

x Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer: (Länge von renaturierten Fließgewässern) / (Länge von ursprüng-
lich technisch verbauten und verdolten Fließgewässern) * 100 

15.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet zuständig. Dazu 
gehören rund 70 Fließgewässer mit einer Gesamtlänge von ca. 150 km. Im Jahr 1980 fielen davon rund 67 Prozent 
in die Kategorie natürlich bzw. naturnah. In den letzten drei Jahrzehnten konnten bereits rund 21 Fließgewässerki-
lometer renaturiert werden. So wurden beispielsweise große Teile des Feuerbachs zwischen Rotweg und Hohlgra-
ben sowie im Bereich des alten Sportplatzes in Zazenhausen in einen naturnahen Zustand versetzt. Zudem 
konnten Teile des Tränkebachs von der Hoffeldstraße bis zur Einmündung in den Ramsbach sowie der Ramsbach 
zwischen Degerloch und Schönberg renaturiert werden. Damit stieg der Anteil an natürlichen bzw. renaturierten 
Gewässern im Jahr 2018 auf rund 81 Prozent. 

Beim Neckar handelt es sich um ein Gewässer I. Ordnung. Zuständig für die Unterhaltung und Entwicklung von 
Gewässern I. Ordnung ist das Land. Der Neckar ist folglich bei dem Indikator Renaturierungsmaßnahmen Fließ-
gewässer nicht berücksichtigt. 
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15.4 Indikator Biodiversität 

15.4.1 Definition 

Biodiversität zielt auf die Vielfalt der Arten in ihrer gesamten Breite ab und ist daher schwer in einer einzelnen 
Kennzahl abzubilden. Allerdings hängt die Verbreitung einzelner Arten auch mit der Verbreitung anderer Arten eng 
zusammen. So ist beispielsweise die Gefährdung einzelner Arten ein Anzeichen (also Indikator) für die Gefährdung 
weiterer Arten, weil die Arten entweder voneinander abhängen (beispielsweise über die Nahrungskette) oder auf 
dieselben Umweltfaktoren reagieren. 

Verlust von Biodiversität wird hier anhand der Indikatorgruppen Wildbienen, Heuschrecken und Amphibien abge-
bildet. Ziel ist es, durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen der Lebensräume das Artensterben und die Verschlech-
terung des Status quo bei der Stuttgarter Artenvielfalt zu verhindern. Gerade Wildbienen, Heuschrecken und 
Amphibien sind gute Bioindikatoren, um die Qualität des Lebensraums insgesamt zu ermitteln. 

15.4.2 Berechnung 

Der Indikator beruht auf der Kategorisierung von Insektenarten nach ihrem Gefährdungsstatus: 

x Biodiversität (Biodiversität A): Wildbienenarten nach Gefährdungsstatus entsprechend der Roten Liste Baden-
Württemberg 

x Biodiversität (Biodiversität B): Heuschreckenarten nach Gefährdungsstatus entsprechend der Roten Liste Ba-
den-Württemberg 

15.4.3 Beschreibung der Entwicklung 

In Stuttgart sind etwa 270 Wildbienenarten bekannt, von denen bereits im Jahr 2000 mindestens 58 ausgestorben 
waren. Dies entspricht einem Schwund von 21 Prozent der Arten. Etwa ein Drittel der Arten sind nach der Roten 
Liste Baden- Württemberg vom Aussterben bedroht, gefährdet oder in der Vorwarnliste geführt. 35  

Von insgesamt etwa 43 Heuschreckenarten waren 2005 bereits mindestens 9 ausgestorben. Auch hier ist ein 
Artenschwund von 21 Prozent zu verzeichnen und etwa ein Drittel der Arten sind nach der Roten Liste Baden-
Württemberg vom Aussterben bedroht, gefährdet oder in der Vorwarnliste geführt. 36 

Darüber hinaus sind von den 14 Lurcharten (Amphibien) Stuttgarts 2 Arten ausgestorben (14 Prozent). Über die 
Hälfte der Arten sind nach der Roten Liste Baden-Württembergs vom Aussterben bedroht, gefährdet oder in der 
Vorwarnliste geführt.37 

Ursache sind jeweils insbesondere negative Entwicklungen der Lebensräume (bspw. Flächenschwund durch Über-
bauungen aller Art, intensive Flächennutzung und Landwirtschaft, Sukzession bzw. Überwachsen mit Gehölzen, 
Einsatz von Bioziden und Düngemitteln).  

                                                      

35  Westrich, Paul; Schwenninger, Hans Richard; Herrmann, Mike; Klatt, Martin; Klemm, Matthias; Prosi, Rainer und 
Schanowski, Arno, 2000: Rote Liste der Bienen Baden-Württembergs. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 4. 

36  Detzel, Peter, 1998: Die Heuschrecken Baden-Württembergs. Stuttgart. 
37  Die Angaben stammen aus dem Artenschutzkonzept der Landeshauptstadt Stuttgart, 2018. 
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Die stadtweiten Kartierungen von Anfang des Jahrtausends, die den o.g. Daten zugrunde liegen, sind auch heute 
noch aussagekräftig, da sich die Populationsentwicklung von Arten in der Regel über einen längeren Zeitraum 
zieht. Im Vergleich zu vor 10 – 15 Jahren ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Verschärfung der 
Bedrohung der Artenvielfalt eingetreten. So sind weitere Arten ausgestorben, wie etwa der Kleine Heidegrashüpfer 
Stenobothrus stigmaticus am Eichenhain, sowie lokale Rückgänge vieler weiterer Arten zu verzeichnen. Dem 
möchte die Landeshauptstadt Stuttgart mit ihrem Artenschutzkonzept entgegenwirken. 

Praxisbeispiel 44: Artenschutzkonzept der Landeshauptstadt Stuttgart 

Artenschutzkonzept der Landeshauptstadt Stuttgart 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 15 (SDG 11) 

 

Kontext: 

Hauptziel des Artenschutzkonzepts ist es, als strategischer Leitfaden den Erhalt und die Förderung der Stuttgarter 
Biodiversität voranzutreiben. Wichtige Ansätze hierbei sind vor allem der Schutz von Lebensräumen bedrohter 
Tier- und Pflanzenarten (Zielartenschutzkonzept) sowie der gezielte Schutz seltener und nur noch punktuell vor-
kommender Arten (Individualartenschutzkonzept).  

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Das Artenschutzkonzept der Landeshauptstadt Stuttgart wurde seit 2014 vom Amt für Umweltschutz entwickelt 
und im April 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Basis des Konzepts war eine möglichst vollständige Bestandsauf-
nahme aller in Stuttgart vorkommenden Tier- und Pflanzenarten (von einigen Artengruppen, beispielsweise Wild-
bienen, Heuschrecken oder Amphibien existieren bereits umfangreiche Kartierungen für das Stuttgarter 
Stadtgebiet) sowie die Evaluierung ökologisch wertgebender Arten für das Ziel- und Individualartenschutzkonzept. 
Das Artenschutzkonzept versucht über die beiden Ansätze des Zielartenschutzkonzepts und des Individualarten-
schutzkonzepts die Artenvielfalt Stuttgarts zu erhalten. Das Zielartenschutzkonzept listet typische Arten – sog. 
Zielarten mit Schirmartenfunktion – für die in Stuttgart vorkommenden Biotoptypen auf, um über Schutzmaßnah-
men für diese Zielarten die Biotope selbst, aber auch alle dort vorkommenden standorttypischen Tiere und Pflanzen 
zu fördern. Arten, die nur noch an einzelnen Standorten vorkommen, werden im Individualartenschutzkonzept ge-
listet und sollen konkret an ihren Standorten gefördert werden. 

Eine erste Umsetzung von Pilotflächen wurde bereits im Jahr 2018 begonnen. Der Gemeinderat hat bis 2022 
Geldmittel von ca. 900.000 Euro bewilligt. Mit diesen Geldern werden ausgewählte Biotope hergerichtet und dau-
erhaft gepflegt. Teils wurden diese Gebiete auch gezielt für Arten des Individualartenschutzkonzepts ausgewählt. 
So wird eines der letzten baden-württembergischen Vorkommen des Vielblütigen Backenklees (Dorycnium her-
baceum), welches durch Verbuschung stark gefährdet ist, aufgewertet und mit einem Pflegeplan gezielt gefördert. 
Generell sollen alle Individualarten verstärkt im Fokus stehen, um ihr Aussterben in Stuttgart zu verhindern und sie 
wieder zu verbreiten.  

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Auf Dauer sollen weitere Flächen in das Umsetzungsportfolio des Artenschutzkonzepts überführt und so eine Si-
cherung der Biodiversität durch gezielten Artenschutz in Biotopen (Zielartenschutz) erreicht werden. Durch eine 
erneute Kartierung von Artbeständen an den konkreten Standorten, aber auch bezogen auf das gesamte Stuttgar-
ter Stadtgebiet kann dann der Erfolg der Maßnahmen evaluiert werden. Dabei könnten gerade die Indikatorgruppen 
Wildbienen, Heuschrecken und Amphibien, von denen bereits aus vergangener Zeit umfassende Kartierungen des 
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gesamten Stadtgebiets vorliegen, weitreichende Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Maßnahmen des Artenschutz-
konzepts liefern. Auch die Individualarten sind – da nur noch vereinzelt vorkommend – gute Indikatoren für die 
Evaluierung des Status quo und des Quo vadis. 

Obwohl die Umsetzung der Pilotflächen erst im Winter 2018/2019 begonnen wurde, sind schon im ersten Sommer 
bei einzelnen erste Erholungstendenzen sichtbar. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/artenschutzkonzept (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

15.5 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Die Biodiversität in der Stadt steht in engem Zusammenhang mit renaturierten Flächen, aber auch mit Naherho-
lungsflächen (SDG 11, Kapitel 11.7). Eine ökologische Landwirtschaft (SDG 2, „Kein Hunger, bessere Ernährung, 
nachhaltige Landwirtschaft“, Kapitel 2.2) trägt ebenfalls zur Biodiversität bei. Die multifunktionalen Böden werden 
in der Regel landwirtschaftlich genutzt. Die Sicherung der Bodenressourcen dient daher auch dem SDG 2 „Kein 
Hunger, bessere Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft“, insbesondere der nachhaltigen Nahrungsmittelproduk-
tion.  

Als wichtiger Reaktor in den Umweltkreisläufen unterstützt die Sicherung der Bodenressourcen auch die Verwirk-
lichung des SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, insbesondere die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser, da Böden Wasser auf seinem Weg in den Untergrund filtern und reinigen und somit die Grundwasserneu-
bildung unterstützen. Gleichzeitig werden durch die Wasserspeicherfähigkeit der Böden Abflussspitzen bei Nieder-
schlägen gedämpft. Die Altlastenbearbeitung ist insbesondere relevant für den Schutz des Grundwassers und 
damit die Wasserqualität (SDG 6, siehe Indikator „Fließwasserqualität“, Kapitel 6.2).38  

Der Bodenschutz, wie er im Stuttgarter Bodenindex dargestellt wird, steht im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
des Klimawandels und seiner Auswirkungen (SDG 13), da intakte Böden große Mengen an CO2 speichern können. 
Durch Wasserspeicherung und -verdunstung wirken Böden einer sommerlichen Hitzebelastung entgegen. Der 
Schutz naturnaher Böden steht auch im Zusammenhang mit dem Umgang mit Altlasten (Kapitel 15.2), da konta-
minierte oder kontaminationsverdächtige Flächen ein großes Hemmnis für die Innenentwicklung darstellen können.  

Der Bodenschutz dient insbesondere der Sicherung von Böden hoher und sehr hoher Bodenqualität („multifunkti-
onale Böden“). Damit hängt er mit dem Indikator Flächenverbrauch (vgl. Darstellung unter SDG 11 „Nachhaltige 
Städte und Gemeinden“) unmittelbar zusammen, geht aber darüber hinaus.   

                                                      

38  Über den Zusammenhang von Altlastenbearbeitung und Grundwasserqualität informiert: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt 
für Umweltschutz (Hrsg.) 2003: Kommunaler Umweltbericht: Das Grundwasser in Stuttgart.  Schriftenreihe des Amtes für 
Umweltschutz, Band 2003,1. 
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Für SDG 15 ist auch der Indikator „Stickstoffüberschuss“ (SDG 2, Kapitel 2.3) im Hinblick auf die landwirtschaftliche 
Nutzung relevant. Das Ziel der nachhaltigen Erhaltung, Wiederherstellung und Nutzung von Ökosystemen wird 
ebenfalls über die Indikatoren „Bäume im öffentlichen Raum“ und „Waldfläche“ abgebildet (vgl. Darstellung unter 
SDG 13, Kapitel 13.1 und 13.2).  
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16 SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 16 lautet „Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwick-
lung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und in-
klusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“. 

Nach dem bundesweiten Projekt sind relevante Teilziele des SDG 16 für deutsche Kommunen insbesondere die 
Verringerung von Gewalt (vor allem auch gegen Kinder), die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, die Redu-
zierung von Korruption, der Aufbau leistungsfähiger Institutionen sowie die Partizipation der Bürgerinnen und Bür-
ger. 

16.1 Indikator Straftaten 

16.1.1 Definition 

Während organisierte Kriminalität eine spezifische Form von Kriminalität bezeichnet, bildet der Indikator Straftaten 
ein breites Spektrum von Kriminalität ab, mit sehr unterschiedlichen Graden der Organisiertheit. Die Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS) registriert Straftaten, die den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis kommen. Dabei han-
delt es sich um ein breites Spektrum von Gesetzesverstößen, wie Diebstahl, Betrug, aber auch Gewaltverbrechen 
oder Verstöße gegen das Asyl- und Ausländerrecht. 

Der Indikator bildet die Straftaten als polizeilich bekanntgewordene Straftaten, relativ zur Bevölkerungszahl ab und 
spiegelt die allgemeine Kriminalitätsentwicklung in der Stadt wider. Die PKS ermöglicht darüber hinaus differen-
ziertere Betrachtungen, wie z. B. zu Straftaten nach Gewaltdelikten. 

Die Kriminalstatistik kann nur Straftaten erfassen, die den Strafverfolgungsbehörden angezeigt oder auf andere 
Weise bekannt werden. Dem steht ein erhebliches Dunkelfeld an Straftaten gegenüber. Die Kriminalstatistik deckt 
also nur einen Teil, vermutlich einen kleineren Teil der tatsächlich vorkommenden Kriminalität ab. 

Die Relationierung an der Bevölkerungszahl ist sinnvoll, um die Anzahl potenzieller Täterinnen und Täter sowie 
der Opfer zu berücksichtigen. Allerdings ist diese Relationierung nur eine Annäherung, denn auch Einpendlerinnen 
und Einpendler gehören zu den potenziell von Kriminalität Betroffenen. 

16.1.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Straftaten: (Anzahl polizeilich bekanntgewordene Straftaten) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 
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16.1.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 73: Straftaten (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Straftaten je 1.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner) 

 

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Von 2009 bis 2013 ist die Kriminalität pro Einwohnerin und Einwohner leicht zurückgegangen. 2014 und 2015 
nimmt die Anzahl der Straftaten wieder zu und übertrifft 2015 mit 110 Straftaten pro 1.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner das Niveau von 2007 (108 Straftaten pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) etwas. Verantwortlich 
für diese Zunahme sind im Wesentlichen mehr Diebstähle und vor allem mehr Verstöße gegen das Ausländer- und 
Asylrecht. Gerade in diesem Bereich gehen Straftaten ab 2016 wieder sehr deutlich zurück. Insgesamt wird seit 
2016 wieder eine abnehmende Tendenz bei den Straftaten gemessen. 2018 war das Jahr mit dem niedrigsten 
Wert im Beobachtungszeitraum. 

16.2 Indikator Städtische Gesamtverschuldung 

16.2.1 Definition 

Eine nachhaltige Haushaltsführung ist für die langfristige Handlungsfähigkeit der Kommune wichtig. Nur bei einer 
stabilen Haushaltslage kann die Kommune auf Probleme und Fehlentwicklungen reagieren. 

Die Verschuldung zeigt die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung über längere Zeit. Dabei ist die Gesamtverschul-
dung der Kommune, einschließlich der Verschuldung der städtischen Eigenbetriebe, relevant.  

Der Indikator zeigt den Schuldenstand im städtischen Gesamthaushalt, einschließlich der Verschuldung der Eigen-
betriebe, relativ zur Bevölkerungszahl. Die Schulden der eigenständigen, städtischen Beteiligungsunternehmen 
sind in der Betrachtung nicht enthalten. 
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16.2.2 Berechnung 

Der Indikator ist definiert als: 

x Städtische Gesamtverschuldung: (Verschuldung der Kommune in allen Teilhaushalten) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner) 

16.2.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 74: Städtische Gesamtverschuldung (Landeshauptstadt Stuttgart; 2007 bis 2018; Angaben in Euro je Ein-
wohnerin und Einwohner) 

 

Quelle: Jahresabschlüsse der Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die städtische Gesamtverschuldung je Einwohnerin und Einwohner ging von 2007 (1.122 Euro) bis 2009 (694 
Euro) deutlich zurück. Von 2009 bis 2016 lag die Verschuldung zwischen 692 und 780 Euro je Einwohnerin und 
Einwohner. Die erhöhten Werte für 2015 und 2016 sind auf Darlehen zur Finanzierung der Erstellung von Flücht-
lingsunterkünften zurückzuführen. Bis 2018 ist die städtische Gesamtverschuldung schließlich auf einen Tiefst-
stand von 596 Euro je Einwohnerin und Einwohner gesunken. 

Nicht nur die städtische Gesamtverschuldung, sondern besonders auch die Verschuldung des städtischen Kern-
haushalts ist insgesamt deutlich zurückgegangen, vor allem zwischen 2006 und 2009. In dieser Zeit haben die 
städtischen, gebührenrefinanzierten Eigenbetriebe eine leicht steigende Verschuldung verzeichnet. Zwischen 2011 
und 2017 ging der Schuldenstand kontinuierlich zurück, mit Ausnahme des Jahres 2016, u. a. aufgrund der Kredit-
aufnahme für Unterkünfte für Geflüchtete. Im Jahr 2018 wurden die Schulden im Kernhaushalt der Stadt vollständig 
getilgt. Damit ist die Stadt im Bereich des Kernhaushalts schuldenfrei. Dies eröffnet neue finanzielle Spielräume 
für Maßnahmen wie z. B. das Aktionsprogramm Klimaschutz (vgl. Praxisbeispiel unter SDG 13). 
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16.3 Indikator Beteiligung von Jugendlichen 

16.3.1 Definition 

Jugendliche einzubinden in Entscheidungsverfahren und politische Repräsentation kann ein Weg sein, Menschen 
bereits in jungen Jahren mit Partizipation vertraut zu machen und langfristig die politische Beteiligung zu verbes-
sern. Die Jugendräte in Stuttgart sind institutionalisierte Foren, in denen Jugendliche ihre Anliegen vorbringen und 
diskutieren können.  

Der Indikator Beteiligung von Jugendlichen gibt die institutionalisierte Einbindung der Jugendlichen zweifach wie-
der. Zum einen wird der Anteil von Stadtbezirken ausgewiesen, die einen Jugendrat haben. Zum anderen wird die 
Beteiligung bei den Wahlen zu den Jugendräten dargestellt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die zum Stich-
tag mindestens 14 und noch nicht 19 Jahre alt sind. Dabei finden Jugendrätewahlen in Stuttgart nur in insgesamt 
19 Stadtbezirken statt, da kleinere Stadtbezirke zusammengefasst werden. 

16.3.2 Berechnung 

Die Indikatoren sind definiert als: 

x Beteiligung von Jugendlichen (Bezirke mit Jugendräten): (Zahl der Stadtbezirke mit einem Jugendrat) / (Zahl 
der Stadtbezirke insgesamt) * 100 

x Beteiligung von Jugendlichen (Beteiligung an Jugendrätewahlen): (Zahl der Wählenden bei der Jugendräte-
wahl) / (Wahlberechtigte bei der Jugendrätewahl insgesamt) * 100 

16.3.3 Beschreibung der Entwicklung 

Abbildung 75: Anteil der Stadtbezirke mit einem Jugendrat (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben in 
Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 
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2010 hatten fast 90 Prozent der Bezirke (17 Bezirke) Jugendräte. Dieser Anteil ist 2014 auf 58 Prozent (11 Bezirke) 
zurückgegangen, 2016 und 2018 aber wieder auf 63 bzw. 78 Prozent (12 bzw. 15 Bezirke) angestiegen.  

Abbildung 76: Beteiligung an Jugendrätewahlen (Landeshauptstadt Stuttgart; 2008 bis 2018; Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Statistisches Amt, Landeshauptstadt Stuttgart. 

Die Beteiligung an den Wahlen zu Jugendräten ist insgesamt recht niedrig und bewegt sich in den letzten Jahren 
knapp über bzw. knapp unter 30 Prozent. 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 31,4 Prozent (4.884 Wählerinnen und 
Wähler), 2016 bei 29 Prozent (5.617 Wählerinnen und Wähler) und 2018 bei 30,5 Prozent (6.396 Wählerinnen und 
Wähler).  

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist Vorreiter bei der Kinderbeteiligung. Diese ist unter SDG 1 „Konzeption Kinder-
freundliches Stuttgart“ aufgeführt. 

Praxisbeispiel 45: Jugendbeteiligung „Mein DING!“   

Jugendbeteiligung „Mein DING!“   
 

SDG-Zuordnung: 

SDG 16 (SDG 4) 

 

Kontext: 

In der aktuellen Debatte wird der Bildungsbegriff mit unterschiedlichen Konnotationen verwendet. Angesichts des 
rasanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels besteht die Notwendigkeit, sich fortlaufend neues Wissen 
anzueignen (Bildung als Aneignung von Wissen). Eine andere Perspektive unterstreicht die Notwendigkeit der 
Entwicklung von Handlungsfähigkeit in modernen Gesellschaften (Bildung als Mündigkeit). Kinder- und Jugendhilfe 
betont einen partizipatorischen Bildungsbegriff: Bildungsprozesse sind besonders dann wirksam, wenn sie eine 
unmittelbare Erfahrung von Beteiligung und damit subjektive Bildungsprozesse unabhängig von deren formaler 
Anerkennung ermöglichen.  
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Beschreibung / Umsetzung: 

Mit dem Beteiligungsformat „Mein DING“ können Stuttgarter Jugendliche Selbstwirksamkeit erleben, Eigenverant-
wortung übernehmen, ihr Demokratieverständnis erweitern und partizipativ Jugendbelange in Stuttgart mitbestim-
men. Dazu sind alle Stuttgarter Jugendlichen einmal im Jahr aufgerufen, selbstständig Projektideen zu entwickeln, 
zu präsentieren und umzusetzen. Darüber hinaus sind sie Expertinnen und Experten in eigener Sache und können 
über die Vergabe der Gelder selbst entscheiden. Dies erfolgt im Rahmen eines Jugendbeteiligungskongresses im 
Stuttgarter Rathaus, zu dem alle Stuttgarter Jugendlichen eingeladen werden. Die Projektideen werden von den 
antragstellenden Jugendlichen vor Ort vorgestellt und alle Anwesenden stimmen über die Vergabe von Projektgel-
dern in Höhe von insgesamt 30.000 Euro ab. 

Finanziert wird das Projekt über Gelder aus dem Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“. Die Grundidee stammt 
aus Graz und nennt sich dort „proAct Jugendgemeinderat“.  

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Projektideen, die Ende März 2018 präsentiert wurden, konnten unterschiedlicher nicht sein: Vier Jugendliche 
planen ein Zirkus-Festival, drei Jungen wollen eSports als Sportart bekannter machen, eine 18-Jährige möchte ein 
internationales Poetry-Slam-Event an der Volkshochschule in Stuttgart veranstalten und wieder andere Jugendli-
che von der Jugendgruppe „Queerdenker“, einem offenen Treff für homosexuelle Jugendliche, Transgender und 
Co. aus Stuttgart, haben vor, eine Open Mind Night zu organisieren. Dies sind nur einige der zehn vorgestellten 
Projektanträge. Die Projektmittel wurden von den anwesenden Jugendlichen in geheimer Wahl auf sieben Projekte 
verteilt. 

Nachdem das Projekt seine Premiere 2018 erfolgreich hinter sich gebracht hat, wird „Mein DING!“ 2019 zum zwei-
ten Mal stattfinden. Die Bewerbungsphase beginnt im Spätherbst 2019. Geplant ist, dieses Beteiligungsprojekt 
zunächst über drei Jahre zu erproben. 

Mit der Jugendbeteiligung „Mein DING!“ wird Stuttgarter Jugendlichen konsequent kommunalpolitischer Spielraum 
übergeben und ein demokratiebasierter Entscheidungsprozess überlassen. Der Stuttgarter Gemeinderat hat hier-
mit Neuland betreten und die Vergabe von Projektmitteln in die Hand der jungen Stuttgarterinnen und Stuttgarter 
gegeben.  

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH und Jugendamt im Referat Jugend und Bildung 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.meinding-stuttgart.de/ (letzter Zugriff 29.07.2019) 

www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/647950? (letzter Zugriff 29.07.2019) 

www.stuggi.tv/2018/03/mein-ding-besucher-verteilen-30-000-euro-fuer-jugendprojekte/ (letzter Zugriff 
29.07.2019) 

 

Praxisbeispiel 46: Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung 

Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung 

 
Zuordnung zu SDG(s): 

SDG 16 (SDG 11) 
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Kontext: 

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner immer stärker 
für ihr Umfeld sowie für die Entwicklung ihrer Stadt engagieren möchten. Dies zeigt sich sowohl durch ein verstärk-
tes ehrenamtliches Engagement als auch durch den Wunsch, sich in politische Entscheidungsfindungsprozesse 
einzubringen. Mit der Novelle der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg im Jahr 2015 wurde der Zugang zu 
formellen Formen der Bürgerbeteiligung erleichtert. Um jedoch auch dem Wunsch nach einer darüber hinausge-
henden Einbindung gerecht zu werden, hat die Landeshauptstadt Stuttgart die Leitlinie für informelle Bürgerbetei-
ligung sowie ein städtisches Beteiligungsportal entwickelt. 

 
Beschreibung / Umsetzung: 

Der Gemeinderat hat im April 2017 einstimmig die Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung beschlossen. Sie regelt 
das Vorgehen bei informeller Bürgerbeteiligung, von deren Anregung über die Gestaltung bis hin zur Entschei-
dungsfindung. Die Leitlinie ist zum 1. Oktober 2017 in Kraft getreten.  

Die Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung beinhaltet zwei zentrale Elemente: Eines dieser Elemente ist die Vor-
habenliste, die auf dem städtischen Beteiligungsportal www.stuttgart-meine-stadt.de veröffentlicht ist. Die Vorha-
benliste ist ein Instrument, das transparent über Projekte der Stadtverwaltung und die dabei bestehenden 
Beteiligungsmöglichkeiten informiert. Darüber hinaus können sich Interessierte auf dem städtischen Beteiligungs-
portal mittels Umfragen, Foren und interaktiver Karten aktiv online an Vorhaben beteiligen und mitwirken. Ein zwei-
tes zentrales Element ist der Beteiligungsbeirat. Dabei handelt es sich um ein paritätisch aus Einwohnerschaft, 
Verwaltung und Politik besetztes Gremium, das die Stadtverwaltung auf Grundlage des Entwurfs eines Beteili-
gungskonzepts zur konkreten Gestaltung von Beteiligungsverfahren berät.  

 
Erfahrungen / Ergebnisse: 

Ein erster Pilot des Beteiligungsportals ist im Jahr 2013 gestartet, mit dem Ziel, Einwohnerinnen und Einwohner 
der jeweiligen Stadtbezirke im Vorfeld von Einwohnerversammlungen über Themen abstimmen zu lassen und Fra-
gen an die Verwaltung zu richten. Diese werden bis zur Einwohnerversammlung von Seiten der Fachverwaltung 
im Portal beantwortet. Das Beteiligungsportal wurde 2015 schließlich von einem eGovernment-Entwicklungsprojekt 
zu einer dauerhaften Anwendung mit zahlreichen großen Vorhaben und einer stetig wachsenden Zahl an Nutzern 
weiterentwickelt. Mit dem Inkrafttreten der Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung wurde auch die Vorhabenliste 
2017 auf dem Beteiligungsportal eingerichtet. Die derzeit rund 3.900 registrierten Nutzer können sich über etwa 
250 Projekte informieren und zu aktuellen Vorhaben aktiv online einbringen. 

Der Beteiligungsbeirat hat sich in der Sitzung am 25. Oktober 2017 konstituiert. Mit der Sitzung am 5. Juni 2019 
hat die Amtszeit des ersten Beteiligungsbeirats geendet. Die Vertreterinnen und Vertreter aus Einwohnerschaft, 
Politik und Verwaltung haben über Beteiligungskonzepte unter anderem zum Internationalen Ideenwettbewerb Ro-
senstein, zum Wettbewerb B14 sowie zur Erarbeitung des Verkehrsstrukturplans Mühlhausen beraten. 

 
Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Haupt- und Personalamt im Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 

Abteilung Kommunikation im Referat Verwaltungskoordination, Kommunikation und Internationales 

 
  
Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart-meine-stadt.de 

stuttgart-meine-stadt.de/leitlinie/ (letzter Zugriff: 14.10.2019) 
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Praxisbeispiel 47: Bürgerhaushalt Stuttgart – Beteiligung der Einwohnerschaft an der Aufstellung des städtischen 
Haushaltsplans 

Bürgerhaushalt Stuttgart – Beteiligung der Einwohnerschaft an der Aufstellung des städtischen Haushalts-
plans 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 16 (SDG 10, SDG 11) 

 

Kontext: 

Die öffentliche Hand ist durch Haushaltsrecht zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ver-
pflichtet. Eines der zentralen Planungs- und Kontrollinstrumente der kommunalen Aufgabenerfüllung ist der Haus-
haltsplan. Seit 2011 beteiligt die Landeshauptstadt Stuttgart ihre Einwohnerinnen und Einwohner beratend an der 
Aufstellung des städtischen Haushaltsplanes. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahren „Stuttgarter Bürger-
haushalt“ erhalten sie die Möglichkeit, sich aktiv in die Planung und Verteilung der öffentlichen Finanzen einzubrin-
gen. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Auf möglichst einfachem Weg über eine Online-Plattform, aber auch schriftlich, können Ideen und Vorschläge zu 
den städtischen Finanzen in das Haushaltsplanverfahren eingebracht werden. Dabei sind Ideen zu allen Themen 
gefragt, die den städtischen Haushalt betreffen. Wünsche für neue Investitionen sind ebenso erlaubt wie Ideen für 
zusätzliche Erträge oder Vorschläge, wie die Stadt sparen kann. Durch die Bewertung der eingereichten Vor-
schläge setzen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter eigene Prioritäten, geben ihr Erfahrungswissen weiter und set-
zen somit wichtige Impulse und Entscheidungshilfen für das Handeln der Stadt. 

Die Stadt unterstützt diesen partizipativen Prozess durch umfangreiche und möglichst leicht verständliche Informa-
tionen zum städtischen Haushalt und zu den kommunalen Aufgaben sowie durch fachliche Stellungnahmen zu den 
am höchsten bewerteten Anregungen der Einwohnerschaft. 

Die endgültige Entscheidung über den städtischen Haushaltsplan bleibt aus gesetzlichen Gründen dem Gemein-
derat vorbehalten. Der Bürgerhaushalt ist daher ein rein konsultatives Beteiligungsinstrument. Aber auch in den 
Entscheidungsprozess der Politik sollen die Einwohnerinnen und Einwohner durch eine ausführliche Rechen-
schaftslegung über die Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen mit hineingenommen werden. Diese Rechen-
schaftslegung sorgt für Transparenz. 

Die Aussagekraft des Bürgerhaushalts ist abhängig von einer möglichst breiten Beteiligung innerhalb der Stuttgar-
ter Stadtgesellschaft. Um den Bürgerhaushalt vielen Einwohnerinnen und Einwohnern zugänglich zu machen, wer-
ben in Stuttgart speziell geschulte ehrenamtliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Beteiligung. Sie 
gehen dabei insbesondere aufsuchend auf schwieriger erreichbare Bevölkerungsgruppen zu, um diese vor Ort zur 
Teilnahme am Bürgerhaushalt zu motivieren.  

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Der Stuttgarter Bürgerhaushalt ist ein erfolgreicher Schritt auf dem Weg zu mehr Bürgerbeteiligung. Am Bürger-
haushalt 2019 beteiligten sich rund 40.000 Teilnehmende mit mehr als 3.000 Vorschlägen und über 1,2 Millionen 
Bewertungen. Die regelmäßig hohe Beteiligung zeigt, dass dieses Verfahren bei den Stuttgarterinnen und Stutt-
gartern reges Interesse geweckt hat. Sie haben mit dem Bürgerhaushalt ein attraktives Instrument erhalten, um 
am Wohlergehen ihrer Stadt mitzuwirken. 
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Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Stadtkämmerei Stuttgart im Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.buergerhaushalt-stuttgart.de (letzter Zugriff 31.07.2019) 

 

16.4 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Die Governance-Dimension der Nachhaltigkeit, die sich auf die Entscheidungsfindung und politisch-administrative 
Umsetzung von Maßnahmen bezieht, beeinflusst indirekt alle übrigen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Politische 
Entscheidungen, auch kommunalpolitische, haben direkte Effekte auf soziale Ungleichheiten (SDG 1 „Keine Ar-
mut“, SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“  SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“), auf die wirtschaftliche Entwicklung 
(SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“), auf 
die Gestaltung der Stadt (SDG 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“), auf Maßnahmen zum Umwelt- und Kli-
maschutz (SDG 2 „Kein Hunger, bessere Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft“, SDG 6 „Sauberes Wasser und 
Sanitärversorgung“, SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, SDG 14 „Leben unter Wasser“, SDG 15 „Leben an 
Land“) und auf das kommunale Engagement zur Unterstützung von Menschen und Ländern in anderen Teilen der 
Erde (SDG 0 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“). Die Möglichkeiten für diese Aktivitäten hängen allerdings 
stark von der Handlungsfähigkeit der Stadt ab.  

Der Verschuldungsgrad wird maßgeblich beeinflusst von der wirtschaftlichen Entwicklung (siehe Indikator „Brutto-
inlandsprodukt“, Kapitel 8.1) und den Erfordernissen zur Unterstützung insbesondere armer Bürgerinnen und Bür-
ger (siehe SDG 1 und Indikatoren zur Arbeitslosigkeit, SDG 8, Kapitel 8.2 und 8.3). Die Spielräume für Governance 
sind abhängig von „gutem“ Regieren, aber auch von externen Einflüssen und langfristigen Folgen kommunalen 
Handelns. Diese Zusammenhänge geben einer nachhaltigen Governance eine besondere Bedeutung. 

Das Ziel, die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ 
zu gestalten, wird auch durch die Indikatoren „Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat“ (vgl. Darstellung SDG 5, 
Kapitel 5.3), und „Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger“ (vgl. Darstellung SDG 10, Kapitel 10.3) abgebildet.  

Praxisbeispiel 48: Gewaltpräventionsprojekt mit Migrantinnen für Migrantinnen (MiMi) 

Gewaltpräventionsprojekt mit Migrantinnen für Migrantinnen (MiMi) 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 5 (SDG 16) 

 

Kontext: 

Ein Leben in Selbstbestimmung setzt ein gewaltfreies Leben voraus. Mit der steigenden Zahl an geflüchteten 
Frauen und Mädchen in Deutschland nehmen auch die Berichte über sexuelle und gewalttätige Übergriffe auf diese 
Gruppe zu. Die Betroffenen sind oftmals nicht ausreichend über ihre Rechte oder Unterstützungsmöglichkeiten 
informiert. 
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Beschreibung / Umsetzung: 

Ziel des bundesweiten MiMi-Projekts ist es, geflüchtete Frauen, Mädchen und Männer vor jeder Form von Gewalt 
zu schützen und sie durch Empowerment und den Aufbau lokaler Netzwerke am Projektstandort zu stärken. Ge-
flüchtete Frauen, Mädchen und Männer sollen durch die Bereitstellung von Informationen sowie in Veranstaltungen 
über ihre Rechte in Deutschland informiert werden und Handlungsempfehlungen zum Selbstschutz sowie zum 
Schutz anderer Frauen und Männer erhalten. Zudem soll die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung 
und Einstellung zu Gewalt gefördert werden, um effektiver gegen häusliche Gewalt vorzugehen. 

Zunächst wurden Frauen mit Migrationserfahrung zu interkulturellen Mediatorinnen für Gewaltprävention geschult, 
um später geflüchtete Frauen und Mädchen kultur-, sprach- und geschlechtssensibel über Formen der Gewalt, die 
Rechte von Frauen in Deutschland sowie über Schutzmöglichkeiten zu informieren. Auch Männer wurden als Me-
diatoren für Gewaltprävention geschult, um einem umfassenden Präventionsansatz Rechnung zu tragen. Die Schu-
lungen umfassen einen theoretischen und einen praktischen Teil sowie Einheiten zu Selbstreflexion und 
Rollenverständnis. Sie enden mit einer Praxisübung. Im Theorieteil werden Grundkenntnisse der Gewaltpräven-
tion, über sexualisierte Gewalt, über Rechte und Hilfsmöglichkeiten vermittelt. Im Praxisteil wird die Planung, 
Durchführung und Evaluation von Infoveranstaltungen vermittelt. Dabei werden erlernte Kenntnisse und kulturkom-
petente Wissensweitergabe in Gruppenarbeiten eingeübt und besprochen. 

Träger des Projekts ist das Ethnomedizinische Zentrum e.V. (EMZ). Die wissenschaftliche Begleitung und Evalu-
ierung erfolgt durch die Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen (DHBW). 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

2017 startete das Projekt in der Landeshauptstadt Stuttgart in Kooperation mit dem Kinderschutz-Zentrum Stutt-
gart. Im Jahr 2017 wurden in Stuttgart ca. 20 Migrantinnen zu Mediatorinnen ausgebildet, die als muttersprachliche 
Ansprechpartnerinnen bereits 19 Informationsveranstaltungen in Unterkünften für geflüchtete Frauen durchführten. 
Am 4. August 2018 schlossen 14 Migrantinnen das im Juni gestartete MiMi-Training ab. Sie führten 14 Informati-
onsveranstaltungen in Unterkünften und Mehrgenerationenhäusern durch. 

Das MiMi Gewaltpräventionsprojekt für Männer wurde in Kooperation mit der Fachberatungsstelle Gewaltpräven-
tion, Sozialberatung Stuttgart e. V. durchgeführt. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung für individuelle Chancengleichheit sowie Ethnomedizinisches Zentrum e.V. (EMZ), Kinderschutz-Zentrum 
Stuttgart, Sozialberatung Stuttgart e.V. und Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen 
(DHBW) 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

GRDrs 101/2018, GRDrs 371/2019 

www.mimi-gegen-gewalt.de (letzter Zugriff 30.07.2019) 

www.sozialberatung-stuttgart.de (Gewaltprävention) (letzter Zugriff 30.07.2019) 
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17 SDG 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ 

Die ausführliche Fassung des SDG 17 lautet „Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nach-
haltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen“. 

Das SDG 17 ist allgemein bezogen auf die Stärkung der Ressourcen zur Umsetzung der Agenda 2030 sowie 
darauf, Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen zu stärken. Für Kommunen sind dabei nach 
dem bundesweiten Projekt u. a. die Bildung und der Ausbau von Partnerschaften sowie die Mobilisierung finanzi-
eller Mittel aus verschiedenen Quellen, sowohl vor Ort als auch in Ländern im globalen Süden, relevante Teilziele. 

Die Herausforderungen bei der Entwicklung aussagekräftiger Indikatoren für die kommunale Entwicklungszusam-
menarbeit werden in Kapitel III.1 beschrieben. 

17.1 Indikator Partnerstädte im globalen Süden 

17.1.1 Definition 

Frieden und Völkerverständigung sind treibende Kräfte der internationalen Tätigkeit der Landeshauptstadt Stutt-
gart. In diesem Sinne engagiert sich Stuttgart sehr für die Pflege der europäischen und weltweiten Partnerschaften 
und gestaltet diese aktiv mit. 

Der Indikator „Partnerstädte im globalen Süden“ umfasst Ausgaben in der Kommune vor Ort oder für in den Part-
nerstädten durchgeführte Projekte. Diese variieren in Größe und Inhalt. Durchführer sind die Stadt selbst oder 
zivilgesellschaftliche Träger.  

Die Ausgaben betreffen Maßnahmen in / mit den Partnerstädten Menzel Bourguiba (Tunesien), Kairo (Ägypten) 
und Mumbai (Indien).  

17.1.2 Berechnung 

Betrachtet werden die durchschnittlich verwendeten Mittel für die Zusammenarbeit mit und in Partnerstädten im 
sogenannten globalen Süden im Verhältnis zum Durchschnitt der für partnerstädtische Arbeit zur Verfügung ste-
henden Mittel der Abteilung Außenbeziehungen in den Jahren 2008 bis 2018:  

(Mittel für Zusammenarbeit mit Partnerstädten im sogenannten Globalen Süden) / (freies Projektmittelbudget der 
Abteilung Außenbeziehungen) * 100 

Darin enthalten sind Mittel für Austauschmaßnahmen, Bildungsarbeit, Jubiläen der Städtepartnerschaften, Vernet-
zungs- / Aktivierungsveranstaltungen und Zuschüsse für Austausch- und Partizipationsprojekte von Dritten (z.B. 
zivilgesellschaftlichen Organisationen). 

Nicht eingerechnet sind Leistungen anderer Abteilungen für die Projektarbeit mit / in Ländern des Globalen Südens 
oder in internationalen Netzwerken, Drittmittel sowie Maßnahmen zur Steigerung des Fairen Handels (vgl. dazu 
die Praxisbeispiele unter SDG 12 und 17). 
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17.1.3 Beschreibung 

Im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2018 betrugen die Ausgaben für die drei Partnerstädte im sogenannten glo-
balen Süden an die 20% Prozent des partnerstädtischen Budgets der Abteilung Außenbeziehungen. 

Exkurs 4: Stuttgart – als Stadt in Europa international kompetent und nachhaltig gestaltend 

Stuttgart – als Stadt in Europa international kompetent und nachhaltig gestaltend 

Seit 1948 pflegt und gestaltet Stuttgart seine Beziehungen mit Städten und Partnern weltweit. Dies mündete in 10 
aktiven Städtepartnerschaften auf vier Kontinenten39, davon drei im sogenannten Globalen Süden sowie in vielfäl-
tigen partnerschaftlichen Beziehungen.  

Diese lange Tradition globaler Partnerschaften wird als wichtiger Beitrag in den Bemühungen um ein friedliches 
Zusammenleben der Völker betrachtet und orientiert sich aktuell u. a. an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung. Für dieses Engagement wurde die Stadt 2018 und 2019 mit den ersten beiden Stufen des Europapreises der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg ausgezeichnet. Diesen Preis erhalten Städte und 
Gemeinden, die sich um die Förderung der europäischen Idee besonders verdient gemacht haben. Die Landes-
hauptstadt beteiligt sich an einer Vielzahl von internationalen Netzwerken, um Partnerschaften zu stärken. Dazu 
zählen EUROCITIES, Energy Cities, POLIS, EFUS, Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie (als Zusam-
menschluss kommunaler Netzwerke, u. a. auch Mitglied im Klima-Bündnis (Klimaschutz) und bei Mayors Adapt 
(Klimawandelanpassung)), Mayors for Peace und der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE). 

Die kommunale Entwicklungszusammenarbeit gehört seit 2005 zum Portfolio der Landeshauptstadt Stuttgart. 
Fachlich sind alle Ämter von internationalen Fragestellungen betroffen. Die Abteilung Außenbeziehungen nimmt 
im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters eine koordinierende, vernetzende und gestaltende Funktion ein. 

Entwicklungspolitisches Engagement von Kommunen wird seit vielen Jahren von Drittmittelgebern gefördert. So-
wohl die Europäische Union als auch die Bundes- oder Landesregierung ermutigen Kommunen über politische 
Flankierung und zusätzliche Finanzmittel, im Globalen Süden tätig zu werden. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat 
sich in den vergangenen Jahren um solch eine Förderung bemüht, wenn damit sinnvolle Partnerschaften unter-
stützt oder ein Beitrag geleistet werden konnte, Kommunen untereinander in ihrem internationalen Engagement zu 
stärken. 

Beispielhaft ist zu nennen: Zwischen März 2014 und Februar 2015 führte Stuttgart im Auftrag des Städtetages 
Baden-Württemberg mit finanzieller Unterstützung des Landes sowie von Engagement Global mit der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) das Projekt ENGAGEMENT KOMMUNAL.VERANTWORTUNG GLOBAL 
durch (GRDrs 1389/2013). Es hatte zum Ziel, Kommunen in Baden-Württemberg für die kommunale Entwicklungs-
politik zu sensibilisieren: Der Projektabschluss zeigte deutlich, dass die Kommunen eine stärkere strategische Be-
ratung bzw. Unterstützung bei der operativen Umsetzung kommunaler Entwicklungspolitik benötigen. Die im 

                                                      

39  Städtepartnerschaften der Landeshauptstadt Stuttgart: 1) St. Helens, Großbritannien, seit 1948; 2) Cardiff, Großbritannien, 
seit 1955; 3) St. Louis, USA, seit 1960; 4) Straßburg, Frankreich, seit 1962; 5) Mumbai, Indien, seit 1968; 6) Menzel Bour-
guiba, Tunesien, seit 1971; 7) Kairo, Ägypten, seit 1979; 8) Lodz, Polen, seit 1988; 9) Brünn, Tschechien, seit 1989; 10) 
Samara, Russland, seit 1992.  
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Stuttgarter Projekt gewonnenen Ergebnisse führten dazu, dass Engagement Global 2016 einen Zuschuss für Per-
sonalressourcen bei Kommunen aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) einrichtete, das bundesweite Programm „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“.  

Über die letzten zehn Jahre betrachtet hat die Abteilung Außenbeziehungen Drittmittel mit einem Volumen von 
rund 500.000 € eingeworben, die zusätzliche Spielräume zur Durchführung entwicklungspolitischer Projekte in 
Stuttgart und für internationale Partnerschaften eröffneten. Ziele der Projekte waren u. a. die Stärkung politischer 
Partizipation von Jugendlichen oder die Verankerung der VN Agenda 2030 mit den 17 SDGs (vgl. ausführliche 
Darstellung in den Praxisbeispielen). 

Seit 2018 hat der Gemeinderat die Abteilung mit projektbezogenen Geldern zur Stärkung bestimmter Gruppen und 
Themenfelder in / mit Südosteuropa ausgestattet, mit denen explizit SDG 17, der Stärkung von Partnerschaften, 
Rechnung getragen werden soll. 

 

17.2 Zusammenhang zu anderen SDGs 

Kommunale Nachhaltigkeit ist global eingebettet. Die Partnerschaften über Grenzen und Kontinente hinweg, wie 
auch mit unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren auf lokaler Ebene, tragen dieser globalen Einbettung Rech-
nung. Sie spielen als Querschnittsthema für alle SDGs eine Rolle.  

Die lokale soziale Situation oder die Umweltsituation werden auch durch den globalen Kontext beeinflusst. Die 
lokale wirtschaftliche Produktion und die Konsummuster sind Teil der globalen Ökonomie. Durch die Zuwanderung 
von Geflüchteten wird auch die lokale Situation direkt von globalen Entwicklungen beeinflusst. Mit der Aufnahme 
von Menschen aus anderen Teilen der Erde leisten die Landeshauptstadt Stuttgart wie auch andere deutsche 
Kommunen einen Beitrag zu den sozialen Nachhaltigkeitszielen in einer globalen Dimension. Die 17 SDGs betref-
fen alle Handlungsbereiche der Kommunen. 

Praxisbeispiel 49: Koordination globale Entwicklungsziele 

Koordination globale Entwicklungsziele 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 17 

 

Kontext: 

Lokale Verantwortung mit globaler Wirkung war und ist fester Bestandteil der Stuttgarter Politik. Die Landeshaupt-
stadt Stuttgart folgt einem dezentralen Ansatz internationaler Zusammenarbeit. Sie orientiert ihr Handeln dabei an 
internationalen Abkommen für sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklungspolitik: angefan-
gen bei der Agenda 21 mit der VN-Konferenz in Rio 1992, wie auch der Habitat-Agenda, den Millennium Develop-
ment Goals, dem Pariser Klimaabkommen, der New Urban Agenda und besonders der 2015 verabschiedeten VN 
Agenda 2030 mit den SDGs.  

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 weltweiten Zielen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Nachhaltigkeit gibt Kommunen einen ganzheitlichen Orientierungsrahmen, eigene Zielsetzungen weiter zu entwi-
ckeln und mit diesen Teil einer weltweiten Initiative zu sein. 
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Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat 2017 das Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ 
(LHS intern: Projekt „Globale Entwicklungsziele“) eingerichtet und 2019 verlängert (GRDrs 853/2016, GRDrs 
97/2019). Das Projekt wird aus Mitteln des BMZ über Engagement Global / SKEW kofinanziert. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Das Projekt „Globale Entwicklungsziele“ geht über die bisherigen Einzelmaßnahmen der LHS hinaus die strategi-
sche Fragestellung an, wie die städtischen Ziele wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit mit den 
globalen Zielen der VN Agenda 2030 sinnvoll verbunden und dauerhaft durch kommunales Handeln umgesetzt 
werden können. Dies betrifft Handlungsbereiche und Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen: 

 

1. Hineinwirken in die Verwaltung und Entwicklung eines gemeinsamen strategischen Handlungsrahmens, der die 
Umsetzung der Agenda 2030 in der LHS stärkt. 

Dazu erfolgte eine qualitative Bestandsaufnahme bestehender Maßnahmen und deren Zuordnung zu den SDGs, 
um darauf aufbauend, weitere Projekte zu entwickeln. Begleitet wurde dieser Prozess von einer bereichsübergrei-
fenden Arbeitsgruppe „Globale Entwicklungsziele“. Darüber hinaus finden Fortbildungsveranstaltungen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung statt. Im Bereich der öko-fairen und sozialen Beschaffung trug ein 
Bieterdialog zu Arbeitsschuhen stadtweit dazu bei, neue Impulse in den Markt zu geben und öko-faire und soziale 
Kriterien stärker zu gewichten (vgl. auch SDG 12).  

 

2. Partnerschaften mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um auf Ebene der Stadtgesellschaft Bürge-
rinnen und Bürger für die Umsetzung der globalen Entwicklungsziele zu mobilisieren. 

Fragestellungen von Nachhaltigkeit und Entwicklung werden seit Jahren von verschiedenen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren in der Landeshauptstadt Stuttgart einzeln oder in kleinen Bündnissen bearbeitet. Dabei lag der Fokus auf 
spezifischen Themen, wie z. B. Klimaschutz, Flüchtlingshilfe oder Fairem Handel, jeweils unterstützt und flankiert 
durch entsprechende politische Maßnahmen. Die Agenda 2030 eröffnet einen neuen Handlungsraum und einen 
umfassenden strategischen Zugang zu diesen unterschiedlichen Themen. Daraus entstand das Bündnis „mEin 
Stuttgart – mEine Welt“, ein breites Netzwerk an Organisationen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, 
das vom Welthaus e. V. koordiniert wird. 

Leitfragen des Bündnisses sind: Wie soll ein sozial gerechtes, kulturell vielfältiges, nachhaltiges und faires Stuttgart 
gestaltet werden? Welchen Beitrag leisten Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur Umsetzung 
der Agenda 2030 in Stuttgart? 

Ziel ist es, mit verschiedensten Veranstaltungsformaten ein breites Spektrum unterschiedlicher Zielgruppen anzu-
sprechen. Die Formate der über 30 Veranstaltungen seit September 2017 reichen von klassischen Vorträgen, Dis-
kussionsrunden und Workshops über Stadtrundgänge, Fahrradtouren und Spiele, bis hin zu Kochshows, 
Kleidertauschpartys und Filmabenden. 

Für dieses Engagement erhielt die LHS zusammen mit den Kooperationspartnern 2017 zum zweiten Mal hinterei-
nander in der Kategorie Große Kommune den 1. Preis der landesweiten Initiative Meine.Deine.Eine Welt der Stif-
tung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg und von Engagement Global. 

 

3. Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene, um voneinander zu lernen und die Interessen und prak-
tischen Erfahrungen der LHS in internationale Strategien einzubringen. 

Die LHS ist Mitglied des Städtenetzwerks EUROCITIES und in diesem Rahmen auch Teil einer AG von Städten, 
welche die Agenda 2030 umsetzen. Dort werden Lernerfahrungen ausgetauscht und gleichzeitig erfolgreich die 
Agenda 2030 bei EUROCITIES auf die Tagesordnung gesetzt. Die SDGs bildeten unter anderem einen Schwer-
punkt bei den Social Affairs Foren 2018 in Utrecht und Stuttgart. 
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Erfahrungen / Ergebnisse: 

Entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 durch die Kommunen sind bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung sowie eine sinnvolle Verbindung und Erweiterung beste-
hender Stadtentwicklungsstrategien. Dafür bietet die VN Agenda 2030 einen umfassenden Handlungsrahmen. Es 
gilt, den Bezug zu den SDGs bei allen Maßnahmen der Kommune herzustellen und zukünftige Maßnahmen vor 
Ort und in den Partnerstädten noch stärker daran auszurichten. Die SDGs müssen auf die lokale Ebene herunter-
gebrochen, sichtbar und praktisch greifbar gemacht werden, um sie in der Breite der Stadtgesellschaft zu veran-
kern. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Außenbeziehungen im Referat Verwaltungskoordination, Kommunikation und Internationales 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

GRDrs 821/2015, GRDrs 853/2016, GRDrs 202/2018, GRDrs 206/2018, GRDrs 97/2019 

www.stuttgart.de/stuttgart-international (Agenda 2030)  

www.meinstuttgart-meinewelt.de (letzter Zugriff 29.07.2019) 

 

Praxisbeispiel 50: Jugendpartizipationsprojekt „Local Empowerment – junge Akteurinnen und Akteure stärken und 
vernetzen“ 

Jugendpartizipationsprojekt „Local Empowerment – junge Akteurinnen und Akteure stärken und vernet-
zen“ 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 17 (SDG 16) 

 

Kontext: 

Die Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Menzel Bourguiba in Nordtunesien besteht seit 1971. Im Mittel-
punkt der kommunalen Partnerschaft steht die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, insbesondere der 
Jugend, wodurch das Bestreben vor Ort zur Demokratisierung unterstützt wird. Weitere Themen der Zusammen-
arbeit sind Wissenstransfer, Umwelt und Stadtentwicklung. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Die Jugend ist die Zukunft eines Landes. Mit Blick auf die politische und ökonomische Situation in Tunesien, deren 
Auswirkungen besonders die Jugendlichen erfahren – hohe Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit – gibt es einen 
großen Bedarf an Weiterbildungsmöglichkeiten und außerschulischen Aktivitäten. Diese Ausgangslage führte 2017 
zur Beantragung einer Förderung über das Auswärtige Amt im Rahmen der deutsch-tunesischen Transformations-
partnerschaft und dem Jugendaustauschprojekt „Local Empowerment – Junge Akteure stärken und vernetzen“ mit 
der tunesischen Partnerstadt Menzel Bourguiba. Ziel war es, das soziale Engagement der Jugendlichen zu fördern, 
auszubauen, zu professionalisieren und die Jugendlichen dazu zu befähigen, ihre Ideen und Projekte mit Gleich-
gesinnten aus Stuttgart selbstständig umzusetzen.  

Zehn Jugendliche aus Menzel Bourguiba und sieben aus Stuttgart haben in jeweils einer Begegnungsphase vor 
Ort (Stuttgart und Menzel Bourguiba) in Kooperation mit dem Stadtjugendring Stuttgart e. V. (Dachverband der 
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Jugendvereine) und dem Verein Interchange an einem vielseitigen Programm teilgenommen. Es wurden verschie-
dene Workshops (u. a. zu Projektmanagement, Kommunikation, Interkulturalität, Konfliktmanagement und Förder-
mittelakquise) angeboten. Ziel war es, am Ende der Projektlaufzeit gemeinsam durch die deutsch-tunesische 
Zusammenarbeit der Jugendlichen Projektideen zu entwickeln, welche die Verbesserung der Lebensqualität sowie 
die aktive Teilhabe der Jugendlichen in Menzel Bourguiba bedarfsgerecht umsetzen.  

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Von tunesischer Seite gab es eine große Resonanz, an dem Projekt teilzunehmen. Die Jugendlichen waren wiss-
begierig, motiviert, kannten die Bedarfe in ihren Heimatstädten und waren kreativ. Es wurden insgesamt vier Pro-
jektideen entwickelt, an deren Umsetzung in 2018 und 2019 weitergearbeitet wird. 

Der interkulturelle Austausch mit Jugendlichen aus Stuttgart und Menzel Bourguiba hat gezeigt, dass sich durch 
die direkte Begegnung Vorurteile abbauen lassen und realistische Bilder des jeweiligen Partnerlandes entstehen. 
Für die Projektteilnehmenden erweiterten sich die Perspektiven, das Verständnis, das Wissen, die Interkulturalität 
und das internationale Netzwerk. 

Die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene ist ein wichtiger Baustein für nachhaltige globale Entwicklung. Sie 
bietet eine große Chance für beide Seiten in vertrauensvoller, bedarfsorientierter Weise zusammenzuarbeiten und 
schärft den Blick der Mitarbeitenden für die jeweiligen Strukturen, sozioökonomischen Lebensverhältnisse und ge-
genseitigen Interessen. Das Projekt zwischen Kommunen, Dachverband der Jugendvereine (Stadtjugendring e. 
V.), zivilgesellschaftlichem Akteur (Interchange e. V.) und den Jugendlichen im Rahmen einer bestehenden Städ-
tepartnerschaft ist ein Beispiel für gemeinsames Lernen und Handeln über Grenzen hinweg, welches nachhaltige 
Entwicklung ermöglicht. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Außenbeziehungen im Referat Verwaltungskoordination, Kommunikation und Internationales in Koope-
ration mit interchange e. V. und Stadtjugendring Stuttgart e.V. 

 

Weiterführende Literatur / Links: 

Videotagebuch Beiträge zu den Begegnungen in Stuttgart und Menzel Bourguiba bei Youtube,  
Interchange e.V.: www.youtube.com/watch?v=AfNkCsCwnr8 (letzter Zugriff 29.07.2019) 

Rohrer, Christine, 2018: Jugend gestaltet Stadt. Wie 17- bis 27-Jährige aus Stuttgart und Menzel Bourguiba einen 
Ort verändern wollen, welt-sichten (Dossier) 09/2019. S. 8-9. 

 

 

Praxisbeispiel 51: Umsetzung von Verfahren zur umwelttechnischen Bewertung oberflächennaher Grundwasserres-
sourcen in Bogotá D.C., Kolumbien (Nakopa-Projekt) 

Umsetzung von Verfahren zur umwelttechnischen Bewertung oberflächennaher Grundwasserressourcen 
in Bogotá D.C., Kolumbien  

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 17 (SDG 6, SDG 11) 
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Kontext: 

Das Projekt diente dazu, gemeinsam konkrete fachliche Konzepte zur Untersuchung, Bewertung und Sanierung 
von Grundwasserkontaminationen für Bogotá zu erarbeiten und damit die Grundlagen für die künftige qualifizierte 
Erledigung dieser Aufgabe zu schaffen. Gefördert wurde die zwischen 2014 und 2019 durchgeführte Maßnahme 
im Rahmen der „Nachhaltigen Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte (Nakopa)“, angeboten durch 
Engagement Global / SKEW aus Mitteln des BMZ. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Die Mitarbeitenden der Secretaría Distrital de Ambiente, des Umweltamtes von Bogotá, überprüften bei einem 
Pilotstandort die Gefährdung, die von einer Pestizidverunreinigung auf die Umwelt, insbesondere auf das 
Grundwasser und die umgebende Wohnbebauung ausgeht. Dabei flossen die Erfahrungen ein, die in Stuttgart seit 
rund 30 Jahren beim Grundwasserschutz und Flächenrecycling  gesammelt wurden. Die Kolleginnen und Kollegen 
in Bogotá erhielten dadurch eine größere Sicherheit bei der Beurteilung von Untersuchungs- und 
Sanierungsberichten und Bewertungen, die ihnen von nationalen und internationalen Unternehmen vorgelegt 
werden. Für das Projekt wurde eine Vereinbarung im Rahmen einer Internationalen Kommunalen Zusammenarbeit 
(IKZ) zwischen Bogotá und Stuttgart geschlossen. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Die Zusammenarbeit von Stuttgart und Bogotá baute auf Erfahrungen aus mehrjährigen gemeinsamen Projekten 
und daraus erwachsenem Vertrauen auf. Die Nakopa-Projektpartnerschaft unterstützte gezielt und praxisnah die 
Zusammenarbeit der Kommunen im Rahmen des konkreten Projekts mit seiner klar definierten Aufgabenstellung. 
Beantragung und Durchführung erforderten hohen persönlichen Einsatz in der antragstellenden Kommune. 
Gegenseitige Lerneffekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen rechtfertigten den Aufwand. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Amt für Umweltschutz im Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt,  

 

Weiterführende Literatur / Links: 

www.stuttgart.de/item/show/663309 (letzter Zugriff 30.07.2019) 

 

Praxisbeispiel 52: Cities for Mobility 

Cities for Mobility 

 

SDG-Zuordnung: 

SDG 17 (SDG 9, SDG 11, SDG 13) 

 

Kontext: 

Die Stuttgarter Außenbeziehungen sind durch eine starke europäische und internationale Vernetzung geprägt, die 
den fachlichen Austausch zur Steigerung der städtischen Leistungsfähigkeit zum Ziel hat.  Im Bereich der urbanen 
Mobilität ist die Stadtverwaltung seit über zehn Jahren lokal, regional, national und international mit Experten und 
Instituten vernetzt. Als Beispiel dient das von der Landeshauptstadt Stuttgart 2006 gegründete und koordinierte 
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Netzwerk Cities for Mobility, eine Kooperation mit weltweit anerkannten Expertinnen und Experten auf dem Gebiet 
der Nachhaltigen Mobilität mit 662 Partnerinnen und Partnern in 86 Ländern. 

 

Beschreibung / Umsetzung: 

Cities for Mobility ist eine offene Kooperationsplattform, die das Ziel verfolgt, neue Lösungen für eine zukunftsfähige 
Mobilität in den Städten weltweit gemeinsam zu entwickeln und möglichst weitgehend zu verbreiten. Das Netzwerk 
ist eine offene Kooperationsplattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen im Bereich nachhaltige Mo-
bilität.  

Das Besondere am Netzwerk Cities for Mobility ist die Vielseitigkeit der Themen und der beteiligten Partner. Die 
Bandbreite der Themen reicht von der Förderung von Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern, dem 
öffentlichen Nahverkehr und der intelligenten Verkehrssteuerung bei Großveranstaltungen bis hin zu Elektromobi-
lität und digitaler Vernetzung. Nicht nur politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, sondern 
auch Ingenieurinnen und Ingenieure, Verkehrsplanerinnen und -planer, Stadtplanerinnen und -planer, Energieex-
pertinnen und -experten, Unternehmerinnen und Unternehmer und Fachleute der Entwicklungszusammenarbeit 
tauschen über Cities for Mobility Erfahrungen und Wissen untereinander aus. Gemeinsam suchen sie nach neuen 
Wegen für eine städtische Mobilität, die eine bessere Lebensqualität der Menschen in den Vordergrund stellt. Ein 
weiteres Merkmal des Netzwerks ist die Tatsache, dass es ohne Mitgliedsbeiträge und Kongressgebühren arbeitet.  
Somit erleichtert die Landeshauptstadt Stuttgart insbesondere die Teilnahme der Mitglieder und Partner aus Län-
dern des globalen Südens. 

 

Erfahrungen / Ergebnisse: 

Viele Mitglieder, darunter Kommunen, Regionen, aber auch Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verkehrsbe-
triebe und Akteurinnen und Akteure aus der Zivilgesellschaft treffen sich beim alle zwei Jahre in Stuttgart stattfin-
denden International Cities for Mobility Congress, um Projekte anzubahnen, voneinander zu lernen und innovative 
Verkehrsmaßnahmen zu entwickeln. Das Programm ist praxisorientiert und bringt unterschiedlichste Interessens-
vertreterinnen und -vertreter, die in den Bereichen Mobilität, Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit aktiv sind, zusam-
men. Die Landeshauptstadt Stuttgart nutzt die Veranstaltung, um Innovationen und Erfahrungen aus Stuttgart und 
der Region zu verbreiten sowie neue Konzepte für nachhaltige Mobilität und lebenswerte Städte aus dem In- und 
Ausland zu präsentieren. Dabei spielt für die Landeshauptstadt eine wichtige Rolle, dass sich die hiesigen Partne-
rinnen und Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit den Referentinnen und Referen-
ten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kongresses vernetzen und davon profitieren. Aus diesem 
Austausch sind in den vergangenen Jahren konkrete Projekte, Partnerschaften und Initiativen entstanden. Das 
Veranstaltungsformat hat sich bewährt, es wird sehr gut von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angenommen, 
die vor allem die überschaubare Größe, den interdisziplinären Ansatz, die Vielfalt der Themen sowie den prakti-
schen Bezug schätzen. Seit der Gründung von Cities for Mobility in 2006 nahmen insgesamt ca. 3.000 Vertreterin-
nen und Vertreter aus Deutschland, Europa und der Welt an den bisher neun internationalen Cities for Mobility-
Kongressen teil. 

 

Referat / Amt / Eigenbetrieb: 

Abteilung Mobilität Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität  

 

Weiterführende Literatur / Links 

www.cities-for-mobility.net (letzter Zugriff 22.07.19) 
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III Erfahrungen und Empfehlungen 

Die SDG-Indikatoren für Kommunen wurden von einer Gruppe von Partnern (Bertelsmann Stiftung, Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Ge-
meindebund, Deutsches Institut für Urbanistik und Engagement Global) entwickelt, um die globalen Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) auf kommunaler Ebene in Deutschland abzubilden.40 Die Landeshauptstadt Stuttgart hat in zwei 
Phasen zwischen Juni und Oktober 2018 sowie Juli und September 2019 in einem partizipativen Prozess die SDG-
Indikatoren für Kommunen pilothaft erprobt. Auf Grundlage dieser Erfahrungen und den Ergebnissen der SDG-
Bestandsaufnahme im vorliegenden Bericht lässt sich insgesamt feststellen, dass die Indikatoren ein machbares 
und sinnvolles Instrument für eine ganzheitliche Bestandsaufnahme sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher 
Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene darstellen.  

1 Auswahl und Weiterentwicklung von Indikatoren 

Es wurden für Stuttgart 77 Indikatoren ausgewählt und getestet. Davon stammen 43 sogenannte Kernindikatoren 
sowie 17 weitere Indikatoren aus dem empfohlenen Set an SDG-Indikatoren des bundesweiten Projekts (vgl. An-
hang II). Teilweise wurden diese Indikatoren von der Landeshauptstadt modifiziert. Darüber hinaus enthält die 
Analyse 17 von der Landeshauptstadt vorgeschlagene sowie zusätzlich entwickelte Indikatoren. Eine Reihe weite-
rer möglicher Indikatoren wurde diskutiert, die nicht in diese Bestandsaufnahme eingingen, jedoch als Vorschläge 
in Anhang III dokumentiert sind und so von anderen Kommunen aufgegriffen werden können.  

Für 30 Kernindikatoren stellt der „Wegweiser Kommune“ der Bertelsmann Stiftung derzeit Daten zumindest auf 
Kreisebene zur Verfügung. Von diesen Daten wurde allerdings nur zum Teil Gebrauch gemacht. Vielfach nutzte 
die Landeshauptstadt Stuttgart eigene Quellen mit genaueren oder gebräuchlicheren Daten. Für einige SDGs, 
darunter SDG 17, gibt es auch keine mit Daten unterlegten Indikatoren in dem Portal.  

Teilweise wichen die Angaben aus verschiedenen Datenquellen voneinander ab, was auf unterschiedliche Defini-
tionen und Messmethoden zurückzuführen war. Immer wieder galt es im Einzelfall zu entscheiden, welche Daten-
quelle die vermutlich beste Datenqualität bot. Eine solche Entscheidung betraf z. B. auch die Angaben zur 
Einwohnerzahl Stuttgarts, die in zahlreiche Indikatoren einflossen.41 Hier fiel die Wahl auf die Einwohnerzahlen, 
wie sie von der Stadt selbst fortgeschrieben werden und nicht auf die amtlichen Einwohnerzahlen. 

Die Datenverfügbarkeit hat auch Auswirkungen auf die Definition und Messung von Indikatoren. Abhängig von der 
Entstehung der Daten und ihrer Verarbeitung wurden bestimmte Definitionen in diesem Bericht übernommen, ob-
gleich der Sachverhalt durch eine andere Definition treffender abgebildet werden könnte. Beispielsweise kann für 
ein Phänomen der Migrationshintergrund interessant sein. Da die Datenquelle jedoch nur nach Staatsbürgerschaft 
zwischen Ausländerinnen und Ausländern gegenüber Deutschen unterschied, musste dieser Vergleich verwendet 
werden – als Annäherung, nicht als genaue Abbildung. Die Verwendung quantitativer Indikatoren bedeutet eine 
notwendige Beschränkung auf einzelne, ausgewählte Aspekte, die weder das Gesamtbild vollständig abbilden 
können, noch die vielfältigen Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen den Einzelaspekten aufdecken. Dies 
                                                      

40  Vgl. Assmann, Dirk; Honold, Jasmin; Grabow, Busso und Roose, Jochen, 2018: SDG-Indikatoren für Kommunen – Indika-
toren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen. Hrsg. Bertels-
mann Stiftung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutsches Institut für Urbanistik, Engagement Global. Gütersloh. 

41  In vielen Fällen werden Angaben relativ zur Bevölkerungszahl gemacht, um die sich verändernden Erfordernisse durch den 
Zuwachs oder einen möglichen zukünftigen Rückgang der Bevölkerungszahl zu berücksichtigen.  
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liegt unter anderem an dem Bedarf, zusätzliche Daten zu sammeln und aufzubereiten (z. B. für den Bereich kom-
munale Entwicklungspolitik, s.u.). In vielen Fällen mögen noch ganz andere Informationen interessant und wichtig 
sein, die sich jedoch nicht oder zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand ermitteln lassen. Hier sind den Möglich-
keiten einer solchen Bestandsaufnahme Grenzen gesetzt. 

Eine Prüfung der einzelnen Indikatoren fand sowohl in den einzelnen Fachbereichen der Landeshauptstadt Stutt-
gart als auch geschäftsbereichsübergreifend durch die Arbeitsgruppe „Globale Entwicklungsziele“ statt.  

Beispiele für im Diskussionsprozess modifizierte und zusätzlich entwickelte Indikatoren sind u. a.: die Qualität von 
Pflege aufgrund der Personalausstattung, die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr (EU-Richtlinie und Betrof-
fenheitsanalyse) oder der Energieverbrauch jeweils im Verhältnis zu den Nutzern (z. B. Differenzierung nach sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten und Einwohnerinnen und Einwohnern). 

Im Verlauf des Diskussionsprozesses kam es auch zu Streichungen von Indikatoren. Beispielsweise führte die 
nähere Betrachtung und Diskussion der Datenlage zum Indikator Schulabbrecherquote zu dem Ergebnis, dass die 
verfügbaren Daten nicht ausreichend treffend den Sachverhalt wiedergeben und daher der Indikator gestrichen 
wird. Die Tatsache, dass eine Schülerin oder ein Schüler in einem Jahrgang die Schule ohne Abschluss verlässt, 
ist noch kein sicheres Anzeichen dafür, dass die Person ohne Schulabschluss auf den Arbeitsmarkt kommt, da an 
einer anderen Schule bzw. zu einem anderen Zeitpunkt ein Abschluss erfolgen kann.  

Zum Teil wurden auch Unterschiede in der Einschätzung der Relevanz einzelner SDG-Unterziele für Kommunen 
in Deutschland ersichtlich. Zum Beispiel wurden die SDG Unterziele 3.3 (Maserninfektionen in Promille) und 4.1 
(Mathematische Grundbildung) aufgrund der Gegebenheiten in Deutschland (Impfschutz und Schulpflicht) als we-
niger relevant erachtet. 

Ein besonderer Bedarf für die Weiterentwicklung von SDG-Indikatoren wird für SDG 17 „Partnerschaften“ und die 
internationale Zusammenarbeit gesehen. 

Exkurs 5: SDG-Indikatoren für die kommunale Entwicklungspolitik 

SDG-Indikatoren für die kommunale Entwicklungspolitik 

Als Ergebnis der Diskussion und Erprobung der Indikatoren erweisen sich u.a. folgende Aspekte für die Weiterent-
wicklung der SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik als relevant: 

•  Im Unterschied zu anderen Bereichen nehmen die aktuellen Vorschläge aus dem bundesweiten Projekt hier 
stark auf monetäre Leistungen in Relation zum Gesamthaushalt Bezug. Diese Bezugsgröße ist angesichts des 
Volumens an Ausgaben der Kommunen für internationale Aufgaben im Vergleich z. B. zu Sozialausgaben nur 
von begrenzter Aussagekraft.  

• Eine rein quantitative Messung der Ausgaben ist auch insofern nur von begrenzter Aussagekraft, als die Höhe 
der Investitionen nichts über die Qualität und Wirkung der Arbeit aussagt. Auch eine Steigerung von Drittmitteln 
besitzt keine Aussagekraft über die geleistete Arbeit, allenfalls über die Fähigkeit (Personalressourcen und 
Kompetenz) der Verwaltung, Drittmittel zu akquirieren. 
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•  Oftmals ist die internationale Arbeit in den Kommunen dezentral organisiert, d. h. verschiedene Geschäftsbe-
reiche befassen sich mit internationalen Maßnahmen (z. B. Umweltbereich, Wirtschaftsförderung etc.); die Da-
ten dieser Maßnahmen werden in der Regel nicht zentral erfasst, d. h. Datensätze müssen über Abfragen der 
einzelnen Geschäftsbereiche erst generiert werden. 

•  Die bislang vom bundesweiten Projekt vorgeschlagenen Indikatoren für SDG 17 stehen nicht flächendeckend 
zur Verfügung und müssen von den Kommunen jeweils erst selbst erhoben werden. Generell werden im Projekt 
„SDG-Indikatoren für Kommunen“ einheitliche, zentral verfügbare Daten bevorzugt.  

•  Es fehlt eine einheitliche Definition, welche Angaben zu entwicklungspolitischen Maßnahmen bei möglichen 
Indikatoren berücksichtigt werden sollen, z. B. ob auch die Bildungsarbeit im Inland dazugezählt wird, ob Dritt-
mittel extra berücksichtigt werden etc. 

Bisherige Vorschläge berücksichtigen in erster Linie Input-Indikatoren (z. B. Ausgaben für entwicklungspolitische 
Maßnahmen). Es besteht Bedarf, darüber hinaus ein stärkeres Augenmerk auf die Entwicklung von Wirkungsindi-
katoren zu legen. Die Landeshauptstadt Stuttgart bringt entsprechend ihre methodischen und praktischen Emp-
fehlungen als Modellkommune in das 2019 gestartete, bundesweite Projekt SDG-Indikatoren für kommunale 
Entwicklungspolitik der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement und der Bertelsmann Stiftung ein. 

Ein weiterer Bereich, der vom bundesweiten Projekt vorgeschlagenen Indikatoren zu SDG 11 (und auch insge-
samt in der Agenda 2030) bislang nur unzureichend berücksichtigt wird, ist der Bereich der Kultur. Hier besteht 
zusätzlicher Entwicklungsbedarf der SDG-Indikatoren für Kommunen. 

 

2 Weiterentwicklung des Prozesses der Bestandsaufnahme 

Im Rahmen dieser breit angelegten SDG-Bestandsaufnahme konnten und sollten nicht alle Strategien, Konzepte 
und Maßnahmen der Landeshauptstadt Stuttgart zur Förderung von Nachhaltigkeit erschöpfend abgebildet wer-
den. Quantitative Indikatoren erfassen immer nur einen bestimmten Ausschnitt. Ihre Auswahl an sich stellt bereits 
eine bestimmte Gewichtung dar. 

Es wurde deutlich, wie schwierig es oft mangels verfügbarer und belastbarer Daten ist, in vielen sowohl von den 
Herausgebern der SDG-Indikatoren für Kommunen, als auch von der Landeshauptstadt Stuttgart als wichtig ein-
gestuften Bereichen überhaupt Indikatoren zu definieren. Die vielen im Anhang dokumentierten weiteren Indikato-
renvorschläge zeigen jedoch, welches Potenzial an möglichen weiteren Indikatoren noch kreativ erschlossen 
werden kann. 

Bereits zu Beginn des Prozesses wurde festgestellt, dass sich viele Besonderheiten der Nachhaltigkeitsmaßnah-
men einer Kommune nicht quantitativ, sondern besser als qualitative Beschreibung abbilden lassen. Daher wurde 
die quantitative SDG-Bestandsaufnahme der Landeshauptstadt Stuttgart ergänzt durch die Darstellung ausgewähl-
ter Praxisbeispiele, die Vorbild für weitere Kommunen sein können. Auf diese Weise finden sich die beteiligten 
Geschäftsbereiche mit ihren besonderen Maßnahmen im Bericht angemessen wieder.  

Diese durch die Landeshauptstadt Stuttgart vorgenommene Ergänzung der quantitativen Bestandsaufnahme zeigt 
für andere Kommunen, dass hilfsweise die örtliche Situation durch die handelnden Personen und Institutionen 
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beschrieben werden kann, wenn keine oder keine belastbaren Daten zur Indikatorenbildung identifiziert werden 
können. Konkrete Richtlinien für die Beschreibung könnten in diesen Fällen zu einer standardisierten und objekti-
vierten Berichterstattung einen wichtigen Beitrag leisten. 

Vielfach ist bei der Interpretation der Indikatoren ein Vergleich auf regionaler oder Bundesebene durchaus sinnvoll, 
um die eigene lokale Position einordnen zu können. Das für diesen Pilotbericht bewusst gewählte Vorgehen, den 
überregionalen Vergleich auszublenden, kann als eine positive Erfahrung bewertet werden. Der Blick auf die lokale 
Situation, mit der speziellen Perspektive auf zeitliche Veränderungen und Entwicklungstrends, ermöglicht eine fo-
kussierte Beurteilung der stadteigenen Ausgangsposition. Ein Beispiel: Der Städtevergleich zeigt, dass Stuttgart 
die Großstadt mit einem der höchsten Einkommens- und Wohlstandsniveaus in Deutschland ist. Doch es gibt auch 
hier Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Wichtig ist es zunächst, als Stadt zu ermitteln, wie sie sich im 
Zeitvergleich entwickelt hat. Vergleiche mit anderen Städten können gegebenenfalls weitere hilfreiche Informatio-
nen zur Bewertung des Status quo liefern. 

Die Vorarbeiten zum Bericht führten auch zu ersten praktischen Ergebnissen hinsichtlich der künftigen zusätzlichen 
Erfassung von Daten, z. B. der Anzahl der behindertenfreundlich ausgebauten Haltestellen im Schienen- und Bus-
verkehr. 

Ein besonderer Mehrwert des Prozesses liegt in der geschäftsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit zur Erstel-
lung der SDG-Bestandsaufnahme. Die Diskussionen und Analysen durch die Arbeitsgruppe „Globale Entwick-
lungsziele“ führten zu einem stärkeren übergreifenden Verständnis von Nachhaltigkeitszusammenhängen 
zwischen den einzelnen Bereichen der Verwaltung. 

Eine wichtige Ergänzung dieser Bestandsaufnahme anhand von quantitativen SDG-Indikatoren wäre eine zusätz-
liche Bestandsaufnahme mit möglicherweise neuen bzw. anderen Daten durch Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Erhebung und Interpretation von Daten. Diese Beteiligung könnte darüber hinaus der Mobilisierung 
für nachhaltigeres Handeln der unterschiedlichen Akteure der Stadtgesellschaft dienen. 

Die pilothafte SDG-Bestandsaufnahme der Landeshauptstadt Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Institut für Urbanistik und der Bertelsmann Stiftung anhand von SDG-Indikatoren verbindet ganzheitlich die ver-
schiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit. Auf dieser Grundlage können regelmäßig Lücken und Zielkonflikte 
identifiziert sowie weitergehende Empfehlungen für Politik und Verwaltung entwickelt werden.  

Die Erfahrungen des Diskussions- und Analyseprozesses in der Landeshauptstadt Stuttgart können inhaltlich und 
methodisch dazu beitragen, zukünftige SDG-Bestandsaufnahmen in Kommunen noch angemessener und wir-
kungsvoller zu gestalten. Durch ein regelmäßiges Monitoring auf Grundlage der SDG-Bestandsaufnahme wird die 
Umsetzung und Verankerung der globalen Agenda 2030 mit den SDGs auf kommunaler Ebene weiter gestärkt. 
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Anhang 

Anhang I – Übersicht der 17 VN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung mit den 169 
Unterzielen 

 

Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

 

1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die mit weniger als 1,25 US-
Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf der Welt beseitigen 

1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach 
der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte senken 

1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen für alle umsetzen, ein-
schließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung der Armen und Schwachen erreichen 

1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und Schwachen, die gleichen 
Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundlegenden Diensten, Grundeigentum und Verfü-
gungsgewalt über Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, ge-
eigneten neuen Technologien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 

1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situationen erhöhen und ihre 
Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Schocks und Katastrophen verringern 

 

1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen gewährleisten, einschließlich 
durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Entwicklungsländern und insbesondere den am wenigs-
ten entwickelten Ländern ausreichende und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken 
zur Beendigung der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 

1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der Grundlage armutsorien-
tierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen 
zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 

 

Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nach-
haltige Landwirtschaft fördern 

 

2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die Armen und Menschen 
in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und ausrei-
chenden Nahrungsmitteln haben 

2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der international vereinbar-
ten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und 
den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren 
Menschen Rechnung tragen 

2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzentinnen 
und -produzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirtschaftlichen Familienbetrie-
ben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang 



 

Seite 210 | Anhang – Übersicht der VN Ziele und Unterziele 

  

zu Grund und Boden, anderen Produktionsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märk-
ten sowie Möglichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 

2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen und resiliente landwirt-
schaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme bei-
tragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen 
und andere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 

2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren und ihren wildlebenden 
Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der geneti-
schen Ressourcen und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte Auf-
teilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 

 

2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirtschaftliche Beratungsdienste, 
die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte 
internationale Zusammenarbeit, um die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und 
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 

2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigieren und verhindern, unter 
anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen 
mit gleicher Wirkung im Einklang mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 

2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für Nahrungsmittelrohstoffe und 
ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktinformationen, unter anderem über Nahrungsmittelreser-
ven, erleichtern, um zur Begrenzung der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 

 

Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

 

3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken 

3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit 
dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Le-
bendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 

3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen 
und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen 

3.4 Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung 
um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern 

3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des 
schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 

3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfällen weltweit halbieren 

3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Fa-
milienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Stra-
tegien und Programme gewährleisten 

3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang 
zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und 
bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen 

3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung 
und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern 
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3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Ta-
bakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 

3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krank-
heiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren un-
entbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das 
TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Best-
immungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Fle-
xibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöpfen, und insbesondere den Zugang zu 
Medikamenten für alle zu gewährleisten 

3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfach-
kräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen 
Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen 

3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risiko-
minderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken 

 

Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslan-
gen Lernens für alle fördern 

 

4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige 
Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und effektiven Lernergebnissen führt 

4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Be-
treuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind 

4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und hochwertigen 
fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer Bildung gewährleisten 

4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qua-
lifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige 
Arbeit und Unternehmertum verfügen 

4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigen Zugang der 
Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und 
Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 

4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Er-
wachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 

4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Le-
bensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Welt-
bürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung 

 

4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine 
sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten 

4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, insbesondere für die am we-
nigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer 
Hochschule, einschließlich zur Berufsbildung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingeni-
eurs- und Wissenschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern wesentlich 
erhöhen 
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4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internationale Zusammenarbeit im 
Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigs-
ten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern wesentlich erhöhen 

 

Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähi-
gen 

 

5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden 

5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten Bereich einschließlich 
des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung beseitigen 

5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die Genitalverstümme-
lung bei Frauen und Mädchen beseitigen 

5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen, 
Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie ent-
sprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen 

5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrol-
len auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 

5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten gewährleisten, 
wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der 
Aktionsplattform von Beijing und den Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 

 

5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu Grund-
eigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleis-
tungen, Erbschaften und natürlichen Ressourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften 

5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, 
verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 

5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen Ebenen beschließen und verstärken 

 

Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewähr-
leisten 

 

6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle 
erreichen 

6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreichen 
und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen 
und Mädchen und von Menschen in prekären Situationen 

6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Mini-
mierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers 
und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbes-
sern 

6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine nachhaltige Entnahme 
und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter 
Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich zu verringern 



 

Anhang – Übersicht der VN Ziele und Unterziele | Seite 213 

 

6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umsetzen, gegebenenfalls 
auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 

6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtge-
biete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 

 

6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungsländer beim Kapazitäts-
aufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich 
der Wassersammlung und -speicherung, Entsalzung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wieder-
aufbereitungs- und Wiederverwendungstechnologien 

6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversor-
gung unterstützen und verstärken 

 

Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

 

7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen si-
chern 

7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 

7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 

 

7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur Forschung und Technologie im 
Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Energieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere 
Technologien für fossile Brennstoffe, zu erleichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Ener-
gietechnologien fördern 

7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den Entwicklungsländern und 
insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern und den Binnen-
entwicklungsländern im Einklang mit ihren jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Ener-
giedienstleistungen für alle bereitzustellen 

 

Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

 

8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und insbesondere ein jährli-
ches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent in den am wenigsten entwickelten Ländern 
aufrechterhalten 

8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovation 
erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sek-
toren 

8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeits-
plätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen, und die Formalisierung und das Wachstum von 
Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 

8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt verbessern und die 
Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Pro-
grammrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung über-
nehmen 
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8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, einschließlich 
junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 

8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung 
durchlaufen, erheblich verringern 

8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Men-
schenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, ein-
schließlich der Einziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von 
Kinderarbeit ein Ende setzen 

8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der Menschen in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 

8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umsetzen, der Arbeitsplätze 
schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 

8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu Bank-, Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 

 

8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer und insbesondere die am 
wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den Erweiterten integrierten Rahmenplan für han-
delsbezogene technische Hilfe für die am wenigsten entwickelten Länder 

8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg bringen und den Globalen 
Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation umsetzen 

 

Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern 
und Innovationen unterstützen 

 

9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, einschließlich regi-
onaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohler-
gehen zu unterstützen, und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für 
alle legen 

9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der Industrie an der Beschäf-
tigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil 
in den am wenigsten entwickelten Ländern verdoppeln 

9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer Unternehmen zu Finanz-
dienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Einbindung in Wertschöpfungsketten und Märkte 
erhöhen 

9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nachhaltig zu machen, mit 
effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien 
und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 

9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der Industriesektoren in 
allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen und zu diesem Zweck bis 2030 unter an-
derem Innovationen fördern und die Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million 
Menschen sowie die öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 

 

9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Entwicklungsländern durch 
eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unterstützung der afrikanischen Länder, der am wenigs-
ten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 
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9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Entwicklungsländern unterstützen, 
einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen politischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifi-
zierung und Wertschöpfung im Rohstoffbereich 

9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den 
am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereit-
zustellen 

 

Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

 

10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommenswachstum der ärmsten 
40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 

10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion 
oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und 
politische Inklusion fördern 

10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaf-
fung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politi-
scher und sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht 

10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den Sozialschutz betref-
fende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 

10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen verbessern und die Anwen-
dung der einschlägigen Vorschriften verstärken 

10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung in 
den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdig-
keit, Rechenschaftslegung und Legitimation dieser Institutionen zu erhöhen 

10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen erleichtern, 
unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik 

 

10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungsländer, insbesondere der 
am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünften der Welthandelsorganisation anwenden 

10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direktinvestitionen in die Staaten 
fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die am wenigsten entwickelten Länder, die afrikani-
schen Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jewei-
ligen nationalen Plänen und Programmen 

10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weniger als 3 Prozent senken 
und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent beseitigen 

 

Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

 

11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung 
für alle sicherstellen und Slums sanieren 

11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle 
ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kin-
dern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 
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11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatori-
sche, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken 

11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes verstärken 

11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, bedingten Todesfälle und der 
davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Ver-
luste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der 
Armen und von Menschen in prekären Situationen 

11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung 

11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffentlichen 
Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen 

 

11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unterstützen 

11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, 
der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähig-
keit gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für 
Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 

11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und technische Hilfe beim Bau nach-
haltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimischer Materialien unterstützen 

 

Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 

 

12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umsetzen, wobei alle 
Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, unter Berücksichtigung des Entwicklungs-
stands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer 

12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen 

12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels und Verbraucherebene 
halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich 
Nachernteverlusten verringern 

12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten 
Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und ihre 
Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 

12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung 
deutlich verringern 

12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermutigen, nachhaltige Ver-
fahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen 

12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politiken und 
Prioritäten 

12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für 
nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen 
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12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologischen Kapazitäten im Hin-
blick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produktionsmustern unterstützen 

12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der Arbeitsplätze schafft und 
die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige Entwicklung entwickeln und anwenden 

12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem Verbrauch verleitet, durch 
Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem 
durch eine Umstrukturierung der Besteuerung und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, 
um ihren Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf ihre Ent-
wicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen schützenden Weise so gering wie möglich gehalten 
werden 

 

Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen* 

 

13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastro-
phen in allen Ländern stärken 

13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen 

13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der 
Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Früh-
warnung verbessern 

 

13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernommen wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milli-
arden Dollar aus allen Quellen aufzubringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller 
Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klimafonds voll-
ständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet wird 

13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Bereich des Klimawandels 
in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern fördern, unter anderem mit ge-
zielter Ausrichtung auf Frauen, junge Menschen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 

 

* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen das 
zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den Klimawandel 
ist. 

 

Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen 

 

14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten und 
namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheblich verringern 

14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, um unter anderem 
durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wie-
derherstellung ergreifen, damit die Meere wieder gesund und produktiv werden 

14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen bekämpfen, unter an-
derem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
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14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, ungemeldete und unregulierte 
Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umset-
zen, um die Fischbestände in kürzestmöglicher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchst-
möglichen Dauerertrag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 

14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem nationalen Recht und 
dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen erhalten 

14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapazitäten und Überfischung 
beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei beitragen, und 
keine neuen derartigen Subventionen einführen, in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame be-
sondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen 
untrennbaren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen über Fische-
reisubventionen bilden sollte* 

14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen Vorteile 
für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, namentlich durch 
nachhaltiges Management der Fischerei, der Aquakultur und des Tourismus 

 

14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und Meerestechnologien 
weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen 
Kommission für die Weitergabe von Meerestechnologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den 
Beitrag der biologischen Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 

14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten gewährleisten 

14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern und zu diesem Zweck 
das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den 
rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf 
in Ziffer 158 des Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 

 

* Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Entwick-
lungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 

 

Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nach-
haltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

 

15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, Wiederher-
stellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasserökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbe-
sondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 

15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschädigte Wäl-
der wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen 

15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden einschließlich der von Wüs-
tenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen sanieren und eine bodendegradationsneutrale 
Welt anstreben 

15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt sicherstellen, um ihre 
Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken 
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15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume 
zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schüt-
zen und ihr Aussterben zu verhindern 

15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden 
Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 

15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten 
ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und 
der Nachfrage danach zu begegnen 

15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten zu verhindern, ihre Aus-
wirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu reduzieren und die prioritären Arten zu kontrollieren 
oder zu beseitigen 

15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planungen, Entwicklungsprozesse, 
Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme einbeziehen 

 

15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 
der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 

15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeignete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser 
Bewirtschaftungsform bieten, namentlich zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 

15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des Handels mit geschützten 
Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nach-
haltigen Existenzsicherung zu nutzen 

 

Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen 
auf allen Ebenen aufbauen 

 

16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern 

16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen Kinder 
beenden 

16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den gleichberechtigten Zugang 
aller zur Justiz gewährleisten 

16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung und Rückgabe gestoh-
lener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen 

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und 
repräsentativ ist 

16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erweitern und verstärken 

16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle Menschen eine rechtliche 
Identität haben 

16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit 
den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften 
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16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammenarbeit beim Kapazitäts-
aufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unter-
stützen, insbesondere in den Entwicklungsländern 

16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung fördern und 
durchsetzen 

 

Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem 
Leben erfüllen 

 

Finanzierung 

 

17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch internationale Unterstützung für 
die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhebung von Steuern und anderen Abgaben zu ver-
bessern 

17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe voll 
einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 
0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer 
und 0,15 bis 0,20 Prozent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres Bruttonationaleinkom-
mens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielsetzung zu erwägen 

17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer mobilisieren 

17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfi-
nanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung 
zu erreichen, und das Problem der Auslandsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Über-
schuldung zu verringern 

17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen und umsetzen 

 

Technologie 

 

17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Dreieckskooperation im Be-
reich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang dazu verbessern und den Austausch von Wissen 
zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen 
den vorhandenen Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen Me-
chanismus zur Technologieförderung 

17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträglichen Technologien an 
die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vor-
zugsbedingungen, fördern 

17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, Technologie und Inno-
vation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig operationalisieren und die Nutzung von 
Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 
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Kapazitätsaufbau 

 

17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten Kapazitätsaufbaus in den 
Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen, namentlich im Rahmen der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskoopera-
tion Handel 

17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssys-
tem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbesondere durch den Abschluss der Verhandlungen 
im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von Doha 

17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick darauf, den Anteil der am 
wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 2020 zu verdoppeln 

17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter Grundlage für alle am 
wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der Welthandelsorganisation erreichen, unter 
anderem indem sichergestellt wird, dass die für Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden 
präferenziellen Ursprungsregeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 

 

Quelle: United Nations (UN), 2015: Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung; 
Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 25. September 2015; aus technischen Gründen neu her-
ausgegeben am 12. Oktober 2018 (www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf; letzter Zugriff 
24.08.2019).
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Anhang II – Ausgewählte SDG-Indikatoren für die Landeshauptstadt Stuttgart 

Die SDG-Bestandsaufnahme für die Landeshauptstadt Stuttgart erfolgt anhand von 77 ausgewählten Indikatoren 
(siehe Tabelle 1; mit Zuordnung der Indikatoren zu den relevanten Unterzielen). Darunter sind 43 Kernindikatoren 
aus dem Projekt „SDG-Indikatoren für Kommunen“, allerdings zum Teil in modifizierter Form.42 Weitere 17 Indika-
toren entstammen der umfänglichen Liste von 196 denkbaren Indikatoren aus dem Projekt „SDG-Indikatoren für 
Kommunen“. 17 Indikatoren wurden durch den geschäftsbereichsübergreifenden Diskussionsprozess in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart neu eingebracht.43 Indikatoren, die in diesem Bericht nicht berücksichtigt werden konnten, 
sind im Anhang aufgeführt und können für Berichte anderer Kommunen oder für spätere Berichte herangezogen 
werden. 

Tabelle 1: Ausgewählte Indikatoren zur Abbildung der SDGs in der Landeshauptstadt Stuttgart 

Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 1: Keine Armut (Armut in allen ihren Formen und überall beenden) 

SDG 1.3: Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen für alle um-
setzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung der Armen und Schwachen 
erreichen 

SGB II-/SGB XII-Bezug (Anzahl Leistungsbezieherinnen 
bzw. Leistungsbezieher nach SGB 
II und SGB XII) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

                                                      

42  Die einzelnen Kernindikatoren sind in dem Katalog der bundesweiten SDG-Indikatoren für Kommunen zum Teil zu Gesamt-
indikatoren zusammengefasst. Konkret gilt dies für die Kinder-, Jugend- und Altersarmut, die unter dem Indikator „Armut“ 
zusammengefasst sind, für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sowie von 3 bis 5 Jahren, die unter dem Indikator 
„Betreuung von Kindern“ zusammengefasst sind, für die Haushalte mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen, die 
unter dem Indikator „Einkommensverteilung“ zusammengefasst sind, und für den Treibhausgas-Ausstoß bei Industrie, Ge-
werbe, Handel und Dienstleistungen, Verkehr sowie Privathaushalten, die – in veränderter Form – als CO2-Ausstoß für 
verschiedene Emittenten zusammengefasst sind. Im Vergleich mit der Gliederung der SDG-Indikatoren für Kommunen wer-
den in diesem Bericht 43 der 54 definierten, einzelnen Kernindikatoren – in identischer oder modifizierter Form – verwendet. 

43  Durchweg wurden Indikatoren so bestimmt, dass sie auch von anderen Kommunen anwendbar sind. So wurde beispiels-
weise bei dem neu ergänzten Indikator „Bäume im öffentlichen Raum“ (Kapitel 13.2) nicht die Anzahl der Bäume selbst als 
Indikator gewählt, sondern die Anzahl der Bäume relativ zur Gesamtfläche. 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Armut – Kinderarmut (Anzahl Leistungsbezieherinnen 
bzw. -beziehern nach SGB II bzw. 
SGB XII unter 15 Jahre + Anzahl 
Personen unter 15 Jahren in Be-
darfsgemeinschaften mit Leistungs-
bezieherinnen bzw. -beziehern 
nach SGB II bzw. SGB XII) / (An-
zahl Einwohnerinnen und Einwoh-
ner im Alter von unter 15 Jahren) * 
100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Armut – Armut von Jugendli-
chen/jungen Erwachsenen 

(Anzahl Leistungsbezieherinnen 
bzw. -beziehern nach SGB II/SGB 
XII zwischen 15 und 17 Jahre + An-
zahl Personen zwischen 15 und 17 
Jahren in Bedarfsgemeinschaften 
mit Leistungsbezieherinnen bzw. -
beziehern nach SGB II bzw. SGB 
XII) / (Anzahl Einwohnerinnen und 
Einwohner zwischen 15 und 17 
Jahren) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Armut – Armut von Älteren (Anzahl Leistungsbezieherinnen 
bzw. -beziehern nach SGB XII ab 
65 Jahre) / (Anzahl Einwohnerinnen 
und Einwohner ab 65 Jahren) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Armut – Armut von Alleinerziehen-
den 

(Anzahl Alleinerziehende mit Bezug 
nach SGB II) / (Anzahl Alleinerzie-
hende) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Haushalte mit niedrigem Einkom-
men 

siehe SDG 10  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 2: Kein Hunger (Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern) 

SDG 2.2: Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der international 
vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren bis 
2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen 
und älteren Menschen Rechnung tragen 

Kinder mit Übergewicht (Anzahl der Kinder eines Einschu-
lungsjahrgangs mit Übergewicht) / 
(Anzahl aller untersuchten Kinder 
eines Einschulungsjahrgangs) * 
100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 2.4: Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen und resiliente 
landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Öko-
systeme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Über-
schwemmungen und andere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 

Ökologische Landwirtschaft (Fläche unter ökologischer landwirt-
schaftlicher Nutzung) / (Fläche un-
ter landwirtschaftlicher Nutzung 
insgesamt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Stickstoffüberschuss (Stickstoffüberschuss in Kilo-
gramm) / (Landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche in Hektar) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Bodenindex siehe SDG 15  

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen (Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und 
ihr Wohlergehen fördern) 

SDG 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und 
Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern 

Selbstmordsterblichkeit (Selbsttötungen Männer) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) * 
100.000 

(Selbsttötungen Frauen) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) * 
100.000 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

SDG 3.6: SDG 3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit 
halbieren 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Verunglückte im Verkehr siehe SDG 11  

SDG 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den 
Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hoch-
wertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen 

Vorzeitige Sterblichkeit (Anzahl Todesfälle bei Personen im 
Alter von unter 65 Jahren) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) * 
1.000 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Ärztinnen und Ärzteversorgung (Anzahl Allgemeinärztinnen und All-
gemeinärzte, praktische Ärztinnen 
und Ärzte und Ärzte ohne Gebiet) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * 100.000 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Plätze in Pflegeheimen (Anzahl verfügbare Plätze in Pfle-
geheimen) / (Anzahl Einwohnerin-
nen und Einwohner im Alter ab 65 
Jahren) * 1.000 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

SDG 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Ver-
schmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern 

Luftqualität Stickstoffdioxidbelastung: NO2 µg / 
m³ 

Feinstaubbelastung: Tage, an de-
nen der gesetzliche Grenzwert von 
PM10 > 50µg pro m³ überschritten 
war 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Lärmbelastung Tag-Abend-Nacht-Lärmindex über 
24 Stunden: (Anzahl der Einwohne-
rinnen und Einwohner mit gesamter 
Straßenlärmbelastung über 65 
dB(A)) / (Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * 100 

Nacht-Lärmindex: (Anzahl der Ein-
wohnerinnen und Einwohner mit 
nächtlicher Straßenlärmbelastung 
über 55 dB(A)) / (Einwohnerinnen 
und Einwohner) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Altlasten siehe SDG 15  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 4: Hochwertige Bildung (Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglich-
keiten lebenslangen Lernens für alle fördern) 

SDG 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erzie-
hung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind 

Kinderbetreuung – Kinderbetreu-
ung von unter 3-Jährigen 

(Anzahl Kinder im Alter von unter 3 
Jahren in Tageseinrichtungen) / 
(Anzahl Kinder im Alter von unter 3 
Jahren) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Kinderbetreuung – Kinderbetreu-
ung von 3- bis 5-Jährigen 

(Anzahl Kinder im Alter von 3-6 Jah-
ren in Tageseinrichtungen) / (An-
zahl Kinder im Alter von 3-6 Jahren) 
* 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 4.3: Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und hoch-
wertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich universitärer Bildung gewährleisten 

(Fach-)Abiturquote (Anzahl Schulabgänger mit Hoch-
schul- bzw. Fachhochschulreife) / 
(Anzahl Schulabgänger insgesamt) 
* 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

SDG 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur För-
derung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nach-
haltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nach-
haltiger Entwicklung. 

Bildungsangebote mit ökologi-
schem Nachhaltigkeitsbezug 

(Anzahl Schulen, die an mindes-
tens einem Ökoschulprogramm teil-
nehmen, Umweltzertifikate 
vorweisen können oder an BNE-
Projekten beteiligt sind) / (Anzahl 
Schulen insgesamt) * 100 

Aufteilung der Programme 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 5: Geschlechtergleichstellung (Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen) 

SDG 5.1: Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden 

Beschäftigungsquoten von Frauen 
und Männern – Vollzeitbeschäfti-
gungsquoten von Frauen und Män-
nern 

((Anzahl SvB Frauen am Wohnort 
15-64 Jahre) / (Anzahl Frauen 15-
64 Jahre insgesamt) * 100) / ((An-
zahl SvB Männer am Wohnort 15-
64 Jahre) / (Anzahl Männer 15-64 
Jahre insgesamt) * 100)) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Beschäftigungsquoten von Frauen 
und Männern – Anteil von teilzeit-
beschäftigten Frauen 

((Anzahl SvB Frauen am Wohnort 
15-64 Jahre in Teilzeit) / (Anzahl 
SvB Frauen am Wohnort 15-64 
Jahre insgesamt) * 100)) / ((Anzahl 
SvB Männer am Wohnort 15-64 
Jahre in Teilzeit) / (Anzahl SvB 
Männer am Wohnort 15-64 Jahre 
insgesamt) * 100)) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Relative Frauenarmut ((Anzahl Leistungsbezieherinnen 
nach SGB II und SGB XII) / (Anzahl 
Frauen)) / ((Anzahl Leistungsbezie-
her nach SGB II und SGB XII) / (An-
zahl Männer)) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

SDG 5.5: Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Übernahme von 
Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Le-
ben sicherstellen 

Frauen im Stuttgarter Gemeinderat (Anzahl Frauen mit Sitz im Gemein-
derat) / (Sitze im Gemeinderat ins-
gesamt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitärversorgung (Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten) 

SDG 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens 
und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten 
Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung welt-
weit verbessern 

Abwasserbehandlung (Abwassermenge, die durch Denit-
rifikation und Phosphorelimination 
behandelt wird) / (Abwassermenge 
insgesamt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Fließwasserqualität (Fließgewässer mit mindestens Gü-
teklasse II in km) / (Fließgewässer 
insgesamt in km) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Renaturierungsmaßnahmen Fließ-
gewässer 

siehe SDG 15  

SDG 6.6: Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, 
Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 

Trinkwasserverbrauch siehe SDG 12  

SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie (Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern) 

SDG 7.2: Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 

Anteil erneuerbarer Energien am 
Endenergieverbrauch 

(Energiebereitstellung durch erneu-
erbare Energien) / (Bruttoendener-
gieverbrauch (klimabereinigt)) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Produktion erneuerbarer Energie 
im Stadtgebiet 

Wärme- und Stromerzeugung aus 
EE im Stadtgebiet (GWh/a) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Endenergieverbrauch – Endener-
gieverbrauch Gewerbe, Handel, 
Dienstleistung und Industrie 

(Verbrauch Endenergie Gewerbe, 
Handel, Dienstleistung und  
Industrie (klimabereinigt)) / (Anzahl 
Sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Endenergieverbrauch – Endener-
gieverbrauch Verkehr 

(Verbrauch Endenergie Verkehr 
(klimabereinigt)) / (Anzahl Einwoh-
nerinnen und Einwohner) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 



 

Anhang – Ausgewählte SDG-Indikatoren für die LHS Stuttgart| Seite 229 

 

Indikator Definition Quelle des Indikators 

Endenergieverbrauch – Endener-
gieverbrauch private Haushalte 

(Verbrauch Endenergie private 
Haushalte (klimabereinigt)) / (An-
zahl Einwohnerinnen und Einwoh-
ner) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Endenergieverbrauch – Gesamt-
stadt 

Verbrauch Endenergie Gesamt-
stadt (klimabereinigt) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

SDG 7.3: Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 

Energieproduktivität (Bruttoinlandsprodukt) / (Primär-
energieverbrauch) 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

SDG 8: Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern) 

SDG 8.1: Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und insbesondere 
ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent in den am wenigsten entwickelten 
Ländern aufrechterhalten 

Bruttoinlandsprodukt (Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 8.2: Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und 
Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöpfung verbundene und arbeits-
intensive Sektoren 

Hochqualifizierte siehe SDG 9  

Existenzgründungen siehe SDG 9  

Energieproduktivität siehe SDG 7  

SDG 8.4: Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt verbessern 
und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem Zehnjah-
res-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Füh-
rung übernehmen 

EMAS-zertifizierte Standorte siehe SDG 12  

Abfallmenge siehe SDG 12  

Trinkwasserversorgung siehe SDG 12  

SDG 8.5: Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, ein-
schließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit 
erreichen 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Arbeitslosigkeit – Arbeitslosigkeit 
gesamt 

(Arbeitslose) / ((alle zivilen Erwerb-
stätigen) + (Arbeitslose)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Arbeitslosigkeit – Jugendarbeitslo-
sigkeit 

(Arbeitslose unter 25 Jahre) / ((alle 
zivilen Erwerbstätigen unter 25 
Jahre) + (Arbeitslose unter 25 
Jahre)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Arbeitslosigkeit – Frauenarbeitslo-
sigkeit 

(weibliche Arbeitslose) / ((alle weib-
lichen zivilen Erwerbstätigen) + 
(weibliche Arbeitslose)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Arbeitslosigkeit – Männerarbeitslo-
sigkeit 

(männliche Arbeitslose) / ((alle 
männlichen zivilen Erwerbstätigen) 
+ (männliche Arbeitslose)) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Langzeitarbeitslosigkeit – Langzeit-
arbeitslosigkeit gesamt 

(Arbeitslose mit Dauer der Arbeits-
losigkeit > 1 Jahr) / ((alle zivilen Er-
werbstätigen) + (Arbeitslose)) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Langzeitarbeitslosigkeit – Jugend-
langzeitarbeitslosigkeit 

(Arbeitslose unter 25 Jahre mit 
Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) 
/ ((alle zivilen Erwerbstätigen unter 
25 Jahre) + (Arbeitslose unter 25 
Jahre)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Langzeitarbeitslosigkeit – Frauen-
langzeitarbeitslosigkeit 

(weibliche Arbeitslose mit Dauer 
der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((alle 
weiblichen zivilen Erwerbstätigen) 
+ (weibliche Arbeitslose)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Langzeitarbeitslosigkeit – Männer-
langzeitarbeitslosigkeit 

(männliche Arbeitslose mit Dauer 
der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((alle 
männlichen zivilen Erwerbstätigen) 
+ (männliche Arbeitslose)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Beschäftigungsquote (Anzahl SvB am Wohnort im Alter 
von 15-64 Jahren) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohnern im 
Alter von 15-64-Jahren) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Beschäftigungsquoten von Frauen 
und Männern 

siehe SDG 5  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

„Erwerbsaufstocker“ (Anzahl erwerbstätige ALG II- Be-
zieherinnen und Bezieher) / (Anzahl 
ALG II-Bezieherinnen und Bezieher 
insgesamt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur (Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen) 

SDG 9.4: Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nachhaltig zu machen, 
mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Techno-
logien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergrei-
fen 

Energieproduktivität siehe SDG 7  

SDG 9.5: Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der Industriesek-
toren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen und zu diesem Zweck bis 2030 
unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen 
je 1 Million Menschen sowie die öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich 
erhöhen 

Existenzgründungen – Existenz-
gründungen gesamt 

(Anzahl Neuerrichtungen von Ge-
werbebetrieben) / (Anzahl Einwoh-
nerinnen und Einwohner) * 1000 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Existenzgründungen – Existenz-
gründungen durch Frauen 

(Anzahl Gewerbe-Neugründungen 
durch Frauen) / (Anzahl Gewerbe-
Neugründungen insgesamt) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Hochqualifizierte (Anzahl SvB mit akademischem 
Berufsabschluss am Arbeitsort) / 
(Anzahl SvB am Arbeitsort insge-
samt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 10: Weniger Ungleichheiten (Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern) 

SDG 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, Herkunft, Reli-
gion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftli-
che und politische Inklusion fördern.44 

SGB II-/SGB XII-Bezug siehe SDG 1  

                                                      

44  In der englischen Fassung des Ziels ist neben Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaft-
lichem oder sonstigem Status auch „race“ genannt. Der deutsche Begriff „Rasse“ hat allerdings eine andere Bedeutung als 
der englische Begriff „race“. Die Bedeutung von „race“ ist mit „Ethnizität“ abgedeckt und wird daher nicht mit übersetzt. 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Armut – Kinderarmut siehe SDG 1  

Armut – Armut von Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen 

siehe SDG 1  

Armut – Armut von Älteren siehe SDG 1  

Armut – Armut von Alleinerziehen-
den 

siehe SDG 1  

Relative Armutsquote bei Auslän-
derinnen und Ausländern 

((Anzahl Leistungsbezieherinnen 
bzw. Leistungsbezieher nach SGB 
II und SGB XII ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit) / (Auslände-
rinnen und Ausländer insgesamt)) / 
((Anzahl Leistungsbezieherinnen 
bzw. Leistungsbezieher nach SGB 
II und SGB XII mit deutscher 
Staatsangehörigkeit) / (Deutsche 
Staatsangehörige insgesamt)) * 
100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Relative Beschäftigungsquote bei 
Ausländerinnen und Ausländern 

 

((Anzahl ausländische SvB am 
Wohnort 15-64 Jahre) / (Anzahl 
Ausländerinnen und Ausländer 15-
64 Jahre insgesamt)) / ((Anzahl 
SvB am Wohnort 15-64 Jahre ins-
gesamt) / (Anzahl Einwohnerinnen 
und Einwohner 15-64 Jahre insge-
samt)) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Beschäftigungsquoten von Frauen 
und Männern 

siehe SDG 5  

Treffpunkte für Bürgerinnen und 
Bürger  

 

(Anzahl der Bürgerbegegnungs-
stätten (Bürgertreffs, Mehrgenerati-
onentreffs, etc.)) / (Anzahl Einwoh-
nerinnen und Einwohner) * 1.000 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 
(SDG 16) 

Einkommensverteilung – Haushalte 
mit niedrigem Einkommen 

(Anzahl Haushalte mit Gesamtnet-
toeinkommen bis unter 25.000 Euro 
pro Jahr) / (Anzahl Haushalte ins-
gesamt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Einkommensverteilung – Haushalte 
mit mittlerem Einkommen 

(Anzahl Haushalte mit Gesamtnet-
toeinkommen zwischen 25.000 und 
50.000 Euro pro Jahr) / (Anzahl 
Haushalte insgesamt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Einkommensverteilung – Haushalte 
mit hohem Einkommen 

(Anzahl Haushalte mit Gesamtnet-
toeinkommen über 50.000 Euro pro 
Jahr) / (Anzahl Haushalte insge-
samt) * 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestalten) 

SDG 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundver-
sorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 

Mietpreise Angebotsmieten (nettokalt) je qm 
für Erst- und Wiedervermietung 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Vermittlung von Sozialwohnungen Sozialwohnungsvermittlung: (Zahl 
der vermittelten Haushalte) / (Zahl 
der vorgemerkten Haushalte in der 
städtischen Vormerkdatei insge-
samt) * 100 

Warteliste: Durchschnittliche Dauer 
auf der Vormerkliste für eine  
Wohnung – differenziert nach 
Haushaltsgröße und Staatsbürger-
schaft 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

SDG 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen 
für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, 
Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 

Modal Split (Verkehrsmittelwahl) (Anzahl Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer auf der 
Fahrt zur Arbeit oder Ausbildung zu 
Fuß, mit dem Fahrrad, E-Bike, 
ÖPNV oder Moped) / (Anzahl Ver-
kehrsteilnehmer innen und Ver-
kehrsteilnehmer auf der Fahrt zur 
Arbeit oder Ausbildung insgesamt) 
* 100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Barrierefreiheit des ÖPNV (Behindertenfreundliche Haltestel-
len) / (alle Haltestellen) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Verunglückte im Verkehr (Anzahl verletzte oder getötete Per-
sonen bei Verkehrsunfällen) / (An-
zahl Einwohnerinnen und 
Einwohner) * 1.000 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 11.3: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine parti-
zipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken 

Flächenverbrauch Jährlicher Flächenverbrauch: Sied-
lungs- und Verkehrsfläche in ha – 
Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
ha des Vorjahres 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Naherholungsflächen (Fläche von Grünanlagen und Frei-
zeitflächen) / (Gesamtfläche) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Energieproduktivität siehe SDG 7  

Biodiversität siehe SDG 15  

SDG 11.6: Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter anderem mit 
besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung 

Luftqualität siehe SDG 3  

Lärmbelastung siehe SDG 3  

Abfallmenge siehe SDG 12  

Treibhausgas-Ausstoß Industrie, 
Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen, Verkehr und Privathaus-
halte 

siehe SDG 13  

SDG 11.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und öffent-
lichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behin-
derungen 

Straftaten siehe SDG 16  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 12: Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster (Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen) 

SDG 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen errei-
chen 

Trinkwasserverbrauch (Jährlicher Trinkwasserverbrauch 
(Haushalte und Kleingewerbe)) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * (Tage pro Jahr) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Abfallmenge – gesamt (Gesamtmenge der Abfälle in kg) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

Abfallmenge – Wertstoffanteil (Menge der Wertstoffe in kg) / (Ge-
samtmenge der Abfälle in kg) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Abwasserbehandlung siehe SDG 6  

Endenergieverbrauch siehe SDG 7  

Energieproduktivität siehe SDG 7  

SDG 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wieder-
verwendung deutlich verringern 

Abfallmenge  siehe SDG 12  

SDG 12.6: Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermutigen, nachhal-
tige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen 

EMAS-zertifizierte Standorte Anzahl der EMAS-zertifizierten 
Standorte 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 12.7: In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen Politi-
ken und Prioritäten 

Nachhaltige Beschaffung bei Ver-
brauchsmaterial 

(Menge verbrauchtes Recyclingpa-
pier in kommunalen Einrichtungen) 
/ (Menge verbrauchtes Papier in 
kommunalen Einrichtungen insge-
samt) * 100 

Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 



 

Seite 236 | Anhang – Ausgewählte SDG-Indikatoren für die LHS Stuttgart 

  

Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusst-
sein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen 

Bildungsangebote mit ökologi-
schem Nachhaltigkeitsbezug 

siehe SDG 4  

SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz (Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen) 

SDG 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Natur-
katastrophen in allen Ländern stärken 

Waldfläche (Waldfläche) / (Gesamtfläche) * 100 Ergänzender Indikatorvorschlag, 
SDG-Indikatoren für Kommunen 

Bäume im öffentlichen Raum (Anzahl von Bäumen, die auf  
öffentlichem Grund stehen) /  
(Gesamtfläche öffentlicher Raum) 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

SDG 13.2: Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen 

Treibhausgas-Ausstoß – Industrie, 
Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen 

(Emission CO2-Äquivalente von 
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 
und Industrie) / (Sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte in Ge-
werbe, Handel, Dienstleistungen 
und Industrie) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Treibhausgas-Ausstoß – Verkehr (Emission CO2-Äquivalente durch 
den Verkehr) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Treibhausgas-Ausstoß – Privat-
haushalte 

(Emission CO2-Äquivalente durch 
private Haushalte) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohner) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Treibhausgar-Ausstoß – Gesamt-
stadt 

Emission aller Sektoren in CO2-
Äquivalenten 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Anteil erneuerbarer Energien am 
Endenergieverbrauch 

siehe SDG 7  

Energieproduktivität siehe SDG 7  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Endenergieverbrauch Industrie, 
Gewerbe, Handel und Dienst-leis-
tungen, Verkehr und private Haus-
halte 

siehe SDG 7  

SDG 14: Leben unter Wasser (Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhal-
ten und nachhaltig nutzen) 

SDG 14.1: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen. 

Fließwasserqualität siehe SDG 6  

Abwasserbehandlung siehe SDG 6  

Treibhausgas-Ausstoß – Industrie, 
Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen 

siehe SDG 13  

Treibhausgas-Ausstoß – Verkehr siehe SDG 13  

Treibhausgas-Ausstoß – Privat-
haushalte 

siehe SDG 13  

SDG 15: Leben an Land (Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und 
dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen) 

SDG 15.1: Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die Erhaltung, 
Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleis-
tungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 

Bodenindex (Bodenfläche) * (Qualitätsstufe) Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Altlasten Anzahl der Altlastenflächen mit 
Handlungsbedarf 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Renaturierungsmaßnahmen Fließ-
gewässer 

Renaturierungsmaßnahmen Fließ-
gewässer: (Länge von renaturierten 
Fließgewässern) / (Länge von ur-
sprünglich technisch verbauten und 
verdolten Fließgewässern) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Stickstoffüberschuss siehe SDG 2  

Fließwasserqualität siehe SDG 6  
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

Flächenverbrauch siehe SDG 11  

Waldfläche siehe SDG 13 Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Bäume im öffentlichen Raum siehe SDG 13 Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

SDG 15.2: Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung beenden, geschä-
digte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung weltweit beträchtlich erhöhen 

Waldfläche siehe SDG 13 Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

SDG 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Le-
bensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die bedrohten 
Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 

Biodiversität Biodiversität A: Wildbienenarten 
nach Gefährdungsstatus entspre-
chend der Roten Liste Baden-Würt-
temberg 

Biodiversität B: Heuschreckenarten 
nach Gefährdungsstatus entspre-
chend der Roten Liste Baden-Würt-
temberg 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nach-
haltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschafts-
pflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen) 

SDG 16.1: Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern 

Straftaten (Anzahl polizeilich bekanntgewor-
dene Straftaten) / (Anzahl Einwoh-
nerinnen und Einwohner) * 1.000 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 

SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

Städtische Gesamtverschuldung (Verschuldung der Kommune in al-
len Teilhaushalten) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohner) 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen 
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Indikator Definition Quelle des Indikators 

SDG 16.7: Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipa-
torisch und repräsentativ ist 

Beteiligung von Jugendlichen Stadtbezirke mit Jugendräten: (An-
zahl der Stadtbezirke mit einem Ju-
gendrat) / (Anzahl der Stadtbezirke 
insgesamt) * 100 

Beteiligung an Jugendrätewahlen: 
(Anzahl Wähler bei der Jugendräte-
wahl) / (Anzahl Wahlberechtigte bei 
der Jugendrätewahl insgesamt) * 
100 

Kernindikator, SDG-Indikatoren für 
Kommunen (modifiziert) 

Frauenanteil im Stuttgarter Ge-
meinderat 

siehe SDG 5  

Treffpunkte für Bürgerinnen und 
Bürger 

siehe SDG 10  

SDG 17: Globale Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partner-
schaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen) 

SDG 17.16: Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch Multi-Akteur-Part-
nerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, Technologie und finanziellen 
Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den 
Entwicklungsländern zu unterstützen 

SDG 17.17: Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften 
aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften unterstützen 
und fördern 

Partnerstädte im globalen Süden (Mittel für Zusammenarbeit mit 
Partnerstädten im sogenannten 
Globalen Süden) / (freies Projekt-
mittelbudget der Abteilung Außen-
beziehungen) * 100 

Ergänzung Landeshauptstadt Stutt-
gart 

Quellen: Bertelsmann Stiftung (Wegweiser Kommune), Landeshauptstadt Stuttgart. 

Im Rahmen des bundesweiten Projektes „SDG-Indikatoren für Kommunen“ werden insgesamt 47 Indikatoren als 
sog. „Kernindikatoren“ empfohlen (Stand: Juni 2018). Ein Teil dieser Kernindikatoren wurde für die SDG-Bestands-
aufnahme in der Landeshauptstadt Stuttgart ausgewählt. Der Teil, der nicht ausgewählt bzw. verwendet wurde, 
wird im Folgenden im Überblick dargestellt. 
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Nicht verwendete Kernindikatoren aus dem bundesweiten Projekt: 

SDG 4 „Hochwertige Bildung“: 

x Unterziel 4.1.: Schulabbrecherquote ((Anzahl Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Hauptschulabschluss) 
/ (Anzahl Schulabgängerinnen und -abgänger insgesamt) * 100) 

x Unterziel 4.a.: Exklusionsquote ((Anzahl Schülerinnen und Schüler an Förderschulen) / (Anzahl Schülerinnen 
und Schüler insgesamt) * 100) 
 

SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“: 

x Unterziel 5.1.: Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern ((Medianeinkommen weiblicher Arbeitnehme-
rinnen) / (Medianeinkommen männlicher Arbeitnehmer) * 100) 
 

SGD 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“: 

x Unterziel 6.3.1.: Nitrat im Grundwasser ((Anzahl Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes) / (Anzahl 
der Messstellen insgesamt) * 100) 
 

SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“: 

x Unterziel 7.2.: Windenergie ((Leistung installierter Windenergie) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 
100) 

x Unterziel 7.a.2.: Kommunale Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien ((Investitionen Ausbau erneu-
erbarer Energien) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100) 
 

SDG 9 „Industrie, Innovationen und Infrastruktur“: 

x Unterziel 9.a.: Breitbandversorgung ((Anzahl Haushalte mit Breitbandversorgung) (≥50 Mbit/s)) / (Anzahl Haus-
halte insgesamt) * 100) 
 

SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“: 

x Unterziel 10.2.2.: Verhältnis der Schulabbrecherquote von Ausländerinnen und Ausländern zur Schulabbre-
cherquote gesamt (((Anzahl ausländischer Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Hauptschulabschluss) / 
(Anzahl ausländischer Schulabgängerinnen und -abgänger insgesamt) * 100) / ((Anzahl Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss) / (Anzahl Schulabgängerinnen und Schulabgänger insgesamt) 
* 100) * 100) 
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SDG 15 „Leben an Land“: 

x Unterziel 15.1. / 15.5.1.: Naturschutzflächen ((Fläche Natura 2000-Gebiete, Landschafts- und Naturschutzge-
biete, Naturparks und Nationalparks) / (Fläche insgesamt) * 100) 

x Unterziel 15.2.1.: Nachhaltige Fortwirtschaft ((Waldfläche mit PEFC- bzw. FSC-Zertifizierung) / (Waldfläche 
insgesamt) * 100) 

x Unterziel 15.5.2.: Landschaftsqualität und Artenvielfalt (Tatsächlicher Wert des Index für den Bestand an Vo-
gelarten) / (Zielwert des Index für Bestand an Vogelarten) * 100) 
 

SDG 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“: 

x Unterziel 7.3. / 17.16.: Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit ((Kommunale Ausgaben für Entwicklungs-
zusammenarbeit) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100) 

x Unterziel 17.6.: Ausgaben für fair gehandelte Produkte ((Kommunale Ausgaben für fair gehandelte Produkte) 
/ (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100) 
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Anhang III – Katalog zusätzlicher Indikatorenvorschläge für das bundesweite 
Projekt 

Im Rahmen der SDG-Bestandsaufnahme für die Landeshauptstadt Stuttgart wurden von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der begleitenden Arbeitsgruppe „Globale Entwicklungsziele“ sowie aus den einzelnen Bereichen der 
Stadtverwaltung zusätzliche Vorschläge für Indikatoren erarbeitet. Diese im folgenden Katalog gelisteten Vor-
schläge gehen über die Indikatoren hinaus, die für die vorliegende SDG-Bestandsaufnahme ausgewählt bzw. im 
Rahmen des bundesweiten Projektes als SDG-Kernindikatoren definiert worden sind. Mit diesem Überblick zusätz-
licher Indikatorenvorschläge sollen weitere Anregungen für die Abbildung der SDGs bzw. ihrer Unterziele mit Indi-
katoren gegeben und ein Beitrag für die Weiterentwicklung der SDG-Indikatoren für Kommunen insgesamt geleistet 
werden. 

 
SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

SDG 1 „Keine Armut“ 1.3 Mindestsicherungsquote (Anteil der Empfängerinnen und 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an allen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern) 

SDG 2 „Kein Hunger, bessere 
Ernährung, nachhaltige Land-
wirtschaft“ 

1.2.1 Unterernährung aufgrund von Nahrungsmittelknappheit 

 2.3  

 

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen in der Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei 

SDG 3 „Gesundheit und Wohl-
ergehen“ 

 

3.3 Maserninfektionen in Promille ((Anzahl Neuinfektionen mit 
dem Masern-Virus) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwoh-
ner) * 1.000) 

 3.4  

 

Lebenserwartung: Durchschnittliche Lebenserwartung zum 
Zeitpunkt der Geburt 

 3.4  

 

Selbsteingeschätzte Gesundheit: Gesundheit in der Selbst-
einschätzung (Ergebnisse aus Befragung) 

 

 3.4  

 

Anteil der Frühverrentung wegen psychischer Erkrankung: 
(Anzahl Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit aufgrund der Hauptdiagnosegruppe „Psychische und 
Verhaltensstörungen") / (Anzahl Rentenzugänge wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit insgesamt) * 100 
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SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

 3.4  

 

Sterberisiko aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen: To-
desfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern/alle 
Todesfälle 

 3.5  

 

Behandlungsdichte bei Substanzmissbrauch: (Anzahl Abhän-
gige mit Therapiebedarf) / (Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * 1.000 

 3.5 Alkoholkonsum: (Menge Alkoholkonsum (Bier, Schaumwein, 
Zwischenerzeugnisse, Branntwein, Trinkwein)) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohner im Alter ab 15 Jahren) 

 3.5 Unfälle unter Drogeneinfluss: (Anzahl Sachschadensunfälle 
unter dem Einfluss berauschender Mittel) / (Anzahl Einwoh-
nerinnen und Einwohner) * 1.000 

 3.7 Geburtenrate bei Jugendlichen: (Anzahl Geburten bei unter 
20-Jährigen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner 15-
19-Jährige) * 1.000 

 3.8  

 

Pflegepersonalversorgung: (Anzahl Pflegekräfte) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) * 100.000 

 3.8  

 

Krankenhausbettdichte: (Anzahl Krankenhausbetten) / (An-
zahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 3.8  

 

Krankenhausqualität: Stationäre Unterbringung (Verweil-
dauer) 

 3.8  

 

Sterblichkeit von Säuglingen: (Anzahl Todesfälle der unter 1-
Jährigen) / (Anzahl Lebendgeburten) * 1.000 

 3.8  

 

Sterblichkeit von Kleinkindern: (Anzahl Todesfälle der unter 
5-Jährigen) / (Anzahl Lebendgeburten) * 1.000 

 3.9 Sterberate aufgrund von Luftverschmutzung: (Anzahl Todes-
fälle aufgrund von Luftverschmutzung) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner) * 100.000 
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SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

 3.9 Sterberate aufgrund von verunreinigtem Wasser: (Anzahl To-
desfälle aufgrund von verunreinigtem Wasser) / (Anzahl Ein-
wohnerinnen und Einwohner) * 100.000 

 3.9 Belastungsanalyse für Luftverschmutzung in Abhängigkeit 
von Orten in der Stadt und bestimmten Personengruppen 

 3.a Raucherquote (Anzahl Raucherinenn und Raucher im Alter 
ab 15 Jahren) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner im 
Alter ab 15 Jahren) * 100)  

SDG 4 „Hochwertige Bildung“ 

 

4.1 / 4.6  

 

Lesekompetenz: (Anzahl Schülerinnen und Schüler, die min-
destens ein Leistungslevel-Minimum im Lesen in Klassen-
stufe 8 erreicht haben) / (Anzahl Schüler insgesamt) * 100 

 4.1 / 4.6  

 

Mathematische Grundbildung: (Anzahl Schüler, die zumin-
dest ein Leistungslevel-Minimum in Mathematik in Klassen-
stufe 8 erreicht haben) / (Anzahl Schülerinnen und Schüler 
insgesamt) * 100 

 4.2 Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund: (Anzahl 
unter 3-Jährige bzw. 3- bis 6-Jährige mit Migrationshinter-
grund in Tageseinrichtungen) / (Anzahl unter 3-Jährige bzw. 
3- bis 6-Jährige mit Migrationshintergrund insgesamt) * 100 

 4.2 Alleinerziehende ohne Kinderbetreuung: (Alleinerziehende 
ohne Kinderbetreuung) / (Alleinerziehende) * 100 

 4.3 Erfolgsquote beim Abschluss beruflicher Bildungsgänge: (An-
zahl Absolventinnen und Absolventen beruflicher Bildungs-
gänge mit erfolgreichem Abschluss) / (Anzahl 
Ausbildungsbeginnerinnen und -beginner (3 Jahre zuvor) im 
Berufsbildungssystem) * 100 

 4.3 Studierendenquote: (Anzahl Studierende an Hochschulen 
und Fachhochschulen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Alter von 18-25 Jahren) * 100 

 4.5  

 

Anteil weiblicher Studierender: (Anzahl weibliche Studierende 
an Hochschulen und Fachhochschulen) / (Anzahl Studie-
rende an Hochschulen und Fachhochschulen insgesamt) * 
100 

 4.5  Studierendenquote von Ausländerinnen und Ausländern: 
(Anzahl ausländische Studierende an Hochschulen und 
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SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

 Fachhochschulen) / (Anzahl ausländische Einwohnerinnen 
und Einwohner im Alter von 18-25 Jahren) * 100 

 4.a  

 

Integrative Kinderbetreuung: (Anzahl Einrichtungen mit integ-
rativer Kinderbetreuung) / (Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * 1.000 

 4.a  

 

Integrationsquote bei Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf: (Anzahl Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an all-
gemeinen Schulen unterrichtet werden) / (Anzahl Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
insgesamt) * 100 

 4.a  

 

Infrastruktur für Inklusion: Anzahl der Schulen mit Infrastruk-
tur und Material für Schülerinnen und Schüler mit Behinde-
rung 

SDG 5 „Geschlechtergleichstel-
lung“ 

5.1 Beschäftigungsquote bei alternativen Arbeitszeitmodellen: 
(Anzahl Frauen 15-64 Jahre in Elternzeit / SvB Frauen am 
Wohnort 15-64 Jahre) / (Anzahl Männer 15-64 Jahre in El-
ternzeit / SvB Männer am Wohnort 15-64 Jahre) * 100 

 5.1 Flexible Arbeitszeitmodelle Frauen – Männer: ((Anzahl 
Frauen 15-64 Jahre in flexiblen Arbeitszeitmodellen) / (SvB 
Frauen am Wohnort 15-64 Jahre)) / ((Anzahl Männer 15-64 
Jahre in flexiblen Arbeitszeitmodellen) / (SvB Männer am 
Wohnort 15-64 Jahre)) * 100 

 5.1 Vereinbarkeit von Beruf und Familie: ((Anzahl SvB Frauen 15-
64 Jahre mit Familie) / (SvB Frauen am Wohnort 15-64 
Jahre)) / ((Anzahl SvB Männer 15-64 Jahre mit Familie) / (SvB 
Männer am Wohnort 15-64 Jahre)) * 100 

 5.1 Rentenabstand zwischen Frauen und Männern: (Medianrente 
Frauen) / (Medianrente Männer) * 100 

 

 5.2 Frauen und Mädchen, die physischer, sexueller oder psychi-
scher Gewalt ausgesetzt waren: (Frauen und Mädchen, die 
physischer, sexueller oder psychischer Gewalt ausgesetzt 
waren) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 5.2 Männer, die physischer, sexueller oder psychischer Gewalt 
ausgesetzt waren: (Männer, die physischer, sexueller oder 
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SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

psychischer Gewalt ausgesetzt waren) / (Anzahl Einwohne-
rinnen und Einwohner)) * 1.000 

 5.5 Frauenanteil in Leitungspositionen der Kommunalverwaltung: 
(Anzahl Frauen in Leitungspositionen der Kommunalverwal-
tung) / (Anzahl Leitungspositionen der Kommunalverwaltung 
insgesamt) * 100 

 5.5 Frauenanteil in Leitungspositionen der kommunalen Unter-
nehmen: (Anzahl Frauen in Leitungspositionen der kommu-
nalen Unternehmen) / (Anzahl Leitungspositionen der 
kommunalen Unternehmen insgesamt) * 100 

SDG 6 „Sauberes Wasser und 
Sanitärversorgung 

6.6 

 

Renaturierungsmaßnahmen: (Gesamtlänge von Gewässern, 
für die im Berichtsjahr Renaturierungsmaßnahmen ergriffen 
wurden) / (Gesamtlänge von Gewässern, für die noch keine 
Renaturierungsmaßnahmen ergriffen wurden) 

 6.6 

 

Anteil Waldfläche: (Waldfläche) / (Fläche insgesamt) * 100 

 6.6 

 

Anteil Wasserfläche: (Fläche Gewässer) / (Fläche insgesamt) 
* 100 

 6.a Öffentliche Entwicklungsausgaben für Wasserversorung und 
Wasserentsorgung: (Entwicklungsausgaben für Wasserver-
sorgung und Wasserentsorgung) / (Kommunale Ausgaben 
insgesamt) * 100 

SDG 7 „Bezahlbare und saubere 
Energie“ 

7.1 Angebot für Ökostrom und aus umweltfreundlichen Energie-
trägern erzeugter Wärme für sozial schwächer gestellte Per-
sonen 

 7.3 Rate energetischer Sanierungen: (Anzahl der energetisch sa-
nierten Wohngebäude im Berichtsjahr) / (Gesamtanzahl der 
bisher nicht energetisch sanierten Wohngebäude) 

SDG 8 „Menschenwürdige Ar-
beit und Wirtschaftswachstum“ 

8.1 Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen: (Bruttoinlandspro-
dukt) / (Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) 

 8.2 Patente: (Anzahl lokal entwickelter angemeldeter Patente) / 
(Anzahl Einwohner innen und Einwohner) * 1.000 
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SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

 8.2 Rohstoffproduktivität: (Bruttoinlandsprodukt) / (Menge abioti-
sches Primärmaterial) - Differenzierung nach Art des Primär-
materials 

 8.2 Branchenstruktur: (Anzahl SvB im Sektor y am Arbeitsort) / 
(Anzahl SvB am Arbeitsort) * 100 

 8.3 Größenstruktur: (Anzahl Betriebe mit maximal y Beschäftig-
ten) / (Anzahl Betriebe insgesamt) * 100 

 8.5 Arbeitslosigkeit bei Jüngeren: (Anzahl Arbeitslose im Alter 
von 15-24 Jahren) / (Anzahl SvB am Wohnort im Alter von 15-
24 Jahre + Anzahl Arbeitslose im Alter von 15-24 Jahren) * 
100 

 8.5 Arbeitslosigkeit der Jüngeren nach Geschlecht – Frauen: (An-
zahl arbeitslose Frauen im Alter von 15-24 Jahren) / ((Anzahl 
SvB Frauen am Wohnort im Alter von 15-24 Jahre) + (Anzahl 
arbeitsloser Frauen im Alter von 15-24 Jahren)) * 100 

 8.5 Arbeitslosigkeit der Jüngeren nach Geschlecht – Männer: 
(Anzahl arbeitslose Männer im Alter von 15-24 Jahren) / ((An-
zahl SvB Männer am Wohnort im Alter von 15-24 Jahre) + 
(Anzahl arbeitsloser Männer im Alter von 15-24 Jahren)) * 100 

 8.5 Arbeitslosigkeit der Schwerbehinderten: (Anzahl schwerbe-
hinderte Arbeitslose im Alter von 15-64 Jahren) / ((Anzahl 
schwerbehinderte SvB am Wohnort im Alter von 15-64 Jah-
ren) + (Anzahl schwerbehinderte Arbeitslose im Alter von 15-
64 Jahren)) * 100 

 8.5 Arbeitslosigkeit der Schwerbehinderten nach Geschlecht – 
Frauen: (Anzahl schwerbehinderter arbeitsloser Frauen im 
Alter von 15-64 Jahren) / ((Anzahl schwerbehinderter SvB 
Frauen am Wohnort im Alter von 15-64 Jahren) + (Anzahl 
schwerbehinderter arbeitsloser Frauen im Alter von 15-64 
Jahren)) * 100 

 8.5 Arbeitslosigkeit der Schwerbehinderten nach Geschlecht – 
Männer: (Anzahl schwerbehinderter arbeitsloser Männer im 
Alter von 15-64 Jahren) / ((Anzahl schwerbehinderter SvB 
Männer am Wohnort im Alter von 15-64 Jahren) + (Anzahl 
schwerbehinderter arbeitsloser Männer im Alter von 15-64 
Jahren)) * 100 
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SDG Unterziel Diskutierter Indikator 

 8.5 Weibliche "Aufstocker": (Anzahl weibliche Erwerbstätige ALG 
II-Bezieherinnen (ELB)) / (Anzahl weibliche erwerbsfähige 
Leistungsbezieher (ELB) insgesamt) * 100 

 8.6 Auszubildende: (Anzahl SvB Auszubildende am Wohnort) / 
(Anzahl SvB am Wohnort insgesamt) * 100 

 8.6 Ausbildungsplätze: (Anzahl gemeldete Ausbildungsplätze) / 
(Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber) * 1.000 

 8.6 Ausbildungsbetriebsquote: (Anzahl der Ausbildungsbetriebe) 
/ (Anzahl aller Betriebe mit SvB) * 100 

 8.6 Arbeitslosigkeit ohne Ausbildung: (Anzahl Arbeitslose im Alter 
von 15-64 Jahren ohne Ausbildung) / ((Anzahl SvB am Woh-
nort im Alter von 15-64 Jahren) + )Anzahl Arbeitslose im Alter 
von 15-64 Jahren)) * 100 

SDG 9 „Industrie, Innovation 
und Infrastruktur“ 

9.1 Erreichbarkeit von Autobahnen, Flughäfen, Bahnhöfen, Ober-
zentren, Mittelzentren, Krankenhäusern: Durchschnittliche 
Pkw-Fahrzeit zur/zum nächsten Autobahn, Flughafen, Bahn-
hof, Oberzentrum, Mittelzentrum, Krankenhaus 

 9.1 Planung nachhaltiger Mobilität: Verkehrsentwicklungskon-
zept 2030, Fortschreibung und Evaluierung des Aktionsplans 

 9.5 Beschäftigung im Forschungsbereich: (Anzahl SvB im Wirt-
schaftszweig Forschung und Entwicklung) / (Anzahl SvB am 
Arbeitsort insgesamt) * 100 

 9.5 Wissenschaftlicher Output: (Anzahl veröffentlichte Artikel in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften) / (Anzahl Einwohnerin-
nen und Einwohner)) * 1.000 

 9.5 Patente: (Anzahl lokal entwickelter angemeldeter Patente) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 9.5 Kommunale Ausgaben für Forschung und Entwicklung: 
(Kommunale Ausgaben für Forschung und Entwicklung) / 
(Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100 

 9.5 Öffentliche, internationale Unterstützung (Entwicklungshilfe 
und andere Leistungen) für Infrastruktur: (Kommunale Aus-
gaben für die internationale Unterstützung für Infrastruktur) / 
(Kommunale Ausgaben insgesamt) *100 
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SDG 10 „Weniger Ungleichhei-
ten“ 

 

10.2 SGB II-Quote von Ausländern: (Anzahl ausländische Leis-
tungsberechtigte (LB) nach SGB II) / (Anzahl ausländische 
Einwohnerinnen und Einwohner im Alter unter 65 Jahre) * 100 

 10.2 Altersarmut bei Ausländern: (Anzahl ausländische Empfän-
ger von Grundsicherung im Alter nach SGB XII) / (Anzahl aus-
ländische Einwohnerinnen und Einwohner im Alter ab 65 
Jahren) * 100 

 10.2 Kinderarmut bei Ausländerinnen und Ausländern: ((Anzahl 
Nicht-Erwerbsfähige ausländische Leistungsberechtigte 
(NEF)) + (Anzahl Nicht-Erwerbsfähige Sonstige Leistungsbe-
zieher (NESLB) im Alter unter 15 Jahren) + (Anzahl Nicht-
Leistungsberechtigte (NLB) im Alter unter 15 Jahren)) / (An-
zahl ausländische Einwohnerinnen und Einwohner im Alter 
unter 15 Jahren) * 100 

 10.2 Erwerbstätigenquote der Personen mit Migrationshinter-
grund: (Anzahl SvB beschäftigte Personen mit Migrationshin-
tergrund) / (Anzahl Personen mit Migrationshintergrund im 
Alter von 15-65 Jahren) * 100 

 10.2 3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen: 
(Anzahl 3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrich-
tungen) / (Anzahl 3-Jähriger in Tageseinrichtungen insge-
samt) * 100 

 10.2 Verhältnis der Abiturquote von Ausländerinnen und Auslän-
dern zur Abiturquote gesamt: (Abiturquote Ausländerinnen 
und Ausländer) / (Abiturquote insgesamt) * 100 

 10.2 Studierendenquote von Ausländern: (Anzahl ausländische 
Studierende an Hochschulen und Fachhochschulen) / (An-
zahl ausländische Einwohnerinnen und Einwohner im Alter 
von 18-25 Jahren) * 100 

 10.2 Anteil weiblicher Schulabbrecher: (Anzahl weibliche Schulab-
gängerinnen ohne Hauptschulabschluss) / (Anzahl Schulab-
gängerinnen und -abgänger insgesamt) * 100 

 10.2 Anteil weiblicher Schulabgänger mit Fachhochschulreife / 
Hochschulreife: (Anzahl weibliche Schulabgängerinnen mit 
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Hochschul- bzw. Fachhochschulreife) / (Anzahl Schulabgän-
gerinnen und -abgänger mit Hochschul- bzw. Fachhochschul-
reife insgesamt) * 100 

 10.2 Anteil weiblicher Studierender: (Anzahl weibliche Studierende 
an Hochschulen und Fachhochschulen) / (Anzahl Studie-
rende an Hochschulen und Fachhochschulen insgesamt) * 
100 

 10.2 Drogensucht: (Drogensüchtige) / (Einwohnerinnen und Ein-
wohner insgesamt) * 100 

 10.2 Prostitution: (Frauen und Männer in Prostitution) / (Einwohne-
rinnen und Einwohner insgesamt) * 100 

 10.2 Verdienstabstand zwischen Deutschen und Ausländern: (Me-
dianeinkommen sozialversicherungspflichtig beschäftigter 
Ausländerinnen und Ausländer) / (Medianeinkommen aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter) * 100 

SDG 11 „Nachhaltige Städte 
und Gemeinden“ 

11.1 Wohnungsnahe Grundversorgung: (Fläche Siedlung und Ver-
kehr mit einem Lebensmittelgeschäft innerhalb von 300 m 
(Luftlinie)) / (Fläche Siedlung und Verkehr insgesamt) * 100) 

 11.2 Motorisierungsgrad: (Anzahl private Pkw) / (Anzahl Einwoh-
nerinnen und Einwohner) * 1.000 

 11.2 Umweltfreundlicherer Motorisierter Individualverkehr: (Anzahl 
zugelassene Pkws mit Hybrid-, Erdgas-, Elektro-Antrieb) / 
(Anzahl zugelassene Pkws insgesamt) * 100 

 11.2 Anzahl der Unfälle: (Anzahl der Straßenverkehrsunfälle) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 11.3 Intensität der Flächennutzung: (Siedlungs- und Verkehrsflä-
che) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) 

 11.3 Flächenbedarf von Arbeitsplätzen: (Anzahl SvB am Arbeits-
ort) / (Gewerbefläche) 

 11.3 Frischluft/Kaltluft: Volumenstromdichte 

 11.3 Kommunen mit direkter, regelmäßig und demokratisch arbei-
tender Beteiligungsstruktur der Zivilgesellschaft in der Regio-
nal- bzw. Stadtplanung und im Management 
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 11.3 Innenentwicklung auf Altlastenflächen 

 11.4 Ausgaben für den Erhalt, den Schutz und die Wahrung allen 
Kultur- und Naturerbes: (Kommunale Ausgaben für die Erhal-
tung, den Schutz und Wahrung allen Kultur- und Naturerbes) 
/ (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100 

 11.5 Unmittelbarer wirtschaftlicher Schaden durch Katastrophen: 
(Summe unmittelbarer wirtschaftlicher Schaden durch Kata-
strophen) / (Anzahl Einwohner) 

 11.6 Recyclingquote: (Menge wiederverwerteter Abfall) / (Menge 
Abfall insgesamt) * 100 

 11.6 Wertstoffe: (Menge Wertstoffe in Haushaltsabfällen) / (Menge 
Haushaltsmüll insgesamt) * 100 

 11.7 Spielplatzflächen: (Spielplatzfläche) / (Anzahl Einwohnerin-
nen und Einwohner 0-15 Jahre) 

 11.7 Gewaltkriminalität: (Anzahl der Straftaten gegen das Leben, 
die sexuelle Selbstbestimmung und die persönliche Freiheit) 
/ (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 11.7 Eigentumsdelikte: (Anzahl Diebstähle und Unterschlagun-
gen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 11.a Kommunen, die städtische und regionale Entwicklungspläne 
implementieren, welche auf Bevölkerungsprognosen und 
Ressourcenbedarf basieren 

 11.b Kommunale Klimaschutzkonzepte: Existenz eines kommuna-
len Klimaschutzkonzepts 

 11.b Kommunale Katastrophenrisikominderungsstrategien im Ein-
klang mit dem Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvor-
sorge 2015-2030: Existenz einer 
Katastrophenrisikominderungsstrategie im Einklang mit dem 
Sendai Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge 2015-2030 

SDG 12 „Verantwortungsvolle 
Konsum- und Produktionsmus-
ter“ 

12.3 Nahrungsmittelverluste auf Einzelhandels- und Verbraucher-
ebene: (Menge Nahrungsmittelverlust auf Einzelhandels- und 
Verbraucherebene) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwoh-
ner) 
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 12.3 Nahrungsmittelverluste in der Produktions- und Lieferkette: 
(Menge Nahrungsmittelverlust in der Produktions- und Liefer-
kette) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) 

 12.4 Sondermüll: (Menge erzeugte gefährliche Abfälle) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner) 

 12.4 Sondermüll: kommunaler Anteil an gefährlichen Abfällen 

 12.4 Sondermüll: nicht vom von der städtischen Abfallwirtschaft, d. 
h. außerhalb des öffentlichen Regimes erfasste Menge an ge-
fährlichen Abfällen aus dem Gewerbe 

 12.6 Nachhaltige Beschaffung bei Investitionsgütern: (Anzahl be-
schaffte Investitionsgüter aus nachhaltiger Produktion) / (An-
zahl beschaffte Investitionsgüter) 

 12.7 Ausgaben für fair gehandelte Produkte: (Kommunale Ausga-
ben für fair gehandelte Produkte) / (Kommunale Ausgaben 
insgesamt) * 100 

 12.b Existenz einer nachhaltigen Tourismusstrategie bzw. -politik 

SDG 13 „Maßnahmen zum Kli-
maschutz“ 

13.1 Todesfälle, vermisste Personen und Anzahl direkt betroffener 
Personen durch Katastrophen: (Anzahl Todesfälle, vermisste 
Personen und direkt betroffener Personen durch Katastro-
phen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 100.000 

 13.1 Unmittelbarer wirtschaftlicher Schaden durch Katastrophen: 
(Summe unmittelbarer wirtschaftlicher Schaden durch Kata-
strophen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) 

 13.2 Kommunale Investitionen in saubere Energietechnologien 
und ihre Förderung: (Investitionen in erneuerbare Energien, 
Kraft-Wärme-Kopplung, Förderungen für saubere Energie-
technologien wie effiziente Heiztechnik oder Beleuchtung) / 
(Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100 

 13.2 Bewilligte Finanzmittel zur Umsetzung des Energiekonzepts 
“Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart„: (Investitionen 
Ausbau zur Umsetzung des Energiekonzepts) / (Kommunale 
Ausgaben insgesamt) * 100 
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 13.3 Kommunale Klimaschutzkonzepte: Existenz eines kommuna-
len Klimaanpassungskonzeptes und dessen Fortschrei-
bung/Evaluierung, 2-jähriger Bericht "Mayors Adapt" 

 13.3 Ausgaben für kommunale Klimapartnerschaften: (Ausgaben 
für kommunale Klimapartnerschaften) / (Kommunale Ausga-
ben insgesamt) * 100 

SDG 15 „Leben an Land“ 

 

15.1 Eutrophierung der Ökosysteme: (Anzahl Ökosysteme, die 
von Eutrophierung betroffenen sind) / (Anzahl Ökosysteme 
insgesamt) * 100 

 15.1 Erosionsgefährdung durch Wasser: (Anzahl Ackerböden mit 
Erosionsgefährdung) / (Anzahl Ackerböden insgesamt) * 100 

 15.2 Degradierte Flächen: (Fläche, die degradiert ist) / (Fläche ins-
gesamt) * 100 

 15.7 Unerlaubter Handel mit geschützten Arten: (Fälle unerlaubter 
Handel mit geschützten Arten) / (Anzahl gehandelter Arten) 

 15.8 Neophyten- und Neozoenbekämpfung und Überwachung der 
Ausbreitung: Anzahl von Arbeitseinsätzen/-aufträgen auf be-
troffenen Flächen 

 15.9 Berücksichtigung Biotopverbund- und Artenschutzmaßnah-
men in der Entwicklungsplanung: Anzahl + Fläche umgesetz-
ter Artenschutz-/ Biotopverbundmaßnahmen 

 15.a Kommunale Ausgaben zum Erhalt genetischer Vielfalt, z. B. 
Artenschutzkonzept: (Kommunale Ausgaben zum Erhalt ge-
netischer Vielfalt) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100 

 15.b Kommunale Ausgaben zum Erhalt der Wälder: (Kommunale 
Ausgaben zum Erhalt der Wälder) / (Kommunale Ausgaben 
insgesamt) * 100 

SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen“ 

16.1 Opfer vorsätzlicher Tötung: (Anzahl vorsätzliche Tötungen) / 
(Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 16.1 Todesfälle im Rahmen von Konflikten: (Anzahl Todesfälle im 
Rahmen von Konflikten) / (Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * 1.000 
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 16.1 Gewaltkriminalität: (Anzahl der Straftaten gegen das Leben, 
die sexuelle Selbstbestimmung und die persönliche Freiheit) 
/ (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 16.2 Kinder, die durch ihre Betreuer körperlich bestraft wurden o-
der psychische Aggression erlebt haben: (Anzahl Kinder, die 
durch ihre Betreuer körperlich bestraft oder psychische Ag-
gression erlebt haben) / (Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner) * 1.000 

 16.2 Opfer von sexueller Gewalt der unter 18-Jährigen: (Anzahl 
Fälle von sexueller Gewalt an Kinder/Jugendliche im Alter un-
ter 18 Jahren) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 
1.000 

 16.2 Opfer von Menschenhandel: (Anzahl Fälle von Menschen-
handel) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 16.4 Eigentumsdelikte: (Anzahl Diebstähle und Unterschlagun-
gen) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 16.4 Wohnungseinbruchdiebstahl: (Anzahl Wohnungseinbruch-
diebstähle) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) * 1.000 

 16.5 Bestechung Bürgerinnen und Bürger: (Anzahl Einwohner der 
Kommune, die den Eindruck haben, dass während ihrer Inter-
aktionen mit der öffentlichen Einrichtung, Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes bestechlich waren) / (Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt) * 100 

 16.5 Bestechung Unternehmen: (Anzahl Unternehmen, die min-
destens einen Kontakt mit einem Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes der Kommune hatten und eine Bestechung 
zahlten oder nach einer Bestechung gefragt wurden) / (An-
zahl Unternehmen, die mindestens einen Kontakt mit einem 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Kommune hatten 
insgesamt) * 100 

 16.6 Kommunale Ausgaben in Relation zum ursprünglich geneh-
migten Haushalt: (Tatsächlich getätigte Ausgaben des kom-
munalen Haushalts) / (Ursprünglich vorgesehene Ausgaben 
des kommunalen Haushalts) * 100 
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 16.6 Liquiditätskredite: (Liquiditätskredite (Kernhaushalt)) / (An-
zahl Einwohnerinnen und Einwohner) 

 16.6 Schuldendeckungsquote: (Gesamtverschuldung der Kom-
mune) / (Anlagevermögen) * 100 

 16.6 Kommunale Online-Dienstleistungen: (Anzahl Dienstleistun-
gen der kommunalen Behörden, die Online durchführbar 
sind) / (Anzahl kommunale Dienstleistungen insgesamt) * 100 

 16.6 Bruttoinvestitionen: (Summe Bruttoinvestitionen (Konzern 
Kommune)) / (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner) 

 16.7 Beteiligung bei Wahlen zum Gemeinderat: (Anzahl Wahlbe-
rechtigte, die ihre Stimme zur Wahl des Gemeinderates ab-
gegeben haben) / (Anzahl Wahlberechtigte insgesamt) * 100 

 16.7  Beteiligung bei Wahlen zum Landtag, Bundestag, Europapar-
lament: (Anzahl Wahlberechtigte, die ihre Stimme zur Wahl 
des Landtages, Bundestages, Europaparlaments abgegeben 
haben) / (Anzahl Wahlberechtigte insgesamt) * 100 

 16.7 Engagementquote: (Freiwillig Engagierte) / (Bevölkerung) * 
100 

 16.7 Repräsentation von Menschen mit Behinderung: (Anzahl 
Menschen mit Behinderung mit Mandaten in Stadträten) / 
(Anzahl Mandate im Gemeinderat insgesamt) * 100 

 16.7 Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund: 
(Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund mit Mandaten in 
Stadträten) / (Anzahl Mandate im Gemeinderat insgesamt) * 
100 

SDG 17 „Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele“ 

 

17.14 Kommunen mit Politikkohärenzmechanismen für nachhaltige 
Entwicklung: Existenz von Politikkohärenzmechanismen für 
nachhaltige Entwicklung 

 17.16 / 17 Kommunale Ausgaben für entwicklungspolitische Bildungsar-
beit: (Ausgaben für entwicklungspolitische Bildungsarbeit) / 
(Gesamtausgaben) * 100 

  Kommunale Programme im Bereich Eine-Welt-Politik: Anzahl 
der Programme der Kommune im Bereich Eine-Welt-Politik 
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Erhöhung von EZ-Drittmitteln: (Erhöhung von EZ-Drittmitteln) 
/ (Gesamtvolumen Abteilung) 

Anzahl erreichte Personen durch entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit 

Anzahl von Kooperationsprojekten mit Wirtschaft, Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft 

Erhöhung des Personalschlüssels für internationale Zusam-
menarbeit 

 17.19 Anzahl der Programme der Kommune im Bereich Eine-Welt-
Politik mit Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung 
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Bertelsmann Stiftung 
Carl-Bertelsmann-Straße 256 
33311 Gütersloh 
Telefon +49 5241 81-0 
 
Henrik Riedel 
Senior Project Manager 
Telefon  +49 5241 81-81266 
Fax   +49 5241 81-681266 
henrik.riedel@bertelsmann-stiftung.de 


